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Abkürzungsverzeichnis  

€ Euro 

Abs. Absatz 

AC Drehstrom (Alternating Current) 

Art. Artikel 

ATKIS Amtliches topographisch-kartographisches Informationssystem 

AWGN Amtliche Wasserwirtschaftliche Gewässernetz 

B-Plan Bebauungsplan 

BAB Bundesautobahn 

BauGB 

BayDSchG 

BayNat2000V 

BayLplG 

BBPlG 

Baugesetzbuch 

Bayerisches Denkmalschutzgesetz 

Bayerische NATURA 2000-Verordnung 

Bayerisches Landesplanungsgesetz 

Gesetz über den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz) 

BBodSchG Bundesbodenschutzgesetz 

BFN Bundesamt für Naturschutz 

BFP Bundesfachplanung 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BImSchV 

BImSchVVwV 

Bl. 

Bundesimmissionsschutzverordnung 

Verwaltungsvorschrift zur Bundesimmissionsschutzverordnung 

Bauleitnummer einer Bestandsleitung 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BNetzA 

BVerwG 

Bundesnetzagentur 

Bundesverwaltungsgericht 

BW Baden-Württemberg 

BY Bayern 

CEF Continuous ecological functionality 

dB(A) Dezibel (A-Bewertung) 

DC Gleichstrom (Direct Current) 

DSchG 

DVGW 

Denkmalschutzgesetz 

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 

DWD Deutscher Wetterdienst 

EMF Elektro-magnetische Felder 

EnLAG Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz) 

EnWG Energiewirtschaftsgesetz 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

et al. 

FCS 

ff. 

FFH 

Und andere (et altera) 

Favorable conservation status  

die Folgenden 

Flora-Fauna-Habitat 

FGE 

FGG 

Flussgebietseinheit 

Flussgebietsgemeinschaft 

FIS Fachinformationssystem 

FNP Flächennutzungsplan 

FoRu Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

gGWK Gefährdeter Grundwasserkörper 

HGÜ 

HÜK 

ILPÖ 

kV 

Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 

Hydrogeologische Übersichtskarte 

Institut für Landschaftsplanung und Ökologie 

Kilovolt 

LAK Landesweite Artenkartierung 

LEP Landesentwicklungsplan 
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LfU Landesamt für Umwelt 

LK Leitungskategorie 

LKr Landkreis 

LplG Landesplanungsgesetz 

LRT Lebensraumtyp 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

LUBW Landesanstalt für Umwelt 

MTB Messtischblatt 

MVA 

NABEG 

NatSchG 

 

NEP 

NOVA 

NSG 

ÖBB 

OGBW 

OT 

PFV 

Pkt. 

Megavoltampere 

Netzausbaubeschleunigungsgesetz 

Naturschutzgesetz (Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur 
Pflege der Landschaft) 

Netzentwicklungsplan 

Netz-Optimierung vor Ausbau 

Naturschutzgebiet 

Ökologische Baubegleitung 

Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg 

Ortsteil 

Planfeststellungsverfahren 

Punkt 

RL Richtlinie  

ROG Raumordnungsgesetz 

ROV Raumordnungsverfahren 

RVS 

SAC 

saP 

SBBW 

SPA 

SSK 

SUP 

TA Lärm 

Raumverträglichkeitsstudie 

Special Areas of Conservation 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Seltene Brutvögel in Baden-Württemberg 

Special protected bird area 

Strahlenschutzkommission 

Strategische Umweltprüfung 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

U-Raum Untersuchungsraum 

UA 

UIS 

ÜNB 

Umspannanlage 

Umweltinformationssystem 

Übertragungsnetzbetreiber 

USchadG Umweltschadensgesetz 

ÜSG Überschwemmungsgebiet 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVU 

VP 

Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

Verträglichkeitsprüfung 

VSG Vogelschutzgebiet 

VSG-VO Vogelschutzgebietsverordnung 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 

WSG Wasserschutzgebiet 

µT Mikrotesla 
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2 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Das Vorhaben 25 aus dem BBPlG sieht eine Zu- und Umbeseilung sowie eine Spannungser-

höhung in bestehender Trasse vor. Ziel des Projektes ist im ersten Schritt der Ausbau der 

Übertragungskapazitäten zwischen dem Punkt Wullenstetten und dem Punkt Niederwangen. 

An beiden Punkten schließen bereits jetzt ausreichend dimensionierte 380-kV-Leitungen an. 

Über diese können die neuen Übertragungskapazitäten nach der Inbetriebnahme des Vorha-

bens Nr. 25 abgeführt werden. Im zweiten Schritt soll in Kombination mit dem Vorhaben Nr. 

40 (Neuravensburg - Bundesgrenze) die Übertragungskapazität nach Österreich erhöht wer-

den. Durch die Umstellung der Spannungsebene von 220 kV auf 380 kV kann eine höhere 

Leistung transportiert werden. Ferner wird hierdurch die Versorgungssicherheit in Notfällen 

durch einen Ringschluss mit der Umspannanlage (UA) in Vöhringen verbessert. In diesem 

Zuge beabsichtigt Amprion die Leitungen zwischen Punkt Wullenstetten – Punkt Niederwan-

gen auszubauen. 2020 soll die ca.88 km lange Verbindung in Betrieb gehen. 

Diese Maßnahme stellt dabei einen Baustein des Gesamtkonzepts zum Ausbau des deut-

schen Stromnetzes im Zuge der Energiewende dar. 

 

Die Aufgabenstellung: Stromnetze im Wandel 

Ein Stromnetz ist ähnlich aufgebaut wie ein Straßennetz: Es gibt Strecken für den Fernverkehr, 

das Übertragungsnetz, und solche für den Nahverkehr, das Verteilnetz. Das Verteilnetz gehört 

rund 800 Unternehmen, zum Beispiel Stadtwerken. Die Stromautobahnen sind im Besitz von 

vier Übertragungsnetzbetreibern, zu denen z. B. Amprion gehört.  

Bisher standen die meisten Kraftwerke in Deutschland und Europa in der Nähe von Städten 

oder Industriegebieten – dort, wo der erzeugte Strom verbraucht wurde. Energie musste also 

nie allzu weit transportiert werden. Mit der Energiewende hat sich die Stromlandschaft geän-

dert: Heute erzeugen Windräder vor allem im Norden Deutschlands sowie mittlerweile auch in 

der Nord- und Ostsee immer mehr Strom. Zudem gibt es eine erhebliche Anzahl an Solarparks. 

Viele davon sind in Süddeutschland. Bis 2025 sollen Wind und Sonne im Jahresmittel bis zu 

50 Prozent des Stroms liefern. Heute sind es rund 30 Prozent. Mit dem Abschalten der Kern-

kraftwerke fällt künftig insbesondere im Süden ein erheblicher Teil der gesicherten, rund um 

die Uhr verfügbaren konventionellen Stromerzeugung weg. Damit dort keine Versorgungseng-

pässe auftreten, müssen die Netzbetreiber den Strom aus dem Norden quer durch die Bun-

desrepublik leiten und große Energiemengen durch das Netz schicken. Außerdem  fließt auch 

der in der Region erzeugte Strom aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen, der den Ver-

brauch übersteigt, über das Übertragungsnetz in andere Regionen oder gar das benachbarte 

Ausland ab.  

Für den gestiegenen Transportbedarf ist das heutige Stromnetz aber noch nicht ausgelegt. 

Um Ausfälle im Netz sowie engpassbedingte Eingriffe in die Stromerzeugung zu verhindern, 

erweitert und verstärkt Amprion das bestehende Netz. Eine Möglichkeit, ressourcenschonend 

mehr Strom zu transportieren, besteht darin, die Spannung vorhandener 220 kV-Leitungen auf 
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380 kV zu erhöhen. Nur dort, wo die Übertragungskapazität nicht weiter erhöht werden kann, 

werden neue Stromverbindungen gebaut.  

 
Die Bedarfsplanung  

Wie unter diesen Rahmenbedingungen die neue Netzlandschaft aussehen kann, erarbeiten 

seit 2012 alle Übertragungsnetzbetreiber gemeinsam im Netzentwicklungsplan, den sie der 

Bundesnetzagentur zur Prüfung und Genehmigung vorlegen. Der Netzentwicklungsplan wird 

mittlerweile alle zwei Jahre erstellt und öffentlich konsultiert. Die darin gelisteten und für eine 

sichere Stromversorgung unverzichtbaren Projekte werden dann im Bundesbedarfsplange-

setz festgeschrieben. Das erste trat im Juli 2013 in Kraft und wurde 2016 aktualisiert. Der 

aktuelle Bedarfsplan sieht 43 Vorhaben mit einer Gesamtlänge von ca. 6.100 km vor, darunter 

die Netzverstärkung zwischen Wullenstetten und Niederwangen als Vorhaben Nr. 25. 

 

Wullenstetten – Niederwangen  

Um die Landschaft zu schonen, verfolgt Amprion das Planungsziel, weitestgehend bestehende 

Trassen zu nutzen und zu verstärken. Vom Punkt Wullenstetten in der Gemeinde Senden 

(Kreis Neu-Ulm, Schwaben, Bundesland Bayern) bis zur Schaltanlage Dellmensingen (Stadt 

Erbach, Alb-Donau-Kreis, Regierungsbezirk Tübingen, Bundesland Baden-Württemberg) soll 

daher eine Zubeseilung auf einem freien Gestängeplatz der Leitung Bl. 4521 erfolgen. Das 

geplante Vorhaben macht eine neue Leitungsverbindung am Pkt. Wullenstetten notwendig. 

Die Verbindung am Pkt. Wullenstetten setzt sich zusammen aus einem Ersatzneubau des 

Mastes 41 in unmittelbarer Nähe zum Bestandsmast und der Errichtung eines neuen Mastes 

in der Achse der Bestandsleitung. 

Ab der Schaltanlage Dellmensingen bis zum Punkt Niederwangen (Gemeinde Wangen im All-

gäu, Kreis Ravensburg, Regierungsbezirk Tübingen, Bundesland Baden-Württemberg) erfolgt 

die Umbeseilung eines Stromkreises (von 220- auf 380-kV) auf der Bl. 4572. Ein zweiter 

Stromkreis auf der Bl. 4572 befindet sich im Eigentum der TransnetBW und ist bereits im 380-

kV-Betrieb.  

Bei Ringschnait soll die Trassenachse geringfügig geändert werden. Im Verlauf der Bl. 4572 

wird hierzu in einem kurzen Abschnitt aus der Bestandsachse, unter Einbehaltung des Vorbe-

lastungsgrundsatzes abgewichen und ein Ersatzneubau in neuer, verlagerter Trassenachse 

durchgeführt. Die Bestandsleitung wird in diesen Bereichen anschließend zurückgebaut. 

Die Länge des Zubeseilungsabschnittes auf der Bl. 4521 beträgt 13 km und die Umbeseilung 

erfolgt auf ca. 75 km der Bl. 4572. 

Die Maßnahme erfüllt aus Sicht der Vorhabenträgerin die Voraussetzungen für ein vereinfach-

tes Verfahren in der Bundesfachplanung gemäß §11 NABEG (s. hierzu Kap. 3.2.3) und soll 

daher auch als ein solches durchgeführt werden.  
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Der Weg zur Genehmigung 

Die Bundesfachplanung wurde mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) 2011 

eingeführt. Zuständig für das Genehmigungsverfahren ist die Bundesnetzagentur. Ziel ist Fol-

gendes: Unter Einbeziehung der Öffentlichkeit und von Trägern öffentlicher Belange – das sind 

zum Beispiel Kommunen, Kreise und Vereinigungen – soll die Bundesnetzagentur auf Grund-

lage des Anhörungsverfahrens am Ende der Bundesfachplanung im vereinfachten Verfahren 

eine Trasse verbindlich festlegen. 

 

Die Bundesfachplanung im vereinfachten Verfahren gem. § 11 NABEG 

Die Vorhabenträgerin erstellt die Antragsunterlagen und reicht bei der Bundesnetzagentur ei-

nen Antrag zur Eröffnung des Verfahrens ein. In dem Antrag werden das Vorhaben, der Tras-

senverlauf und die zum Einsatz kommende Technik beschrieben. Zudem enthält der Antrag 

die Ergebnisse der umweltfachlichen und raumordnerischen Untersuchungen. Sofern die Bun-

desnetzagentur eine Öffentlichkeitsbeteiligung für dieses Vorhaben durchführt, werden die Un-

terlagen nach § 8 NABEG von der Bundesnetzagentur und der Antragstellerin im Internet ver-

öffentlicht, damit sich die Öffentlichkeit von den Planungen ein genaues Bild machen kann (§ 9 

NABEG). Neben der Veröffentlichung der Unterlagen im Internet legt die Bundesnetzagentur 

die Unterlagen für einen Monat aus – am Sitz der Behörde in Bonn sowie an einzelnen Orten 

entlang der geplanten Trasse. Alle Bürger und Vereine können sich dann innerhalb einer fest-

gesetzten Frist zu den Plänen äußern. 

Sofern für das Vorhaben eine Antragskonferenz durchgeführt werden soll, beginnt die Bun-

desnetzagentur nach der Antragstellung mit der Vorbereitung der öffentlichen Antragskonfe-

renz. Teilnehmen können dann alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Umweltverbände, 

Vereine und Behörden. Auf dieser Konferenz wird die Planung vorgestellt. Die Teilnehmer 

können Hinweise zum Vorhaben vorbringen.  

Auf Grundlage der eingereichten Unterlagen und der ggf. durchzuführenden Antragskonferenz 

fällt die Bundesnetzagentur gemäß § 12 NABEG eine Entscheidung über die Bundesfachpla-

nung treffen. Die Entscheidung über die Raumverträglichkeit der Trasse erfolgt dabei dann im 

Benehmen mit den Landesbehörden. Dafür hat sie bei einer Behörden- und Öffentlichkeitsbe-

teiligung maximal vier Monate Zeit – ausgehend von dem Zeitpunkt, ab dem Amprion die voll-

ständigen Unterlagen eingereicht hat. Ihre Entscheidung und die damit verbundenen Doku-

mente über die bestehenden oder bereits zugelassenen Trassen, geprüfte Alternativen und 

Umweltauswirkungen veröffentlicht die Bundesnetzagentur im Internet und gibt sie Kommunen 

und Behörden bekannt. Die Entscheidung wird dann sechs Wochen zur Einsicht ausgelegt.  
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Das Planfeststellungsverfahren  

In Vorbereitung auf das Planfeststellungsverfahren werden die Angaben zu den Inhalten der 

Maßnahmen des Leitungsbauvorhabens so weit präzisiert, dass das Vorhaben anschließend 

umgesetzt werden kann. Durchgeführt wird das Verfahren ebenfalls durch die Bundesnetza-

gentur. Damit das Planfeststellungsverfahren beginnen kann, stellt Amprion – wie schon bei 

der Bundesfachplanung – wieder einen Antrag. Dieser enthält konkretisierte Pläne zur techni-

schen Bauplanung und Beschreibungen sowie Erläuterungen zu den Umweltauswirkungen. 

Nach Eingang des Antrags führt die Bundesnetzagentur eine Antragskonferenz mit der Vor-

habenträgerin sowie mit den betroffenen Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 

durch. Hierbei wird festgelegt, welche Unterlagen und Gutachten für das Planfeststellungsver-

fahren eingereicht werden müssen.  

 

Sind die vollständigen Unterlagen bei der Bundesnetzagentur eingegangen, lässt sie diese 

einen Monat lang in den Gemeindeverwaltungen auslegen, in deren Gebiet sich das Vorhaben 

voraussichtlich auswirken wird. Danach besteht für jeden, dessen Belange durch die Planung 

berührt werden, die Möglichkeit, sich innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-

frist zu äußern. Es ist wichtig, die eigenen Einwendungen im Rahmen dieser Anhörung und 

innerhalb der vorgegebenen Frist vorzubringen.  

 

Nach Abschluss der Auslegung setzt die Bundesnetzagentur einen Erörterungstermin fest. 

Dabei erörtert sie die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen und Einwendungen mit der 

Vorhabenträgerin, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen er-

hoben oder Stellungnahmen abgegeben haben. 

Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens erlässt die Bundesnetzagentur den Planfeststel-

lungsbeschluss. Darin wägt sie alle für und gegen das Vorhaben sprechenden öffentlichen 

und privaten Belange ab und trifft dann ihre Entscheidung. Diese umfasst alle wichtigen Details 

der Höchstspannungsleitung – vom genauen Standort einzelner Masten bis zur Übertragungs-

technik. Mit dem Beschluss kann die Bundesnetzagentur Auflagen für den Bau und Betrieb 

verknüpfen. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu geben und denen zuzustellen, über deren 

Einwendungen und Stellungnahmen entschieden worden ist. Darüber hinaus veröffentlicht die 

Bundesnetzagentur ihre Entscheidung in den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben aus-

wirken wird. Dieser Beschluss wird bestandskräftig, wenn innerhalb der gesetzlichen Frist nie-

mand Klage erhebt oder erhobene Klagen erfolglos bleiben. Liegen alle privatrechtlichen Ver-

einbarungen mit den Grundstückseigentümern und Pächtern zur Nutzung ihrer Flächen für die 

Umsetzung des Projekts vor, kann mit der Verstärkung des Leitungsnetzes begonnen werden. 
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Der Dialog zum geplanten Vorhaben  

Schon vor Beginn der Bundesfachplanung spricht die Vorhabenträgerin mit Bürgern, Vertre-

tern von Kommunen, Landkreisen und Verbänden. Dabei möchte der Übertragungsnetzbetrei-

ber die Veränderungen bei der Umstellung auf 380 kV sowie den Stand der Planung bestmög-

lich erklären. Das Genehmigungsverfahren und die Beteiligungsmöglichkeiten werden ebenso 

eingehend geschildert. Es ist der Vorhabenträgerin aber genauso wichtig, auf mögliche Prob-

leme bei der Umsetzung des Vorhabens aufmerksam gemacht zu werden.  

 

Ansprechpartner für das Vorhaben Wullenstetten – Niederwangen  

Ob zur Trassenführung, zum Anlagenbau oder zum Genehmigungsverfahren: Auf alle Infor-

mationsveranstaltungen und weiteren Termine weist Amprion im Internet und über Pressemit-

teilungen hin. Außerdem ist Amprion per Mail oder über eine kostenlose Telefonhotline er-

reichbar. 

 

KONTAKTDATEN 

Jörg Weber 

Unternehmenskommunikation/Energiepolitik 

Telefon: 0231 5849- 12933 

 

Amprion GmbH 

Rheinlanddamm 24 

44139 Dortmund 

E-Mail: netzausbau@amprion.net 

Kostenlose Telefonhotline: 0800 – 58952474 
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3 Erläuterungsbericht 

3.1 Anlass und Zielsetzung 

Das hier beschriebene Vorhaben treibt den Netzausbau in Bayern und Baden-Württemberg 

voran. In Verbindung mit dem Vorhaben 40 (Punkt Neuravensburg – Bundesgrenze (Öster-

reich)) werden bestehende Leitungen bis nach Österreich verstärkt. Somit kann überschüssi-

ger Strom ins Ausland abgeführt, aber auch Mehrbedarf durch Strom aus der EU gedeckt 

werden. Auf diese Weise dient das Projekt der Erhöhung der Übertragungskapazität im Süden 

Deutschlands. Nach der geplanten Zu- und Umbeseilung verhindert die Verbindung von Wul-

lenstetten über Dellmensingen bis Niederwangen Überlastungen auf bestehenden Leitungen 

und bedeutet eine deutliche Verbesserung in der Versorgungssicherheit.  

Das Vorhaben umfasst dabei die Auflage eines 380-kV-Stromkreises und hat bei Verwendung 

des von Amprion eingesetzten Standardseils eine Nennübertragungskapazität von 1.800 MVA 

zwischen den Netzverknüpfungspunkten. 

Als geplante Zu- und Umbeseilung kann das Vorhaben fast ausschließlich auf bestehendem 

Gestänge realisiert werden. Nur in einem Fall soll die Leitung in einem kurzen Abschnitt in 

neuer Trassenachse errichtet werden (Länge der Variante Ringschnait ca. 0,9 km). In anderen 

Abschnitten wird es ebenfalls zu einer Neuerrichtung einzelner Masten bzw. zu Masterhöhun-

gen kommen – dies aber in der bestehenden Leitungsachse. Die Inbetriebnahme wird für 2020 

angestrebt. 

Die Verstärkung des Übertragungsnetzes zwischen den Punkten Wullenstetten und Nieder-

wangen ist zuletzt in dem Netzentwicklungsplan 2017-2030 durch die Bundesnetzagentur be-

stätigt und bereits seit 2013 im Bundesbedarfsplangesetz aufgenommen. Durch Aufnahme 

des Vorhabens in die Nr. 25 der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPlG wird die energiewirtschaftliche 

Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung eines sicheren und zuver-

lässigen Netzbetriebs gemäß § 12e Abs. 4 EnWG gesetzlich festgestellt. Diese Feststellung 

ist für die Bundesfachplanung und für die Planfeststellung verbindlich. 

 

3.1.1 Vorhabenträger 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Amprion GmbH und der 

TransnetBW GmbH. Verantwortlich für die Durchführung der Genehmigungsverfahren sowie 

der baulichen Umsetzung für das insgesamt ca. 88 km lange Vorhaben ist die Amprion GmbH:  

 

Amprion GmbH 

Rheinlanddamm 24 

44139 Dortmund 

www.amprion.net 
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Die Amprion GmbH ist ein führender Übertragungsnetzbetreiber in Europa mit Sitz in Dort-

mund und betreibt mit rund 11.000 km das längste Höchstspannungsnetz in Deutschland. Von 

Niedersachsen bis zu den Alpen werden mehr als 29 Mio. Menschen über das Amprion-Netz 

versorgt. Als innovativer Dienstleister bietet Amprion Industriekunden und Netzpartnern 

höchste Versorgungssicherheit. Das Netz mit den Spannungsstufen 380.000 und 220.000 Volt 

steht allen Akteuren am Strommarkt diskriminierungsfrei sowie zu marktgerechten und trans-

parenten Bedingungen zur Verfügung. Darüber hinaus ist Amprion verantwortlich für die Ko-

ordination des Verbundbetriebs in Deutschland sowie im nördlichen Teil des europäischen 

Höchstspannungsnetzes. 

 

3.1.2 Projektbegründung 

Der Gesetzgeber hat im „Gesetz über den Bundesbedarfsplan“ (Bundesbedarfsplangesetz – 

BBPlG), verkündet als Art. 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2543), zuletzt geän-

dert durch Art. 12 G zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) vom 26. 

Juli 2016 (BGBl. I S. 1786) die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den vordringlichen 

Bedarf für 43 Vorhaben in einem Bundesbedarfsplan festgestellt (§ 1 i.V.m. der Anlage zum 

BBPlG). In diesem Bundesbedarfsplan ist unter Nr. 25 das Vorhaben „Höchstspannungslei-

tung Punkt Wullenstetten – Punkt Niederwangen; Drehstrom Nennspannung 380 kV“ enthal-

ten. Es ist als länderübergreifende Leitung i.S.d. § 2 Abs. 1 BBPlG („A1“) gekennzeichnet, 

dadurch wird der Anwendungsbereich des NABEG (§ 2 Abs. 1 NABEG) und des darin enthal-

tenen Zulassungsregimes eröffnet. 

 

3.1.3 Inhalte der Antragsunterlagen 

Amprion strebt im vorliegenden Verfahren die Durchführung des vereinfachten Verfahrens 

nach § 11 NABEG an. In dieser Entscheidung werden die vorliegenden Unterlagen zur Raum-

verträglichkeit, den Umweltauswirkungen sowie den sonstigen öffentlichen und privaten Be-

lange berücksichtigt.  

 
Der vorliegende Antrag enthält: 

• Die Erläuterung des gesamten Vorhabens und des Antragsgegenstandes 

• Die Erläuterung gesetzlicher Grundlagen und technischer Anforderungen 

• eine SUP-Vorprüfung (Kapitel 5) einschließlich Prognosen zu den elektrischen und 

magnetischen Feldern (Anhang 1) und zu den Geräuschemissionen (Anhang 2) als 

Grundlage für die Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Menschen 

einschl. der menschlichen Gesundheit sowie die Natura 2000-Verträglichkeitsabschät-

zung (Anhang 3) und eine Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung (Anhang 4),  

• eine Raumverträglichkeitsstudie (Kapitel 6),  

• eine Prüfung der relevanten privaten und öffentlichen Belange (Kapitel 7).  

Der Antrag schließt mit einer Gesamtbewertung (Kapitel 8), in welchem die Ergebnisse zu-

sammengeführt, die kleinräumigen Varianten miteinander verglichen und eine gutachterliche 
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Empfehlung hinsichtlich der Feststellung der Raumverträglichkeit des Vorhabens unterbreitet 

werden soll. 

 

3.2 Gesetzliche Grundlagen 

3.2.1 Gesetzliches Stufensystem zur Verwirklichung von Neubauvorhaben  

Die im Zentrum des vorliegenden Antrages stehende Bundesfachplanung ersetzt für Projekte, 

die in den Anwendungsbereich des NABEG fallen, die sonst üblichen Raumordnungsverfah-

ren, geht aber inhaltlich über Raumordnungsverfahren hinaus. Die Bundesfachplanung fügt 

sich nach der neuen Rechtslage in ein mehrstufiges System ein, das erstmalig den gesamten 

Netzplanungs- und Netzausbauprozess in verschiedene zwingende Schritte gliedert.  

Dabei ist fachlich zwischen zwei Phasen zu unterscheiden. In der ersten Phase erfolgt die 

Übertragungsnetzplanung, die die netzplanerische Bedarfsermittlung umfasst und sich in den 

Schritten der Erstellung des Szenariorahmens nach § 12a EnWG, der Erstellung und Bestäti-

gung des Netzentwicklungsplans nach §§ 12b und 12c EnWG und der Verabschiedung des 

Bundesbedarfsplangesetzes nach § 12e EnWG vollzieht. Die zweite Phase, welche die räum-

liche Planung und Genehmigung der Höchstspannungsleitungen betrifft, knüpft an die Be-

darfsfeststellung im Bundesbedarfsplangesetz an. Im Hinblick auf die Vorhaben des Bedarfs-

planes, welche in den Anwendungsbereich des NABEG fallen, umfasst diese Phase die 

Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG sowie die Planfeststellung nach §§ 18 ff. NABEG, 

die mit dem Planfeststellungsbeschluss gem. § 24 NABEG endet.  

 

3.2.2 Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG  

Die Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. NABEG ist ein neues Planungsinstrument, das den im 

Wege der energiewirtschaftlichen Bedarfsplanung festgestellten Stromübertragungsbedarf in 

ein räumlich-konkretisiertes Vorhaben überführt.  

Der gesetzliche Rahmen des NABEG sieht vor, dass die Bundesfachplanung in einem verein-

fachten Verfahren nach § 11 NABEG durchgeführt werden kann, soweit nach § 37 Satz 1 

UVPG eine Strategische Umweltprüfung nicht erforderlich ist und die Ausbaumaßnahme in 

der Trasse einer bestehenden oder bereits zugelassenen Hoch- oder Höchstspannungsleitung 

erfolgt und die Bestandsleitung ersetzt oder ausgebaut werden soll oder das Vorhaben unmit-

telbar neben der Trasse einer bestehenden oder bereits zugelassenen Hoch- oder Höchst-

spannungsleitung errichtet werden soll.1  

Da diese Voraussetzungen aus Sicht der Vorhabenträgerin erfüllt sind, erfolgt der Antrag auf 

Bundesfachplanung im vereinfachten Verfahren. Damit kann eine Vereinfachung und Be-

schleunigung des Verfahrens erzielt werden. Ob das vereinfachte Verfahren tatsächlich durch-

geführt wird, entscheidet die Bundesnetzagentur. 

                                                

1 Die übrigen Voraussetzungen nach § 11 Abs. 1 sind für die geplante Maßnahme nicht einschlägig. 
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Das Vorhaben Wullenstetten – Niederwangen soll nicht auf einzelne Trassenabschnitte be-

schränkt werden. Die vorliegenden Unterlagen umfassen somit die Betrachtung des Gesamt-

vorhabens.  

In dem vereinfachten Verfahren stellt die Bundesnetzagentur gemäß § 11 Abs. 2 NABEG im 

Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden fest, ob die Ausbaumaßnahme raumverträg-

lich ist. 

Das vereinfachte Verfahren ist gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 NABEG binnen drei Monaten nach 

Vorliegen der vollständigen Unterlagen bei der Bundesnetzagentur abzuschließen. Hat eine 

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 9 stattgefunden, beträgt die Frist gemäß § 11 

Abs. 3 Satz 2 vier Monate.  

Auf eine Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung kann im vereinfachten Verfahren nach § 9 

Abs. 7 NABEG verzichtet werden, dies steht im Ermessen der Bundesnetzagentur.  

 

Mindestinhalte eines Antrags nach § 11 i.V.m. § 6 NABEG sind grundsätzlich ein Vorschlag 

für den beabsichtigten Verlauf der für die Ausbaumaßnahme erforderlichen Trasse sowie eine 

Darlegung der in Frage kommenden Alternativen und Erläuterungen zur Auswahl zwischen 

den Alternativen unter Berücksichtigung der erkennbaren Umweltauswirkungen und der zu 

bewältigenden raumordnerischen Konflikte (§ 6 S. 6 NABEG).. Nach § 7 Abs. 7 NABEG kann 

die Durchführung einer Antragskonferenz – anders als im BFP-Regelverfahren – beim Vorlie-

gen der Voraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren unterbleiben; dies steht im Ermes-

sen der Bundesnetzagentur. Im Anschluss daran kann die Bundesnetzagentur bei Unvollstän-

digkeit der Unterlagen einen entsprechenden Untersuchungsrahmen vorgeben. Auf dieser 

Grundlage kann gemäß § 9 NABEG eine Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen, 

die nach § 10 NABEG auch einen obligatorischen Erörterungstermin beinhalten kann. Auf die 

beiden zuletzt benannten Punkte kann die Genehmigungsbehörde beim vereinfachten Verfah-

ren jedoch im Rahmen ihres Ermessensspielraumes verzichten. Nach § 11 NABEG, sind zu-

dem für die gesamte Ausbaumaßnahme oder für einzelne Streckenabschnitte die erforderli-

chen Voraussetzungen für ein solches Verfahren darzulegen.  

 

Die Bundesfachplanungsentscheidung enthält bei der Durchführung des vereinfachten Ver-

fahrens gemäß § 12 Abs. 3 den Verlauf der bestehenden Trasse im Sinne des § 11 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 und 2. 

Die Entscheidung ist nach § 13 NABEG den Trägern öffentlicher Belange bekanntzugeben 

sowie durch Auslegung und im Internet zu veröffentlichen.  

 

Bundesfachplanungsentscheidungen sind nach § 15 Abs. 1 S. 1 NABEG für die Planfeststel-

lungsverfahren nach §§ 18ff. NABEG verbindlich. Mangels Außenwirkung kommen gegen 

Bundesfachplanungsentscheidungen grundsätzlich keine unmittelbaren Rechtsbehelfe in 
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Betracht, sondern es erfolgt eine inzidente Überprüfung in eventuellen Rechtsbehelfsverfah-

ren gegen einen nachfolgenden Planfeststellungsbeschluss (§ 15 Abs. 3 NABEG).  

 

Das Ziel der Durchführung der Bundesfachplanung im vereinfachten Verfahren ist aus Sicht 

der Antragsteller eine Vereinfachung / Beschleunigung der Bundesfachplanung im Gegensatz 

zum Regelverfahren nach den §§ 7 – 10 NABEG. Mit den hier vorliegenden Voraussetzungen 

für das vereinfachte Verfahren (s. nachfolgendes Kapitel) besteht aus Sicht der Antragstellerin 

die Möglichkeit die Bundesfachplanung im Gegensatz zum Regelverfahren zu vereinfachen 

(keine Prüfung eines Trassenkorridors, keine Erarbeitung eines Umweltberichtes für die stra-

tegische Umweltprüfung) und damit dieses Verfahren durch die vorab beschriebenen Möglich-

keiten entsprechend zu beschleunigen. 

 

3.2.3 Darstellung der Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren  

Für die Durchführung des vereinfachten Verfahrens nach § 11 NABEG dürfte gemäß § 37 Satz 

1 UVPG eine SUP nicht erforderlich sein, die Ausbaumaßnahme müsste einer Fallgruppe der 

Nr. 1-4 des § 11 Abs. 1 Satz 1 NABEG entsprechen und raumverträglich sein. Diese Voraus-

setzungen sind für das hier beantragte Vorhaben erfüllt. 

Die SUP-Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keine erheblichen Umweltauswirkungen 

hat (vgl. Kap. 5). Somit besteht keine SUP-Pflicht gemäß §§ 35 Abs. 4, 37 UVPG. 

11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NABEG ist dann erfüllt, wenn die Ausbaumaßnahme in der Trasse einer 

bestehenden oder bereits zugelassenen Hoch- oder Höchstspannungsleitung erfolgt und die 

Bestandsleitung ersetzt oder ausgebaut werden soll. Das ist für die geplante Zu- und Umbe-

seilung einer bestehenden Höchstspannungsfreileitung für dieses Vorhaben der Fall. Selbst 

wenn die bestehende Höchstspannungsleitung im bestehenden Trassenraum vollständig neu 

errichtet würde, wäre diese Maßnahme als „Ersetzen“ von der Nr. 1 erfasst. Die hier voraus-

sichtlich lediglich erforderliche Zu- und Umbeseilung stellt einen „Ausbau“ der bestehenden 

Freileitung im Sinne der Nr. 1 dar. Sollte vereinzelt aus technischen Gründen ein Mastneubau 

erforderlich werden, würde dies folglich aber zu keinem anderen Ergebnis führen. 

In einem Leitungsabschnitt (Biberach-Ringschnait) ist aufgrund des voraussichtlich notwendi-

gen Leitungsneubaus an dieser Stelle auch ein Abrücken der Bestandsleitung vom Siedlungs-

rand vorgesehen (vgl. Kap. 4.2.4). Der Abstand zwischen der Bestandsachse und der leicht 

abgerückten Achse beträgt voraussichtlich ca. 160 Meter. Der Begriff der Trasse ist gesetzlich 

nicht definiert, eine Errichtung in leicht abgerückter Achse kann ebenfalls noch als „Ausbau“ 

unter die Nr. 1 zu subsumieren. Selbst wenn dies nicht der Fall wäre, würde der Neubau in 

leicht abgerückter Variante aber jedenfalls von der Fallgruppe des § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

NABEG erfasst. Hiervon ist grundsätzlich die Errichtung einer neuen, zusätzlichen Höchst-

spannungsfreileitung neben der Trasse einer bestehenden oder bereits zugelassenen Hoch- 

oder Höchstspannungsfreileitung erfasst. Die hier geregelte Parallelführung betrifft einen be-

reits vorbelasteten Raum und hat einen deutlich geringeren Eingriff zur Folge, als eine 

Neutrassierung ohne Bündelung. Da selbst die Errichtung einer zweiten, parallelen Freileitung 
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von der verfahrensrechtlichen Privilegierung erfasst wird, muss dies im Sinne eines Erst-

Recht-Schlusses für den hier geplanten Neubau in leicht abgerückter Achse gelten. Die hier 

gegenständliche Planung vermeidet eine doppelte Leitungsführung und hat dadurch nochmals 

deutlich geringere Eingriffe zur Folge, als der Regelfall der Nr. 2, zudem wird dem Bündelungs-

gebot und Vorbelastungsgrundsatz ebenfalls Rechnung getragen. 

Somit entspricht die geplante Ausbaumaßnahme auch den Fallgruppen der Nr. 1 und 2 des § 

11 Abs. 1 Satz 1 NABEG. 

Die geplante Ausbaumaßnahme ist außerdem raumverträglich, dies ergibt sich aus der Raum-

verträglichkeitsstudie (vgl. Kap. 6). 

 

3.3 Gegenstand des Verfahrens 

Zwischen dem Punkt Wullenstetten und dem Punkt Niederwangen soll auf einer bestehenden 

380-kV-Leitung eine Spannungsumstellung mit Stromkreisauflage / Umbeseilung erfolgen. 

Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Netzverstärkung. Durch das geplante Vorhaben 

lässt sich eine deutlich erhöhte Übertragungskapazität realisieren. Die 380-kV-Schaltanlage 

Dellmensingen ist Stützpunkt der Maßnahme. 

Es handelt es sich um ein länderübergreifendes Vorhaben das unter Nr. 25 im Bundesbedarf-

splangesetz unter dem Namen „Höchstspannungsleitung Punkt Wullenstetten – Punkt Nieder-

wangen; Drehstrom Nennspannung 380 kV“ gelistet ist. Das Vorhaben durchquert die Bun-

desländer Bayern und Baden-Württemberg. Gemäß Netzentwicklungsplan handelt es sich um 

die Maßnahme-Nr. M 95 des Projektes P 52.  

 

3.3.1 Planungsgrundsätze 

Nachfolgend sind die relevanten Kriterien für die technische Umsetzung des Vorhabens auf-

geführt. Diese beinhalten verbindlich einzuhaltende Planungsleitsätze und nicht verbindliche 

Planungsgrundsätze (vgl. BVerwG NJW 1986, 82).  

Planungsleitsätze sind als striktes Recht bei der Planung zu beachten (z. B. Überspannungs-

verbot für Drehstrom-Höchstspannungsleitungen nach § 4 Abs. 3 der 26. BImSchV für Neu-

bauten in neuen Trassen). Planungsleitsätze eröffnen entsprechend ihrem gesetzlich festge-

legten Inhalt keinen Gestaltungsfreiraum. Sie können durch planerische Abwägung mithin 

nicht überwunden werden. Abweichungen von strikten Rechtsnormen sind allenfalls im Rah-

men der im jeweiligen Fachgesetz geregelten Ausnahmemöglichkeiten zulässig. 

Planungsgrundsätze stellen Kriterien dar, die im Rahmen der Planung berücksichtigt werden 

sollen, aber in einer Abwägung überwunden werden können. Ein Vorhabenträger hat bei der 

Planung – innerhalb des Rahmens der verbindlichen Planungsleitsätze – einen planerischen 

Gestaltungsspielraum, d.h. er legt selbst fest, mit welchem Konzept und Ziel die Planung um-

gesetzt werden soll.  
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Die Planungsleit- und Planungsgrundsätze werden übergeordnet als Trassierungsgrundsätze 

bezeichnet. Unterschieden wird zwischen allgemeinen und vorhabenbezogenen Trassie-

rungsgrundsätzen. Allgemeine Trassierungsgrundsätze sind immer heranzuziehen (hierzu 

zählen insbesondere die gesetzlich vorgesehenen Planungsleitsätze). 

Vorhabenbezogene Planungsgrundsätze setzt sich der Vorhabenträger selbst. Diese bezie-

hen sich auf die Besonderheiten des konkreten Vorhabenabschnitts, ihnen kann er ein beson-

deres Gewicht beimessen. 

 

Allgemeine Planungsgrundsätze 

• Keine Überspannung von Gebäuden oder Gebäudeteilen in neuer Leitungstrasse, die 

zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind sowie Meidung von Sied-

lungsräumen bzw. von sensiblen Nutzungen und von UNESCO-Weltkulturerbestätten 

• Meidung erheblicher Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten sowie von Konflik-

ten in naturschutz- und artenschutzfachlich sensiblen sowie wasser- und naturschutz-

rechtlichen Natur- und Landschaftsräumen 

• Meidung der Neu-Inanspruchnahme von Waldflächen (insbesondere in forstrechtlichen 

Schutzgebieten) 

• Meidung der Neu-Inanspruchnahme von vorrangigen Nutzungen (Flächen einge-

schränkter Verfügbarkeit, kritische Infrastruktur) und von vorrangigen Raumnutzungen 

im Sinne von Vorranggebieten, soweit diese Höchstspannungsleitungen i. d. R. in be-

sonderer Weise entgegen stehen (vgl. Ziele der Raumordnung, die den Raumwider-

standsklassen zugeordnet sind) 

 

Vorhabenbezogene Planungsgrundsätze 

• Übergeordnetes Planungsziel: Errichtung eines Stromkreises 380-kV mit einer Nenn-

übertragungskapazität von 1.800 MVA zwischen den Netzverknüpfungspunkten Wul-

lenstetten und Niederwangen sowie dem Zwangspunkt UA Dellmensingen  

• Nutzung bestehender Freileitungen durch Umbau: Zu-/Umbeseilung bestehender 220-

/ 380-kV-Freileitungen 

• Entlastung des Wohnumfeldes bei notwendigen Mastneubauten durch Abrücken inner-

halb des bestehenden Trassenraums, sofern der Schutzstreifen der Bestandsleitung 

Grundstücke zum dauerhaften Aufenthalt im Innenbereich in Anspruch nimmt unter 

Berücksichtigung, dass 

o keine neue Grundstücksbetroffenheit vorliegt – außer bei Zustimmung  

o keine neuen Abhängigkeiten im Netzbetrieb und bei der Instandhaltung entstehen  

 

Diesen vorhabenbezogenen Grundsätzen liegt die Anwendung des NOVA-Prinzips, Netzopti-

mierung vor -verstärkung vor -ausbau, zugrunde. Das NOVA-Prinzip ist als Grundsatz des 

Netzausbaus heranzuziehen. Hierunter ist zu verstehen, dass zunächst geprüft werden soll, 

inwieweit der aktuelle Netzbetrieb optimiert werden kann. Wenn dies nicht realisierbar ist, sol-

len vorhandene Leitungen verstärkt werden. Erst wenn diese beiden Möglichkeiten nicht ge-

geben sind, kann das vorhandene Netz ausgebaut werden. Mit anderen 
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Optimierungsmaßnahmen im vorhandenen Netz oder Neubaumaßnahmen kann der Zweck 

des Vorhabens nicht sinnvoller erreicht werden. Weitere im Umfeld vorhandene Drehstromlei-

tungen können auf Grund anderer Übertragungsaufgaben im Drehstromnetz gemäß Netzent-

wicklungsplan nicht für dieses Projekt genutzt werden bzw. sind keine weiteren Drehstromlei-

tungen zwischen der UA Dellmensingen und dem Pkt. Niederwangen vorhanden. 

 

3.3.2 Vorhabensbeschreibung 

Ziel des Projektes ist im ersten Schritt der Ausbau der Übertragungskapazitäten zwischen dem 

Punkt Wullenstetten und dem Punkt Niederwangen. An beiden Punkten schließen bereits jetzt 

ausreichend dimensionierte 380-kV-Leitungen an. Über diese können die neuen Übertra-

gungskapazitäten nach der Inbetriebnahme des Vorhabens Nr. 25 abgeführt werden. Im zwei-

ten Schritt soll in Kombination mit dem Vorhaben Nr. 40 (Neuravensburg - Bundesgrenze) die 

Übertragungskapazität nach Österreich (Bürs/Werben) erhöht werden. Durch die Umstellung 

der Spannungsebene von 220 kV auf 380 kV kann mehr Leistung transportiert werden. Ferner 

wird die Versorgungssicherheit in Notfällen durch einen Ringschluss mit der UA in Vöhringen 

verbessert. In diesem Zuge beabsichtigt Amprion die Leitungen zwischen Punkt Wullenstetten 

– Punkt Niederwangen auszubauen.  

Diese Maßnahme stellt dabei einen Baustein des Gesamtkonzepts zum Ausbau des deut-

schen Stromnetzes im Zuge der Energiewende dar. 

 

Mittelfristiges Ziel der beiden Vorhaben ist die Schaffung einer durchgehenden 380-kV-Ver-

bindung zwischen Vöhringen/Gundelfingen und Bürs/Werben in Österreich. Entsprechend des 

NOVA-Prinzips soll diese Verbindung weitestgehend auf bestehenden Freileitungen realisiert 

werden. Hierzu besteht die einzige Möglichkeit im Bestandsnetz über die UA Dellmensingen.  

Im südlichen Abschnitt soll der bestehende 220-kV-Stromkreis zwischen Dellmensingen und 

Bürs/Werben auf 380-kV-umgestellt werden. Hierzu ist im Abschnitt Dellmensingen bis Pkt. 

Niederwangen eine Umbeseilung erforderlich. Zwischen dem Pkt. Niederwangen und Pkt. 

Neuravensburg ist keine Maßnahme erforderlich. Vom Pkt. Neuravensburg bis zur Bundes-

grenze soll die bestehende Leitung durch eine neue 380-kV-Leitung ersetzt werden (Vorhaben 

40 BBPlG – nicht Bestandteil des vorliegenden Vorhabens).  

Im nördlichen Abschnitt soll zwischen Vöhringen/Gundelfingen und Dellmensingen ein zusätz-

licher 380-kV-Stromkreis errichtet werden. Hierzu soll auf der Verbindung vom Pkt. Wullens-

tetten zur UA Dellmensingen ein neuer 380-kV-Stromkreis auf bestehendem Gestänge zube-

seilt werden. Dieser kann in die bereits ausreichend dimensionierte Leitungsverbindung 

zwischen Vöhringen und Gundelfingen am Pkt. Wullenstetten eingebunden werden.  

 

Mit Umsetzung dieses Vorhabens erfolgt eine Anpassung der Netztopologie der in die UA 

Dellmensingen eingeführten Stromkreise. Mit der Inbetriebnahme des Vorhabens besteht ein 

Stromkreis zwischen Hoheneck – Vöhringen/Gundelfingen über den Pkt. Wullenstetten, ein 

Stromkreis Dellmensingen – Bürs/Werben und zwei Stromkreise Dellmensingen – Vöhringen.  

Das Vorhaben weist folgende Längen auf: 
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Bl. 4521 Wullenstetten – Dellmensingen: ca. 13 km 

Bl. 4572 Dellmensingen – Niederwangen: ca. 75 km 

 

Im Rahmen der Netzplanung wurden dabei verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung über-

prüft. Die aktuelle Planung stellt dabei unter Berücksichtigung des NOVA-Prinzips2 den ge-

ringstmöglichen Eingriff in Natur und Landschaft dar.  

Auf Ebene des Netzentwicklungsplans sind dem Vorhaben konkrete Maßnahmen zugeordnet 

worden, die auf dieser Planungsebene vertieft und in den folgenden Planungsschritten weiter 

konkretisiert werden können. Die nachfolgenden beschriebenen Maßnahmen sind zur Reali-

sierung von einem 380-kV-Stromkreis zwischen den Netzverknüpfungspunkten Wullenstetten 

und Niederwangen erforderlich. Dabei kommen verschiedene Umsetzungsarten entsprechend 

der jeweiligen Bestandssituation des Leitungsnetzes zum Einsatz. 

Das hier beantragte Vorhaben stellt sich in seiner planmäßigen Umsetzung wie folgt dar:  

• Errichtung eines 380-kV-Stromkreises auf einem freien Stromkreisplatz (Zubeseilung) 

zwischen dem Pkt. Wullenstetten und der UA Dellmensingen.  

• Errichtung eines 380-kV-Stromkreises von der UA Dellmensingen bis zum Pkt. Nieder-

wangen auf der Bestandsleitung Bl. 4572 durch die Umbeseilung eines 220-kV-Strom-

kreises.  

• Am Punkt Wullenstetten ist aufgrund der geplanten Maßnahme eine neue Leitungsver-

bindung nötig. Die Leitungsverbindung am Pkt. Wullenstetten setzt sich zusammen aus 

dem Ersatzneubau des Mastes 41 in unmittelbarer Nähe zum Bestandsmast und dem 

Neubau eines Mastes in der Achse der Bl. 4521 zwischen dem Mast 42 und dem Mast 

1 der Bl. 4549. 

Die Notwendigkeit des Mastneubaus ergibt sich aus folgenden Gründen: 

o Die Errichtung des Abzweigmastes 1042 ist erforderlich, da auf den Bestands-

masten 42 und 1 (Bl. 4549) keine freie Ansprungstraverse vorhanden ist. Am 

neuen Mast 1041 erfolgt dann die Verbindung zu dem bestehenden 380- kV 

und dem 220-kV Stromkreis;  

o Die Winkelstellung an Mast 41 ist nicht geeignet für den 380-kV-Ansprung an 

dem neuen Mast 1042 

• Ausgehend vom Punkt Wullenstetten soll auf der ca. 13 km langen Strecke der Bl. 4521 

eine Zubeseilung auf einem freien Gestängeplatz erfolgen. Dieser Maßnahmenab-

schnitt endet an der UA Dellmensingen.  

• Ab der UA Dellmensingen bis zum Punkt Niederwangen erfolgt auf der Bl. 4572 im 

Streckenverlauf von 75 km die Umbeseilung eines Stromkreises. Ein zweiter Strom-

kreis auf der Bl. 4572 befindet sich im Eigentum der TransnetBW und ist bereits im 

380-kV-Betrieb. 

• Auf der Bl. 4572 ist im Ergebnis des Variantenvergleichs (vgl. Kap.4.2.4) sowie der 

Gesamtbewertung des Vorhabens (vgl. Kap. 8) aufgrund des voraussichtlich notwen-

digen Mastneubaus (s.u.) seitens der Vorhabenträgerin in Abstimmung mit der 

                                                

2 Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau – vgl. auch Kap. 3.3.1 
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betroffenen Kommune eine kleinräumige Verschwenkung der Leitungsachse vorgese-

hen. Diese befinden sich in Höhe von Ringschnait (Stadt Biberach) im Bereich der 

Masten 82 – 84.  

• Darüber hinaus sind aufgrund von statischen Anforderungen an Wind- und Eislast, Um-

setzung technischer Richtlinien (z.B. VDE-Norm) sowie der Optimierung von Immissi-

onen durch technische Maßnahmen (z.B. anderer Seiltyp) der Austausch einzelner 

Masten sowie Masterhöhungen erforderlich.  

 
Der genaue Umfang der notwendigen Masterneuerungen /-erhöhungen kann erst im Rahmen 

der Detailplanung zum Planfeststellungsverfahren ermittelt werden. Die in der vorliegenden 

Unterlage als solche gekennzeichneten Masten (vgl. u.a. Anlage A2 u. nachfolgende Auflis-

tung) stellen ein Worst-Case-Szenario dar. Voraussichtlich wird sich der tatsächliche Bedarf 

an Mastneubauten /-erhöhungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens reduzieren. Bei-

spielsweise kann sich über entsprechende Seilzugmaßnahmen der Bedarf an Masterhöhun-

gen reduzieren. Nach dem derzeitigen Planungsstand sind neben der Zu- und Umbeseilung 

folgende Maßnahmen erforderlich: 

Tabelle 1: Übersicht Mastneubau und Masterhöhung 

Bl.-Nr. / Mast-Nr. Maßnahme / Hinweis Höhe Bestands-

mast (Angabe nur 

bei Masterhöhung) 

Bl. 4521 

Mast-Nr. 15 Masterhöhung + 2,5 m 48,0 m 

Mast-Nr. 17 Masterhöhung + 5,0 m 49,7 m 

Mast-Nr. 21 – 25 Mastneubau  

Mast-Nr. 32 Masterhöhung + 2,5 m 52,3 m 

Mast-Nr. 41 Mastneubau  

Mast-Nr. 1042 Mastneubau; neuer Abzweigmast zur Bl. 4549 am Pkt. Wul-

lenstetten 

 

Bl. 4572 

Mast-Nr. 41 Masterhöhung + 2,5 m 52,4 m 

Mast-Nr. 49 Masterhöhung + 2,5 m 49,8 m 

Mast-Nr. 66 – 67 Mastneubau  

Mast-Nr. 70 – 72  Mastneubau  

Mast-Nr. 74 Masterhöhung + 2,5 m 47,4 m 

Mast-Nr. 79 Masterhöhung + 2,5 m 55,8 m 

Mast-Nr. 82 – 84  Mastneubau (durch den neuen Leitungsverlauf der Variante 

Ringschnait wird ein zusätzlicher Mast erforderlich) 

 

Mast-Nr. 90 – 93  Mastneubau  

Mast-Nr. 122 Masterhöhung + 2,5 m 52,4 m 

Mast-Nr. 137 Masterhöhung + 5,0 m 50,1 m 

Mast-Nr. 139 Masterhöhung + 5,0 m 49,8 m 

Mast-Nr. 143 Masterhöhung + 2,5 m 49,8 m 

Mast-Nr. 148  Masterhöhung + 2,5 m 50,0 m 

Mast-Nr. 149  Masterhöhung + 2,5 m 49,9 m 
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Bl.-Nr. / Mast-Nr. Maßnahme / Hinweis Höhe Bestands-

mast (Angabe nur 

bei Masterhöhung) 

Mast-Nr. 154 Masterhöhung + 2,5 m 52,2 m 

Mast-Nr. 168 Masterhöhung + 2,5 m 52,4 m 

Mast-Nr. 177 u. 178 Mastneubau  

Mast-Nr. 192 – 194 Mastneubau  

Mast-Nr. 210 – 215  Mastneubau  

Mast-Nr. 222 – 224  Mastneubau  

Mast-Nr. 225 Masterhöhung + 2,5 m 54,9 m 

 

Das Worst-Case-Szenario wurde gewählt, um in der vorliegenden Unterlage insbesondere die 

mit einem Mastneubau bzw. Masterhöhungen maximal einhergehenden Auswirkungen zu er-

mitteln. 

Grundsätzlich handelt es sich bei dem geplanten Vorhaben wie bereits erläutert um eine Netz-

verstärkung durch eine Zu- und Umbeseilung in den genannten Abschnitten. Die ggf. erforder-

lichen Mastneubauten und Masterhöhungen sollen – sofern erforderlich – im Zuge der Umset-

zung des Vorhabens realisiert werden, um den technischen Anforderungen zu entsprechen. 

Der Einfachheit halber wird im Folgenden als Maßnahme nur die Zu- und Umbeseilung er-

wähnt – darin enthalten ist grundsätzlich aber auch die vorgenannte Worst-Case-Betrachtung. 

Die folgende Übersicht stellt das Gesamtvorhaben schematisch dar: 
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Abbildung 1:Schematische Übersicht des Gesamtvorhabens 
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Beschreibung der Leitungsabschnitte 

Die geplante 380-kV-Verstärkung erstreckt sich auf zwei Teilabschnitte:  

1. Abschnitt: Zubeseilung der 220-/380-kV Freileitung Dellmensingen – Meitingen, Bl. 

4521, im Abschnitt zwischen dem Pkt. Wullenstetten und der UA Dellmensingen 

2. Abschnitt: Umbeseilung der 220-/380-kV Freileitung Dellmensingen – Bundesgrenze 

(Bludenz), Bl. 4572, im Abschnitt zwischen der UA Dellmensingen und dem Pkt. Nie-

derwangen 

Den Erläuterungen sind zur besseren Orientierung jeweils eine Abbildung zur Verdeutlichung 

des jeweiligen Vorhabens sowie eine Übersichtskarte, welche den Leitungsverlauf darstellt, 

vorangestellt. 

 

Leitungsabschnitt Wullenstetten – Dellmensingen (Bl. 4521): Zubeseilung 

Auf dem Leitungsabschnitt Wullenstetten – Dellmensingen soll auf einer Strecke von ca. 13 km 

eine Zubeseilung durchgeführt werden. Sowohl die Maßnahme als auch der Leitungsverlauf 

werden im Folgenden dargestellt. 

 

Abbildung 2: Bestandsleitung Bl. 4521 zwischen Wullenstetten und Dellmensingen 

 

Vom Punkt Wullenstetten (südlich der Baggerseen von Senden) bis in die UA Dellmensingen 

verläuft der planungsrelevante Teil der 380-kV Freileitung Bl. 4521 Dellmensingen – Mietin-

gen. Auf dem Mastgestänge dieser für zwei 380-kV-Systeme ausgelegten Leitung ist im Ab-

schnitt zwischen dem Punkt Wullenstetten und der UA Dellmensingen ein Stromkreis im 220-

kV Betrieb. Zusätzlich befindet sich auf dieser Leitung ein freier Gestängeplatz (rote 
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Umrandung), der für die Zubeseilung eines 380-kV-Stromkreises genutzt werden soll (s. Ab-

bildung 2). 

 

Copyright© DTK25 - Vermessungsverwaltungen der Länder und Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

Abbildung 3: Leitungsabschnitt Wullenstetten - Dellmensingen 

 

Vom Pkt. Wullenstetten (Stadt Senden, Landkreis Neu-Ulm, Freistaat Bayern) verläuft die Be-

standsleitung entlang und zwischen Abgrabungsseen südlich von Senden. Nach Querung der 

Iller erreicht die Leitung das Bundesland Baden-Württemberg und führt weiter in westliche 

Richtung nördlich vorbei an Beutelsreusch (Gemeinde Illerkirchberg, Alb-Donau-Kreis), Alt-

heim (Gemeinde Staig) und Humlangen (Gemeinde Hüttisheim). Südlich von Dellmensin-gen 

(Stadt Erbach) schwenkt die Leitung in nordwestliche Richtung und erreicht die UA Dellmen-

singen westlich von Dellmensingen. 

 

  

https://www.bkg.bund.de/
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Leitungsabschnitt Dellmensingen – Niederwangen (Bl. 4572): Umbeseilung 

Auf dem Leitungsabschnitt Dellmensingen – Niederwangen soll es auf einer Strecke von ca. 

75 km zu einer Umbeseilung kommen. Sowohl die Maßnahme, als auch der Leitungsverlauf 

werden im Folgenden dargestellt. 

 

Abbildung 4: Leitungsbestand im Abschnitt zwischen Dellmensingen – Niederwangen 

 

Auf der 220-/380-kV Freileitung Dellmensingen – Bundesgrenze (Bludenz), Bl. 4572 (vollstän-

dige Leitungsbezeichnung der Amprion) befindet sich auf dem westlichen Gestängeplatz ein 

380-kV-Stromkreis der TransnetBW und auf dem östlichen Gestängeplatz ein 220-kV-Strom-

kreis der Amprion. Das geplante Vorhaben (Umbeseilung und Spannungsumstellung des 220-

kV-Stromkreises) soll auf der Gemeinschaftsleitung im Abschnitt zwischen der UA in Dellmen-

singen sowie dem Pkt. Niederwangen (Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg) um-

gesetzt werden. Auf der obenstehenden Abbildung 4 ist ein 220-kV-Stromkreis (grün einge-

kreist) und ein 380-kV-Stromkreis zu erkennen (rot eingekreist). 
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Copyright© DTK25 - Vermessungsverwaltungen der Länder und Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

Abbildung 5: Leitungsabschnitt Dellmensingen - Niederwangen 

 

Von Dellmensingen aus verläuft die Leitung weitestgehend in südliche Richtung. Zunächst 

werden Achstetten, Laupheim, Mietingen und Maselheim westlich umfahren. Im weiteren Ver-

lauf führt die Bestandsleitung östlich an Ellmannsweiler (Gemeinde Maselheim), Ring-schnait 

(Stadt Biberach an der Riß) und Mittelbuch (Stadt Ochsenhausen) vorbei. Weiter südlich ver-

laufend erstreckt sich die Leitung westlich des zur Gemeinde Eberhardzell gehörende Ortsteils 

Füramoos. Von diesem Punkt aus knickt der Leitungsverlauf in süd-westlicher Richtung ab 

und führt östlich am Stadtteil Hummertsried (Gemeinde Eberhardzell) vorbei. Nun in südlicher 

Richtung verlaufend, erstreckt sich die Leitung zwischen den beiden Städte Bad Waldsee und 

Bad Wurzach. Hierbei befinden sich östlich der Leitung in Richtung der Stadt Bad Wurzach 

https://www.bkg.bund.de/
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das Vogelschutz- und FFH-Gebiet Wurzacher Ried. Wenige Kilometer weiter südlich führt die 

Leitung entlang des Vogelschutzgebietes Rohrsee. Daraufhin führt die Leitung westlich am 

FFH-Gebiet „Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg“ vorbei und kurz darauf östlich an der 

Stadt Wolfegg, wo ein Gewerbegebiet (Gewerbegebiet Grummenstein) teilweise überspannt 

wird. Von dort aus leicht süd-östlich verlaufend wird das westliche Gebiet der Gemeinde Kiß-

legg von der Leitung durchquert. Im weiteren Leitungsverlauf wird die Ortschaft Leupolz (Kreis-

stadt Wangen im Allgäu) östlich tangiert. Von diesem Punkt aus führt die Leitung in süd-west-

licher Richtung weiter mit Querung der Autobahn 96 nordwestlich von Wangen. Anschließend 

schwenkt die Leitung in südliche Richtung und führt westlich an Wangen vorbei. Südwestlich 

von Wangen am Ortsteil Niederwangen ist der Endpunkt des Vorhabens erreicht.  

 

3.3.3 Betroffene Verwaltungseinheiten 

Alle von dem Leitungsverlauf berührten Verwaltungseinheiten liegen innerhalb der Bundesre-

publik Deutschland. Insgesamt werden zwei Bundesländer, vier Kreise, zwei Regierungsbe-

zirke und 19 Gemeinden von der Leitung gequert. 

Folgende Verwaltungseinheiten werden vom geplanten Leitungsverlauf von Norden nach Sü-

den berührt: 
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Tabelle 2: Betroffene Verwaltungseinheiten 

Bundes-

land 
Kreis Stadt / Gemeinde Leitung 

Voraussichtliche Betroffenheit 

(gem. „Worst-Case-Betrachtung“ – 

siehe Tab. 1) 

Bayern Neu-Ulm 
Senden, Stadt Bl. 4521 

Zubeseilung; Mastneubau (Mast Nr. 

41 und Nr. 1042)  

Vöhringen, Stadt Bl. 4521 Zubeseilung 

Baden-

Württem-

berg 

Alb-Do-

nau-Kreis 

Erbach 
Bl. 4521 

Bl. 4572 

Zubeseilung; Umbeseilung 

Hüttisheim Bl. 4521 
Zubeseilung; Masterhöhung (Mast Nr. 

15) 

Illerkirchberg Bl. 4521 
Zubeseilung; Masterhöhung (Mast Nr. 

32) 

Staig Bl. 4521 

Zubeseilung; Mastneubau (Mast Nr. 

21, 22; 23, 24, 25, 26) Masterhöhung 

(Mast Nr. 17) 

Achstetten Bl. 4572 Umbeseilung 

Biberach 

Biberach an der Riß, Stadt Bl. 4572 

Umbeseilung; Mastneubau (Mast. Nr. 

82, 83A, 84); Masterhöhung (Mast Nr. 

79) 

Eberhardzell Bl. 4572 Umbeseilung 

Laupheim, Stadt Bl. 4572 
Umbeseilung; Masterhöhung (Mast 

Nr. 41) 

Maselheim Bl. 4572 

Umbeseilung; Mastneubau (Mast. Nr. 

66, 67, 70, 71, 72); Masterhöhung 

(Mast Nr. 74)  

Mietingen Bl. 4572 
Umbeseilung; Masterhöhung (Mast 

Nr. 49);  

Ochsenhausen, Stadt  Bl. 4572 
Umbeseilung; Mastneubau (Mast Nr. 

90, 91, 92, 93) 

Steinhausen an der Rottum Bl. 4572 Umbeseilung 

Ravens-

burg 

Amtzell Bl. 4572 
Umbeseilung; Mastneubau (Mast Nr. 

210, 211) 

Bad Wurzach, Stadt Bl. 4572 

Umbeseilung; Masterhöhung (Mast 

Nr. 122, 137, 139, 143, 148, 149, 

154)  

Kißlegg Bl. 4572 
Umbeseilung; Mastneubau (Mast Nr. 

178) 

Wangen im Allgäu, Stadt Bl. 4572 

Umbeseilung; Mastneubau (Mast Nr. 

192, 193, 194, 212, 213, 214, 214, 

222, 223, 224); Masterhöhung (Mast 

Nr. 225)  

Wolfegg Bl. 4572 
Umbeseilung; Mastneubau (Mast Nr. 

177); Masterhöhung (Mast Nr. 168)  
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3.4 Informations- und Dialogangebot im Vorfeld der BFP  

Die Vorhabenträgerin verfolgt vor und während des formalen Verfahrens der Bundesfachpla-

nung eine aktive Informations- und Beteiligungspolitik. Zwischen November 2016 und März 

2017 wurden alle Kommunen und Kreise, die von der geplanten Leitung berührt werden sowie 

die Regionalverbände und die für die Raumordnung zuständigen Behörden von Amprion in 

gemeinsamen Veranstaltungen oder bilateralen Gesprächen über das Projekt informiert. Pro-

jekt-Präsentationen in den kommunalen Vertretungen wie Stadt- und Gemeinderäten, Bau-

ausschüssen oder Planungsausschüssen in den Kommunen entlang der Trasse ergänzten 

den Austausch mit den Gebietskörperschaften über den benannten Zeitraum hinaus. Den per-

sönlichen Dialog mit den Bürgern in der Planungsregion ermöglichten öffentliche Informations-

veranstaltungen.  

Vertretern der zuständigen Landesministerien in Bayern und Baden-Württemberg wurde der 

Planungsstand des Vorhabens entsprechend frühzeitig vorgestellt und Hinweise zur Planung 

ermöglicht. 

Neben den bilateralen Austausch halten Instrumente wie eine Projektbroschüre, eine kosten-

lose Amprion-Telefon-Hotline, eine Projekt-Website und Pressemitteilungen die Träger öffent-

licher Belange und Bürger über das Projekt auf dem Laufenden. 

 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Informations- und Dialogangebote von Amprion 

im Vorfeld des Antrags nach § 6 NABEG auf Bundesfachplanung. Es stellt die übergreifenden 

Maßnahmen dar und verzichtet auf eine detaillierte Auflistung der umfangreichen bilateralen 

Gespräche und der Beantwortung von mündlichen und schriftlichen Anfragen.  

Auch während der Bundesfachplanung wird die Vorhabenträgerin neben der im NABEG vor-

gesehenen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung ihr Informations- und Dialogangebot fort-

setzen. 

 

3.4.1 Schriftliches Informationsangebot 

Tabelle 3: Schriftliches Informationsangebot 

Datum Angebot 

online Mai 2017 Internetseite „Wullenstetten-Niederwangen“ https://www.amprion.net/Netzaus-

bau/Aktuelle-Projekte/Wullenstetten-Niederwangen/ 

Seit September 2017  Broschüre „380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten-Niederwangen(online und 

Print) 

Mai 2017 Pressemitteilung vorgestellt in Pressegesprächen vor Ort 

 

https://www.amprion.net/Netzausbau/Aktuelle-Projekte/Wullenstetten-Niederwangen/
https://www.amprion.net/Netzausbau/Aktuelle-Projekte/Wullenstetten-Niederwangen/
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3.4.2 Informations- und Dialogtermine 

Bei den folgenden Terminen hat Amprion das Projekt Wullenstetten-Niederwangen vorgestellt 

und den gesetzlichen Rahmen, das Genehmigungsverfahren mit seinen Beteiligungsmöglich-

keiten und Fristen sowie die technischen Grundsätze der Planung erklärt.  

Tabelle 4: Informations- und Dialogtermine 

Datum, Ort Termin und Teilnehmer 

November 2016 – No-
vember 2017 

 

Angebot bilateraler Termine mit den von der Vorzugsvariante betroffenen 
Kommunen und Kreisen sowie weiteren Trägern öffentlicher Belange wie 
zum Beispiel dem Regierungspräsidium Tübingen oder der Regierung von 
Schwaben, sowie der Regionalverbände 

19.09.2017 Bürgersprechstunde in Ringschnait (Stadt Biberach) 

20.09.2017 Bürgersprechstunde in Staig 

21.09.2017 Bürgersprechstunde in Dellmensingen (Stadt Erbach) 

22.11.2017 Bürgersprechstunde in Wangen im Allgäu 

23.11.2017 Dialogveranstaltung mit Naturschutzverbänden und TöBs in Bad Wurzach 

15.01.2018 Einsatz Infomobil in Bad Wurzach 

16.01.2018 Einsatz Infomobil in Lauphaim, Mittelbuch (Stadt Ochsenhausen) und Masel-
heim 

17.01.2018 Einsatz Infomobil in Senden 

 

Die vorgenannten Bürgersprechstunden und Standorte des Infomobils wurden mittels Plaka-

ten an öffentlichen Aushängen, Anzeigen in Tageszeitungen und Wochenblättern sowie über 

Pressemitteilungen an Zeitungen und Radiosender öffentlich bekannt gemacht. Hierzu wurden 

auch die in den angrenzenden Kommunen interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. 

Insgesamt besuchten rund 300 Personen die Veranstaltungen und das Amprion Infomobil und 

wurden so am Vorhaben beteiligt. Die Naturschutzverbände und Träger öffentlicher Belange 

wurden zu einer eigenen Dialogveranstaltung im Naturschutzzentrum Bad Wurzach schriftlich 

eingeladen. 

 

Weitere Informationen und Dokumentation zu den vorgenannten Angeboten sind dem Inter-

netauftritt(https://www.amprion.net/Netzausbau/Aktuelle-Projekte/Wullenstetten-Niederwan-

gen/Planungsstand.html) zu entnehmen. 

 

Bei den Gesprächen und Veranstaltungen wurde die Nutzung bestehender Trassen als Vor-

zugsvariante der Amprion i.d.R. begrüßt. Vorschläge für alternative Trassenverläufe wurden 

Amprion im Vorfeld des Antrags auf Bundesfachplanung vereinzelt mitgeteilt. Fragen von 

Kommunen und Verbänden bezogen sich vor allem aber auf die spätere technische Umset-

zung des Vorhabens im Sinne der Detailplanung wie beispielsweise bautechnische Umset-

zung, Zuwegungen und Flächeninanspruchnahme.  
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Im Einzelnen wurden in den Gesprächen folgende Forderungen hinsichtlich der Umsetzung 

des Vorhabens gemacht: 

• Entlastung von Altheim (Gemeinde Staig) – Forderung nach Erdverkabelung, Abrücken 

der Bestandsleitungen und Bündelung von zwei Bestandsleitungen auf einem Mastge-

stänge 

• Entlastung von Dellmensingen (Stadt Erbach) – Forderung nach Erdverkabelung, Ab-

rücken der Bestandsleitungen und Bündelung von zwei Bestandsleitungen auf einem 

Mastgestänge 

• Abrücken der Bestandstrasse bei Ringschnait (Stadt Biberach) 

• Abrücken der Bestandstrasse bei Leupolz (Stadt Wangen im Allgäu) 

 

Die vorgenannten Forderungen nach Alternativen werden im Kap. 4.2 (Variantenvergleich) auf 

Grundlage der Planungsgrundsätze (vgl. Kap. 3.3.1) mit der Planung der Zu- und Umbeseilung 

miteinander verglichen und die aus Sicht der Antragstellerin in Frage kommende Alternativen 

im Rahmen der folgenden Untersuchungen weiter geprüft. 

 

3.5 Technische Beschreibung des Vorhabens und Kosten 

Die nachfolgende technische Beschreibung und überschlägig ermittelten Kosten beziehen 

sich auf eine typische Umsetzungsart für eine Höchstspannungsfreileitung, um bereits auf 

Ebene der Bundesfachplanung mögliche Umweltauswirkungen des Vorhabens ermitteln zu 

können. Diese bilden die Grundlage für die Ermittlung von Wirkfaktoren für die umweltfachli-

chen Untersuchungen. 

Das Vorhaben kann unter größtmöglicher Berücksichtigung des NOVA-Prinzips in der betroffe-

nen Region umgesetzt werden. Durch den Entfall der 220-kV-Spannungsebene im Abschnitt 

zwischen Dellmensingen und Niederwangen wird die Möglichkeit geschaffen, diese frei wer-

denden Betriebsmittel für eine 380-kV-Umstellung zu nutzen. In dem nach Süden laufenden 

Abschnitt, von Dellmensingen nach Niederwangen kann dies durch eine Umbeseilung erfol-

gen, da die vorhandene Freileitung zur Aufnahme eines weiteren 380-kV-Stromkreises fähig 

ist. Zwischen Wullenstetten und der UA Dellmensingen kann ein freier Gestängeplatz der be-

stehenden Freileitung Bl. 4521 durch eine Zubeseilung genutzt werden. 

 

3.5.1 Technische Beschreibung einer Freileitung 

Das geplante Vorhaben soll auf bestehenden Freileitungen realisiert werden. Neben der reinen 

Zu- und Umbeseilung sind voraussichtlich vereinzelte Mastneubauten und Masterhöhungen 

erforderlich (vgl. Kap. 3.3.2). 

 

Ein Freileitungsmast hat folgende Bestandteile: der Mast ist eine Stahlgitterkonstruktion mit 

einem oder mehreren Querträgern – den sogenannten Traversen. Daran sind Leiterseile be-

festigt, durch die der Strom fließt. Sie sind in der Regel Verbundseile aus Aluminium und Stahl 



 

380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 
 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Seite 44 von 283 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Stand: 02.05.2018 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

und haben je nach Spannungsebene und Übertragungsleistung unterschiedliche Quer-

schnitte. Um Strom mit einer Spannung von 380.000 Volt zu übertragen, kommt ein sogenann-

tes Vierer-Bündel aus vier Seilen zum Einsatz. Aufgehängt werden die Seile allerdings nicht 

direkt an den Traversen, sondern an Isolatorenketten. Diese bestehen heutzutage i. d. R. aus 

Kunststoff; können aber auch aus Porzellan oder aus Glas hergestellt sein. Die Isolatoren ver-

hindern, dass der Strom von den Seilen auf die geerdeten Masten übertragen wird. Zum Blitz-

schutz der Leitung befindet sich außerdem an jeder Mastspitze ein Erdseil. 

 

Eine Freileitung besteht im Wesentlichen aus Masten, der Mastgründung und der aufliegenden 

Beseilung (Leiterseile und Blitzschutzseile). Im Weiteren werden vorgenannte Bestandteile ei-

ner Freileitung detailliert beschrieben. 

 

3.5.1.1 Maste 

Die Maste einer Freileitung dienen als Stützpunkte für die Leiterseilaufhängungen und beste-

hen aus unterirdischem Fundament, Mastschaft, Querträgern (Traversen) und Erdseilstütze. 

In der nachstehenden Abbildung 6 ist beispielhaft ein Tragmast dargestellt. 

Die Bauform, -art und Dimensionierung der Maste werden insbesondere durch die Anzahl und 

Dimension der aufliegenden Stromkreise, deren Spannungsebene, die möglichen Mastab-

stände, die örtlichen Gegebenheiten und einzuhaltende Begrenzungen hinsichtlich der 

Schutzstreifenbreite oder Masthöhe bestimmt. 

 

Abbildung 6: Beispiel für einen Tragmast 

(Mastform: Tonne) 
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Bei der Bauform unterscheidet man zwischen Tonnen-, Einebenen- und Donaumast. Auch 

eine Kombination aus Donau- und Einebenenform ist möglich. In der nachstehenden Abbil-

dung 7 sind die vorgenannten wesentlichen Mastformen (Tonne, Einebene, Donau) am Bei-

spiel eines Tragmastes dargestellt. 

 

 

Der Tonnenmast zeichnet sich durch drei übereinander angeordnete Traversen aus. Die 

obere und untere Traverse sind etwa gleichlang, die mittlere Traverse etwas länger. Auf Grund 

der übereinander angeordneten Traversen ist diese Mastform i. d. R. höher aber benötigt we-

niger Trassenraum als ein Einebenen- oder Donaumast. 

Der Einebenenmast zeichnet sich durch eine einzelne lange Traverse aus. Diese Mastform 

ermöglicht i. d. R. niedrige Bauhöhen, benötigt aber mehr Trassenraum. 

Der Donaumast zeichnet sich durch zwei übereinander angeordnete Traversen aus. Die 

obere Traverse ist kürzer als die untere Traverse. Diese Mastform stellt eine Kombination von 

Einebenen- und Tonnenform dar. 

Beide Leitungen Bl. 4521 und 4572 bestehen aus Donaumasten. Diese Mastbauweise soll 

auch dort wieder zum Einsatz kommen, wo Mastneubauten erforderlich werden.  

Die Bestandsleitungen weisen Höhen zwischen 46 und 58 m auf der Bl. 4521 auf. Entlang der 

Bl. 4572 liegen die Masthöhen zwischen 46 m und 72 m. 

Mastneubauten werden in etwa die gleiche Höhe aufweisen wie die Bestandsmasten. Unter 

Berücksichtigung der technischen Regelwerke können vereinzelt um bis zu 5 m höhere Mas-

ten errichtet werden.  

Die Breite eines neuen Donaumastes beträgt ca. 30 m. 

 

Abbildung 7: Prinzipzeichnung unterschiedlicher Mastformen 
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Hinsichtlich der Bauart unterscheidet man je nach Funktion zwischen Tragmast, Winkel-/Ab-

spannmast oder Winkel-/Endmast. 

Winkel-/Abspannmasten werden dort verwendet, wo sich die Richtung der geradlinigen Tras-

senführung ändert. Winkel-/Endmasten sind entsprechend ihrer statischen Anforderungen 

stärker dimensioniert als Winkel-/Abspannmasten, um unterschiedliche mechanische Kräfte 

(sogenannte Differenzzüge) aufnehmen zu können. Zwischen Winkel-/Abspannmasten bzw. 

Winkel-/Endmasten kommen bei geradem Trassenverlauf Tragmasten zur Anwendung. 

Die Höhe der jeweiligen Masten wird im Wesentlichen bestimmt durch den Masttyp (Bauform/ 

-art), die Länge der Isolatoren, den Abstand der Maste untereinander, die mit dem Betrieb der 

Leitung entstehende Erwärmung der Leiterseile und die damit verbundene Längenänderung 

der Leiterseile und den nach DIN VDE 0210 (gleichzeitig Europa-Norm EN 50341-1)  „Freilei-

tungen über AC 45 kV“ einzuhaltenden Mindestabständen zu Gelände und sonstigen Objekten 

(z. B. Straßen, andere Freileitungen, Bauwerke und Bäume).  

Darüber hinaus werden die Masthöhen so festgelegt, dass die Anforderungen der 26. BIm-

SchV eingehalten werden. 

An den Stellen des geplanten Vorhabens, an denen der Neubau von Masten erforderlich ist, 

werden diese als Stahlgittermasten aus verzinkten Normprofilen ausgeführt. Die Masten der 

Bereiche mit Leitungs-/Ersatzneubau sollen nach derzeitigem Planungsstand als Donaumast 

ausgeführt werden. 

Eine detaillierte Festlegung von Mastform, -art und -höhe ist auf Grund der vorgenannten Ab-

hängigkeiten im derzeitigen Planungsstadium noch nicht möglich. Erst im Rahmen der techni-

schen Feinplanungen zum Planfeststellungsverfahren ist deren Festlegung unter Berücksich-

tigung lokaler topographischer Verhältnisse, vorliegender Nutzungs- und 

Grundstücksgrenzen, Detailkenntnis bestehender Biotope und Schutzgebiete, vorhandener 

Straßen, Wege, Gewässer, Bauwerke, über- und unterirdischer Anlagen und Leitungen mög-

lich und erforderlich. 

Je nach Leitungsabschnitt können unterschiedliche Ausführungsarten zum Einsatz kommen. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass z. B. in dem Abschnitt mit Umbeseilung die vorhandenen 

Masten genutzt werden – die Mastart ist damit bereits durch die Bestandsleitung vorgegeben. 

 

3.5.1.2 Mastgründung 

Je nach Masttyp, Mastart, Baugrund-, Grundwasser- und Platzverhältnissen können unter-

schiedliche Mastgründungen für ggf. notwendige neue Masten erforderlich werden (s. Abbil-

dung 8). 

Bei Platten- und Stufenfundamenten erfolgt die Herstellung der Mastgründung durch Aus-

heben von Baugruben mittels Bagger. Das Bodenmaterial wird zunächst am jeweiligen Mast-

standort zwischengelagert. Anschließend werden die Mastunterkonstruktion, die Fundament-

verschalung, die Bewehrung sowie der Beton eingebracht. Die Fundamenttiefe bei 

Plattenfundamenten ergibt sich aus der Forderung nach frostfreier Lage der Fundamentsohle, 
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ausreichender Einbindelänge der Eckstiele in der Platte und der Belastbarkeit des Baugrun-

des. Plattenfundamente werden bis auf die an jedem Masteckstiel über Erdoberkante heraus-

ragenden zylinderförmigen Betonköpfe mit einer Bodenschicht überdeckt. Stufenfundamente 

sind dadurch gekennzeichnet, dass jeder der vier Eckstiele eines Mastes in getrennten Fun-

damenten verankert wird. Die einzelnen Fundamente bestehen aus aufeinander aufbauenden 

und nach oben hin im Durchmesser kleiner werdenden Stufen. Stufenfundamente werden 

ebenfalls bis auf die an jedem Masteckstiel über Erdoberkante herausragenden zylinderförmi-

gen Betonköpfe mit einer Bodenschicht überdeckt. 

Bei Bohrpfahlfundamenten werden an den Eckpunkten des Mastes mit einem Bohrgerät tiefe 

Bohrungen erstellt. Der Bohraushub wird am jeweiligen Maststandort zwischengelagert und 

nach Abschluss der Arbeiten abtransportiert. Nach Abschluss der Bohrung werden die Pfähle 

mit einer Stahlbewehrung versehen und bis zur Geländeoberkante aufbetoniert. Nachfolgend 

wird der Mastfuß über eine Stahlbetonkonstruktion an die Bohrpfähle angebunden.  

Im Falle von Rammrohrgründungen werden an den Eckpunkten Stahlrohrpfähle mit einer 

Ramme in den Boden getrieben. Die Mastkonstruktion wird unter Erdoberkante mit den Stahl-

rohrpfählen an den Eckpunkten verbunden. 

 

Abbildung 8: Prinzipzeichnung unterschiedlicher Gründungsarten 

 

Eine genaue Festlegung von Fundamentart und -größe kann erst im Rahmen der technischen 

Feinplanungen zum Planfeststellungsverfahren erfolgen. Hierbei werden die Fundamentarten 

und deren -größen qualifiziert abgeschätzt.  
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Dabei ist von folgenden Größenordnungen auszugehen: 

• Stufenfundament: Tiefe 3,5 – 4,5 m;   
abgestufter Durchmesser des Fundamentes von 1,5 – 3,5 m 

• Plattenfundament: Tiefe ca. 2,5 – 3,0 m;   
Abmessung 15 x 15 m bis 20 x 20 m 

• Rohrrohr-/Bohrpfahlfundament: Tiefe 8,0 – 15,0 m;   
Durchmesser ca. 1,2 – 1,5 m 

 

 
3.5.1.3 Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil 

An den Traversen der Masten sind die Isolatorketten und daran die Leiterseile befestigt. Bei 

den zur Anwendung kommenden Leiterseilen handelt es sich um sogenannte Bündelleiter, 

bestehend aus vier Einzelseilen, die mittels Abstandhalter miteinander verbunden sind. Drei 

Bündelleiter bilden dabei einen sogenannten Stromkreis, im Drehstrombetrieb bestehend aus 

den Phasen L1, L2, L3. 

Im Leitungsabschnitt zwischen Dellmensingen und Niederwangen ist neben der Umbeseilung 

auch ein Austausch der Isolatorenketten erforderlich.  

Über die Mastspitze wird ein Erdseil als Einzelseil geführt, welches zum Blitzschutz der Frei-

leitung dient. Das Erdseil soll verhindern, dass Blitzeinschläge in die stromführenden Leiter-

seile erfolgen. Der Blitzstrom wird mittels des Erdseils auf die benachbarten Maste und über 

diese weiter in den Boden abgeleitet. Zur Nachrichtenübermittlung und Fernsteuerung von 

Umspannanlagen besitzen die eingesetzten Erdseile im Kern mehrere Lichtwellenleiterfasern. 

 

3.5.2 Zeitlicher Ablauf in der Bauphase 

Die Baumaßnahmen der Leitungsverbindung umfassen in den Abschnitten mit Mast- bzw. Lei-

tungsneubau den Gehölzrückschnitt, die Anlage der Fundamente, die Montage des Mastge-

stänges und des Zubehörs (z. B. Isolatoren) sowie das Auflegen der Leiterseile. Die Arbeiten 

für diese jeweiligen Bauphasenabschnitte an den einzelnen Maststandorten dauern jeweils 

wenige Tage bis einige Wochen. 

In den Abschnitten, in denen kein Mastneubau notwendig wird, sind nach derzeitigem Pla-

nungsstand die Montage von neuen Isolatoren und das Auflegen von Leiterseilen für den 380-

kV-Stromkreis vorgesehen. 

 

Der Ablauf und die Dauer der Maßnahmen können pro Mast typischerweise folgendermaßen 

dargestellt werden: 

• Gehölzrückschnitt   (soweit erforderlich) 
• Wegebaumaßnahmen  (soweit erforderlich) 
• Fundamenterstellung: ca. 2 bis 4 Wochen 
• Mastvormontage:  ca. 3 bis 5 Tage 
• Mastmontage:   ca. 2 bis 5 Tage 
• Seilmontagen/-zug:  ca. 2 bis 3 Wochen 
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Auf Grund zahlreicher betrieblicher, technischer und ökologischer Zeitvorgaben ergeben sich 

Zwischenzeiträume, in denen am jeweiligen Maststandort nicht gearbeitet wird. 

Vorgenannte Maßnahmen können zum jetzigen Planungstand nur in allgemeiner Art dargelegt 

werden, im Planfeststellungsverfahren erfolgt deren detailliertere Darstellung ggf. mit Veror-

tung und die Ausweisung von umgebenden temporär notwendigen Baustelleneinrichtungsflä-

chen. 

Während der Bauphase ergeben sich temporär Schallemissionen. Die Bauzeit pro Maststand-

ort verteilt sich auf die einzelnen Arbeitsschritte. Die temporären Schallemissionen entstehen 

einerseits durch die eigentlichen Bauarbeiten mit Baumaschinen auf der Baustelle (wie z. B. 

Baggerarbeiten bei Aushub, Betonierarbeiten, Kraneinsatz für das Stocken der Maste, Win-

denbetrieb beim Seilzug und Baggereinsatz zum Entfernen alter Fundamente). Andererseits 

entstehen Schallemissionen durch die Anlieferung der Materialien und den hierzu erforderli-

chen Baustellenverkehr mittels LKW. Die Lärmimmissionsrichtwerte der AVV Baulärm können 

hierbei eingehalten werden. 

 

3.5.3 Flächenbedarf  

Für die Umsetzung der Maßnahme werden Flächen in unterschiedlicher Form in Anspruch 

genommen. Dabei wird zwischen baubedingter temporärer Flächeninanspruchnahme und an-

lagebedingter permanenter Flächeninanspruchnahme unterschieden. Die Maßnahmen für die 

Zu- und Umbeseilung erstrecken sich i. d. R. ausschließlich auf die bereits dinglich gesicherte 

Schutzstreifenfläche (Ausnahmen ggf. Zuwegungen, temporäre Arbeitsflächen für Seilwinden 

und Kabeltrommeln). 

Der Flächenzuschnitt erfolgt entsprechend der jeweiligen örtlichen Gegebenheit. Zuwegungen 

und Stellflächen werden i. d. R. zum Schutz des Bodens und zur Gewährleistung der Stand-

festigkeit während der Baumaßnahme z. B. mittels Baggermatten oder Stahlplatten geschützt. 

Die Arbeitsflächen beinhalten zudem noch Flächen für die Lagerung von Aushub. Die Festle-

gung dieser Arbeitsflächen erfolgt im Rahmen der Feinplanung. Eine Darstellung erfolgt im 

Planfeststellungsverfahren. 

 

Bei der Errichtung bzw. beim Rückbau der Masten/Leitung ist von folgenden Größenordnun-

gen auszugehen:  

temporärer Flächenbedarf bei Zu- und Umbeseilung: 

• Tragmasten 300 m²;  
• Abspannmasten zzgl. ca. 600 m² 
• zzgl. der jeweils erforderlichen Zuwegungen  

 

temporärer Flächenbedarf beim Neubau: 

•  ca. 3.600 m²;  
• zzgl. der jeweils erforderlichen Zuwegungen  
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temporärer Flächenbedarf bei Masterhöhungen: 

•  ca. 3.600 m²;  
• zzgl. der jeweils erforderlichen Zuwegungen  

 

temporärer Flächenbedarf beim Rückbau: 

•  ca. 2.500 m²;  
• zzgl. der jeweils erforderlichen Zuwegungen  

 

Der (dauerhafte, dinglich gesicherte) Schutzstreifen hat bei der Bl. 4572 eine Breite zwischen 

60 und 80 m, wobei eine Breite von 66 m die Regel ist. Bei der Bl. 4521 beträgt die Schutz-

streifenbreite 60 bis 73 m. Diese bleibt durch die Zu- und Umbeseilung unverändert.  

An den Stellen, an denen durch einen Mastneubau aus der Bestandsachse abgewichen wer-

den muss ist eine Anpassung des Schutzstreifens erforderlich; bei einem notwendigen Mast-

neubau wird der neue Mast i.d.R. in einem Abstand von bis zu 40 m vom rückzubauenden 

Masten in der Achse der Bestandsleitung neu errichtet.  

 

3.5.3.1 Masterhöhung 

Sofern im Rahmen der Detailplanung zum Planfeststellungsverfahren die Erhöhung einzelner 

Masten erforderlich wird erfolgt die Umsetzung folgendermaßen: 

Der zu erhöhende Mast wird oberhalb des Mastfußes abgetrennt und mittels Autokran ange-

hoben. Die Beseilung wird hierzu nicht abgenommen. Mit einem zweiten Autokran wird ein 

Zwischenstoß als zusätzliche Stahlgitterkonstruktion in der entsprechenden Höhe in den Mast 

eingebaut und das angehobene Mastsegment anschließend darauf gesetzt.  

 

3.5.4 Technische Erfordernisse im Betriebsablauf  

Während des Betriebs der geplanten Leitungsverbindung wird diese regelmäßig durch den 

Netzbetreiber kontrolliert und der Zustand erfasst. Hierzu werden typischerweise folgende In-

spektionen durchgeführt: 

• jährliche Begehung der Leitungstrasse 
• jährliche Befliegung der Leitungstrasse 
• Intensivinspektion durch Besteigen der Maste (alle 5 Jahre) 

 

In Abhängigkeit vom Zustand werden im Laufe der Standzeit der Leitung ggf. folgende Instand-

setzungen bzw. Wartungen ausgeführt: 

• Korrosionsschutzanstrich 
• Isolatorenwechsel 
• Seilnachregulagen bzw. Seilreparaturen 
• Stahlsanierungen 
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3.5.5 Drehstrom 

Grundsätzlich kommen bei der Energieübertragung zwei Stromarten zum Einsatz: Stromstärke 

und -richtung können konstant sein – dann sprechen Physiker und Techniker von Gleichstrom 

(engl. direct current, kurz DC). Oder sie können ihre Polarität zwischen Plus und Minus perio-

disch wechseln. Dann ist von Drehstrom bzw. Wechselstrom die Rede (engl. alternating cur-

rent, kurz AC). 

 

Die Erzeugung von Wechselstrom basiert auf dem „elektrodynamischen Prinzip“. Es lässt sich 

am besten am Beispiel eines Fahrraddynamos beschreiben: Ein Magnet wird, angetrieben 

durch das Rad des Fahrrads, im Dynamo um seine eigene Achse gedreht und hierbei an einer 

Kupferdraht-Spule vorbeigeführt. Der drehende Magnet mit seinem Plus- und Minuspol sorgt 

dafür, dass die Elektronen in der Spule durch das veränderte Magnetfeld ständig ihre Richtung 

ändern, und produziert hierdurch Wechselspannung. Physiker sprechen in diesem Fall von 

„einphasigem Wechselstrom“, weil eine Spule dafür sorgt, dass in einer Leitung ein steter 

Wechsel zwischen Plus- und Minuspol herrscht. Eine Spule erzeugt einen Wechselstrom, eine 

sogenannte Phase. 

 

In Kraftwerken wird in der Regel, wie beim Dynamo, Wechselstrom erzeugt. Dampfturbinen, 

Windräder oder Wasserturbinen treiben Generatoren an. Diese Generatoren funktionieren wie 

Fahrraddynamos, nur im bedeutend größeren Maßstab. 

Der Generator ist so konstruiert, dass es nicht nur eine Spule gibt, sondern drei Spulen hinter-

einander angeordnet sind. Hier werden also – im Gegensatz zum Fahrraddynamo – statt nur 

eines Wechselstroms drei Wechselströme erzeugt, die zeitlich versetzt schwingen. Drei Spu-

len erzeugen drei Wechselströme, also drei Phasen (Dreiphasenwechselstrom bzw. Dreh-

strom). Verglichen mit einem einphasigen Wechselstromsystem ist der Materialaufwand für 

elektrische Leitungen bei einer gleich großen elektrischen Leistung bedeutend geringer, die 

Transformatoren sind kleiner und das gesamte System ist effizienter. 

 

Das Höchstspannungsnetz von Amprion wird mit Dreiphasenwechselstrom betrieben, denn 

die Höhe der Spannung kann bei dieser Stromart einfach und effizient geändert werden. Es 

gilt der Grundsatz: Je höher Spannungen bei der Übertragung, desto niedriger sind die elektri-

schen Übertragungsverluste. 

Entsprechend der Ausführungen im Kap. 3.3.2 handelt es sich bei diesem Vorhaben um eine 

380-kV-Höchstspannungsverbindung mit einer Netzfrequenz von 50 Hertz. 
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3.5.6 Emissionen 

Beim Betrieb von Höchstspannungsanlagen treten elektrische und magnetische Felder auf. 

Diese entstehen nur in unmittelbarer Nähe von spannungs- bzw. stromführenden Leitern. Der 

Betreiber einer Höchstspannungsanlage ist verpflichtet die hierfür gültigen Anforderungen der 

26. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (26. BImSchV) einzuhalten. 

Zudem können witterungsbedingt Geräuschemissionen in Form eines „Knisterns / Prasselns“ 

durch Koronaentladungen auftreten. Auch hier ist der Betreiber einer Höchstspannungsanlage 

verpflichtet, die für Geräuschimmissionen gültigen Anforderungen der „Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) einzuhalten. Die Nachweise können allerdings naturge-

mäß erst für die konkret geplante Anlage im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren er-

bracht werden. 

Im Rahmen der Bundesfachplanung kann entsprechend des Planungsstandes nur eine über-

schlägige Abschätzung der Einhaltung von 26. BImSchV und TA Lärm vorgenommen werden.3 

Die überschlägige Abschätzung kann dem Anhang 1 entnommen werden. 

Die Ergebnisse dieser Abschätzung dienen als Grundlage für die Bewertung der Umweltaus-

wirkungen im Rahmen der SUP-Vorprüfung. 

 

3.5.7 Überschlägige Kostenberechnung 

Eine überschlägige Kostenberechnung kann dem Kap. 7.1 entnommen werden.  

 

3.6 Abschnittsbildung 

Das Vorhaben 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen soll in der Bundesfach-

planung ohne Abschnittsbildung geprüft werden.  

 

  

                                                

3 Die Nachweise der Einhaltung des BImSchG können erst auf Grundlage der technischen Detailpla-
nung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erbracht werden. 
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4 Variantenvergleich 

In Kap. 3.3.2 ist unter Berücksichtigung der Planungsgrundsätze das Vorhaben „380-kV-Netz-

verstärkung Wullenstetten – Niederwangen“ einschließlich des Verlaufs der von dem Vorha-

ben betroffenen Bestandsleitungen Bl. 4521 und Bl. 4572 beschrieben worden. Im Rahmen 

der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit (vgl. Kap. 

3.4) wurden verschiedene alternative Umsetzungsmöglichkeiten vorgeschlagen, die im Fol-

genden vorgestellt und mit der geplanten Nutzung der Bestandsleitungen verglichen. 

Die Gegenüberstellung der Varianten (vgl. Kap. 4.2) dient einer frühzeitigen Prüfung, in wie 

weit die allgemeinen und vorhabenbezogenen Planungsgrundsätze (vgl. Kap. 3.3.1) im Zuge 

der abgegrenzten Varianten Berücksichtigung finden. Diesbezüglich deutlich ungünstigere Va-

rianten werden als nicht sinnvoll ausgeschlossen und im Rahmen der weiteren Untersuchun-

gen (z. B. Raumverträglichkeitsstudie) nicht weiter berücksichtigt.  

 

4.1 Großräumige Varianten 

Zwischen den Netzverknüpfungspunkten Wullenstetten und Niederwangen sowie dem auf der 

Strecke befindlichen technischen Zwangspunkt der UA Dellmensingen befinden sich keine 

weiteren Leitungstrassen, die unter Berücksichtigung des NOVA-Prinzips für die Umsetzung 

des geplanten Projektes in Frage kommen würden. 

Zwischen dem Pkt. Wullenstetten und der UA Dellmensingen verlaufen zwar noch weitere 

Leitungen, die aber nicht für die Auflage eines weiteren 380-kV-Stromkreises ausgelegt sind. 

In diesem Abschnitt wäre ein Parallelneubau erforderlich statt der geplanten Zubeseilung was 

zunächst dem NOVA-Prinzip widerspricht und in der Konsequenz dann auch den Planungs-

grundsätzen der Amprion. 

Im Abschnitt zwischen Dellmensingen und Niederwangen befinden sich keine alternativen Lei-

tungsverbindungen, die die gesetzlich festgelegten Netzverknüpfungspunkte miteinander ver-

binden. 

Unter Außerachtlassung des Zwangspunktes Dellmensingen wären ebenfalls aufgrund der 

Nichtnutzbarkeit von anderen Bestandsleitungen lediglich ein vollständiger Leitungsneubau 

(weitestgehend) in Parallelführung zu Bestandsleitungen und Bundesautobahnen zur Verbin-

dung der Netzverknüpfungspunkte realisierbar, was u. a. unter Berücksichtigung des NOVA-

Prinzips, der Neuinanspruchnahme von Grund und Boden, im Sinne der Eingriffsvermeidung 

keine in Frage kommende Alternative darstellt. 

Im Rahmen der vorliegenden Unterlage erfolgt daher keine weitere Betrachtung großräumiger 

Alternativen. 
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4.2 Kleinräumige Varianten 

Aus den Hinweisen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. Kap. 3.4.2) 

werden für nachfolgende Leitungsabschnitte kleinräumige alternative Streckenverläufe unter 

Berücksichtigung der Planungsgrundsätze (vgl. Kap. 3.3.1) geprüft: 

 

• Entlastung von Altheim (Gemeinde Staig) – vgl. Kap. 4.2.1 

• Entlastung von Dellmensingen (Stadt Erbach) – vgl. Kap. 4.2.2 und 4.2.3 

• Abrücken der Bestandstrasse bei Ringschnait (Stadt Biberach) – vgl. Kap. 4.2.4 

• Abrücken der Bestandstrasse bei Leupolz (Stadt Wangen im Allgäu) – vgl. Kap. 4.2.5  

• Forderung nach Erdverkabelung (allgemein) – vgl. Kap. 4.4 

 

Erläuterung zum methodischen Vorgehen 

Unter Berücksichtigung der Planungsgrundsätze werden diese räumlichen Alternativen nach-

folgend miteinander verglichen. Die Alternativen, die den Planungsgrundsätzen nicht entspre-

chen, werden in den nachfolgenden Unterlagen nicht weiter betrachtet. Die den Planungs-

grundsätzen entsprechenden Alternativen werden in den nachfolgenden Kapiteln detaillierter 

betrachtet. Auf Grundlage der Gesamtbewertung erfolgt ein Vorschlag der Vorhabenträgerin 

aus welchen Leitungsabschnitten sich der beantragte Verlauf zusammensetzt. 

Bei den nachfolgenden Vergleichen handelt es sich stets um einen Paarvergleich zwischen 

Bestandstrasse und Variante in dem jeweils entsprechenden Vergleichsabschnitt. 

Nachfolgende Vergleichskriterien sind den allgemeinen und vorhabenbezogenen Planungs-

grundsätzen (vgl. Kap. 3.3.1) zugeordnet. Diese sind der Einfachheit halber den nachfolgen-

den Schlagwörtern zugeordnet.  

Länge nach Leitungskategorien 

Das Vergleichskriterium Länge nach Leitungskategorie stellt die unterschiedlichen Längen von 

der Bestandsleitung und einer geplanten Alternative gegenüber. Da es bei der Nutzung der 

Bestandsleitung in der Regel nur zu einer Zu- oder Umbeseilung bestehender 220-/ 380-kV-

Freileitungen kommt, ist davon auszugehen, dass die Länge unverändert bleibt. Ein möglichst 

kurzer Leitungsverlauf wird angestrebt, da somit eine Minimierung von Landschaftsverbrauch 

und Rauminanspruchnahme erreicht werden kann. Für Leitungskategorien, welche keine Nut-

zung der Bestandsleitung vorsehen ist von einer veränderten Länge auszugehen. 

Hierbei werden folgende für eine Freileitung typische Leitungskategorien berücksichtigt: 

• Leitungskategorie 1: Nutzung der Bestandsleitung ohne Änderung* 

• Leitungskategorie 2: Nutzung Bestandsleitung mit geringfügigen Anpassungen (ent-

spricht der Zu-/Umbeseilung) 

• Leitungskategorie 3: Nutzung Bestandsleitung mit punktuellen Umbauten (z.B. Master-

höhungen) 

• Leitungskategorie 4: Bestandsleitung soll nicht verwendet werden; Leitungsneubau in 

bestehender / verlagerter Trasse notwendig (Ersatzneubau) 
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• Leitungskategorie 5: Bestandsleitung kann nicht verwendet werden; Leitungsneubau 

parallel zu bestehender Trasse notwendig (Parallelneubau)* 

• Leitungskategorie 6: Leitungsneubau ohne Trassenbündelung (Neubau)* 

* im vorliegenden Vorhaben nicht vorgesehen 

 

Bei der Bestandstrasse ist grundsätzlich eine Zu- bzw. Umbeseilung vorgesehen (= Leitungs-

kategorie 2). Im Einzelfall sind weitere technische Maßnahmen (vgl. Kap. 3.3.2) erforderlich, 

die in der jeweiligen Erläuterung benannt sind. Die sich hieraus ergebene Leitungskategorie 

ist entsprechend berücksichtigt. 

Beim Vergleichskriterium „Länge nach Leitungskategorie“ ist zu berücksichtigen, dass der Ver-

gleich von Varianten in unterschiedlicher Leitungskategorie ein höheres Gewicht zukommt als 

die reine Leitungslänge. Hierbei spielen neben den im Kap. 3.5.7 aufgeführten Kosten insbe-

sondere der mit einem Mastneubau verbundene Eingriff in Grund und Boden eine entschei-

dende Rolle. So gehen beispielsweise von einem längeren Umbeseilungsabschnitt weniger 

Eingriffe aus als von einem längenmäßig kürzeren Leitungsneubau. 

Siedlung 

Mit dem Vergleichskriterium Siedlung werden die Auswirkungen einer bestehenden oder ge-

planten Leitung auf das Wohnumfeld betrachtet. Der diesbezügliche Planungsgrundsatz sieht 

eine Entlastung des Wohnumfelds vor, sollte die Notwendigkeit eines Mastneubaus bestehen. 

Hierzu soll aus der Bestandstrasse abgerückt werden, sofern der Schutzstreifen der Bestands-

leitung Grundstücke zum dauerhaften Aufenthalt im Innenbereich in Anspruch nimmt unter 

Berücksichtigung, dass keine neuen Grundstücksbetroffenheiten vorliegen (außer bei Zustim-

mung der Eigentümer) sowie keine neuen Abhängigkeiten im Netzbetrieb und bei der Instand-

haltung entstehen. Neben den Wohnbauflächen werden auch potentiell betroffene Gewerbe- 

und Industrieflächen miteinbezogen.  

Natur 

Das Vergleichskriterium Natur beschreibt die Auswirkungen einer bestehenden oder geplan-

ten Leitung auf Natur- und Landschaftsräume. Im entsprechenden Planungsgrundsatz wurde 

festgelegt, dass eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten vermieden wer-

den soll. Darüber hinaus sollen keine Konflikte in naturschutz- und artenschutzfachlich sensib-

len sowie wasser- und naturschutzrechtlichen Natur- und Landschaftsräumen entstehen. 

Wald 

Die Neu-Inanspruchnahme von Waldflächen (insbesondere in forstrechtlichen Schutzgebie-

ten) ist bei der Bewertung von Trassenvarianten grundsätzlich ein wesentlicher Bestandteil 

der Abwägung. Im Rahmen der in dieser Unterlage verglichenen Alternativen ergibt sich je-

doch keine Betroffenheit von Waldflächen – sowohl von der Bestandstrasse als auch den Al-

ternativen. Somit erfolgt nachfolgend keine weitergehende Betrachtung des Vergleichskriteri-

ums. 
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Sonstige vorrangige Nutzungen 

Das Vergleichskriterium sonstige vorrangige Nutzungen beschreibt die Auswirkungen auf vor-

rangige Nutzungen. Hierbei sind die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne von § 3 Abs. 1 

Nr. 1 ROG zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Eine Neu-Inanspruchnahme von entspre-

chenden vorrangigen Raumnutzungen soll vermieden werden. 

Grundstücksbetroffenheit 

Das Vergleichskriterium Grundstücksbetroffenheit beschreibt die Auswirkungen einer beste-

henden oder geplanten Leitung auf die, für die Maststandorte in Anspruch genommenen 

Grundstücke. Das Planungsziel sieht vor, dass neue Grundstücksbetroffenheiten nach Mög-

lichkeit vermieden werden sollen. Die Nutzung der Bestandsleitung bzw. ein Ersatzneubau 

erfolgt ohne eine Änderung des Schutzstreifens. Durch einen veränderten Leitungsverlauf ist 

von neuen bzw. geänderten Grundstücksbetroffenheiten auszugehen. 

Netztechnische Belange 

Beim Vergleichskriterium Netztechnische Belange werden die Aspekte Versorgungssicherheit 

und Verfügbarkeit (Freischaltung im Netzbetrieb) betrachtet. Insbesondere sollen Kreuzungen 

von unterschiedlichen Stromkreisen sowie die gemeinsame Führung von mehreren Stromkrei-

sen auf einem Mastgestänge vermieden werden. Bei einer potentiellen Leitungsstörung und 

den dazugehörigen Reparaturmaßnahmen müssten betroffene Stromkreise außer Betrieb ge-

nommen werden. Bei der Bündelung von zu vielen Stromkreisen bzw. bei Stromkreiskreuzun-

gen sind bei einer Außerbetriebnahme mehrere Stromkreise betroffen und es kann zu einer 

Einschränkung der Versorgungssicherheit kommen. Ähnlich verhält es sich mit Wartungs- und 

Instandhaltungsarbeiten, da hier zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals alle Strom-

kreise einer Masthälfte spannungsfrei geschaltet werden müssen. Die Übertragungsnetzbe-

treiber sind für einen zuverlässigen Betrieb der Leitungen und zur Gewährleistung der Versor-

gungssicherheit gem. § 12 Abs. 1 EnWG verpflichtet. Demnach spielt das Kriterium 

Netztechnische Belange beim Vergleich von Alternativen eine entscheidende Rolle. Sofern 

eine Alternative die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet oder einschränkt wird diese 

nicht weiter verfolgt – unabhängig vom Ergebnis des Vergleichs der sonstigen Kriterien. 
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Bewertung 

Die Gegenüberstellung der Varianten dient einer frühzeitigen Prüfung, inwieweit die Planungs-

grundsätze im Zuge der abgegrenzten Varianten Berücksichtigung finden. Diesbezüglich deut-

lich ungünstigere Varianten werden als nicht sinnvoll ausgeschlossen4 und in den folgenden 

Unterlagen nicht weiter berücksichtigt. Als deutlich ungünstiger wird eine Variante dann ange-

sehen, wenn Sie anhand der Bewertung: 

• keine Vorteile gegenüber der Nutzung der Bestandsleitung aufweist oder  

• mehr Nachteile als Vorteile aufweist oder 

• anhand eines oder mehrerer Kriterien auf Grundlage der Planungsgrundsätze als nicht 

realisierbar eingestuft wird. 

Sofern im Vergleich eine Variante gleichwertig oder gegenüber der geplanten Nutzung der 

Bestandsleitungen vorteilhafter erscheint, werden diese sowie der jeweilige Vergleichsab-

schnitt der Bestandsleitung in den nachfolgenden Unterlagen detaillierter geprüft. 

Über eine fünfstufige Skala (s. Tabelle 5), welche von einer vollumfänglichen/überwiegenden 

Berücksichtigung (+ +) bis zu einer überwiegenden Nichtberücksichtigung der Planungsgrund-

sätze (- -) bei den einzelnen Varianten reicht, wird die Berücksichtigung der Planungsgrund-

sätze in den einzelnen Kategorien über die offensichtliche Betroffenheit der zugeordneten Kri-

terien verbal-argumentativ bewertet. Die unterschiedlichen Auswirkungen (Wirkintensität und 

Wirkumfang) der einzelnen Leitungskategorien werden dabei qualitativ berücksichtigt. Es er-

folgt auf dieser Ebene keine quantitative Ermittlung von Querungslängen, betroffenen Flächen-

größen oder prozentualen Flächenanteilen. Zusätzlich erfolgt eine farbliche Hervorhebung in 

den Farben „Rot“, „Gelb“ und „Grün“ für eine schnelle Visualisierung des Variantenvergleichs 

(s. Tabelle 6). 

Über ein Fazit der Einzelbewertungen der Kategorien wird in einer Gesamtbewertung eine 

Rangfolge ermittelt, welche Variante(n) die Planungsgrundsätze am stärksten berücksichtigen 

und sich daher am günstigsten darstellen. Deutlich ungünstige Varianten werden als Ergebnis 

ausgeschlossen. Sofern sich aus dem Vergleich nicht eindeutig die Bewertung ableiten lässt, 

wird diese gesondert begründet. 

Den einzelnen Vergleichsabschnitten wird zur besseren Veranschaulichung jeweils eine Ab-

bildung vorangestellt.  

Tabelle 5: Allgemeine Erläuterung zur Bewertung 

Bewertung Erläuterung der Bewertung 

+ + Vollumfängliche/überwiegende Berücksichtigung der Planungsgrundsätze 

+ Auf weiten Strecken Berücksichtigung der Planungsgrundsätze 

0 
Teilweise Berücksichtigung der Planungsgrundsätze und teilweise ohne Berücksich-

tigung der Planungsgrundsätze 

- Auf längeren Strecken ohne Berücksichtigung der Planungsgrundsätze 

- - Überwiegend ohne Berücksichtigung der Planungsgrundsätze 

                                                

4 Insbesondere unter Berücksichtigung netztechnischer Belange 
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Tabelle 6: Visualisierung der Bewertung 

Visualisierung der Bewertung Erläuterung der Bewertung 

Grün + +/+ Planungsgrundsätze überwiegend berücksichtigt 

Gelb 0 
Teilweise Berücksichtigung der Planungsgrundsätze und teilweise 

ohne Berücksichtigung der Planungsgrundsätze 

Rot -  / - - Planungsgrundsätze überwiegend unberücksichtigt 

 

4.2.1 Variante Altheim (Staig) 

Bei der Variante Altheim handelt es sich um den Vorschlag die beiden nördlich des Ortsteils 

von Staig verlaufenden Freileitungen Bl. 4521 der Amprion sowie die 380-kV-Freileitung Dell-

mensingen – Niederstotzingen (Anlagen-Nr. 309) der TransnetBW nach Norden vom Ortsrand 

abzurücken. Dabei wurde vorgeschlagen, die Amprion-Leitung in der Achse der TransnetBW-

Leitung und die TransnetBW-Leitung entsprechend weiter nördlich zu errichten. 

Zudem wurde die Zusammenlegung der beiden Leitungen auf einem Mastgestänge vorge-

schlagen. Hierbei ist zu beachten, dass die in der nachfolgenden Abbildung als „Verschwen-

kung der TransnetBW-Leitung“ dargestellte Linie entfallen würde. 

 

Copyright© DTK25 - Vermessungsverwaltungen der Länder und Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

Abbildung 9: Übersicht Variante Altheim (Staig) 

 

https://www.bkg.bund.de/
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Tabelle 7: Variantenvergleich Altheim (Staig) 

Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Altheim 

Erläuterung Zubeseilung der Bestandsleitung Bl. 4521 

voraussichtlich mit der Notwendigkeit von 

Mastneubauten (= LK 4) 

In beiden Unter-Varianten wäre ein Ersatz-

neubau erforderlich.  

Abrücken beider Trassen: 2 x Ersatzneubau 

Gemeinsames Gestänge: 1 x Ersatzneubau 

Länge nach Lei-

tungskategorien 

LK 4: 1.240 m (Abschnitt Mast 21 bis 25) LK 4 (Verschwenkung Amprion-Leitung): 

1.250 m (entspricht auch der Länge der Va-

riante mit einem gemeinsamen Gestänge) 

LK 4 (Verschwenkung TransnetBW-Lei-

tung): 1.400 m 

 Die Bestandsleitung und die Variante mit einem gemeinsamen Gestänge weisen im Ver-

gleichsabschnitt eine nahezu gleiche Länge auf. Entscheidend ist hierbei, dass bei einem 

Abrücken beider Trassen zwei Leitungen neu errichtet werden müssten und zudem insge-

samt mehr Abspannmasten errichtet werden müssten.  

Bei einem gemeinsamen Gestänge in der Achse der TransnetBW-Leitung wäre die Länge 

ebenfalls identisch, aber es müsste zur Aufnahme von insgesamt vier Stromkreisen eine ca. 

10 - 15 m höhere Leitung errichtet werden. 

Bewertung: + - 

Siedlung Keine Änderung des Status quo bei Nutzung 

der Bestandstrasse. 

Beim Abrücken der beiden Leitungen würde 

sich der Abstand zum Ortsrand um ca. 50 m 

erhöhen. Die damit verbundene visuelle Ent-

lastung wäre eher gering  – so würde sich 

z. B. der Abstand zum nächstgelegenen 

Wohnhaus (Bl. 4521 Mast 0022) am Ahorn-

weg in der Nähe der Unterweiler Straße der-

art vergrößern, wie er durch die Bestandslei-

tung am Siedlungsrand auf Höhe der 

Wohnhäuser am nordöstlichen Ahornweg 

(südlich des Spannfeldes zwischen den 

Masten 0023 und 0024) bereits bei der Be-

standsleitung darstellt. 

Bei einem gemeinsamen Gestänge von 

Amprion- und TransnetBW-Leitung wäre der 

Entlastungseffekt im Hinblick auf den Ab-

stand wie zuvor beschrieben; hierbei würde 

der ohnehin nur geringe Entlastungseffekt 

durch die wesentlich höhere Leitungstrasse 

einen größeren Raumanspruch der südlich 

angrenzenden Wohnbebauung auslösen. 

Bewertung: 0 0 

Natur Von der Bestandsleitung sind keine natur-

schutzrechtlichen Belange berührt. 

Von der Variante sind keine naturschutz-

rechtlichen Belange berührt. 

Bewertung 0 0 

Sonstige vorran-

gige Nutzungen 

Von der Bestandsleitung sind keine sonsti-

gen vorrangigen Nutzungen berührt. 

Von der Variante sind keine sonstigen vor-

rangigen Nutzungen berührt. 
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Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Altheim 

Lediglich beim Abrücken der beiden Leitun-

gen würde die TransnetBW-Leitung die 

nördlich davon gelegene Photovoltaik-An-

lage überspannen. 

Bewertung 0 - 

Grundstücksbe-

troffenheit 

Durch die Nutzung der Bestandsleitung er-

geben sich keine neuen Grundstücksbetrof-

fenheiten.  

Sofern Masten neu errichtet werden müs-

sen, ergeben sich hierdurch neue / geän-

derte Betroffenheiten. Der Schutzstreifen 

bleibt jedoch unverändert. 

Durch Verschwenkung einer oder beider 

Leitungen kommt es zu keiner neuen, son-

dern lediglich zu einer geänderten Grund-

stücksbetroffenheit; der vorhandene Schutz-

streifen könnte nicht mehr genutzt werden.  

Bewertung + 0 

Netztechnische 

Belange 

Netztechnische Belange sind unberührt. Durch das Zusammenlegen der Stromkreise 

der Bl. 4521 und der TransnetBW-Leitung 

auf einem gemeinsamen Gestänge entste-

hen zusätzliche Abhängigkeiten bei Frei-

schaltungen und Leitungsstörungen. Bei ei-

ner Leitungsstörung wären bis zu vier 

Stromkreise betroffen. 

Bei Abrücken mit zwei einzelnen Gestängen 

sind netztechnische Belange unberührt. 

Die folgende Bewertung ist bezogen auf das 

Abrücken beider Leitungen (links) und auf 

ein gemeinsames Gestänge (rechts). 

Bewertung: + + - - 

Besonderheiten Keine Beide Varianten können nur unter der An-

nahme, dass die bestehende 380-kV-Lei-

tung der TransnetBW durch Amprion neu er-

richtet werden würde, realisiert werden. 

Einer gemeinsamen Nutzung wird seitens 

TransnetBW jedoch nicht zugestimmt und 

wird auch von Amprion aufgrund der netz-

technischen Belange nicht in Erwägung ge-

zogen.  

Der Neubau der TransnetBW-Leitung käme 

aus Sicht der Amprion nur in Frage, wenn 

genehmigungsrechtliche Belange dies zwin-

gend erfordern würden. Dies wird zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht gese-

hen. 

Fazit Die Variante weist bei keinem Vergleichskriterium einen Vorteil gegenüber der Achse der 

Bestandsleitung auf.  

Bei den Vergleichskriterien Länge nach Leitungskategorien, Grundstücksbetroffenheit und 

netztechnische Belange stellt sich die Bestandsleitung als deutlich vorteilhafter dar. 
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Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Altheim 

Lediglich bei einem Abrücken beider Leitungen sind netztechnische Belange von der Vari-

ante nicht berührt. 

Die Variante(n) stellen aus Sicht der Amprion keine in Frage kommenden Alternativen dar 

und werden somit im Folgenden nicht weiter betrachtet.  

 

4.2.2 Variante Dellmensingen-Süd 

Die Variante zweigt auf Höhe der B 30 von der Bestandstrasse Bl. 4521 an Mast 10 nach 

Südwesten ab und folgt der planfestgestellten Querspange bis südlich Dellmensingen auf der 

Nordseite der geplanten Straße. Im letzten Abschnitt verläuft die Variante in der Achse der Bl. 

4528. 

Aufgrund des Ausschlusses der Variante Dellmensingen Südwest (s. Kap. 4.2.3) sieht die Va-

riante-Süd nach Parallellage mit der Querspange ein Wiedereinbinden in die Bestandsleitung 

Bl. 4521 an Mast 5 vor. 
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Abbildung 10: Übersicht Variante Dellmensingen-Süd 

 

https://www.bkg.bund.de/
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Tabelle 8: Variantenvergleich Dellmensingen-Süd 

Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Dellmensingen-Süd 

Erläuterung Zubeseilung der Bestandsleitung Ersatzneubau in verlagerter Trasse 

Länge nach Lei-

tungskategorien 

1.730 m in der LK 2 1.980 m in der LK 4 

Bewertung: + + - - 

Siedlung Keine Änderung des Status quo bei Nut-

zung der Bestandstrasse. 

Eine Entlastung von Siedlungsbereichen 

kommt aus Sicht der Amprion u.a. nur dann 

in Frage, wenn ohnehin Masten neu errich-

tet werden müssten. Dies ist in diesem Ab-

schnitt nicht der Fall. 

Unabhängig davon, wäre eine Siedlungs-

entlastung durch die Variante nicht gege-

ben, da die näher zum Ort verlaufende 

380-kV-Freileitung der TransnetBW dort 

bestehen bleiben würde. Somit würde 

diese Variante für die Ortschaft eine wei-

tere Freileitungstrasse zur Folge haben, 

was dem raumordnerischen Grundsatz der 

Trassenbündelung gleichartiger Infrastruk-

turen widersprechen würde. 

Bewertung: 0 - 

Natur Von der Bestandsleitung sind keine natur-

schutzrechtlichen Belange berührt. 

Mit einem Leitungsneubau an anderer 

Stelle wären Eingriffe in Natur und Land-

schaft verbunden. 

Eingriffe in naturschutzrechtliche Schutz-

gebiete wären mit der Variante nicht ver-

bunden. 

Bewertung 0 - 

Sonstige vorran-

gige Nutzungen 

Von der Bestandsleitung sind keine sonsti-

gen vorrangigen Nutzungen berührt. 

Von der Variante sind keine sonstigen vor-

rangigen Nutzungen berührt. 

Bewertung 0 0 

Grundstücksbe-

troffenheit 

Bleibt unverändert. Durch den Leitungsneubau würden sich 

neue Grundstücksbetroffenheiten in erheb-

lichem Umfang ergeben. 

Bewertung 0 - - 

Netztechnische 

Belange 

Netztechnische Belange sind unberührt. Netztechnische Belange sind unberührt. 

Bewertung: 0 0 

Besonderheiten keine Die Variante beinhaltet nicht die 380-kV-

Freileitung der TransnetBW. Diese würde 

bei Umverlegung der Variante in ihrem bis-

herigen Verlauf bestehen bleiben (s.o.). 
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Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Dellmensingen-Süd 

Fazit Die vorgeschlagene Variante würde aus Sicht der Amprion keine Entlastung für den Sied-

lungsrand zur Folge haben, da einerseits die TransnetBW-Leitung in ihrem jetzigen Ver-

lauf bestehen bleiben würde und südlich von Dellmensingen eine neue Leitungstrasse 

parallel zur Querspange entstehen würde. 

Selbst bei einer Verlegung beider Leitungen wären die vorab beschriebenen Nachteile 

weitestgehend gegeben.  

Die Variante weist bei keinem Vergleichskriterium einen Vorteil gegenüber der Nutzung 

der Bestandsleitung auf.  

Bei den Vergleichskriterien Länge nach Leitungskategorien, Grundstücksbetroffenheit 

und Natur stellt sich die Bestandsleitung zudem als deutlich vorteilhafter dar. 

Die Variante stellt aus Sicht der Amprion keine in Frage kommenden Alternativen dar und 

wird somit im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

 

4.2.3 Variante Dellmensingen-Südwest 

Der Verlauf dieser Variante ergibt sich aus dem Vorschlag, dass der Siedlungsrand bei Dell-

mensingen von den dort verlaufenden Freileitungen entlastet werden soll und Leitungen auf 

einem Gestänge zusammengeführt werden sollen. Dazu soll die Bl. 4521 südwestlich von 

Dellmensingen in der Achse der Bl. 4528 (380-kV-Freileitung Dellmensingen – Vöhringen) ge-

meinsam mit dieser errichtet werden. Südlich der UA Dellmensingen müsste hierzu die Bl. 

4528 neu errichtet werden, da diese nicht für vier Stromkreise ausgelegt ist. In der Summe 

würden hierdurch insgesamt vier Masten (Mast 1 – 4 der Bl. 4521) entfallen. 

Dabei müsste die Bl. 4528 aufgrund der dann aufliegenden vier Stromkreise die TransnetBW-

Leitungsanlage 309 mit entsprechend hohen Masten überkreuzen (südöstlich von Mast 4 der 

Bl. 4572). 
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Abbildung 11: Übersicht Variante Dellmensingen-Südwest 

 

Tabelle 9: Variantenvergleich Dellmensingen-Südwest 

Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Dellmensingen-Südwest 

Erläuterung Zubeseilung der Bestandsleitung Ersatzneubau in verlagerter Trasse 

Länge nach Lei-

tungskategorien 

1.350 m in der LK 2 1.500 m in der LK 4 

Bewertung: + + - - 

Siedlung Keine Änderung des Status quo bei Nut-

zung der Bestandstrasse. 

Eine Entlastung von Siedlungsbereichen 

kommt aus Sicht der Amprion u.a. nur dann 

in Frage, wenn ohnehin Masten neu errich-

tet werden müssten. Dies ist in diesem Ab-

schnitt nicht der Fall. 

Unabhängig davon, wäre die Entlastung 

des Siedlungsraums durch den Rückbau 

von vier Masten zwar zunächst gegeben, 

aber durch den Neubau von vier z.T. we-

sentlich höheren Masten der Bl. 4528 (s. 

Besonderheiten) im Ergebnis nur marginal. 

Die bis zu 107 m hohen Masten hätten ei-

nen wesentlich größeren Raumanspruch 

auf die angrenzenden Siedlungsbereiche.  

https://www.bkg.bund.de/
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Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Dellmensingen-Südwest 

Bewertung: 0 0 

Natur Die Bestandsleitung überspannt das Natur-

denkmal Altarme an der Rot. Das Gebiet 

bleibt bei Umsetzung der geplanten Maß-

nahme unberührt. 

Mit einem Leitungsneubau an anderer 

Stelle wären Eingriffe in Natur und Land-

schaft verbunden (u.a. Aue der Baierzer 

Rot). 

Die durch den Rückbau der vier Masten 

vermeintlich einhergehende Entlastung 

des Landschaftsbildes wird durch die o.g. 

Erhöhung der Masten weitestgehend 

neutralisiert. 

Bewertung 0 - 

Sonstige vorran-

gige Nutzungen 

Die Bestandsleitung überspannt eine 

Grünfläche. Das Gebiet bleibt bei Umset-

zung der geplanten Maßnahme unberührt. 

Von der Variante sind keine sonstigen vor-

rangigen Nutzungen berührt. 

Bewertung 0 0 

Grundstücksbe-

troffenheit 

Bleibt unverändert. Durch den Leitungsneubau würden sich 

neue/geänderte Grundstücksbetroffenhei-

ten ergeben, dafür würde der Schutzstrei-

fen im Bereich des Leitungsrückbaus ent-

fallen. 

Bewertung 0 0 

Netztechnische 

Belange 

Die Bestandsleitung kreuzt bereits die be-

stehende 380-kV-Freileitung der Trans-

netBW. Bei einer Leitungsstörung der 

TransnetBW-Leitung wären bis zu drei 

Stromkreise betroffen.  

Bei einer Zusammenlegung der Bl. 4521 

und der Bl. 4528 würde die TransnetBW-

Leitung mit insgesamt vier Amprion-Strom-

kreisen gekreuzt. In Abhängigkeit der Aus-

führung (Unter- oder Überkreuzung) wären 

vier bis fünf Stromkreise betroffen. Hier-

durch kann die Versorgungssicherheit von 

Bayerisch-Schwaben gefährdet werden. 

Bewertung: 0 - - 

Besonderheiten Keine Wegen Überspannung sehr hohe Masten 

in unmittelbarer Siedlungsnähe bei Zusam-

menlegung von den Trassen. 

Fazit Die Variante weist keine Vorteile gegenüber der Nutzung der Bestandsleitung auf.  

Insbesondere in Bezug auf die Länge nach Leitungskategorie ergeben sich erhebliche 

Nachteile seitens der Variante. 

Die netztechnischen Belange sind aus Sicht der Amprion, die für die Versorgungssicher-

heit von Bayerisch-Schwaben mit verantwortlich ist, ein derart gravierender Belang, dass 

alleine aus diesem Grund die Variante nicht weiter verfolgt werden kann. 
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4.2.4 Variante Ringschnait 

Bei dieser Variante handelt es sich um einen Vorschlag zur Entlastung des Siedlungsraums 

von Ringschnait. Die Variante zweigt auf Höhe von Mast 82 nach Südwesten ab, verläuft auf 

kurzer Strecke in paralleler Achse zur Bestandsleitung und schwenkt nördlich der B312 wieder 

in Richtung Bestandsleitung und trifft diese auf Höhe von Mast 84.  
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Abbildung 12: Übersicht Variante Ringschnait5 

 

  

                                                

5 Hinweis vom Antragsteller: Die topographische Karte stellt einen veralteten Zustand der Siedlungsent-
wicklung dar. Östlich von Mast 84 befindet sich in einem Abstand von ca. 120 m ein Neubaugebiet. 

https://www.bkg.bund.de/
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Tabelle 10: Variantenvergleich Ringschnait 

Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Ringschnait 

Erläuterung Umbeseilung mit Mastneubau; Leitungsab-

schnitt ist in geringfügig verlagerter Achse 

neu zu errichten. 

Ersatzneubau in verlagerter Achse 

Länge nach Lei-

tungskategorien 

LK 4: 770 m 

 

LK 4: ca. 850 m 

Leitungsneubau in verlagerter Achse mit 

zusätzlichen Abspannmasten 

Bewertung: + - 

Siedlung Bestandstrasse läuft in unmittelbarer Nähe 

zum Siedlungsrand. Hier wäre nach ge-

genwärtigem Kenntnisstand ein Mastneu-

bau in unmittelbarer Siedlungsnähe erfor-

derlich, wodurch die Bestandssituation 

weitestgehend unverändert bleiben würde. 

Neubau in verlagerter Achse führt durch 

das Abrücken zu einer Entlastung des 

Wohnumfeldes.   

Bewertung: 0 + 

Natur Von der Bestandsleitung sind keine natur-

schutzrechtlichen Belange berührt. 

Von der Variante sind keine naturschutz-

rechtlichen Belange berührt. 

Bewertung 0 0 

Sonstige vorran-

gige Nutzungen 

Durch die Nutzung der Bestandstrasse ent-

steht keine Neu-Inanspruchnahme von 

vorrangingen Nutzungen. 

Die Bestandsleitung wird von einem im 

FNP der Stadt Biberach dargestellten Ge-

werbegebiet überplant. Aufgrund des Lei-

tungsbestands erfolgt jedoch keine Ein-

schränkung des Gebietes.  

Durch den in verlagerter Achse geplanten 

Neubau werden landwirtschaftlich genutzte 

Flächen in Anspruch genommen, welche 

nicht zu den vorrangigen Nutzungen bzw. 

vorrangigen Raumnutzungen gezählt wer-

den. 

Die Variante quert ein im FNP ausgewiese-

nes Gewerbegebiet. Die Planung der Lei-

tungsführung sowie die Lage der Mast-

standorte erfolgt in Abstimmung mit der 

Stadt Biberach. 

Bewertung 0 - 

Grundstücksbe-

troffenheit 

Im Bereich der Bestandstrasse ergeben 

sich lediglich durch den Mastneubau neue 

Grundstücksbetroffenheiten.  

Durch den in verlagerter Achse geplanten 

Neubau ergeben sich neue Grundstücks-

betroffenheiten. Hierbei handelt es sich je-

doch um Flurstücke der Stadt Biberach, die 

Stadt hat der Nutzung zugestimmt.  

Bewertung 0 0 

Netztechnische 

Belange 

Netztechnische Belange sind unberührt. Netztechnische Belange sind unberührt. 

Bewertung: 0 0 

Besonderheiten keine keine 

Fazit Die beiden Trassenalternativen weisen z.T. nur marginale Unterschiede auf. Der Ver-

gleich zeigt, dass die Variante in Bezug auf die Möglichkeit der Entlastung des 
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Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Ringschnait 

Siedlungsraums offensichtlich Vorteile aufzeigt, die im Rahmen der weiteren Prüfung de-

taillierter betrachtet werden soll. 

 

4.2.5 Variante Leupolz 

Bei diesem Vorschlag handelt es sich um eine alternative Leitungsführung bei Leupolz (Stadt 

Wangen im Allgäu) zur Entlastung des angrenzenden Siedlungsraums aufgrund der voraus-

sichtlichen Notwendigkeit der Neuerrichtung einzelner Masten in diesem Bereich. Die Be-

standsleitung verläuft in Ortsnähe unmittelbar neben einer Turnhalle sowie einer Schule und 

einem Kindergarten. Die Alternative würde diese Engstelle aufheben. 
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Abbildung 13: Übersicht Variante Leupolz 

 

Tabelle 11: Variantenvergleich Leupolz 

Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Leupolz 

Erläuterung Umbeseilung mit Mastneubau Ersatzneubau in verlagerter Achse 

Länge nach Lei-

tungskategorien 

LK 4: 700 m LK 4: ca. 720 m 

Bewertung: 0 0 

https://www.bkg.bund.de/
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Variantenvergleich Bestandsleitung Variante Leupolz 

Siedlung Keine Änderung des Status quo bei Nut-

zung der Bestandstrasse. 

Entlastung des Siedlungsrands einschließ-

lich der Gemeinbedarfseinrichtungen.  

Durch Variante jedoch heranrücken an Ein-

zelhöfe /-häuser im Außenbereich.  

Bewertung: 0 + 

Natur Von der Bestandsleitung sind keine natur-

schutzrechtlichen Belange berührt. 

Von der Variante sind keine naturschutz-

rechtlichen Belange berührt. 

Bewertung 0 0 

Sonstige vorran-

gige Nutzungen 

Durch die Nutzung der Bestandstrasse ent-

steht keine Neu-Inanspruchnahme von 

vorrangingen Nutzungen – die Grünfläche 

(Sportplatz wird weiterhin überspannt). 

Durch den in verlagerter Achse geplanten 

Neubau werden landwirtschaftlich genutzte 

Flächen in Anspruch genommen, welche 

nicht zu den vorrangigen Nutzungen bzw. 

vorrangigen Raumnutzungen gezählt wer-

den. 

Bewertung 0 0 

Grundstücksbe-

troffenheit 

Im Bereich der Bestandstrasse ergeben 

sich lediglich durch den Mastneubau ge-

ringfügig veränderte Grundstücksbetrof-

fenheiten (keine Neuinanspruchnahme). 

Durch den in verlagerter Achse geplanten 

Neubau ergeben sich neue Grundstücks-

betroffenheiten. Die Zustimmung zur Nut-

zung der Flächen wurde nicht erteilt.  

Bewertung + - - 

Netztechnische 

Belange 

Netztechnische Belange sind unberührt. Netztechnische Belange sind unberührt. 

Bewertung: 0 0 

Besonderheiten keine keine 

Fazit Die Variante würde zwar zu einer Entlastung des Siedlungsbereiches führen, aber gleich-

zeitig auch zu einer Belastung bisher nicht betroffener Wohnhäuser. 

Aufgrund der Ablehnung der Eigentümer der neu betroffenen Grundstücke wird diese 

Variante nicht weiter verfolgt. 

 

4.3 Nullvariante: Verzicht auf das geplante Vorhaben 

Mit der Aufnahme als Vorhaben Nr. 25 in den Anhang zum BBPlG hat der Gesetzgeber die 

energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den vordringlichen Bedarf zur Gewährleistung eines 

sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs festgestellt. Der Bedarfsplan beinhaltet konkrete Vor-

haben „die der Anpassung, Entwicklung und dem Ausbau der Übertragungsnetze zur Einbin-

dung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilität der Elektrizitäts-

netze innerhalb der Europäischen Union, zum Anschluss neuer Kraftwerke oder zur 

Vermeidung struktureller Engpässe im Übertragungsnetz dienen und für die daher ein vor-

dringlicher Bedarf besteht“ (§ 1 Abs. 1 BBPlG). An diese gesetzliche Bedarfsfestlegung ist 

sowohl die Amprion GmbH als auch die Genehmigungsbehörde gebunden. Nach § 1Satz 3 

NABEG gilt zudem, dass die Realisierung der Stromleitungen, die in den Geltungsbereich des 

NABEG fallen, aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses erforderlich ist. Ein 
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Verzicht auf das geplante Vorhaben würde den Vorstellungen des Gesetzgebers widerspre-

chen und stellt keine wählbare Option dar.  

Um die erheblich steigenden Einspeisungen regenerativer wie konventioneller Energie zu ge-

währleisten, ist der Ausbau des Netzes durch dieses Vorhaben erforderlich. Maßnahmen der 

Netzoptimierung werden durch die Vorhabenträgerin ausgeschöpft. Diese Maßnahmen allein 

reichen nicht für die notwendige Kapazitätserhöhung und können damit die Versorgungssi-

cherheit langfristig nicht sicherstellen.  

Eine Nicht-Realisierung des Vorhabens stellt daher keine ernsthaft in Betracht kommende Al-

ternative dar.  

 

4.4 Andere Technologie: Kabel statt Freileitung 

Zum 31.12.2015 hat der Gesetzgeber die Möglichkeiten zur Erdverkabelung insgesamt erwei-

tert. Für Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) wurde grundsätzlich ein Vorrang 

der Erdverkabelung eingeführt (§ 2 Abs. 5 i. V. m. § 3 BBPlG). Welche der Vorhaben als HGÜ 

umgesetzt werden, für die damit der Vorrang der Erdverkabelung gilt, ist durch die gesetzliche 

Kennzeichnung „E“ im Anhang des BBPlG festgelegt. 

Für Drehstromübertragung gilt weiterhin der Vorrang von Freileitungen, eine Teilerdverkabe-

lung ist lediglich in den gekennzeichneten Pilotprojekten möglich. Welche der Drehstrom-Vor-

haben als Pilotprojekt für eine Teilerdverkabelung in Betracht kommen, ergibt sich zum einen 

aus § 2 Abs. 1 und Abs. 3 Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) und zum anderen aus § 2 

Abs. 6 i. V. m. § 4 BBPlG. In der Anlage zum BBPlG sind die Pilotprojekte mit „F“ gekenn-

zeichnet.  

Das Vorhaben Wullenstetten - Niederwangen ist nicht Teil des EnLAG-Bedarfsplans (dort nicht 

genannt) sondern des BBPlG-Bedarfsplans (Nr. 25). In diesem ist es weder mit „E“ noch mit 

„F“ gekennzeichnet. Es ist daher gesetzlich bereits festgelegt, dass es mit Drehstrom-Übertra-

gung und als Freileitung ausgeführt wird, es sich also nicht um ein Pilotprojekt handelt.  

Eine Verkabelung des Leitungsbauprojektes ist aus den vorgenannten Gründen nicht möglich. 

 

4.5 Fazit Variantenvergleich 

Im Rahmen der nachfolgenden Antragsunterlagen wird lediglich die Variante Ringschnait de-

taillierter betrachtet. Alle sonst im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vorge-

brachten Alternativen stellen aus Sicht der Amprion keine in Frage kommenden Alternativen 

im Sinne des § 6 Satz 6 Nr. 3 NABEG dar. 
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5 SUP-Vorprüfung inkl. Zusammenfassung Anhang 3 NATURA 

2000 Verträglichkeitsabschätzung und Anhang 4 Arten-

schutzrechtliche Ersteinschätzung 

5.1 Rechtliche Grundlagen zur SUP-Vorprüfung 

 

Durch die Beantragung des vereinfachten Verfahrens nach § 11 NABEG ist hier zunächst nur 

eine SUP-Vorprüfung vorzunehmen. Nach § 35 Abs. 4 UVPG  ist anhand einer überschlägigen 

Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 6 aufgeführten Kriterien einzuschätzen, ob 

der Plan voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen hat. Mithin wurde vorliegend eine 

Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 37 i. V. m. § 35 Abs. 4 UVPG durchgeführt. Folgende Krite-

rien -die der Anlage 6 UVPG zu entnehmen sind- wurden der Prüfung zugrunde gelegt:  

1. Merkmale des Plans oder Programms, insbesondere in Bezug auf 

1.1 das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm einen Rahmen setzen; 

1.2 das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm andere Pläne und Programme beein-

flusst; 

1.3 die Bedeutung des Plans oder Programms für die Einbeziehung umweltbezogener, ein-

schließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung 

der nachhaltigen Entwicklung; 

1.4 die für den Plan oder das Programm relevanten umweltbezogenen, einschließlich gesund-

heitsbezogener Probleme; 

1.5 die Bedeutung des Plans oder Programms für die Durchführung nationaler und europäi-

scher Umweltvorschriften. 

2.Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbe-

sondere in Bezug auf 

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen; 

2.2 den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen; 

2.3 die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesundheit (zum Beispiel bei 

Unfällen); 

2.4 den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen; 

2.5 die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets aufgrund der 

besonderen natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der Intensität der Bodennutzung des 

Gebiets jeweils unter Berücksichtigung der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und 

Grenzwerten; 

2.6 Gebiete nach Nummer 2.3 der Anlage 3 UVPG, das sind: 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
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2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von 

Nummer 2.3.1 erfasst, 

2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 des Bundesnaturschutzgeset-

zes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst, 

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des Bun-

desnaturschutzgesetzes, 

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 des Bundesnatur-

schutzgesetzes, 

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes, 

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellenschutzge-

biete nach § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 

des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 des Wasserhaus-

haltsgesetzes, 

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umweltqua-

litätsnormen bereits überschritten sind, 

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 

Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes, 

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Boden-

denkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde 

als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind. 

 

Es ist anhand einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der oben aufgeführten 

Kriterien einzuschätzen, ob der Plan oder das Programm voraussichtlich erhebliche Umwelt-

auswirkungen hat, die im weiteren Aufstellungsverfahren nach § 43 Abs. 2 UVPG zu berück-

sichtigen wären. Bei der Vorprüfung nach Satz 1 ist zu berücksichtigen, inwieweit Umweltaus-

wirkungen durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen offensichtlich 

ausgeschlossen werden. Die in § 41 UVPG genannten Behörden sind bei der Vorprüfung nach 

Satz 1 zu beteiligen. Die Durchführung und das Ergebnis der Vorprüfung sind zu dokumentie-

ren (§ 35 Abs. 4 UVPG). 

 

5.2 Merkmale des Vorhabens 

5.2.1 Beschreibung des Vorhabens 

Das geplante BBPlG-Vorhaben Nr. 25 „380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwan-

gen“ sieht die Zubeseilung der Bestandsleitung Wullenstetten - Dellmensingen  (Bl. 4521) auf 

ca. 13 km und die Umbeseilung (Bl. 4572) der Bestandsleitung Dellmensingen – Niederwan-

gen auf ca. 75 km vor. Es umfasst dabei nach derzeitigem Planungsstand den Neubau von 34 
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Masten und die Erhöhung von 16 Masten um maximal 5,0 m. Dem Mastneubau steht ein ver-

gleichbarer Rückbau von Masten gegenüber. Insgesamt werden voraussichtlich zwei Masten 

zusätzlich errichtet. Geringfügige Abweichungen aus der bestehenden Trassenachse von 

max. 200 m sind am Punkt Wullenstetten und im Bereich der Varianten Ringschnait geplant. 

Die Zu- und Umbeseilung einer bestehenden Leitung entspricht dem NOVA-Prinzip in hohem 

Maße und stellt eine wesentliche Maßnahme zur Vermeidung von Konflikten mit den Erforder-

nissen der Raumordnung dar.   

Eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens ist dem Erläuterungsbericht, insbesondere Kap. 

3.5 zu entnehmen. 

 

5.2.2 Rahmensetzung durch den Plan / das Vorhaben 

Durch das BBPlG-Vorhaben Nr. 25 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 

wird der Rahmen für das nachfolgende Planfeststellungsverfahren gesetzt. Es wird die Raum- 

und Umweltverträglichkeit des Vorhabens der Zu- und Umbeseilung einschl. einzelner Mas-

terhöhungen und Neubauten geprüft. Die geplante Ausbaumaßnahme, die den Fallgruppen 

der Nr. 1 und 2 des § 11 Abs. 1 Satz 1 NABEG entspricht, erfolgt in der Bestandstrasse mit 

maximal zulässigen Abweichungen von 200 m. Auf dieser Grundlage erfolgt im Planfeststel-

lungsverfahren die Detailplanung.  

 

5.2.3 Beeinflussung anderer Pläne 

Andere Pläne werden durch das geplante Vorhaben nicht beeinflusst. In den Regionalplänen 

ist die vorhandene Leitung als Höchstspannungsfreileitung dargestellt. Die Fachplanungen 

des Straßenbaus im Trassenbereich (Kap.5.3.2) werden im Rahmen der Detailplanung auf 

Ebene des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens berücksichtigt. Auf Ebene der Bundes-

fachplanungen sind keine negativen Beeinflussungen erkennbar. 

 

5.2.4 Nationale / europäische Umweltvorschriften und Umweltziele 

Das Vorhaben besitzt keine Relevanz für die Durchführung nationaler und europäischer Um-

weltvorschriften. 

 

5.2.5 Methodisches Vorgehen 

Der Leitfaden zur Bundesfachplanung nach §§ 4 ff. des NABEG vom 07.08.2012 benennt 

schutzgutspezifische Untersuchungsräume für die Strategische Umweltprüfung im Regelver-

fahren. Für das vereinfachte Verfahren werden keine Untersuchungsräume aufgeführt. 

Die Herleitung der schutzgutspezifischen Untersuchungsräume für die SUP-Vorprüfung im 

vereinfachten Verfahren zum BBPlG-Vorhaben Nr. 25 „380-kV-Netzverstärkung Wullenstet-

ten- Niederwangen“ orientiert sich an denen aus dem Leitfaden für das Regelverfahren, jedoch 

ergeben sich aufgrund der geringeren Projektwirkungen Abweichungen. 
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Aufgrund der vorliegenden Projektcharakteristik mit Nutzung einer Bestandstrasse (Zu- bzw. 

Umbeseilung) einschließlich vereinzelter Mastneubauten sowie einer kleinräumigen Verschie-

bung der Trassenachse und den daraus resultierenden Wirkintensitäten, wird bei einigen 

Schutzgütern von den Vorgaben des o.g. Leitfadens abgewichen. Sofern eine Abweichung 

vorgesehen ist, wird diese in der nachstehenden Tabelle begründet. 

Für das Schutzgut Fläche enthält der Leitfaden keine Vorgaben zum Untersuchungsraum. Das 

Schutzgut Klima / Luft ist für das gegenständliche Vorhaben ohne Relevanz (vgl. Tabelle 13).  

Tabelle 12: Untersuchungsräume SUP-Vorprüfung 

Schutzgut 

Leitfaden zur Bun-

desfachplanung 

nach §§ 4 ff. des 

NABEG vom 

07.08.2012 

Betrachteter 

Untersu-

chungsraum 

Begründung für Abweichung vom Leitfaden 

BNetzA 

Menschen, 

insbesondere 

menschliche 

Gesundheit 

Korridorrand + 500 

m 

Leitungs-

achse* + 

500 m** 

- 

Tiere, Pflan-

zen, biologi-

sche Vielfalt 

Korridorrand + 500 

m 

Leitungs-

achse* + 

200 m** 

Aufgrund der Vorbelastung erfolgt keine Neuzer-

schneidung von Biotopen oder Habitaten. Durch die 

Zu- und Umbeseilung kommt es lediglich zur tempo-

rären und kleinflächigen Inanspruchnahme von Flä-

chen. Die anlagenbedingte Inanspruchnahme von 

bisher unbeeinträchtigten Biotopen und Habitaten 

kommt nur im Falle eines Mastneubaus in Frage. 

Mastneubauten finden nur im vorhandenen Tras-

senraum statt, welcher eine Vorbelastung aufweist. 

Zudem wird beim Mastneubau der alte Mast zurück-

gebaut, sodass in Summe keine größere Flächenin-

anspruchnahme erfolgt.   

Es ist aufgrund der Projektwirkungen auszuschlie-

ßen, dass durch das geplante Vorhaben Auswirkun-

gen auf das Schutzgut in größerer Entfernung auf-

treten werden. 

Insgesamt sind keine bis schwache Wirkintensitäten 

mit einem geringen Wirkradius zu erwarten.  

Tiere 

(Avifauna) 

Korridorrand + 

5.000 m 

Leitungs-

achse* + bis 

zu 1.000 m** 

Aufgrund der Vorbelastung erfolgt keine Neuzer-

schneidung von Habitaten. Die vorhandene Leitung 

stellt bereits ein Kollisionsrisiko für die Avifauna dar. 

Dieses wird durch die Umbeseilung nicht und durch 

Zubeseilung, Mastverschiebung oder -erhöhung nur 

geringfügig verändert.  

Während der Bauphase kommen bei der Zu- und 

Umbeseilung nur kleine Baumaschinen und -fahr-

zeuge zum Einsatz. Der temporäre Flächenbedarf 

erstreckt sich i.d.R. lediglich auf das unmittelbare 

Umfeld der Masten (bei Zu- und Umbeseilung: Trag-

masten ca. 300 m², Abspannmasten ca. 600 m²; bei 

Mastneubau und -erhöhung ca. 3.600 m²; beim 

Rückbau ca. 2.500 m²). Die baubedingten Schal-

limmissionen sind zeitlich stark begrenzt und umfas-

sen lokal jeweils wenige Tage.  

Der U-Raum ergibt sich vor allem, um Projektwir-

kungen bei Mastneubau durch Achsverschiebungen 

oder Ersatzneubauten erfassen zu können. Diese 
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Schutzgut 

Leitfaden zur Bun-

desfachplanung 

nach §§ 4 ff. des 

NABEG vom 

07.08.2012 

Betrachteter 

Untersu-

chungsraum 

Begründung für Abweichung vom Leitfaden 

BNetzA 

sind jedoch i.d.R. auf das unmittelbare Umfeld der 

Maßnahme beschränkt.  

Insgesamt sind keine bis schwache Wirkintensitäten 

mit einem geringen Wirkradius zu erwarten. Der Un-

tersuchungsraum mit einer Breite von 1.000 m bei-

derseits der Leitungsachse soll vorsorglich auch 

Wechselbeziehungen zwischen avifaunistisch wert-

vollen Bereichen im Umfeld der Leitung erfassen. 

Boden 
Korridorrand + 200 

m 

Leitungs-

achse* + 

200 m** 

- 

Fläche - 

Leitungs-

achse* + 

200 m** 

- 

Wasser 
Korridorrand + 200 

m 

Leitungs-

achse* + 

200 m** 

- 

Landschaft 
Korridorrand + 

2.000 m 

Leitungs-

achse* + 

500 m** 

Aufgrund der Vorbelastung erfolgt keine Neuzer-

schneidung von Landschaftsräumen. Masterhöhun-

gen sind nur im Einzelfall erforderlich. Das Ausmaß 

der Masterhöhung ist gering (bis max. 5 m). Die 

kleinräumige Trassenabweichung von maximal 

200 m zur Bestandstrasse sind in der Fern- und Mit-

teldistanz nicht wahrnehmbar. Insgesamt sind keine 

bis schwache Wirkintensitäten mit einem deutlich 

verringerten Wirkradius gegenüber einer Neutras-

sierung zu erwarten. 

Kulturelles 

Erbe und 

sonstige Sach-

güter 

Korridorrand + 

2.000 m 

Leitungs-

achse* + 

500 m** 

Aufgrund der Fernwirkung von mastartigen Vorha-

ben in der Landschaft ist zunächst von einem Unter-

suchungsraum von 2.000 m beidseits der Leitungs-

achse auszugehen.  

Eine Neubelastung von Denkmalkulissen findet 

nicht statt. Mastneubauten oder Masterhöhungen 

sind nur im Einzelfall erforderlich. Das Ausmaß der 

Masterhöhung beträgt maximal fünf Meter. Die 

kleinräumigen Abweichungen von maximal 200 m 

zur Bestandstrasse sind in der Fern- und Mitteldis-

tanz nicht wahrnehmbar.  

Die Masten der Bestandsleitung sowie die vorhan-

denen Leiterseile stellen eine derart hohe Vorbelas-

tung dar, dass das geplante Vorhaben in seiner Wir-

kung deutlich zurücktritt.  

Insgesamt sind keine bis schwache Wirkintensitäten 

mit einem deutlich verringerten Wirkradius gegen-

über einer Neutrassierung zu erwarten, sodass der 

Untersuchungsraum auf 500 m beidseits der Lei-

tungsachse reduziert wird. 

* Bezugspunkt ist die Leitungsachse, und nicht der Korridorrand, da die Leitungsachse durch die Bestandstrasse 

bereits auf Ebene der Bundesfachplanung hinreichend genau bestimmt werden kann. 

** beidseits der Leitungsachse  
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5.2.6 Ermittlung von Wirkfaktoren 

 

A vertiefend zu berücksichtigender Wirkfaktor 

B qualitativ zu berücksichtigender Wirkfaktor 

C nicht relevanter Wirkfaktor 

Kein Eintrag Wirkfaktor nicht gegeben 

 

A = Die Auswirkungen der Wirkfaktoren der Kategorie A lassen sich aufgrund der vorhandenen Datenlage bzw. detaillierte Voruntersuchungen 

auf Ebene der Bundesfachplanung bereits quantitativ und qualitativ ermitteln (z. B. auf Grundlage einer Schallprognose). Für diese Wirkfaktoren 

werden die Empfindlichkeit, die Einwirkungsintensität, mögliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie die Auswirkungen verbal-ar-

gumentativ ermittelt und beschrieben. 

 

B = Bei qualitativ zu berücksichtigenden Wirkfaktoren handelt es sich um solche, bei denen ein Wirkfaktor gegeben ist, dessen Ausprägung 

jedoch auf Ebene der Bundesfachplanung aufgrund der fehlenden Detailplanung noch nicht hinreichend genau ermittelt und verortet und damit 

quantifizierend beurteilt werden kann (z. B. Baustelleneinrichtungsflächen). Die Auswirkungen werden daher qualitativ beschrieben. Die Tiefe der 

Betrachtung innerhalb der Kategorie B hängt von dem Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen, der vorhandenen Datenlage und der Aussa-

gefähigkeit auf Ebene der Bundesfachplanung ab. Sofern erforderlich, können Auswirkungen der Kategorie B im nachfolgenden Planfeststel-

lungsverfahren auf Ebene der Kategorie A betrachtet werden. 

 

C = Wirkfaktoren der Kategorie können bei Freileitungsvorhaben grundsätzlich auftreten, sind für das gegenständliche Vorhaben aufgrund der 

nicht vorhandenen oder sehr geringen Wirkintensität jedoch nicht relevant. 

 

Bei Feldern ohne Eintragungen (ausgegraut) ist bei Freileitungsvorhaben grundsätzlich kein Wirkungszusammenhang gegeben. 
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Tabelle 13: Schutzgutbezogene Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens 

Schutzgut Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkung 
Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau Anlage Betrieb Bau Anlage Betrieb 

Menschen 
Schallemissionen 

Geräuschbelastung im Siedlungsbe-

reich sowie auf Erholungsflächen 
B  A B  A 

Schadstoffemissionen 
Staub- und Schadstoffbelastung im Sied-

lungsbereich sowie auf Erholungsflächen 
B  C B  C 

Raumanspruch der Maste und 

Leitung 

visuelle Störungen  B* / C**   B  

Einschränkung der Flächen zur Sied-

lung / Erholung 
 C   A  

elektrische und magnetische Fel-

der 

Belästigungen und gesundheitliche 

Auswirkungen 
  A   A 

Tiere, Pflanzen,  

biolog. Vielfalt 

Baustelleneinrichtungsflächen 

und Zufahrten 

Verlust und Veränderung und Verlust 

von Biotopen und Habitaten 
A   A   

Zerschneidung von Habitaten / Fallenwir-

kung 
B   B   

Verluste von Individuen und Entwicklungs-

stadien 
B   B   

Maßnahmen zur Bauwerksgrün-

dung 

Veränderung von Lebensbedingungen in 

Gewässern 
   B   

Veränderung der Standortbedingungen 

grundwassernaher Standorte 
   B   

Störung empfindlicher Arten    B   

dauerhafte Flächeninanspruch-

nahme 

Verlust von Biotopen und faunistischen 

Habitaten 
 B   B  

Raumanspruch der Maste, Leitung 

und Nebenanlagen 

Zerschneidung faunistischer Habitate  C   B  

Habitatverschlechterung / Meideverhalten 

trassennaher Flächen durch bestimmte 

Arten 

 C   B  
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Schutzgut Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkung 
Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau Anlage Betrieb Bau Anlage Betrieb 

Verunfallung von Vögeln  B   B  

Dauerhafte Veränderung der Lebens-

räume 
 C   C  

Maßnahmen im Schutzstreifen 

(Wuchshöhenbeschränkungen) 

Veränderungen von Biotoptypen durch 

Wuchshöhenbeschränkungen 
B B  A A  

Veränderungen von Habitaten durch 

Wuchshöhenbeschränkungen / Verluste 

von Individuen 

B B  A A  

Verluste von Individuen oder Entwick-

lungsstadien 
B B  B B  

Schallemissionen 
Störung empfindlicher Tierarten und Ver-

grämung von Vögeln 
B  C B  C 

Stoffliche Emissionen Staub- (und Schadstoff-) belastung B  C B  C 

Boden Baustelleneinrichtungsflächen 

und Zufahrten 

Veränderung der Bodenstruktur und 

des Bodengefüges 
A   A   

Maßnahmen zur Bauwerksgrün-

dung 

Veränderter Wasserhaushalt der Böden 

bei Grundwasserabsenkung 
   B   

Stoffliche Emissionen Staub- (und Schadstoff-) belastung B  C B  C 

dauerhafte Flächeninanspruch-

nahme 

Verlust von Böden, Versiegelung  C   B  

Veränderung des Bodengefüges  C   B  

Fläche Baustelleneinrichtungsflächen und 

Zufahrten 
Temporärer Verlust von Fläche B   B   

dauerhafte Flächeninanspruch-

nahme 
Verlust von Fläche  C   B  

Wasser 
Baustelleneinrichtungsflächen und 

Zufahrten 

Veränderung von Oberflächengewässern B   B   

Veränderung des Hochwasserabflusses 

und von Hochwasserrückhalteräumen 
B   B   
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Schutzgut Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkung 
Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau Anlage Betrieb Bau Anlage Betrieb 

Maßnahmen zur Bauwerksgrün-

dung 

Grundwasserabsenkung C   B   

Einleitung in Grund- u. Oberflächenge-

wässer 
C   B   

Veränderung der Deckschichten und des 

Grundwasserleiters 
C   B B  

Veränderung der Grundwasserfließver-

hältnisse 
C   B B  

Maßnahmen im Schutzstreifen 

(Wuchshöhenbeschränkungen) 

Veränderung der Oberflächengewässer 

(Uferbewuchs, Beschattung) 
  B B  B 

dauerhafte Flächeninanspruch-

nahme 

Veränderung des Hochwasserabflusses 

und von Hochwasserrückhalteräumen 
    B  

Veränderung der Grundwasserneubildung     B  

Luft und Klima 

Stoffliche Emissionen 

Immissionen v.a. von Staub und Abgasen 

der Baumaschinen (temporär) sowie von 

Ozon und Stickoxiden (räumlich begrenzt) 

C  C C  C 

Maßnahmen im Schutzstreifen 

(Wuchshöhenbeschränkungen) 
Veränderung des Lokalklimas   C   C 

Landschaft Baustelleneinrichtungsflächen und 

Zufahrten 

Zerschneidung zusammenhängender 

Landschaftsteile 
B   B   

Raumanspruch der Maste, Leitung 

und Nebenanlagen sowie Maßnah-

men im Schutzstreifen 

Verlust / Beeinträchtigung von Land-

schaftsbildelementen 
 B* / C**   B  

Veränderung von prägenden Landschafts-

strukturen 
 C   B  

Beeinträchtigung des Ortsbildes   B   B  

Beeinträchtigung der Ästhetik der Land-

schaft 
 B   B  

Zerschneidung zusammenhängender 

Landschaftsteile 
 C   C  
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Schutzgut Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkung 
Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau Anlage Betrieb Bau Anlage Betrieb 

Beeinträchtigung der landschaftsgebun-

denen Erholung 
 C   C  

Maßnahmen zur Bauwerksgrün-

dung und Masterrichtung 
temporäre Störung des Landschaftsbildes C   C   

Maßnahmen im Schutzstreifen 

(Wuchshöhenbeschränkungen) 

Veränderung von prägenden Landschafts-

strukturen 
  C   C 

Kultur und sons-

tige Sachgüter 
Baustelleneinrichtungsflächen und 

Zufahrten 

Beeinträchtigung und Verlust von Boden-

denkmalen und archäologischen Fund-

stellen 

C   B   

dauerhafte Flächeninanspruch-

nahme 

Beeinträchtigung und Verlust von Boden-

denkmalen und archäologischen Fund-

stellen 

 C   B  

Raumanspruch der Maste, Leitung 

und Nebenanlagen 

Beeinträchtigung von Baudenkmälern und 

des Ortsbildes 
 B   B  

 

* gilt nur für Zubeseilung 

** gilt nur für Umbeseilung 

Die vorstehende Tabelle umfasst die im Leitfaden zur Bundesfachplanung vom 07.08.2012 auf den Seiten 13 ff. aufgeführten Wirkfaktoren mit 

Ausnahme der ausschließlich für Erdkabel relevanten Wirkfaktoren, da sie für das gegenständliche Vorhaben nicht relevant sind. 

Die gutachterliche Kategorisierung der Wirkfaktoren (A – C) sowie die Betrachtungsweise auf Ebene der SUP-Vorprüfung wird in den einzelnen 

Schutzgutkapiteln erläutert. 

Das Schutzgut Klima / Luft wird im Folgenden nicht weiter betrachtet, da für dieses Schutzgut nur Wirkfaktoren der Kategorie C auftreten, welche 

bei Freileitungsvorhaben grundsätzlich auftreten können, für das gegenständliche Vorhaben jedoch nicht relevant sind.  
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5.3 Merkmale voraussichtlich betroffener Gebiete 

5.3.1 Beschreibung des Raums 

Der Untersuchungsraum erstreckt sich zunächst von östlich der Iller in Wullenstetten in Bayern 

nach Westen bis Dellmensingen. Dabei führt die Betsandsleitungen, die zubeseilt werden soll, 

überwiegend parallel zu einer 380-kV-Höchstspannungsfreileitung der TransnetBW. Der Be-

reich um die Iller ist von Waldflächen, sonstigen Gehölzbeständen und Baggerseen gekenn-

zeichnet. Der übrige Untersuchungsraum bis Dellmensingen ist von intensiv genutzten land-

wirtschaftlichen Flächen geprägt. Der Siedlungsanteil ist gering. 

Von Dellmensingen knickt die Leitung, die ab diesem Punkt umbeseilt werden soll, nach Süden 

Richtung Niederwangen im Allgäu. Auch hier dominieren wiederum landwirtschaftliche Nutz-

flächen. Der Anteil der Grünlandnutzung nimmt hierbei jedoch immer stärker zu. Hinzu kommt 

eine stärkere Reliefierung des Geländes. Bei Bad Wurzach führt die Trasse entlang des gro-

ßen Moorkomplexes „Wurzacher Ried“ sowie des Rohrsees. Der Anteil der Waldflächen im 

Untersuchungsraum nimmt nach Süden deutlich zu. Bei Wangen im Allgäu werden die Fließ-

gewässer „Untere Argen “ und „Obere Argen “ in gequert.  

 

5.3.2 Kumulative und grenzüberschreitende Vorhaben 

Folgende kumulative Vorhaben im Umfeld des beantragten Vorhabens sind bekannt und wer-

den im Weiteren berücksichtigt:  

‒ Querspange Erbach, OT Dellmensingen (Die Planfeststellung zur Querspange zwi-

schen der B 311 und der B 30 ist seit 2013 rechtskräftig. In 2017 wird mit vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen begonnen. Baubeginn ist für ca. 2019 geplant).  

‒ Ortsumfahrung B 312 Ringschnait  

‒ Geplante Gewerbeflächen Ringschnait 

‒ Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen BW-15 Ummen-

dorf-Ringschnait. 

Aufgrund des gegenüber den o.g. Vorhaben deutlich anderen Projektcharakters der Zu- und 

Umbeseilung der bestehenden Freileitung und den damit verbundenen insgesamt geringen 

Projektwirkungen, treten voraussichtlich keine kumulativen Wirkungen auf. Sollten im Einzel-

fall dennoch kumulative Wirkungen zu erwarten sein, werden diese in den einzelnen Schutz-

gutkapiteln dargelegt. 

Die Staatsgrenze zu Österreich befindet sich in ca. 6,7 km Entfernung. Aufgrund dieses Ab-

standes und der Reichweite der Wirkfaktoren sind keine grenzüberscheitenden Auswirkungen 

auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG, den Artenschutz oder NATURA 2000-Gebiete zu er-

warten. 
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5.3.3 Bestandsbeschreibung von Schutzgebieten und schutzwürdigen Gebie-

ten 

Grundlage für die Bestandsbeschreibung sind die digitalen Daten (Shape-Dateien) der Lan-

desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) mit Stand 

von November 2016 sowie die digitalen Daten (Shape-Dateien) des Bayerischen Landesam-

tes für Umwelt (LfU) Landes mit Stand von Februar 2017. 

Tabelle 14: Vogelschutzgebiete im 1.000 m-Untersuchungsraum 

Bundesland Kreis Stadt / Gemeinde Gebiet Leitung Masten 

Baden-Würt-

temberg 
Ravensburg Bad Wurzach 

DE-8025-401 Wurza-

cher Ried  
Bl. 4572 128 – 145  

DE-8125-441 Rohrsee Bl. 4572 150 – 154  

 

Tabelle 15: FFH-Gebiete im 500 m-Untersuchungsraum 

Bundesland Kreis Stadt / Gemeinde Gebiet Leitung Masten 

Bayern Neu-Ulm 
Senden, Vöhrin-

gen 

DE-7726-371 Untere Il-

lerauen 
Bl. 4521 36 – 37  

Baden-Würt-

temberg 

Alb-Donau-

Kreis 

Illerkirchberg 

DE-7625-311 Donau 

zwischen Munderkin-

gen und Ulm und nörd-

liche Iller 

Bl. 4521 36 – 37  

Erbach DE- 7825-311 Rot, Bel-

lamonter Rottum und 

Dürnach 

Bl. 4521 

Bl. 4572 

2 – 5  

4 – 7  

Biberach 
Laupheim, Mietin-

gen, Maselheim 

Bl. 4572 

 

39 – 44 

58 – 59  

Ravensburg 

Bad Wurzach 
DE-8025-341 Wurza-

cher Ried und Rohrsee 

Bl. 4572 

 

128 – 145  

150 – 154 

Bad Wurzach, 

Kißlegg 

DE-8224-311 Feucht-

gebiete bei Waldburg 

und Kißlegg 

Bl. 4572 
162 – 164 

178 – 180  

Wolfegg 
DE-8124-341 Altdorfer 

Wald 
Bl. 4572 178 – 180  

Wangen i. Allgäu, 

Amtzell 

DE-8324-343 Untere 

Argen und Seitentäler 
Bl. 4572 

198 – 200 

202 – 206  

208 – 212  

Wangen i. Allgäu 
DE-8324-342 Obere 

Argen und Seitentäler 
Bl. 4572 

221 – 22 

227 

 

 

Tabelle 16: Naturschutzgebiete im 500 m-Untersuchungsraum 

Bundesland Kreis Stadt / Gemeinde Gebiet Leitung Masten 

Bayern Neu-Ulm 
Senden, Vöhrin-

gen 

NSG Wochenau und Il-

lerzeller Auwald 
Bl. 4521 36 – 37  

Bayern Neu-Ulm Senden 
NSG Obere und Untere 

Au 
Bl. 4521 36 – 37   

Baden-Würt-

temberg 
Biberach 

Laupheim, Mietin-

gen 
NSG Osterried Bl. 4572 40 – 45  
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Bundesland Kreis Stadt / Gemeinde Gebiet Leitung Masten 

Baden-Würt-

temberg 
Ravensburg Bad Wurzach NSG Wurzacher Ried  Bl. 4572 128 – 145  

Baden-Würt-

temberg 
Ravensburg Bad Wurzach NSG Rohrsee Bl. 4572 150 – 154  

Baden-Würt-

temberg 
Ravensburg Wolfegg NSG Premer Weiher Bl. 4572 179 – 181  

Baden-Würt-

temberg 
Ravensburg Wangen i. Allgäu NSG Karbachmoos Bl. 4572 198 – 200  

Baden-Würt-

temberg 
Ravensburg Amtzell 

NSG Krottental - Kar-

bach 
Bl. 4572 208 – 210  

 

Tabelle 17: Landschaftsschutzgebiete im 500 m-Untersuchungsraum 

Bundesland Kreis Stadt / Gemeinde Gebiet Leitung Masten 

Bayern Neu-Ulm 
Senden, Vöhrin-

gen 

LSG Illerauwald von 

Neu-Ulm bis Kellmünz 

Bl. 4521 
36 – 40  

Baden-Würt-

temberg 

Alb-Donau-

Kreis 

Illerkirchberg LSG Illerkirchberg 
Bl. 4521 32 – 33  

35 – 37   

Staig 
LSG Staig Bl. 4521 27 – 30    

LSG Donaustetten Bl. 4521 19 – 21    

Hüttisheim LSG Hüttisheim Bl. 4521 13 – 15  

Biberach 

Laupheim, Mietin-

gen 
LSG Osterried 

Bl. 4572 
39 – 44  

Eberhardzell LSG Füramooser Ried Bl. 4572 109 – 112  

Ravensburg 

Bad Waldsee LSG Grabener Höhe Bl. 4572 132 – 133  

Bad Wurzach 
LSG Metzisweiler Wei-

her 

Bl. 4572 
162 – 164  

Wangen i. Allgäu 

LSG Karbachtal Bl. 4572 190 – 210  

LSG Sattel Bl. 4572 219 – 220  

LSG Moor- und Hügel-

land südlich Wangen 

im Allgäu 

Bl. 4572 

221 – 227  

 

5.3.4 Bestandsbeschreibung Schutzgut Menschen einschl. der menschlichen 

Gesundheit 

Beim Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit (im Folgenden kurz 

Schutzgut Menschen genannt) steht die Funktion der Umwelt für den Menschen im Vorder-

grund. Hierzu gehören Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen. Für vorgenann-

tes Wohlbefinden ist die Unversehrtheit des Raumes, in dem sich der Mensch vornehmlich 

bewegt, von zentraler Bedeutung. Dieser Raum lässt sich hinsichtlich des Wohnens bzw. des 

Wohnumfelds sowie der Freizeit- und Erholungsnutzung bewerten. 

 



 

380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 
 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Seite 84 von 283 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Stand: 02.05.2018 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

5.3.4.1 Datengrundlagen 

Als Grundlage für die Erfassung des Schutzgutes Menschen wurden folgende Daten und In-

formationsgrundlagen ausgewertet: 

Tabelle 18: Schutzgut Menschen – Erfassungskriterien und Datengrundlagen 

Erfassungskriterien Wohnfunktion Informationsgrundlage 

Wohnbauflächen 

Gemischte Bauflächen  

Sondergebiete zum dauerhaften Aufenthalt 

Wohngebäude im Außenbereich 

Flächennutzungspläne / Bebauungspläne (Abfrage 

bei den Kommunen im Frühjahr 2017) 

Gebäudekataster 

Erfassungskriterien Wohnumfeldfunktion Informationsgrundlage 

Flächen für den Gemeinbedarf 

Grünflächen 

Flächennutzungspläne / Bebauungspläne 

Topographische Karten/ Luftbilder 

Erfassungskriterien Freizeit- und Erholungsfunk-

tion 

Informationsgrundlage 

Naturparks Digitale Abgrenzung (LfU Bayern, LUBW) 

Landschaftsschutzgebiete* Digitale Abgrenzung (LfU Bayern, LUBW) 

Erholungswald  

Waldfunktionenkarte (Bayerisches Staatsministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bayeri-

sche Forstverwaltung; Forstliche Versuchs- und For-

schungsanstalt Baden-Württemberg) 

Radfern- und  Wanderwege (überregional) Rad- und Wanderkarten 

Ergänzende Erfassungskriterien Informationsgrundlage 

Wälder mit Immissions-, Lärm-, Sicht-  oder Klima-

schutzfunktion 

Waldfunktionenkarte (Bayerisches Staatsministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bayeri-

sche Forstverwaltung; Forstliche Versuchs- und For-

schungsanstalt Baden-Württemberg) 

Vorbelastungen (Gewerbe- und Industrieflächen, Son-

dergebiete mit gewerblicher Nutzung, Hauptverkehrs-

straßen, Schienenwege, Freileitungen, Windparks) 

Flächennutzungspläne / Bebauungspläne 

Topographische Karten 

* Beim Schutzgut Menschen wird nur der den Landschaftsschutzgebieten grundsätzlich zukommende Schutzzweck 

Erholung betrachtet. Der Schutzzweck Landschaft (Landschaftsästhetik, Landschaftserleben) wird im Schutzgut 

Landschaft untersucht. 

 

5.3.4.2 Bestand 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion  

Der Untersuchungsraum ist überwiegend dünn besiedelt. Bauleitplanerisch dargestellte bzw. 

festgesetzte Wohnsiedlungsflächen bzw. -gebiete befinden sich entlang der Bl. 4521 in Iller-

kirchberg-Beutelreusch, Staig-Altheim, Hüttisheim und Erbach-Dellmensingen. Zur stärksten 

Siedlungsannäherung kommt es dabei in Staig-Altheim, wo die Wohnbaufläche bis an die 

Achse der Bestandsleitung heranreicht.  

Im Untersuchungsraum entlang der Bl. 4572 sind in Laupheim, Mietingen-Baltringen, Masel-

heim-Laupertshausen und -Ellmannsweiler, Biberach a.d. Riß-Ringschnait, Ochsenhausen-

Mittelbuch, Eberhardzell-Füramoos, Bad Wurzach-Adelshofen, -Rettisweiler, -Menhards-
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weiler, -Eggmannsried und -Weilprechts sowie Wangen im Allgäu-Leupolz, -Herfatz und -Nie-

derwangen Wohnsiedlungsflächen bzw. -gebiete ausgewiesen. Zu den größten Siedlungsan-

näherungen kommt es im Bereich der Bl. 4572 bei Maselheim-Ellmannsweiler und im Falle 

der Bestandstrasse in Biberach an der Riß-Ringschnait, wo die Siedlungsflächen bis an die 

Bestandsachse heranragen.  

Über die Siedlungsflächen bzw. -gebiete hinaus gibt es zahlreiche Wohngebäude im Außen-

bereich, die dispers über den Untersuchungsraum verteilt sind und teilweise in unmittelbarer 

Nähe zur Bestandsachse liegen. 

Flächen für den Gemeinbedarf sowie Grünflächen kommen im Untersuchungsraum insgesamt 

nur vereinzelt vor und sind in die Siedlungsbereiche integriert. 

Freizeit- und Erholungsfunktion  

Wälder mit Schutzfunktion kommen im Untersuchungsraum nur vereinzelt vor. Erholungswäl-

der befinden sich in Vöhringen an der Iller, in Staig, in Amtzell sowie in Wangen im Allgäu. 

Immissionsschutz-, Sichtschutz, Lärmschutz- und Immissionsschutzwälder nehmen nur sehr 

kleine Flächen innerhalb des Untersuchungsraums ein. 

Vereinzelt wird der Untersuchungsraum von Landschaftsschutzgebieten, welche dem Schutz-

zweck Erholung dienen, überlagert. Die Bestandstrasse quert dabei die Landschaftsschutzge-

biete „LSG Illerauwald von Neu-Ulm bis Kellmünz“, „LSG Illerkirchberg“, „LSG Staig“, „LSG 

Karbachtal“ und „LSG Moor- und Hügelland südlich Wangen im Allgäu“.     

Der Untersuchungsraum wird vereinzelt von Rad- oder Wanderwegen mit überregionaler Be-

deutung gequert. Dazu zählen der Donau-Bodensee-Radweg, der Oberschwaben-Allgäu-

Radweg, der Illerradweg Heimertingen – Ulm, der Main-Donau-Bodensee-Weg, der Schwarz-

wald-Schwäbische-Alb-Allgäu-Weg und der Jakobsweg von Ulm nach Konstanz. 

 

5.3.5 Bestandsbeschreibung Schutzgut Landschaft 

Das Schutzgut Landschaft umfasst alle für den Menschen sinnlich wahrnehmbaren Erschei-

nungsformen der Umwelt, die Teil des Landschaftsbildes und Landschaftserlebens sind. In § 1 

BNatSchG sind die Kriterien Eigenart, Vielfalt und Schönheit von Natur und Landschaft als 

Ziele verankert, die einer Erfassung und Bewertung der Landschaft zugrunde gelegt werden. 

 

5.3.5.1 Datengrundlagen 

Der Landschaftsraum wird entsprechend den naturräumlichen Einheiten unterteilt, die sich 

durch ein in sich einheitliches und charakteristisches Erscheinungsbild kennzeichnen lassen. 

Als Grundlage für die Erfassung des Schutzgutes Landschaft wurden folgende Daten und In-

formationsgrundlagen ausgewertet: 
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Tabelle 19: Schutzgut Landschaft – Erfassungskriterien und Datengrundlagen 

Erfassungskriterien Relevante Datengrundlagen 

Landschaftsbildkomponenten 

Relief 

Nutzungstypen 

Siedlungsflächen 

Gewässer 

visuelle Leitlinien (Geländemorphologie; Vegetations-

strukturen) 

Naturraumsteckbriefe LUBW 

Naturräumliche Gliederung Deutschlands 

ATKIS-Daten 

topographische Karten 

Geländebegehungen (eigene Datenerhebung) im Jahr 

2017 

aktuelle Luftbilder 

Landschaftsschutzgebiete 

Naturpark  

Digitale Schutzgebietsdaten (LUBW, LfU Bayern) 

Naturraumsteckbriefe LUBW 

Vorbelastungen 

visuelle Beeinträchtigungen (Freileitungen ab 110-kV, 

Bundesstraßen, Autobahnen, überregionale Eisen-

bahnlinien, Industrie- und Gewerbegebiete, Abgra-

bungsbereiche) 

akustische Beeinträchtigungen (Straße und Schiene) 

ATKIS-Daten 

topographische Karten 

Geländebegehungen 

aktuelle Luftbilder 

 

5.3.5.2 Bestand 

Die Beschreibung und Einteilung der Landschaftsbildeinheiten erfolgt auf Datengrundlage der 

Naturraumsteckbriefe Baden-Württemberg (LUBW 2000).  

Der Untersuchungsraum erstreckt sich über zwei naturräumliche Haupteinheiten. Innerhalb 

des Naturraums „Donau-Iller-Lech-Platten“ (D64) befindet sich die Leitung Bl. 4521 Wullens-

tetten- Dellmensingen vollständig sowie der nördliche Teil der Leitung Bl.- 4572 Dellmensingen 

– Niederwangen vom UW Dellmensingen bis Mast 150. 

Diese naturräumliche Haupteinheit wird im Bereich des Untersuchungsraums durch vier Un-

tereinheiten untergliedert. Der Bereich um die Iller der Bl. 4521 zwischen Mast 032 – 041 liegt 

in der Untereinheit Nr. 44 „Unteres Illertal“.  

Allgemeine Naturraumbeschreibung 

Die Iller ist der erste Donauzufluss aus den Alpen. Bis zum Hochstand der letzten Eiszeit war nördlich von Aitrach 

(der südlichen Grenze des Naturraumes) nur ein kleiner örtlicher Abfluss vorhanden - die Iller verlief damals 

durch das bayerische Rothtal. Daher sind im Naturraum nirgends höhere Schotterterrassen anzutreffen, sondern 

die unterschiedlichen Aufschüttungsniveaus der letzten Eiszeit und der Nacheiszeit grenzen unmittelbar an die 

tertiären Hänge. Im Bereich des Illerschwemmfächers beim Eintritt ins Donautal überwiegen trockene Standorte, 

südlich schließen die Auwaldbereiche an der Iller an. Südlich von Illertissen setzen höher gelegene eiszeitliche 

Aufschüttungsflächen ein, wie das Erolzheimer Feld, die tiefer verwitterte und gut bearbeitbare Böden tragen. 

Im Bereich des Erolzheimer Feldes mündet auch der baden-württembergische Teil des Illerkanals, der der Ener-

gieerzeugung dient, in die Iller. Die Siedlungen sind dort vor allem an den Tal- und Terrassenrändern im Bereich 

von Hangquellen gelegen. 

Quelle: Materialien zum Landschaftsrahmenprogramm, Universität Stuttgart ILPÖ/IER – Naturraumsteckbrief, 

Naturraum Nr. 044 Unteres Illertal 
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Westlich schließt sich die Untereinheit „Flachland der unteren Riß“ an, welche den weiteren 

Abschnitt der Bl. 4521 bis Dellmensingen sowie den Abschnitt der Bl. 4572 vom UW Dellmen-

singen bis Mast 45 abdeckt. 

Allgemeine Naturraumbeschreibung 

Das Flachland der unteren Riß gehört zum Altmoränengebiet des ehemaligen Rheingletschers und nimmt eine 

Höhe zwischen 480 und 609 m ü. NN ein. Es wird im Norden vom Albanstieg, im Südwesten und Südosten von 

den Altmoränenzonen der Donau-Ablach- und der Riß-Aitrach-Platten begrenzt. Im Osten bildet eine 20-30 m 

hohe Terrassenstufe die Grenze zu den Holzstöcken. 

Das waldarme Gebiet wird vom bewaldeten Albanstieg sowie den bewaldeten Moränenrücken der angrenzen-

den Naturräume umrahmt. Das Gebiet gliedert sich im Wesentlichen in ein ackerbaudominiertes tertiäres Hügel-

land mit tiefgründigen sandigen Lehmböden westlich der Riß (das am westlichen Rand im Bussen seine höchste 

Erhebung und eine weithin sichtbare Landmarke aufweist), in die breiten und zum Teil vermoorten Talauen von 

Riß und Donau und in eine lößbedeckte, ebenfalls ackerbaulich dominierte Schotterterrasse östlich der Riß. In 

den Talauen dominiert das Grünland. 

Die Siedlungen reihen sich dicht an den Talrändern. Im Gebiet sind Inversionslagen und Nebel häufig. 

Quelle: Materialien zum Landschaftsrahmenprogramm, Universität Stuttgart ILPÖ/IER – Naturraumsteckbrief, 

Naturraum Nr. 042 Flachland der unteren Riß 

 

Über einen kurzen Abschnitt führt der Untersuchungsraum durch die Untereinheit „Holzstöcke“ 

(Mast 45 – 63). 

Allgemeine Naturraumbeschreibung 

Die Holzstöcke bilden den östlichen, höheren Teil der Terrassen- und Plattenlandschaft zwischen Riß und Iller. 

Im südlichen und nordwestlichen Teil dominieren altdiluviale Schotter (Günz- und Mindelschotter) in mehreren 

Niveaus (zwischen 515 und 629 m ü. NN). Im Nordosten sind diese abgetragen: dort dominieren Altriß-Schotter. 

Die Platten liegen etwa 75 m über dem Talgrund und sind an den Rändern fiederförmig aufgelöst. Dazwischen 

bilden aus tertiärem Material bestehende Sande den Untergrund. Diese Bereiche sind überwiegend ackerbaulich 

genutzt. Die höheren Terrassen sind meist lehmfrei, entkalkt und überwiegend bewaldet. Auf den niederen Ter-

rassen herrschen ausgedehnte Lehmdecken vor; im Nordosten Lösslehme. In den grünlandgenutzten Tälern 

sind Überschwemmungen häufig. 

Quelle: Materialien zum Landschaftsrahmenprogramm, Universität Stuttgart ILPÖ/IER – Naturraumsteckbrief, 

Naturraum Nr. 043 Holzstöcke 

 

Von Mast 63 – 150 quert der Untersuchungsraum die Untereinheit „Riß-Aitrach-Platten“. 

Allgemeine Naturraumbeschreibung 

Die Riß-Aitrach-Platten sind die Fortsetzung des Altmoränengebietes östlich der Donau-Ablach-Platten. Sie wer-

den im Süden und Südwesten vom Jungendmoränenwall mit seinen peripheren Abflussrinnen begrenzt. Im Os-

ten bildet die zur Iller entwässernde Aitrach die Grenze. Der nördliche Rand wird im Wesentlichen durch den 

Außenrand der Altmoräne bestimmt, an die sich die Aufschüttungs- und Terrassenlandschaften des Rißtales 

und der Holzstöcke anschließen. 

Aufgrund fehlender altdiluvialer Schotterdecken im Westen liegt das Gelände dort nur bei etwa 600 m und steigt 

im Osten bis über 700 m an. Aufgrund zunehmender Niederschläge und der veränderten Bodenbeschaffenheit 
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(Abnahme des Lößanteils, Zunahme der Gründigkeit) sind im Westen vornehmlich Ackerbau, im Osten Grün-

landwirtschaft anzutreffen. In den Wäldern dominiert wirtschaftsbedingt die Fichte. 

Quelle: Materialien zum Landschaftsrahmenprogramm, Universität Stuttgart ILPÖ/IER – Naturraumsteckbrief, 

Naturraum Nr. 041 Riß-Aitrach-Platten 

 

Ab Mast 150 schließt sich die naturräumliche Haupteinheit „Voralpines Hügel- und Moorland“ 

(D66) an, die den südlichen Teil des Untersuchungsraums bis Niederwangen umfasst. Bei der 

einzigen Untereinheit in diesem Abschnitt handelt es sich um das „Westallgäuer Hügelland“. 

Allgemeine Naturraumbeschreibung 

Der hier beschriebene Naturraum umfasst sowohl den Naturraum Westallgäuer Hügelland, als auch den baden-

württembergischen Teil des Naturraumes Adelegg. Das Westallgäuer Hügelland ist Teil der von Vorlandgletschern 

von Rhein und Iller geprägten Jungmoränenlandschaft des Südwestdeutschen Hügellandes. Der Naturraum wird 

im Norden durch die Endmoräne und die anschließende Altmoränenplatte und im Nordwesten durch den Altdorfer 

Wald begrenzt; nach Westen schließt sich das Bodenseebecken an. Über das von eiszeitlichen Ablagerungen ge-

prägte Gebiet ragt im Südosten der bewaldete Molasserücken der Adelegg hinaus. Im übrigen Gebiet, das nur 

gering bewaldet ist, lässt sich eine zwischen Jungendmoräne und innerem Moränenkranz und eine innerhalb des 

inneren Moränenkranzes liegende Zone unterscheiden. 

Die äußere Zone ist durch Drumlins, dazwischenliegende Seen, ausgedehnte Riede und Moore geprägt, die innere 

Zone ist durch eine Platte von Drumlins gekennzeichnet, die von Schmelzwasserrinnen und von den Tälern von 

Oberer Argen und Unterer Argen durchschnitten ist. 

Im Naturraum überwiegt das Offenland, das von einzelnen fichtendominierten Wäldern durchsetzt ist. Im Offenland 

herrschen insbesondere im östlichen Teil Grünland und von Weidewirtschaft geprägte Weilerstrukturen vor. Nach 

Westen hin verbessert sich die ackerbauliche Eignung; dort sind auch anspruchsvolle Kulturen anzutreffen. 

Quelle: Materialien zum Landschaftsrahmenprogramm, Universität Stuttgart ILPÖ/IER – Naturraumsteckbrief, Na-

turraum Nr. 033 Westallgäuer Hügelland 
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Copyright© DTK25 - Vermessungsverwaltungen der Länder und Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 

Abbildung 14: Naturräumliche Einheiten 

Im Bereich der Leitung Bl. 4521 Wullenstetten – Dellmensingen dominieren landwirtschaftliche 

Flächen (Ackerflächen). Der Anteil von Grünland- und Waldflächen ist gering. Ebenso liegt 

eine geringe Dichte an Siedlungs- und Gewerbeflächen vor. Ein besonderes naturräumliches 

Merkmal stellt die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Iller an der Grenze der Bundesländer 

Freistaat Bayern / Baden-Württemberg dar. 

https://www.bkg.bund.de/
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Diese Raumaustattung setzt sich im Nordteil der Leitung Bl. 4572 Dellmensingen – Nieder-

wangen fort. Von Maselheim im Landkreis Biberach südwärts nimmt der Grünlandanteil deut-

lich zu. Die Vielfalt des Raumes wird in südliche Richtung durch den höheren Waldanteil er-

höht. Insbesondere im Bereich von Wangen im Allgäu besteht eine starke 

Strukturanreicherung der Landschaft durch die Fließgewässer Untere und Obere Argen sowie 

zahlreiche Streuobstwiesen. Der Siedlungsanteil ist auch im Bereich der Bl. 4572 Dellmensin-

gen – Niederwangen gering. 

Die Topographie im Untersuchungsraum ist im Norden gering und im Süden mittel bewegt. 

Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich folgende Landschaftsschutzgebiete: 

Tabelle 20: Landschaftsschutzgebiete im 500 m-Untersuchungsraum 

Bundesland Kreis Stadt / Gemeinde Gebiet Leitung Masten 

Bayern Neu-Ulm 
Senden, Vöhrin-

gen 

LSG Illerauwald von 

Neu-Ulm bis Kell-

münz 

Bl. 4521 

36 – 40  

Baden-Würt-

temberg 

Alb-Donau-

Kreis 

Illerkirchberg LSG Illerkirchberg 
Bl. 4521 32 – 33  

35 – 37   

Staig 
LSG Staig Bl. 4521 27 – 30    

LSG Donaustetten Bl. 4521 19 – 21    

Hüttisheim LSG Hüttisheim Bl. 4521 13 – 15  

Biberach 

Laupheim, Mietin-

gen 
LSG Osterried 

Bl. 4572 
39 – 44  

Eberhardzell 
LSG Füramooser 

Ried 

Bl. 4572 
109 – 112  

Ravensburg 

Bad Waldsee LSG Grabener Höhe Bl. 4572 132 – 133  

Bad Wurzach 
LSG Metzisweiler 

Weiher 

Bl. 4572 
162 – 164  

Wangen i. Allgäu 

LSG Karbachtal Bl. 4572 190 – 210  

LSG Sattel Bl. 4572 219 – 220  

LSG Moor- und Hü-

gelland südlich Wan-

gen im Allgäu 

Bl. 4572 

221 – 227  

 

Naturparks kommen im Untersuchungsraum nicht vor. 

 

5.3.5.3 Vorbelastungen 

Eine visuelle Vorbelastung des zu betrachtenden Landschaftsraums besteht durch die vorhan-

denen Freileitungen.  

Gegenstand des Antrags ist die 380-kV Netzverstärkung zweier bestehende Höchstspan-

nungsfreileitungen (Bl. 4521 Wullenstetten – Dellmensingen und Bl. 4572 Dellmensingen – 

Niederwangen) zwischen Wullenstetten und Niederwangen, welche die wesentliche Vorbelas-

tung im Raum darstellt. Darüber hinaus verlaufen weitere Hoch- und Höchstspannungsfreilei-

tungen abschnittsweise parallel zur B. 4521 bzw. Bl. 4572 oder queren diese. 
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Eine Parallellage liegt bei der Leitung Bl. 4521 zwischen Erbach und Staig (Masten 001 – 027) 

mit einer 380 kV-Leitung der TransnetBW GmbH vor. In Erbach führt die Leitung Bl. 4528 der 

Amprion GmbH auf einem kurzen Teilstück zwischen den Leitungen B. 4521 und Bl. 4572 von 

Südosten kommend zum UW Dellmensingen. 

Bei der Leitung Bl. 4572 besteht zwischen Achstetten und Laupheim (Masten 006 – 026) eine 

Parallellage zur 110 kV-Leitung Achstetten – Biberach der Amprion GmbH.     

Darüber hinaus kommt es zu Kreuzung von Hoch- / Höchstspannungsfreileitungen bei Mast 

079 in Biberach a.d. Riß, bei Mast 148 in Bad Wurzach und südlich von Mast 227 in Wangen 

im Allgäu. 

Als weitere Vorbelastung der Landschaft müssen die Verkehrswege innerhalb des untersuch-

ten Raumes angesehen werden. Vor allem die bestehenden Bundesautobahnen und Bundes-

straßen haben negative Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft. Dazu zählen nicht nur 

die optischen Störungen durch die baulichen Anlagen, sondern insbesondere auch die vom 

Verkehr ausgehenden Schallemissionen sowie die durch die Trassen hervorgerufene Zer-

schneidung der Landschaft.  

Dabei handelt es sich von Nord nach Süd um: 

Bl. 4521 

‒ Bahnstrecke östlich vom Anbindepunkt Wullenstetten in Senden 

‒ Bundesstraße B 30 bei Mast 010 in Erbach 

Bl. 4521 / Bl. 4572 

‒ Bahnstrecke westlich Anbindepunkt Dellmensingen 

Bl. 4572 

‒ Bahnstrecke bei Mast 028 in Laupheim 

‒ Bundesstraße B 30 bei Mast 43 in Laupheim 

‒ Bundesstraße B 65 bei Mast 126 in Bad Wurzach 

‒ Bahnstrecke bei Mast 145 in Bad Wurzach 

‒ Bahnstrecke bei Mast 169 in Wolfegg 

‒ Bundesautobahn A 96 bei Mast 207 in Wangen im Allgäu 

‒ Bundesstraße B 32 bei Mast 209 in Wangen im Allgäu 

‒ Bundesstraße B 18 bei Mast 222 in Wangen im Allgäu 

Gewerbe- und Industriegebiete finden sich in dem überwiegend dünn besiedelten Raum ledig-

lich in: 

Bl. 4521 

‒ Senden westlich der Ortslage Wullenstetten (im Bereich des Einbindepunktes) 

‒ Hüttisheim-Humlangen (Mast 016 – 017) 

Bl. 4521 / Bl. 4572 

‒ Erbach-Dellmensingen (Mast 001 – 004) 
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Bl. 4572 

‒ Achstetten (Mast 14 – 15) 

‒ Maselheim (Mast 61 – 62) 

‒ Biberach -Ringschnait (Mast 83 – 84) 

‒ Wolfegg (Mast 168 – 170) 

‒ Wangen im Allgäu bei den Ortslagen Herfatz (Mast 208 – 209) 

‒ Wangen im Allgäu südöstlich der Ortslagen Niederwangen (Mast 222 – 223). 

 

5.3.6 Bestandsbeschreibung Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt 

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt umfasst die biotische Ausstattung 

des Untersuchungsraums. Es werden der Bestand bzw. die Besonderheiten der gequerten 

Schutzgebiete und besonderer Biotopkomplexe erläutert. 

 

5.3.6.1 Datengrundlagen 

Auf der Planungsebene der Bundesfachplanung werden als Datengrundlage für die Bearbei-

tung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt die von den Fachbehörden zur 

Verfügung gestellten Daten für den Leitungsabschnitt in Bayern und in Baden-Württemberg 

und Veröffentlichungen herangezogen.  

Auf Grundlage der verfügbaren Daten lassen sich Habitatfunktionen, Potenziale und die Be-

deutung eines Raumes für ausgewählte Tiergruppen und Arten herleiten und darstellen. Es 

wurden insbesondere Angaben zu Tiergruppen verwendet, die innerhalb des Untersuchungs-

raumes mit einer Bereite von maximal 1.000 m auf Grund der Habitatausstattung vorkommen 

können oder könnten. Hierzu zählen Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Fische, Libellen, 

Schmetterlinge, Käfer, Weichtiere, Krebse und Pflanzen. Für die Bewertung der Lebensräume 

werden insbesondere potenzielle Vorkommen gefährdeter und geschützter Arten herangezo-

gen. 

Folgende Daten wurden verwendet: 

‒ Standarddatenbögen der FFH-Gebiete und VSG-Gebiete im Untersuchungsraum 

‒ Daten aus dem Bayerischen Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur, LFU 

Bayern) 

‒ Shape-Dateien der rasterbezogenen Verbreitung von 144 planungsrelevanten Arten / 

Verbreitungsatlas (saP Arbeitshilfe, LFU Bayern) 

‒ Arteninformation für eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) (LFU Bayern) 

– Datenabfrage nach Messtischblättern 

‒ Ornithologische Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW), Verbreitungskarten (Atlas 

Deutscher Brutvogelarten, 2014) 

‒ Gesamtbericht der Arbeitsgruppe „Seltene Brutvögel in Baden-Württemberg (SBBW)“ 

Verbreitungskarten 2015 (OGBW) 
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‒ LAK Amphibien und Reptilien (LUBW, 2014-2017) 

‒ Verbreitungskarten Fledermäuse (2013, LUBW) 

‒ Artensteckbriefe LBUW 

‒ Steckbriefe Anhang IV Arten BFN (Stand 2006) 

Für die Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen werden auf Ebene der SUP-Vorprüfung 

vorhandene Luftbilder und topographische Karten herangezogen. 

Die Kartierungen für das nachgelagerte Planfeststellungsverfahren befinden sich noch in der 

Aufbereitung, sodass sie hier für die Einheitlichkeit der Datengrundlage nicht herangezogen 

werden. Die bereits vorliegenden Gebietskenntnisse fließen jedoch bereits in die Betrachtun-

gen mit ein. 

 

5.3.6.2 Bestand 

Von Wullenstetten aus quert die Leitung die Baggerseen Senden sowie die Iller mit ihren an-

grenzenden Auenbereichen mit z.T. naturnahen Eichen-Ulmen-Auwäldern, Ufergehölzen, 

Pappelbeständen und naturnahen Hangwäldern mit Buchenmischbeständen. Letztere sind 

Teil der FFH-Gebiete „Untere Illeraue“ sowie „Gebiet Donau zwischen Munderkingen und Ulm 

und nördliche Iller“ mit den Naturschutzgebieten „Wochenau und Illerzeller Auwald“ sowie 

„Obere und Untere Au“. Es handelt sich hier um naturschutzfachlich bedeutsame Flächen. Hier 

kommen unter anderem die Gelbbauchunke, Biber und Flussseeschwalbe vor.  

Bis Dellmensingen quert die Trasse überwiegend intensiv genutzte landwirtschaftliche Flä-

chen mit geringer faunistischer Bedeutung. Südlich von Dellmensingen quert die Trasse das 

FFH-Gebiet „Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach“. Es handelt sich um die Rot, ein ab-

schnittsweise naturnahes Fließgewässer, das aufgrund seiner Funktion als Verbundkorridor 

eine besondere Bedeutung hat. Die Rot wird im Querungsbereich von Ufergehölzen und be-

nachbarten kleineren Fischteichen begleitet. 

Nach Süden schließen sich weiträumige Ackerfluren an, die nur durch lückige Ufergehölze 

entlang einer Vielzahl von Gräben und der begradigten Dürnach gegliedert werden. Die Acker- 

und wenigen Grünlandflächen sind z.T. wechselfeucht, da es sich um ehemalige Moorstand-

orte handelt. 

In Höhe der Ortslage Mietingen verläuft die Trasse nahe des FFH-Gebietes „Rot, Bellamonter 

Rottum und Dürnach“, welches hier das NSG „Osterried“ umfasst, eine Riedlandschaft mit 

Quellbereichen, Schilfgebieten und Trockenhängen. Das Gebiet hat eine internationale Funk-

tion als Brutgebiet sowie als Rastplatz für ziehende Vogelarten. Unter anderem kommen hier 

Bekassine, Wachtel und Braunkehlchen vor sowie stark gefährdete Schmetterlingsarten, zahl-

reiche Libellen und Amphibien. Im weiteren Verlauf wird dieses FFH-Gebiet erneut gequert, 

da hier das Gewässer Dürnach überspannt wird. 

Nach Süden bis Bad Wurzach dominieren wiederum landwirtschaftliche Nutzflächen im Lei-

tungsverlauf. Der Anteil der Grünlandnutzung in Form intensiv genutzter und gedüngter Mäh-

wiesen nimmt hierbei immer stärker zu. Mit der stärkeren Reliefierung des Geländes nimmt 
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auch der Anteil an bachbegleitenden Gehölzen und Feldgehölzen sowie Wäldern zu. Letztere 

setzen sich oftmals aus Fichtenwäldern und Laub-Nadelmischwäldern sowie auf kleineren in-

takten Moorstandorten auch Sumpfwälder zusammen.  

Bei Bad Wurzach verläuft die Trasse unmittelbar randlich entlang des großflächigen Wurza-

cher Rieds. Dieser Bereich ist nicht nur Teil des Vogelschutzgebiets „Wurzacher Ried“, son-

dern auch Teil des FFH-Gebietes „Wurzacher Ried und Rohrsee“ sowie des NSG „Wurzacher 

Ried“. Es handelt sich hier um einen ehemaligen Gletscherstausee, der heute ein großer Moor-

komplex ist, mit Quellseen umgeben von Kalkflachmooren mit naturnahen Moorbächen, Moor-

wäldern und extensiv genutztem Grünland. Das Wurzacher Ried ist der größte intakte Hoch-

moorbereich Mitteleuropas und besitzt dementsprechend eine große Bedeutung für Pflanzen 

und Tiere. Besondere Brutvögel sind u.a. Bekassine (bedeutendstes Brutgebiet in Baden-

Württemberg), Drosselrohrsänger, Krickente und Wachtelkönig. Als Wintergast ist der Raub-

würger zu nennen.  

Im unmittelbar nachfolgenden Verlauf quert die Trasse im Randbereich das VSG „Rohrsee“, 

welches gleichzeitig ein Teilgebiet des FFH-Gebietes „Wurzacher Ried und Rohrsee“ sowie 

das NSG „Rohrsee“ darstellt. Es handelt sich um einen Toteissee der Würmzeit mit ausge-

dehnten Verlandungszonen und flachen Inseln. Der Grundwassersee gilt als ein Rastgebiet 

von internationaler Bedeutung. Weitere besondere Brutvogelarten sind Drosselrohrsänger, 

Schwarzhalstaucher, Zwergdommel und verschiedene Entenarten. Schwarzhalstaucher, Gro-

ßer Brachvogel oder Zwergstrandläufer werden hier regelmäßig in größeren Beständen beo-

bachtet. Dieser Abschnitt ist mit Vogelmarkern markiert. 

Weite Teile der Freileitungstrasse führen wiederum über intensiv genutzte Mähwiesen, die in 

den Talungen z.T. von kleineren Feuchtwiesenkomplexen und Bach- oder Grabenläufen sowie 

von Hecken, Gehölzinseln, randlichen Waldkomplexen und Einzelhoflagen mit teilweise alten 

Obstwiesen unterbrochen werden. 

Bei Wangen im Allgäu werden die FFH-Gebiete „Untere Argen und Seitentäler“ sowie „Obere 

Argen und Seitentäler“ in Nord-Süd-Richtung gequert. Hierbei handelt es sich um alpin beein-

flusste, naturnahe Flusslandschaften mit hoher natürlicher Dynamik, Hangbruchwäldern, Pfei-

fengraswiesen und Auwäldern. Aufgrund des Vorkommens seltener Tier- und Pflanzenarten 

sowie des Artenreichtums sind die Flusslandschaften von besonderer Bedeutung. Im ersten 

Querungsbereich wird der Flusslauf von Weidenauwäldern und Ufergehölzen begleitet. Die 

Obere Argen weist Ufergehölze, z.T. Hybridpappelbestände, auf. 

Weitere naturschutzfachlich bedeutsame Flächen bis zum Punkt Niederwangen werden nicht 

berührt. 

Eine detaillierte Auflistung der aus den recherchierten Datenquellen zusammengetragenen 

Artenlisten findet sich in der artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung (s. Anhang 4). 
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5.3.6.3 Vorbelastungen 

In der intensiv durch den Menschen genutzten Kulturlandschaft unterliegt das Schutzgut 

„Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt“ einer Vielzahl bereits bestehender Belastungen, 

die sich teilweise überlagern und gegenseitig verstärken. 

In den Offenlandbereichen werden vor allem durch intensive landwirtschaftliche Nutzung die 

Standorteigenschaften von Flächen, insbesondere der Extremstandorte (Trockenrasen, Hei-

den, Feuchtgrünland, extensive Ackerbiotope) durch Meliorationsmaßnahmen verändert und 

damit der darauf angewiesenen Flora und Fauna als Habitat entzogen. Die Nivellierung der 

Standorteigenschaften, verbunden mit der Intensität der landwirtschaftlichen Produktion, be-

wirkt selbst auf mittleren, eutrophen Standorten eine Minderung der Habitateignung für an die 

Landnutzung angepasste Arten. In Gebieten mit leistungsfähigen Böden ist das Sickerwasser, 

trotz hoher Filter- und Pufferkapazität der Böden, aufgrund des Stickstoffeinsatzes in der land-

wirtschaftlichen Produktion vielfach belastet. Zudem führen die Begradigung und der Ausbau 

von Gewässern insgesamt zu einem naturfernen morphologischen Zustand.  

Neben der Land- und Forstwirtschaft als Hauptflächennutzungen trägt auch die Wohn-, Ge-

werbe- und Industriegebietsentwicklung sowie der Straßenbau zur Inanspruchnahme und Zer-

schneidung der Lebensräume von Tieren und Pflanzen bei. 

Durch die Existenz der vorhandenen Hochspannungsfreileitungen besteht eine prägende Vor-

belastung. Habitatveränderungen im Bereich des Trassenraums sind hier bereits gegeben.  

 

5.3.7 Bestandsbeschreibung Schutzgut Boden  

Boden ist eine nicht vermehrbare und kaum erneuerbare Ressource mit vielfältigen ökologi-

schen Funktionen. Nach den Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) 

ist der Boden als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen und Tiere, insbesondere in 

seinen Funktionen als Lebensraum für Bodenorganismen, als Standort für die natürliche Ve-

getation und Standort für Kulturpflanzen, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter 

und Puffer für Schadstoffe sowie als landschaftsgeschichtliche Urkunde zu erhalten und vor 

Belastungen zu schützen, bestehende Belastungen zu beseitigen und ihre Auswirkungen auf 

den Menschen und die Umwelt zu verhindern oder zu minimieren. 

 

5.3.7.1 Datengrundlagen 

Als Datengrundlage für die Bearbeitung des Schutzgutes Boden werden die digitalen Boden-

flächendaten von Baden-Württemberg der mittleren Maßstabsebene (BK-BW) herangezogen, 

die für den Untersuchungsraum flächendeckend vorliegen. Auf Grundlage dieser Bodenkarte 

lassen sich Funktionen, Potenziale und Gefährdungen der Böden herleiten und darstellen. Für 

den Leitungsabschnitt in Bayern wird die Übersichtsbodenkarte von Bayern (ÜBK25) heran-

gezogen. 

Die Bodendaten sind in der Plananlage C4 flächendeckend für den Gesamtraum dargestellt. 

Grundlage der Darstellung sind die Polygone der einzelnen Bodeneinheiten (Bodenkundliche 
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Kartiereinheit). Um die Kartendarstellung übersichtlich zu halten sind diese Bodeneinheiten in 

der farblichen Darstellung zu Bodentypen (gemäß dem Attribut "BLE") zusammengefasst, die 

einzelnen Polygone tragen jedoch zu ihrer genauen Identifizierbarkeit die Nummer der ent-

sprechenden Bodeneinheit (Attribut "KE"). 

 

5.3.7.2 Bestand 

Die Bodenlandschaft des Untersuchungsraums ist durch mehrere Bodenbildungsfaktoren, die 

in unterschiedlicher Kombination und Intensität wirksam gewesen sind, geprägt. Die Boden-

entwicklung ist größtenteils auf das Ausgangssubstrat, das Relief, die Einwirkung des Grund-

wassers sowie den Einfluss des Klimas zurückzuführen. 

Der größte Teil der Leitung verläuft durch das tertiäre Hügelland der Donau-Iller-Lech-Platten. 

Dieser Naturraum ist ein klimatisch gemäßigtes welliges Hügelland und besteht aus dem ter-

tiären Abtragungsschutt der Alpen, altpleistozänen Schottern und dem Material, das die gro-

ßen Alpenflüsse während und nach den Eiszeiten in Richtung Donau transportiert haben. Da-

neben wurden am Ende der Eiszeiten stellenweise auch mächtige Lößpakete abgelagert. 

Dementsprechend vielfältig - sandig, lehmig oder tonig, carbonathaltig oder carbonatfrei - ist 

das Ausgangsmaterial an Lockermaterialien für die Bodenbildung. In weiten Abschnitten sind 

die Böden lössbeeinflusst. Auch in den sich südlich daran anschließenden Schotterplatten der 

Altmoränenlandschaft ist die Landschaft zwar durch die Eiszeiten geprägt, liegt aber noch vor 

der Vereisungsgrenze der Gletscher. Dort finden sich schwach geneigte Ebenen mit mächti-

gen Schotterkörpern der letzten Eiszeit, andernorts sind aber auch noch Moränen der vorletz-

ten Eiszeit vorhanden. 

Anthropogene Veränderungen von Standorten kommen im Untersuchungsraum vor allem in 

den besiedelten Bereichen vor. Überwiegend sind diese in den Bodendaten der BK50 bereits 

entsprechend erfasst, hierbei handelt es sich neben Siedlungsflächen vor allem um Abbauflä-

chen sowie größere Wasserflächen. In diesen Bereichen steht kein (natürlicher) Boden mehr 

an, auch wenn die Siedlungsflächen nicht mit einer flächigen Vollversiegelung gleichgesetzt 

werden können. 

Die Gesamtbetrachtung der Bodentypen im Untersuchungsraum (hier: Fläche und Anteil) zeigt 

die nachfolgende Verteilung: 

Tabelle 21: Schutzgut Boden - Bodentypen im Untersuchungsraum 

Bodentyp Fläche [ha] Anteil [%] 

Pararendzina 8 0,22 

Pelosol 1 0,02 

Braunerde 245 6,73 

Parabraunerde 1.968 54,08 

Pseudogley 265 7,29 

Kolluvium 128 3,53 

Auenböden 399 10,95 

Gley 362 9,94 

Moor 127 3,49 
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Bodentyp Fläche [ha] Anteil [%] 

Siedlungen, Gewässer 137 3,75 

Gesamtraum 3.640 100,00 

 

Damit bestätigen die Böden im Untersuchungsraum die oben allgemein beschriebene Charak-

teristik der Bodenlandschaft des tertiären Hügellands. Über die Hälfte des Untersuchungs-

raums nehmen die Parabraunerden ein, die, mit der Ausnahme der Niederungen von Iller und 

Dürnach, gleichmäßig über den Raum verbreitet sind. Knapp ein Viertel des Untersuchungs-

raums nehmen die semiterrestrischen Böden, Auenböden, Gleye und Moore, ein, mit einem 

Schwerpunkt in den Niederungen von Iller und Dürnach sowie kleinflächig in den Auen der 

übrigen kleineren Fließgewässer im Raum. Abgesehen noch von Braunerden und Pseu-

dogleyen spielen die übrigen Bodentypen flächenmäßig dagegen keine Rolle. 

 

5.3.7.3 Vorbelastungen 

Eine bestehende Belastung für das Schutzgut Boden sind Altlasten bzw. Altablagerungen (ein-

schließlich Rüstungsaltlasten und Kampfmittelverdachtsflächen) und Altstandorte. Zur den 

Vorbelastungen für das Schutzgut Boden zählen aber auch anthropogen verursachte Überfor-

mungen sowie Verdichtungen des Untergrundes. 

Altlasten sind gemäß § 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) "stillgelegte Abfallbeseiti-

gungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abge-

lagert worden sind (Altablagerungen), und Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstiger 

Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist, ausge-

nommen Anlagen, deren Stilllegung einer Genehmigung nach dem Atomgesetz bedarf (Alt-

standorte), durch die schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für die Allge-

meinheit oder den Einzelnen hervorgerufen werden. Altlastverdächtige Flächen im Sinne 

dieser Gesetze sind Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht schädlicher 

Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den einzelnen oder die Allgemeinheit be-

steht." 

Aufgrund der seit Jahrzehnten bestehenden Bestandsleitung ist es sehr unwahrscheinlich, 

dass an einem der Maststandorte zugleich eine Altlast oder ein Altstandort besteht. Auch bei 

einer möglichen geringen räumlichen Verschiebung eines Maststandorts in Zuge der wenigen 

Mastneubauten in diesem Vorhaben ist es sehr unwahrscheinlich, dass dadurch eine Altlast 

oder ein Altstandort neu tangiert wird. Zudem kann im Zuge der technischen Ausführungspla-

nung im nachfolgenden Genehmigungsverfahren der konkrete Standort eines neu zu bauen-

den Mastes daran angepasst werden. Die Inanspruchnahme einer Altlast durch das Vorhaben 

kann von daher zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden 

Unabhängig von den Angaben zu bekannten bzw. vermuteten Altlastenflächen werden für alle 

Standorte der Neubaumasten im Rahmen der Baugrunduntersuchungen Sondierungen durch-

geführt. Sollten im Zuge dieser Untersuchungen am vorgesehenen Maststandort innerhalb, 

aber auch außerhalb bekannter Altablagerungen bisher nicht bekannte Verunreinigungen des 
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Bodens angetroffen werden, werden die erforderlichen Maßnahmen einzelfallspezifisch mit 

den zuständigen Behörden abgestimmt. 

 

5.3.8 Bestandsbeschreibung Schutzgut Fläche 

Fläche ist eine endliche Ressource, mit der der Mensch sparsam umgehen muss, um sich 

seine Lebensgrundlagen zu erhalten.  

Flächenverbrauch ist nicht nur gleichzusetzen mit Versiegelung, welche Böden undurchlässig 

für Niederschläge macht und die natürlichen Bodenfunktionen zerstört. Der Begriff Flächen-

verbrauch umfasst auch unbebaute und nicht versiegelte Böden, z. B. Erholungsflächen wie 

Sportplätze oder Golfplätze. 

Ziel der Bundesregierung ist es, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar 

pro Tag zu reduzieren. Diese Festlegung wurde vom Bundeskabinett im Januar 2017 in der 

"Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016" festgelegt. (Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit o. J.).  

Für das Schutzgut Fläche wird der Flächenverbrauch durch das Vorhaben, die Nutzungsinten-

sität sowie die Änderung der Nutzung einschließlich der Auswirkungen, untersucht. Die Be-

wertung des Schutzgutes erfolgt dabei in Anlehnung an § 1a Abs. 2 BauGB, der besagt, dass 

mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll. Bodenversiegelungen sollen auf das 

notwendige Maß begrenzt werden. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke ge-

nutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Die Leitung verläuft nahezu ausschließlich über land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme besteht nur durch die Maststandorte. Der Umfang 

der Oberflächenversiegelung ist sehr gering. Für den Schutzstreifen gelten Nutzungsbe-

schränkungen in Form der Unzulässigkeit bestimmter Nutzungen wie Hochbauten und einer 

Wuchshöhenbeschränkung.  

 

5.3.9 Bestandsbeschreibung Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächenge-

wässer) 

Das Schutzgut Wasser wird in die Bereiche Grundwasser und Oberflächengewässer, zusam-

mengesetzt aus Fließ- und Stillgewässern, unterteilt und jeweils getrennt dargestellt. Der 

rechtliche Rahmen ist durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie das Wassergesetz Ba-

den-Württemberg (WG BW) und das Bayerische Wassergesetz (BayWG) gegeben. 

 

5.3.9.1 Gesetzlich/planerisch geschützte Bereiche 

Als gesetzlich oder planerisch geschützte Bereiche sind Trinkwasser- und Heilquellenschutz-

gebiete sowie Überschwemmungsgebiete zu nennen. Im Rahmen des Berichtes der SUP-

Vorprüfung werden Trinkwasserschutzgebiete (WSG) im Teilschutzgut Grundwasser und 

Überschwemmungsgebiete im Teilschutzgut Oberflächengewässer betrachtet.  
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Mit der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) in nationales Recht in der no-

vellierten Fassung des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), das 

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. I S. 2771) geändert worden ist, 

und den Landeswassergesetzen hat der Schutz der Gewässer einen erhöhten Stellenwert er-

halten. Die im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgesetzten Bewirtschaftungsziele für oberir-

dische Gewässer fordern die Vermeidung der "[…] Verschlechterung ihres ökologischen und 

ihres chemischen Zustands" (§ 27 WHG 2009). Gemäß Artikel 13 der EU-WRRL war für jedes 

Flussgebiet in Europa bis zum 21.12.2009 ein erster Bewirtschaftungsplan zu erstellen. Da-

nach müssen die Bewirtschaftungspläne alle sechs Jahre überprüft und aktualisiert werden.  

Zum 22.12.2015 wurden vom Land Baden-Württemberg und dem Freistaat Bayern die Bewirt-

schaftungspläne für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021 veröffentlicht. Im 

Rahmen der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne wurden für die betrachteten Gewässer 

anhand des Ist-Zustandes und der ermittelten Defizite Programmmaßnahmen hergeleitet. 

Grundsätzlich wird im Zuge der Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Fließ-

gewässer das Verschlechterungsverbot sowie das Verbesserungsgebot durch die EU-WRRL 

beachtet. Das Verschlechterungsverbot bezieht sich nach einem EuGH-Urteil (Rs. C-461/13) 

(Juli, 2015) auf die Verschlechterung „mindestens einer der relevanten Qualitätskomponenten“ 

um eine Zustandsklasse des Oberflächenwasserkörpers. Im Rahmen dieses Berichtes sind 

zunächst die Wirkungen auf das Schutzgut Wasser zu betrachten, was von der Betrachtung 

des gesamten Wasserkörpers zu unterscheiden ist. In Bezug auf das voraussichtlich geringe 

Ausmaß der Eingriffe des geplanten Vorhabens im Vergleich zu der Länge eines Oberflächen-

wasserkörpers bzw. zur Größe eines Grundwasserkörpers ist dies zu beachten.  

 

5.3.9.2 Datengrundlage  

Grundwasser 

Zur Erfassung der schutzgutrelevanten Parameter wurde insbesondere die digitale Hydroge-

ologische Übersichtskarte (HÜK 200) im Maßstab 1 : 200.000 der Bundesanstalt für Geowis-

senschaften und Rohstoffe sowie das Geologische Jahrbuch „Regionale Hydrologie von 

Deutschland – Die Grundwasserleiter: Verbreitung, Gesteine, Lagerungsverhältnisse, Schutz 

und Bedeutung.“ (Ad-Hoc-AG Hydrogeologie 2016) herangezogen. Die Abgrenzung der 

Grundwasserkörper Baden-Württembergs entstammt dem Methodenband zur EU-WRRL 

(LUBW 2015a), die Bewertung selbiger der „Zustandsbewertung des Grundwassers und Risi-

koanalyse nach Wasserrahmenrichtlinie“ (LUBW 2015). Für Bayern wurde der Bewirtschaf-

tungsplan der Donau für den Zeitraum 2016 – 2021 herangezogen (Bayerisches 

Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 2015). 

Oberflächengewässer 

Für die Bestanderfassung des Teilschutzgutes Oberflächengewässer basiert auf den Daten 

des Umweltinformationssystems (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württem-

berg. Dies beinhaltet das Amtliche Wasserwirtschaftliche Gewässernetz (AWGN) der 
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Fließgewässer und Standgewässer sowie die Flächen von Überschwemmungs-, Quell- und 

Wasserschutzgebieten, inklusive der jeweiligen Schutzzonen. Bei den Standgewässern ent-

spricht der in der Attributtabelle der Shape-Datei angegebene Kurzname dem Seecode des 

AWGN. Die Daten des LUBW wurden durch eigene Aufnahmen im Rahmen der Biotoptypen-

kartierung durch das Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR (2017) ergänzt. Die Gewässer 

im Untersuchungsraum sind zwei verschiedenen Flussgebietseinheiten (FGE) nach WRRL 

zuzuordnen: der FGE Donau im nördlichen Teil und, ungefähr ab der Grenze zum Landkreis 

Ravensburg, der FGE Rhein (Bearbeitungsgebiet Alpenrhein/ Bodensee). Die entsprechen-

den aktualisierten Bewirtschaftungspläne (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 

Verbraucherschutz 2015; FGG Donau 2015; FGG Rhein 2015) des Bewirtschaftungszyklus 

2016 – 2021 wurden ebenfalls für die Bestandsbeschreibung herangezogen.  

 

5.3.9.3 Bestand Grundwasser 

Der Untersuchungsraum liegt im hydrogeologischen Großraum des Alpenvorlands innerhalb 

des Raumes „Süddeutsches Molassebecken“ (41), dass durch Ablagerungen unterschiedli-

cher Korngrößenzusammensetzung und ergiebige Porengrundwasserleiter charakterisiert ist.  

Östlich der Iller bis Höhe Mietingen und südlich ab Haidgau verläuft die Trasse innerhalb der 

Einheit „Fluvoglaziale Schotter des Hochrheins und der Donau mit Nebenflüssen“ (4104). Es 

herrschen silikatisch-karbonatische Lockergesteine mit hohen Durchlässigkeiten vor. Dazwi-

schen, westlich der Iller und östlich der A 20 sowie zwischen Barringen und Rupertshausen, 

liegt die Einheit „Iller-Lech-Schotterplatten“ (4103) mit silikatisch-karbonatischem Gestein-

schemismus und geringen bis äußerst geringen Durchlässigkeiten. Größere Teilstücke der 

Trasse zwischen Rupertshausen und Niederwangen sind der Einheit „Süddeutschen Morä-

nenland“ (4101) zugeordnet, die durch kleinräumige Ablagerungen mäßiger bis sehr geringer 

Durchlässigkeit und damit verbundenem häufigen Wechsel von Grundwasserleitern und Ge-

ringleitern geprägt ist. Die mittlere Grundwasserneubildung nimmt von Nordwesten nach Süd-

osten zu und reicht von 135 mm/Jahr um Senden im Landkreis Neu-Ulm bis 370 mm/Jahr um 

Niederwangen im Landkreis Ravensburg.  

Ein Indikator für den dauerhaften Einfluss des Grundwassers im Boden ist die Ausbildung ent-

sprechender Bodentypen. Zwar ist der Grundwasserspiegel saisonalen Schwankungen unter-

worfen, auch kann es sich infolge von Drainierung bzw. Grundwasserabsenkung um reliktische 

Bodenneubildungen handeln; gleichwohl erlaubt das Kriterium flächenhafte Aussagen über 

Bereiche mit möglicher Grundwassernähe während der Bauphase. Hierzu wurden diejenigen 

Böden selektiert, die gemäß der bodenkundlichen Standorttypisierung und/oder durch ober-

flächennahe Grundwasserstände gekennzeichnet sind. 

Für den Untersuchungsraum sind diesbezüglich Auenböden und Gleye entlang der Gewässer 

sowie auf längeren Strecken Moorböden (westlich Achstetten) und Gleye (westlich Laupheim, 

westlich Wurzacher Ried) zu nennen: 
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Tabelle 22: Flächenanteile grundwasserbeeinflusster Böden im 200 m-Untersuchungsraum  

Bodentyp Fläche [ha] Anteil [%] 

Auenböden 399 10,95 

Gley 362 9,94 

Moor 127 3,49 

Summe 888 24,38 

 

Damit nehmen semiterrestrische Böden, Auenböden, Gleye und Moore knapp ein Viertel des 

Untersuchungsraums ein, mit einem Schwerpunkt in den Niederungen von Iller und Dürnach 

sowie kleinflächig in den Auen der übrigen kleineren Fließgewässer im Raum. Die Bodendaten 

sind in der Plananlage C4 flächendeckend für den Gesamtraum dargestellt und werden in 

Kapitel 5.3.7 Bestandsbeschreibung Schutzgut Boden erläutert. 

Grundwasserkörper 

In Bayern verläuft die Leitungstrasse innerhalb des Grundwasserkörpers 1_G005 Quartär-Il-

lertissen. Der Grundwasserkörper befindet sich in einem mengenmäßig und chemisch guten 

Zustand, der voraussichtlich auch für den Bewirtschaftungszeitraum bis 2021 bestehen bleibt. 

Die Abgrenzung der Grundwasserkörper in Baden-Württemberg orientiert sich an den bundes-

einheitlich kartierten hydrogeologischen Teilräumen. Gebiete gleichartiger Grundwasserge-

fährdung werden gesondert ausgewiesen. Entsprechend liegt der Untersuchungsraum inner-

halb der Grundwasserkörper Lech-Iller-Schotterplatten, Süddeutsches Moränenland und 

Fluvoglaziale Schotter. Mengenmäßig befinden sich alle drei Grundwasserkörper für den Be-

trachtungszeitraum bis 2015 in einem guten Zustand. Auch für den Betrachtungszeitraum bis 

2021 ist davon auszugehen, dass sich die Grundwasserkörper weiterhin in einem guten men-

genmäßigen Zustand befinden werden. 

Hinsichtlich des chemischen Zustands wurden in Baden-Württemberg weitere Grundwasser-

körper festgelegt, in denen die Erreichung eines guten chemischen Zustands gefährdet ist. 

Dies betrifft den Trassenverlauf zwischen Mast 0011 bis Mast 86, wo die Trassen in großen 

Teilen innerhalb des gefährdeten Grundwasserkörpers (gGWK) 2.2 Oberschwaben – Riß liegt. 

Der Grundwasserkörper weist in einigen Bereichen eine erhöhte Nitratbelastung auf. Für den 

Bewertungszeitraum bis 2015 erreicht der gGWK dennoch einen guten chemischen Zustand, 

da die flächenhafte Belastung weniger als ein Drittel des gGWK beträgt. Für den Bewirtschaf-

tungszeitraum ist die Zielerreichung bislang unklar. 

Im übrigen Untersuchungsraum befinden sich der Grundwasserkörper in einem guten chemi-

schen Zustand, der voraussichtlich auch für den folgenden Bewirtschaftungszeitraum erreicht 

werden kann.   

Wasserschutzgebiete 

Es liegen zehn Wasserschutzgebiete (WSG) innerhalb des 200 m-Untersuchungsraumes (vgl. 

Plananlage C1). Sieben davon werden von der Leitung überspannt und in vier WSG sind ist 

der Neubau von Masten bzw. Masterhöhungen vorgesehen: 
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Tabelle 23: Wasserschutzgebiete im Untersuchungsraum 

Wasser-

schutzgebiet 

WSG-

Nr. 

Zone Landkreis Leitung Querung 

Mastnr. – 

Mastnr. 

Que-

rungs-

länge  

[m] 

Maßnahme 

innerhalb 

WSG (Mast) 

Senden 22107

62600

052 

Zone I, II 

und III A 

Ulm Bl. 4521 40 – 41, 

1042 

484 Mastneubau 

(41, 1042) 

Mietingen, 

Zweckverband 

Wasserversor-

gung Rottum-

gruppe 

42603

3 

Zone I und 

II bzw. IIA 

Biberach Bl. 4572 - - - 

42603

3 

Zone III 

und IIIA 

44A-47 862 - 

Laupertshau-

sen, Gde. Ma-

selheim 

42603

6 

Zone I und 

II bzw. IIA 

70-71 123 - 

42603

6 

Zone III 

und IIIA 

70-72 424 Mastneubau 

(70,71) 

Mastneubau 

(72) 

St. Christoph 43600

6 

Zone III 

und IIIA 

Ravens-

burg 

- - - 

Haidgauer 

Heide 

43612

6 

Zone III 

und IIIA 

146-152 1355 Masterhö-

hung (149) 

43612

6 

Zone I und 

II bzw. IIA 

146-149 487 Masterhö-

hung (148) 

43612

6 

Zone IIIB 152-153 225 - 

Alttann 43605

9 

Zone IIIB - - - 

 

Im Wasserschutzgebiet Senden ist ein Mastneubau in der Zone II in der Trassenachse und 

ein zusätzlicher Mast an der Grenze zwischen den Zonen II und III A geplant. 

Innerhalb des WSG Haidgauer Heide, Zone III und IIIA sowie Zone I und II bzw. IIA, sind Mas-

terhöhungen der Masten 148 und 149 und innerhalb des WSG Lampertshausen Zone III und 

IIIA der Neubau der Neubau der Masten 70 und 71 vorgesehen. Der geplante Standort des 

Masts 72 liegt nur wenige Meter außerhalb des WSG Lampertshausen. 

Die WSG St. Christoph (Zone III und IIIA) und Alttann (Zone IIIB) befinden sich randlich im 

200 m-Untersuchungsraum und werden durch das Vorhaben nicht tangiert. 

Quellschutzgebiete sind von dem Vorhaben ebenfalls nicht betroffen. 

 

5.3.9.4 Vorbelastungen Grundwasser 

Durch intensive landwirtschaftliche Nutzung ist das Grundwasser gebietsweise mit Nitrat be-

lastet. Auch erhöhte Gehalte an Pflanzenschutzmitteln und ihren Abbauprodukten können im 

oberflächennahen Grundwasser unter landwirtschaftlich genutzten Standorten auftreten. 
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Im Bereich der Altlastenverdachtsflächen sind keine neuen Mastfundamente geplant. Somit 

sind auch keine Eingriffe in den Grundwasserbereich bzw. Wasserhaltungsmaßnahmen im 

Bereich von Altablagerungen vorgesehen. 

Sollten im Zuge der Bauausführung weitere, bisher nicht bekannte Altablagerungen oder sons-

tige Bodenverunreinigungen angetroffen werden, werden die erforderlichen Maßnahmen ein-

zelfallspezifisch mit den zuständigen Behörden abgestimmt. 

 

5.3.9.5 Bestand Oberflächengewässer 

Fließgewässer 

Es befinden sich 47 Fließgewässer neun verschiedener Wasserkörper im 200 m-Untersu-

chungsraum. Tabelle 24 zeigt die Fließgewässer mit den zugehörigen Wasserkörpern entlang 

des Leitungsverlaufs von Wullenstetten nach Niederwangen.  

Tabelle 24: Gewässer im 200 m-Untersuchungsraum 

Bun-

des-

land 

Wasserkörper Fließgewässer Gewässerkennzahl Überspannung 

Mastnr. - Mastnr. 

Bl. 4521 

B
a

y
e

rn
 

UIAG-Kanal und Illerkanal von 

Filzingen bis Neu-Ulm 

Illerkanal 1151200000000 0039-0040 

- Auegraben 1149952000000 - 

Iller von Illertissen bis Einmün-

dung UIAG-Kanal (BY) 

Iller 1140000000000 0036-0037 

B
a

d
e

n
-W

ü
rt

te
m

b
e

rg
 Illergebiet unterhalb Aitrach 

(BW) 

Greutbach 1149964000000 0034-0035 

Mündelbach 1149960000000 0032-0033 

Donaugebiet ab Baierzer Rot 

oberh. Iller 

Weihung 1139400000000 0028-0029 

Schmiechen 1138800000000 0007-0008 

Rot 1138000000000 0003-0004 

Donaugebiet unterhalb Riß 

oberhalb Baierzer Rot 

Rottum 1137400000000 0001-0002 

Bl. 4572 

B
a

d
e

n
-W

ü
rt

te
m

b
e

rg
 

Donaugebiet unterhalb Riß 

oberhalb Baierzer Rot 

Rottum 1137400000000 2-3 

6-7 

9-10 

19-20 

Rauglen 1137492000000 - 

Donaugebiet ab Baierzer Rot 

oberh. Iller 

Entlastungskanal Wes-

ternach 

1138792000000 - 

Donaugebiet unterhalb Riß 

oberhalb Baierzer Rot 

Ackenbach 1137483520000 54-55 

Klosterhaldenöschgra-

ben 

1137483400000 58-59 

Dürnach 1137480000000 58-59 

Triebwerkskanal Hegg-

bacher Mühle 

1137483320000 - 
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Bun-

des-

land 

Wasserkörper Fließgewässer Gewässerkennzahl Überspannung 

Mastnr. - Mastnr. 

Saubach 1137484000000 - 

Schnaitbach 1137481800000 76-77 

Eschlegraben 1137481400000 - 

Grumpenbächle 1137481200000 84-85 

Fuchsberggraben 1137481180000 87-88 

Hirschberggraben 1137481160000 88-89 

Metzgers Einödegra-

ben 

1137481120000 95-96 

Romersbach 1136240000000 107-1108 

Riß Faulgraben 1136212400000 125-126 

Lochgraben 1136212200000 126-127 

Wengener Mühlbach 1146120000000 134-135 

Eschach-Aitrach-Wurzacher 

Ach (BW) 

Achkanal 1146122000000 138-139 

NN-ZS5 1146114000000 - 

NN-LQ4 2154636200000 165-166 

167-168 

Wolfegger Ach Höllbach 2154636000000 169-170 

Tobelbach 2154632000000 175-176 

Auslauf Premer Weiher 2154631692000 - 

Premersbach 2154631600000 179-180 

Wolfegger Ach 2154600000000 182-183 

NN-FG3 2152278120000 - 

Obere und Untere Argen (BW) Karbach 2152278000000 186-187 

Steinberger Tobel 2152278200000 195-196 

Leupolzgraben 2152278312000 196-197 

Missenbach 2152278400000 197-198 

Röhrenmoosbach 2152278520000 203-204 

Waibelsgraben 2152278740000 204-205 

Untere Argen 2152200000000 211-212 

Wangen-Ölmühle 2152277914000 - 

Nierätzer Bach 2152277920000 211-212 

NN-VW4 2152179122000 - 

Mühlbach 2152179120000 221-222 

Argen 2152000000000 222-223 

 

Von den 47 Fließgewässern werden 37 durch die Leitung überspannt. Die übrigen zehn Ge-

wässer liegen innerhalb des 200 m-Untersuchungsraumes, werden durch die Leitung aber 

nicht tangiert. 
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Standgewässer 

Im Leitungsabschnitt Bl.4521 befinden sich keine Standgewässer innerhalb des 200 m-Unter-

suchungsraumes. Die im 200 m-Untersuchungsraum des Leitungsabschnitts 4572 gelegenen 

Standgewässer werden im Folgenden von Norden nach Süden tabellarisch aufgeführt: 

Tabelle 25: Standgewässer im 200 m-Untersuchungsraum 

Name  

Standgewässer 

Seetyp Seecode 

(AWGN) 

Überspannung 

Mastnr. - Mastnr. 

Landkreis Strukturen-

vielfalt 

NN-GDY unbekannt  10-11 Biberach gering 

NN-QVZ Baggersee BC683 24-25 mittel 

NN-ONW unbekannt  - Ravensburg  

NN-AAF unbekannt  -  

NN-SQF Baggersee RV-141 145-146 gering 

Rohrsee See RV140 -  

NN-EMG unbekannt RV-131 160-161 gering 

NN-WKQ unbekannt  168-168 mittel 

NN-ANG unbekannt  - mittel 

Neuer Weiher Weiher RV-127 -  

NN-DUM unbekannt  -  

Großweiher Weiher RV-315 -  

Grünenberger Weiher Weiher RV-309 -  

NN-YNC unbekannt  -  

 

Es befinden sich 14 Standgewässer innerhalb des 200 m-Untersuchungsraumes, von denen 

fünf durch die bestehende Leitung überspannt werden.  

Überschwemmungsgebiete 

In Überschwemmungsgebieten (ÜSG) ist die Errichtung oder Erweiterung von baulichen An-

lagen oder Verkehrswegen sowie anderen Bauvorhaben grundsätzlich verboten. Durch diese 

Verbote sollen zum einen Bewohner vor Hochwässern geschützt werden sowie kostenauf-

wendige Hochwasserschäden vermieden werden. 

Es befinden sich zwei ÜSG innerhalb des 200 m-Untersuchungsraumes: 

Tabelle 26: Überschwemmungsgebiete im 200 m-Untersuchungsraum 

ÜSG-Name Landkreis Jährlichkeit Ausdehnung im Untersu-

chungsraum [ha] 

Iller (Illerkirchberg) Alb-Donau-Kreis HQ100 0,11 

Rot HQ100 42,11 

 

Es ist keine Neubebauung oder Masterhöhung innerhalb der Gebietsgrenzen bestehender 

ÜSG geplant. Dementsprechend sind keine Veränderungen der baulichen Anlagen sowie an-

dere Bauvorhaben in den zu querenden ÜSG vorgesehen. Nach derzeitigem Planungsstand 
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sind temporär Seilzugflächen für die Zu- und Umbeseilung innerhalb des zwischen Rot und 

Rottum gelegenen ÜSG Rot vorgesehen.  

Der Bestand des Schutzgutes Oberflächengewässer ist in der Plananlage C1 dargestellt. 

 

5.3.9.6 Vorbelastungen Oberflächengewässer 

Zahlreiche Fließgewässerabschnitte sind durch wasserbauliche Maßnahmen wie Begradigung 

sowie Entwässerung und Nutzbarmachung der Auen stark verändert worden. Die strukturellen 

und morphologischen Veränderungen, die sich daraus ergeben, spiegeln sich in der Struktur-

güte der Fließgewässer wieder. Eine Vielzahl der Gewässer ist somit bereits strukturell vorbe-

lastet. 

In landwirtschaftlich genutzten Bereichen ist ein starker Nährstoffgehalt, insbesondere in den 

Gräben, durch starken Pflanzenwuchs festzustellen. Die organische Belastung wirkt sich nach-

teilig auf die Gewässergüte der Fließgewässer aus. 

 

5.3.10 Bestandsbeschreibung Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sach-

güter 

Mit dem Begriff Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind meist punktuelle, lineare oder 

kleinflächige Objekte und Nutzungen gemeint, die nach dem ökosystemaren Ansatz des 

UVPG in engem Kontakt zur natürlichen Umwelt stehen. Dies sind i. d. R. geschützte oder 

schützenswerte Kultur-, Bau- oder Bodendenkmäler. Historische Kulturlandschaften und 

Landschaftsteile von besonderer Eigenart in Bezug zum visuellen und historischen Land-

schaftsschutz sind Untersuchungsgegenstand des Schutzgutes Landschaft.  

Nach § 1 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes Baden-Württemberg (Gesetz zum Schutz der 

Kulturdenkmale Baden-Württemberg - DSchG) ist es Aufgabe von Denkmalschutz und Denk-

malpflege, die Kulturdenkmale zu schützen und zu pflegen, insbesondere den Zustand der 

Kulturdenkmale zu überwachen sowie auf die Abwendung von Gefährdungen und die Bergung 

von Kulturdenkmalen hinzuwirken. 

Gemäß Art. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) sind Denkmäler als von 

Menschen geschaffene Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung we-

gen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volks-

kundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt. 

Zu den Sachgütern zählen solche gesellschaftlichen Werte, die zwar keinen definierten 

Schutzstatus vorweisen, aber eine hohe funktionale Bedeutung hatten oder haben, so dass 

sie im Sinne des ökosystemaren Ansatzes des UVPG nicht vernachlässigt werden dürfen. Sie 

sind definiert als raumwirksame Strukturen die einer menschlichen Nutzung unterliegen, ihre 

Berücksichtigung bei der Erfassung und Bewertung gründet auf ihrer Funktionsbedeutung o-

der weil ihre Errichtung bzw. Wiederherstellung selbst unter hohen Umweltaufwendungen oder 

umweltrelevanten Folgewirkungen erfolgte bzw. diese nach sich ziehen würde (vgl. GASSNER 

/ WINKELBRANDT 1990). 
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5.3.10.1 Datengrundlagen 

Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart hat Daten zu im Unter-

suchungsraum befindlichen Bodendenkmalen/archäologischen Fundstellen zur Verfügung ge-

stellt (Shape-Daten des Landesamtes für Denkmalpflege, Ref. 84.2 vom 24.10.2017). Daten 

zu Bodendenkmalen für den kurzen Teilabschnitt der Leitungsanlage im Bundesland Bayern 

wurden über den Online-Kartendienst „Bayerischer Denkmal-Atlas“ des Bayerischen Landes-

amtes für Denkmalpflege bezogen (online unter: http://geoportal.bayern.de/bayernatlas-klas-

sik/). 

 

5.3.10.2 Bestand 

Im Umfeld der Antragstrasse sind eine Vielzahl archäologischer Fundstellen bekannt. Die be-

kannten archäologischen Fundstellen, bestehende oder bereits geprüfte Untersuchungs- und 

Grabungsstellen, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 

Tabelle 27: Bodendenkmale im Untersuchungsraum 

Kreis  Stadt / Ge-

meinde 

Archiv-Kenn-

nummer 

Beschreibung Leitung Betroffen-

heit 

Mastnummer 

Neu-Ulm, 

Alb-Do-

nau-Kreis 

Senden, Il-

lerkichberg 

OBER001-LD Siedlung allg. 

(Bronzezeit) 

Bl. 4521 Lage im U-

Raum 

35 – 37 

Alb-Do-

nau-Kreis 

Illerkich-

berg 

OBER005-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

32 – 34 

Staig STEI009-Ld Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

29 - 30 

STEI003-LD Siedlung allg. 

(provinzial-rö-

misch) 

Lage im U-

Raum 

28 - 30 

STAI007-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

26 - 28 

DONA001-

LD_ALTH002-

LD 

Straße (provin-

zial-römisch) 

Lage im U-

Raum 

25 - 26 

ALTH011-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

22 - 24 

Erbach DELL003-LD Straße (provin-

zial-römisch) 

Maststand-

ort (Zubesei-

lung) 

5 - 12 

DELL008-LD_ 

STET014-LD 

Straße (Mittel-

alter) 

Überspan-

nung 

7 - 9 

DELL004-LD Bestattungs-

platz (Merowin-

gerzeit) 

Lage im U-

Raum 

6 - 7 

Biberach Achstetten STET002-LD_ 

ERSI011-LD 

Straße (provin-

zial-römisch) 

Bl. 4572 Überspan-

nung 

7 – 8 

Biberach DELL008-LD_ 

STET014-LD 

Straße (Mittel-

alter) 

Lage im U-

Raum 

7 - 8 
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Kreis  Stadt / Ge-

meinde 

Archiv-Kenn-

nummer 

Beschreibung Leitung Betroffen-

heit 

Mastnummer 

Biberach Laupheim LAUP019-LD Siedlung (vor-

geschichtlich 

unbestimmt) 

Maststand-

ort (Umbe-

seilung) 

22 - 24 

Biberach LAUP021-LD Straße (provin-

zial-römisch) 

Lage im U-

Raum 

23 - 24 

Laupheim, 

Mietingen 

BALT010-LD_ 

MIET015-LD 

Altstraße (un-

bestimmt) 

Überspan-

nung 

41 - 50 

Mietingen BALT007-LD Struktur (unbe-

stimmt) 

Lage im U-

Raum 

50 - 51 

Maselheim SULM009-LD Wüstung (Mit-

telalter) 

Maststand-

ort (Umbe-

seilung) 

62 - 63 

LAUP001-LD, 

LAUP002-LD, 

LAUP003-LD 

Kirche, Fried-

hof, Siedlung 

(Mittelalter) 

Lage im U-

Raum 

66 - 68 

 

LAUP004-LD, 

LAUP005-LD, 

LAUP006-LD 

Burg, Siedlung, 

Kirche (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

69 - 71 

LAUP008-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

76 

Biberach 

a.d. Riß 

RING009-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

78 - 79 

RING002-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

83 - 84 

Ochsen-

hausen 

MITT001-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

90 – 92 

MITT004-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

98 - 99 

Steinhau-

sen a.d. 

Rottum 

BELLA006-LD Grabhügelfeld 

(vorgeschicht-

lich unbe-

stimmt) 

Lage im U-

Raum 

103 - 104 

Bad Wurz-

ach 

UNTE011-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

115 – 117 

Eberhard-

zell 

MÜHL013-LD Mühle (Neu-

zeit) 

Lage im U-

Raum 

116 – 118 

Bad Wurz-

ach 

UNTE013-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

123 - 124 

UNTE007-LD, 

UNTE008-LD, 

UNTE009-LD 

Kirche (Mittelal-

ter), Pfarrhof 

(Neuzeit), Sied-

lung (Mittelal-

ter) 

Lage im U-

Raum 

125 - 126 

UNTE020-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

131 - 132 

HAID007-LD, 

HAID008-LD 

Siedlung, 

Mühle (Mitteal-

ter) 

Maststand-

ort (Umbe-

seilung) 

133 - 135 

HAID006-LD Mühle (Mitteal-

ter) 

Lage im U-

Raum 

140 - 141 
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Kreis  Stadt / Ge-

meinde 

Archiv-Kenn-

nummer 

Beschreibung Leitung Betroffen-

heit 

Mastnummer 

EINT014-LD Brunnen (Neu-

zeit) 

Maststand-

ort (Umbe-

seilung) 

15 - 156 

EINT008-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

160 

EINT009-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

162 - 164 

Ravens-

burg 

Wolfegg WOLF007-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Maststand-

ort (Umbe-

seilung) 

171 – 173 

WOLF008-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

173 - 174 

Kißlegg KISS049-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Überspan-

nung 

177 - 178 

KISS073-LD Weiher (Mittel-

alter) 

Lage im U-

Raum 

177 - 178 

Wolfegg WOLF009-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

180 - 181 

Kißlegg KISS039-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

184 - 185 

KISS015-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

187 - 189 

Wangen 

im Allgäu 

LEUP044-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

192 – 293 

LEUP015-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

193 

LEUP011-LD, 

LEUP028-LD, 

LEUP029-LD 

Siedlung, 

Kirche, Kir-

chhof (Mitte-

lalter) 

Lage im U-

Raum 

193 - 194 

LEUP012-LD, 

LEUP035-LD 

Siedlung, Burg 

(Mittelalter) 

Lage im U-

Raum 

196 - 197 

LEUP022-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

196 - 197 

LEUP027-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

200 - 201 

LEUP016-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

200 - 201 

LEUP024-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Überspan-

nung 

201 - 202 

LEUP025-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

204 

LEUP019-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

205 – 206 

LEUP006-LD, 

LEUP036-LD 

Siedlung (Mit-

telalter), Burg 

(Neuzeit) 

Lage im U-

Raum 

205 – 207 

LEUP007-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

207 – 208 

Amtzell AMTZ026-LD 

 

Siedlung (Mit-

telalter) 

Maststand-

ort (Neubau-

mast) 

209 - 211 
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Kreis  Stadt / Ge-

meinde 

Archiv-Kenn-

nummer 

Beschreibung Leitung Betroffen-

heit 

Mastnummer 

Wangen 

im Allgäu 

NIED001-LD Burg (Mittelal-

ter) 

Maststand-

ort (Neubau-

mast) 

211 - 213 

NIED018-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

212 - 213 

NIED004-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

217 - 218 

NIED017-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Überspan-

nung 

219 - 2221 

NIED005-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

220 

NIED009-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

222 

NIED021-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Maststand-

ort (Neubau-

mast) 

223 - 224 

NIED008-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

225 - 226 

NIED019-LD Siedlung (Mit-

telalter) 

Lage im U-

Raum 

227 

 

Im Umfeld der bestehenden Leitungstrasse befinden sich mehrere Baudenkmale. Aufgrund 

der nicht zu erwartenden Auswirkungen (vgl. Kap. 5.4.8) wird auf eine Bestandsbeschreibung 

an dieser Stelle verzichtet. 

 

Hinsichtlich der sonstigen Sachgüter (z.B. land- und forstwirtschaftliche Flächen, Gewerbege-

biete, Windenergieanlagen) wird auf die Kap. 6 und 7 verwiesen. 

 

5.3.10.3 Vorbelastungen 

Der Untersuchungsraum wird durch mehrere Verkehrswege, sowie durch ober- und unterir-

disch verlegte Leitungen gequert. In diesen Teilbereichen kann davon ausgegangen werden, 

dass die im Umfeld dieser Infrastrukturelemente vorhandenen Bau- und Bodendenkmale be-

reits einer Beeinträchtigung unterliegen. 

 

5.4 Merkmale der möglichen Auswirkungen 

5.4.1 Schutzgebiete und schutzwürdige Gebiete 

Es erfolgt keine Neuinanspruchnahme bisher nicht betroffener Schutzgebiete (NATURA 2000, 

NSG, LSG). Eine Betrachtung der Wasserschutzgebiete erfolgt im Kap. 5.3.9.  

Die größten Auswirkungen treten während der Bauphase auf. Der temporäre Flächenbedarf 

beträgt bei der Zu- und Umbeseilung ca. 300 m² (Tragmast) bzw. ca. 600 m² (Winkelabspann-

mast) zzgl. Zuwegungen, beim Mastneubau ca. 3.600 m² und beim Mastrückbau ca. 2.500 m². 

Die Flächen werden nach Abschluss der Bauarbeiten entsprechend ihrer ursprünglichen 
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Nutzung wiederhergestellt. Durch wirksame Maßnahmen können die Auswirkungen vermie-

den bzw. minimiert werden.  

Die Zu- und Umbeseilung führt anlagenbedingt nicht zu erheblichen Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes innerhalb der Landschaftsschutzgebiete oder zu erheblichen Veränderun-

gen der Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen innerhalb der NATURA 2000- oder Natur-

schutzgebiete. 

Die 16 Masten, für die eine Erhöhung von 2,5 – 5,0 m vorgesehen ist, befinden sich außerhalb 

von Schutzgebieten. Der einzige Mastneubau innerhalb von Schutzgebieten erfolgt an Mast 

211 am äußersten Rand des FFH-Gebietes „Untere Argen und Seitentäler“ innerhalb der be-

stehenden Leitungstrasse. Es kommt an dieser Stelle zu einer sehr geringfügigen Verschwen-

kung des Streifens mit Wuchshöhenbeschränkung um wenige Meter. Die Neuinanspruch-

nahme entspricht der Aufhebung des Streifens an anderer Stelle. Erhebliche Veränderungen 

der Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen entstehen nicht. 

Insgesamt sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

 

5.4.2 Schutzgut Menschen einschl. der menschlichen Gesundheit 

5.4.2.1 Schutzgutspezifische Projektwirkungen 

In der nachstehenden Tabelle werden die für das Schutzgut Menschen einschl. der menschli-

chen Gesundheit relevanten Wirkfaktoren und potenziellen Umweltauswirkungen aus der Ta-

belle 13 in Kap. 5.2.6 aufgeführt, die mit einem A oder einem B gekennzeichnet sind. Für diese 

Wirkfaktoren und potenziellen Umweltauswirkungen wird begründet dargelegt, in welcher Be-

trachtungstiefe diese im Einzelnen auf Ebene der Bundesfachplanung untersucht werden. 
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Tabelle 28: Schutzgutbezogene Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens 

Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

S
c
h

a
lle

m
is

s
io

n
e

n
 

G
e

rä
u

s
c
h

b
e
la

s
tu

n
g

 i
m

 S
ie

d
lu

n
g

s
b

e
re

ic
h

 s
o

w
ie

 a
u

f 
E

rh
o

lu
n

g
s
fl
ä

c
h

e
n

 

Für die Zu- und Um-

beseilung sind nur 

kleinere Maschinen 

und Fahrzeuge erfor-

derlich, um die kurz-

zeitigen Maßnahmen 

zur Zu- und Umbesei-

lung durchführen zu 

können. Erhebliche 

Auswirkungen sind 

aufgrund der gerin-

gen Intensität und 

des lokalen und tem-

porären Charakters 

nicht zu erwarten. 

 Keine weitere 

Betrachtung der 

potenziellen Um-

weltauswirkung 

„Geräuschbelas-

tung im Sied-

lungsbereich so-

wie auf 

Erholungsflä-

chen“ 

 

Durch den Be-

trieb der Leitung 

treten Schal-

limmissionen 

auf. Grundlage 

für die Beurtei-

lung der Schal-

limmissionen ist 

die Geräusch-

prognose. 

 Auswirkun-

gen siehe 

Kap. 5.4.2.2 

Für die Gründung und Mon-

tage der Neubaumasten 

kommen über einen Zeit-

raum weniger Wochen grö-

ßere Maschinen und Fahr-

zeuge zum Einsatz. Die 

Schallemissionen treten 

überwiegend lokal um den 

jeweiligen Neubaumast auf. 

Erhebliche Auswirkungen 

sind aufgrund des lokalen 

und temporären Charakters 

nicht zu erwarten. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

„Geräuschbelastung 

im Siedlungsbereich 

sowie auf Erholungs-

flächen“ 

 

Durch den Betrieb der Lei-

tung treten Schallimmissio-

nen auf. Grundlage für die 

Beurteilung der Schal-

limmissionen ist die Ge-

räuschprognose. 

 Auswirkungen siehe 

Kap. 5.4.2.2 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

S
c
h

a
d
s
to

ff
e

m
is

s
io

n
e

n
 

S
ta

u
b

- 
u
n

d
 S

c
h

a
d

s
to

ff
b

e
la

s
tu

n
g

 i
m

 S
ie

d
lu

n
g

s
b

e
re

ic
h

 s
o

w
ie

 a
u

f 
E

rh
o
lu

n
g

s
fl
ä

c
h

e
n

 

Für die Zu- und Um-

beseilung sind nur 

kleinere Maschinen 

und Fahrzeuge erfor-

derlich, um die kurz-

zeitigen Maßnahmen 

zur Zu- und Umbesei-

lung durchführen zu 

können. Tiefbauarbei-

ten finden nicht statt.  

Erhebliche Auswir-

kungen sind aufgrund 

der geringen Intensität 

und des lokalen und 

temporären Charak-

ters nicht zu erwarten. 

 Keine weitere 

Betrachtung der 

potenziellen Um-

weltauswirkung 

„Staub- und 

Schadstoffbelas-

tung im Sied-

lungsbereich so-

wie auf 

Erholungsflä-

chen“ 

  

Für die Gründung und  Mon-

tage der Neubaumasten 

kommen über einen Zeitraum 

weniger Wochen größere 

Maschinen und Fahrzeuge 

zum Einsatz. Die Staub- und 

Schadstoffemissionen treten 

überwiegend lokal um den je-

weiligen Neubaumast auf. 

Sofern erforderlich können 

auf Ebene des nachfolgen-

den Planfeststellungsverfah-

rens Maßnahmen zur Mini-

mierung der Staub- und 

Schadstoffemissionen getrof-

fen werden. 

Erhebliche Auswirkungen 

sind aufgrund des lokalen 

und temporären Charakters 

nicht zu erwarten. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

„Staub- und Schad-

stoffbelastung im Sied-

lungsbereich sowie auf 

Erholungsflächen“ 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

R
a
u

m
a

n
s
p

ru
c
h
 d

e
r 

M
a
s
te

 u
n

d
 L

e
it
u

n
g

 

v
is

u
e

lle
 S

tö
ru

n
g
e

n
 

 

Bei Zubeseilung: 

Die Masten der Be-

standsleitung sowie 

die vorhandenen Lei-

terseile stellen eine 

derart hohe Vorbelas-

tung dar, dass eine 

Zubeseilung auf Be-

trachtungsebene der 

BFP keine erhebli-

chen Auswirkungen 

verursacht.  

 Keine weitere 

Betrachtung der 

potenziellen Um-

weltauswirkung 

„Visuelle Störun-

gen“ 

  

Die Lage der neuen 

Maststandorte weicht 

i.d.R. ca. 30 m vom 

bisherigen Mast-

standort der Bestand-

sachse ab; nur im 

Ausnahmefall bei 

Ringschnait bis zu 

200 m Abweichung 

von der Bestand-

sachse. An insgesamt 

16 Masten kommt es 

im worst-case zu 

Masterhöhungen von 

i.d.R. 2,5 m, in drei 

Fällen um 5,0 m. 

Durch den Rückbau 

von Masten ändert 

sich die Mastanzahl 

zum Status Quo nur 

geringfügig. 

Ein Heranrücken an 

schutzwürdige Nut-

zungen (Siedlungsflä-

chen, Wohngebäude) 

findet nicht statt. 

 

Bei Umbeseilung: 

Keine Relevanz auf 

Ebene der BFP 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Aufgrund der räumli-

chen Nähe der Neu-

baumasten zu den 

Bestandsmasten, der 

Entlastung durch die 

Rückbaumasten und 

die sich nur geringfü-

gig ändernden Mast-

höhen, ist das Vorha-

ben nicht geeignet 

erhebliche visuelle 

Störungen auszulö-

sen, die über die Wir-

kungen der Bestands-

leitung in erheblichem 

Maße hinausgehen. 

 Keine weitere 

Betrachtung der 

potenziellen Um-

weltauswirkung 

„Visuelle Stö-

rungen“ 

E
in

s
c
h

rä
n
k
u
n

g
 

d
e

r 
F

lä
c
h
e

n
 z

u
r 

S
ie

d
lu

n
g

 /
 E

rh
o

-

lu
n

g
 

    

Der Mastneubau fin-

det i.d.R.  in der be-

stehenden Trassen-

achse und somit 

innerhalb des beste-

henden 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Schutzstreifens statt, 

in dem bauliche Anla-

gen Dritter wegen der 

vorhandenen Dienst-

barkeiten nicht zuläs-

sig sind. Dieser Strei-

fen ist somit nicht für 

die Entwicklung von 

Siedlungsflächen o-

der Erholungsinfra-

strukturen geeignet. 

Der einzige Fall mit 

Mastneubauten au-

ßerhalb der Bestand-

sachse ist die Vari-

ante Ringschnait. Für 

den Bereich der Vari-

ante gibt es derzeit 

keine planerischen 

Auswirkungen für 

Wohnsiedlungsflä-

chen. Durch die Vari-

ante wird vielmehr die 

westliche Begrenzung 

des Siedlungsberei-

ches von Ringschnait 

durch die Bestands-

leitung aufgehoben. 



 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 

 

 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Stand: 02.05.2018 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Seite 117 von 283 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

 Keine weitere 

Betrachtung der 

potenziellen Um-

weltauswirkung 

„Einschränkung 

der Flächen zur 

Siedlung / Erho-

lung“ 

e
le

k
tr

is
c
h

e
 u

n
d

 m
a
g

n
e

ti
s
c
h

e
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e
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e
r 

B
e
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s
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g

u
n

g
e
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n
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e
s
u

n
d

h
e
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h
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u
s
w
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k
u

n
-

g
e

n
 

  

Durch den Be-

trieb der Leitung 

treten elektri-

sche und mag-

netische Felder 

auf. Grundlage 

für die Beurtei-

lung der elektri-

schen und mag-

netischen Felder 

ist die EMF-

Prognose. 

 Auswirkun-

gen siehe 

Kap. 5.4.2.2 

  

Durch den Betrieb der Lei-

tung treten elektrische und 

magnetische Felder auf. 

Grundlage für die Beurtei-

lung der elektrischen und 

magnetischen Felder ist 

die EMF-Prognose. 

 Auswirkungen siehe 

Kap. 5.4.2.2 
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5.4.2.2 Schutzgutspezifische Auswirkungen 

Tabelle 29: Schutzgut Menschen - Auswirkungen 

Wirkfaktor: Schallemissionen 

Geräuschbelastung im Siedlungsbereich sowie auf Erholungsflächen 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Die maßgebenden Immissionsorte gemäß TA Lärm, welche dem dauerhaften Aufent-

halt dienen, haben eine hohe Empfindlichkeit gegenüber der Überschreitung der zu-

lässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm. Da die Leitung auch nachts betrieben 

wird, ist der gegenüber dem Tagwert niedrigere Nachtwert anzusetzen. 

Immissionswerte gemäß TA Lärm für die Nachtzeit 

Reines Wohngebiet: 35 dB(A) 

Allgemeines Wohngebiet: 40 dB(A) 

Mischgebiet / Wohnnutzung im Außenbereich: 45 dB(A)  

Im Rahmen des Schutzgutes Menschen wird auf den Schutz der Wohn- und Woh-

numfeldfunktion abgestellt. Gewerbe- und Industriegebiete mit deutlich höheren zu-

lässigen Richtwerten werden hier nicht näher betrachtet, da die Richtwerte für diese 

Gebietskategorien sicher eingehalten werden.  

Einwirkungsintensität 

Die Einwirkungsintensität ergibt sich aus den Schallimmissionen, die mit zunehmen-

der Entfernung zur Leitung abnehmen. Die Einwirkungen (Schallimmissionspegel) an 

den maßgebenden Immissionsorten sind in der Geräuschprognose ermittelt worden 

(siehe Anhang 2). 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Es stehen technische Minimierungsmaßnahmen (z.B. dickere Beseilung) zur Verfü-

gung, die im Einzelnen auf Ebene des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens be-

darfsgerecht festgelegt werden können. 

Auswirkungen 

Die Betrachtung der Geräuschimmissionen bezieht sich auf den nächstgelegenen Im-

missionsort jeder nach TA Lärm relevanten Gebietskategorie innerhalb des Untersu-

chungsraums unter Berücksichtigung ggf. erforderlicher technischer Maßnahmen. 

Grundlage hierfür ist die Geräuschprognose im Anhang 2. 

Durch die Auswahl des nächstgelegenen Immissionsortes zur Leitungsachse ist si-

chergestellt, dass auch die weiter entfernt liegenden Immissionsorte in den jeweiligen 

Gebietskategorien entsprechend berücksichtigt sind. 

 

Bl. 4521 

Gebietskate-

gorie 

Nächstgele-

gener Immis-

sionsort 

Abstand zur 

Mitte der Lei-

tung (Tras-

senachse) 

Richtwert ge-

mäß TA Lärm 

(nachts) 

Prognosti-

zierter Immis-

sionswert 

(vgl. An-

hang 2) 

Reines Wohn-

gebiet 

nicht betroffen 
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Wirkfaktor: Schallemissionen 

Geräuschbelastung im Siedlungsbereich sowie auf Erholungsflächen 

allg. Wohnge-

biet 

Staig-Altheim 

(Mast 0023) 
50 m 45 dB(A)6 36,5 dB(A) 

nicht ausge-

wiesen7  

Staig-Altheim 

(Mast 0022) 
42 m 45 dB(A)8 37,5 dB(A) 

Mischgebiet / 

Wohnnutzung 

im Außenbe-

reich 

Erbach-Dell-

mensingen 

(Mast 0006) 
165 m 45 dB(A) 35,5 dB(A) 

 

Bl. 4572 

Gebietskate-

gorie 

Nächstgele-

gener Immis-

sionsort 

Abstand zur 

Mitte der Lei-

tung (Tras-

senachse) 

Richtwert ge-

mäß TA Lärm 

(nachts) 

Prognosti-

zierter Immis-

sionswert 

(vgl. An-

hang 2) 

Reines Wohn-

gebiet 

Maselheim9 

(Mast 71) 
170 m 35 dB(A) 23 dB(A) 

allg. Wohnge-

biet 

Wangen -Leu-

polz (Mast 

193) 

50 m 40 dB(A) 32,5 dB(A) 

Mischgebiet / 

Wohnnutzung 

im Außenbe-

reich 

Wangen im 

Allgäu (Einzel-

wohnhaus öst-

lich von Mast 

214) 

17 m 45 dB(A) 38,5 dB(A) 

Höchstspannungsleitungen sind immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbe-

dürftige Anlagen. Betriebsbedingte Geräuschimmissionen sind nach § 22 BImSchG in 

Verbindung mit der TA Lärm zu beurteilen.  

Eine 380-kV-Leitung ist bei trockenem Wetter akustisch nicht wahrzunehmen bzw. die 

von ihr verursachten Geräusche sind vernachlässigbar gering. Die Anforderungen der 

TA Lärm werden dabei durchgehend erfüllt.  

                                                

6 Da sich der maßgebliche Immissionsort in der ersten Reihe zur Leitung befindet ist die Schutzbedürf-
tigkeit nach der Rechtsprechung gemindert, so dass der Wert für ein Mischgebiet von 45 dB(A) ange-
setzt wird (vgl. Anhang 2.F). Dieses Vorgehen wäre auch an anderer Stelle der Leitung grundsätzlich 
möglich, jedoch erübrigt sich dort eine weitere Betrachtung, da mittels der überschlägigen Prognose für 
die ausgewählten, nächstgelegenen Immissionsorte bereits die Irrelevanz nach Nr. 3.2.1 Absatz 2 TA 
Lärm (6 dB(A) unterhalb des Richtwertes) nachgewiesen wurde.  
7 Beurteilung entsprechend der Schutzbedürftigkeit nach Nr. 6.6 TA Lärm als allg. Wohngebiet 
8 Nach Nr. 6.6 TA Lärm erfolgt die Beurteilung entsprechend der Schutzbedürftigkeit als allg. Wohnge-
biet und somit 40 dB(A). Da sich der maßgebliche Immissionsort in der ersten Reihe zur Leitung befindet 
ist die Schutzbedürftigkeit nach der Rechtsprechung gemindert, so dass der Wert für ein Mischgebiet 
von 45 dB(A) angesetzt wird (vgl. Anhang 2.F).  
9 Das reine Wohngebiet in Maselheim ist unter Berücksichtigung des geplanten Leitungsverlaufes über 
die Variante Ringschnait der nächstgelegene relevante Immissionsort. 
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Wirkfaktor: Schallemissionen 

Geräuschbelastung im Siedlungsbereich sowie auf Erholungsflächen 

Bei feuchter Witterung und insbesondere während Niederschlag entstehen soge-

nannte Koronageräusche, die mit der Niederschlagsintensität zunehmen. Nieder-

schlagsbedingte Leitungsgeräusche und der Koronaeffekt entstehen durch lokal er-

höhte elektrische Feldstärken an Wassertropfen auf den Leiterseilen und die 

Ionisation von Luftmolekülen in der unmittelbaren Umgebung. Die für die Lärmemis-

sion wichtigste konstruktiv beeinflussbare Größe insbesondere bei Bestandsleitungen 

ist die elektrische Randfeldstärke auf den Leiterseilen. Diese hängt wiederum wesent-

lich vom Durchmesser der Leiterseile und ihrer Anzahl und Anordnung ab.  

Die Ergebnisse der Geräuschprognose (siehe Anhang 2) zeigen, dass die Immissi-

onsrichtwerte nach Nr. 6.1 TA Lärm - ggf. unter Berücksichtigung von Minderungs-

maßnahmen (z.B. Auflage eines Leiterseils mit größerem Durchmesser) - an allen 

betrachteten Immissionsorten eingehalten und häufig deutlich unterschritten werden. 

Erhebliche Auswirkungen durch Geräusche sind somit nicht zu erwarten. 

 

 

Tabelle 30: Schutzgut Menschen – Auswirkungen 

Wirkfaktor: Elektrische und magnetische Felder 

Belästigungen und gesundheitliche Auswirkungen 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Die maßgebenden Immissionsorte gemäß 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung 

(26. BImSchV), welche dem dauerhaften Aufenthalt dienen, haben eine hohe Emp-

findlichkeit gegenüber der Überschreitung der zulässigen Immissionswerte der 26. 

BImSchV. 

Der zulässige Grenzwert für das elektrische Feld beträgt: 5 kV/m 

Der zulässige Grenzwert für das magnetische Feld beträgt: 100 Mikrotesla 

Einwirkungsintensität 

Die Einwirkungsintensität ergibt sich aus der Höhe der elektrischen und magnetischen 

Feldwerte (EMF), die mit zunehmender Entfernung zur Leitung abnehmen. Die Ein-

wirkungen (EMF-Werte) an den maßgebenden Immissionsorten sind in der Prognose 

über die Einhaltung der Grenzwerte, gemäß Anhang 1a der sechsundzwanzigsten 

Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) im Rahmen der Bundesfachplanung 

ermittelt worden (siehe Anhang 1). 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Es stehen gemäß Stand der Technik Minimierungsmöglichkeiten (z.B. bei Bestands-

leitungen Optimierung der Leiteranordnungen) zur Verfügung, die im Einzelnen auf 

Ebene des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens bedarfsgerecht unter Berück-

sichtigung der 26. BImSchVVwV festgelegt werden. 

Auswirkungen 

In Anhang 1 sind die Prognosen der elektrischen und magentischen Felder analog zu 

den Anforderungen des Anhangs 1a der 26. BImSchV für die geplante Zu- und Um-

beseilung der 380-kV-Freileitung enthalten. Diese Prognosen erfolgen auf Grundlage 

der „Hinweise zur Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder“ des 

Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) in der aktuell gültigen Fassung ("LAI-

Hinweise", Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionen 2014). 

Untersucht wurden die im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 der 26. BImSchV und II.3 

der LAI-Hinweise maßgebenden Immissionsorte innerhalb der Bereiche bis zu 20 m 
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Wirkfaktor: Elektrische und magnetische Felder 

Belästigungen und gesundheitliche Auswirkungen 

vom ruhenden äußeren Leiterseil. Für die innerhalb dieser Bereiche liegenden maß-

gebenden Immissionsorte wurden die elektrischen Felder und die magnetische Fluss-

dichte bei höchster betrieblicher Anlagenauslastung im geplanten Endausbau und un-

ter Berücksichtigung anderer vorhandener Niederfrequenzanlagen untersucht. In 

Anwendung der vorgenannten Regeln sind die drei maßgebenden Immissionsorte für 

das Vorhaben ermittelt worden. Die Feldstärkewerte an allen anderen maßgebenden 

Immissionsorten für die unterschiedlich zu betrachtenden Leitungssituationen sind 

aufgrund der Leitungskonstruktion am jeweiligen Ort (z.B. Masthöhe, Leiterseildurch-

hang) und des damit verbundenen Abstandes zum jeweiligen Immissionsort geringer.  

Am Immissionsort 1A (Wohnbebauung bei Staig-Altheim) werden ein elektrisches 

Feld von 1,5 kV/m und ein magnetisches Feld von 13 µT prognostiziert. Dies ent-

spricht einer Grenzwertausschöpfung von 30 % für das elektrische Feld und 13 % für 

das magnetische Feld.  Im Bestand sind an diesem Immissionsort bereits jetzt ein 

elektrisches Feld von 1,1 kV/m und ein magnetisches Feld von 10,5 µT vorhanden. 

Dies entspricht bereits jetzt einer Grenzwertausschöpfung von 22 % und 11 %. Die 

Erhöhung durch das geplante Vorhaben beträgt somit lediglich 8 % und 2 % des 

Grenzwertes. 

Am Immissionsort 1B (Sportplatz bei Mittelbuch) werden ein elektrisches Feld von 3,4 

kV/m und ein magnetisches Feld von 22 µT prognostiziert. Dies entspricht einer 

Grenzwertausschöpfung von 68 % für das elektrische Feld und 22 % für das magne-

tische Feld. Im Bestand sind an diesem Immissionsort bereits jetzt ein elektrisches 

Feld von 3,2 kV/m und ein magnetisches Feld von 20,5 µT vorhanden. Dies entspricht 

bereits jetzt einer Grenzwertausschöpfung von 64 % und 21 %. Die Erhöhung durch 

das geplante Vorhaben beträgt somit lediglich 4 % und 1 % des Grenzwertes. 

Am Immissionsort 1C (Einzelhof im Außenbereich) werden ein elektrisches Feld von 

3,3 kV/m und ein magnetisches Feld von 18 µT prognostiziert. Dies entspricht einer 

Grenzwertausschöpfung von 66 % für das elektrische Feld und 18 % für das magne-

tische Feld. Im Bestand sind an diesem Immissionsort bereits jetzt ein elektrisches 

Feld von 3,0 kV/m und ein magnetisches Feld von 17 µT vorhanden. Dies entspricht 

bereits jetzt einer Grenzwertausschöpfung von 60 % und 17 %. Die Erhöhung durch 

das geplante Vorhaben beträgt somit lediglich 6 % und 1 % des Grenzwertes. 

Die Grenzwerte der 26. BImSchV werden somit überall deutlich unterschritten. Der 

höchste prognostizierte Wert beträgt 68 % des Grenzwertes, im Bestand allerdings 

auch bereits 64 %. An allen anderen Immissionsorten sind die Werte geringer. 

Im gesamten Leitungsverlauf befinden sich noch ca. sechs Einzelhöfe in einem ver-

gleichbaren aber größeren Abstand innerhalb von 20 m zum äußeren ruhenden Lei-

terseil. Alle anderen Immissionsorte befinden sich in einem derart großen Abstand zur 

Leitungsachse, dass die Werte deutlich niedriger ausfallen werden. 

 

Elektrische und magnetische Felder unterhalb der maßgeblichen Grenzwerte der 

26. BImSchV eignen sich nach fachlicher Einschätzung der Antragstellerin regelmäßig 

nicht, voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen i.S.d. § 35 Abs. 4 Satz 1 

UVPG hervorzurufen. In Bezug auf das Schutzgut Mensch ist sogar die Schwelle der 

nachgewiesenen Wirkungen, die Voraussetzung für das Entstehen von Auswirkungen 

sind, oberhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV angesiedelt.  

I. Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen 
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Wirkfaktor: Elektrische und magnetische Felder 

Belästigungen und gesundheitliche Auswirkungen 

Die Schwelle der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen i.S.d. § 35 Abs. 

4 Satz 1 UVPG ist einzelfallbezogen unter Berücksichtigung von Inhalt und Entschei-

dungsgegenstand des Plans oder Programms, hier der Bundesfachplanung, zu defi-

nieren. Dabei ist das Eintreten von voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-

gen unabhängig von der fachplanerischen Zumutbarkeitsschwelle der 26. BImSchV 

zu bewerten. 

 

1) Elektrische und magnetische Felder oberhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV 

Unabhängig von nachgewiesenen Wirkungen hat der Verordnungsgeber aufgrund 

seines Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraums, die Zumutbarkeits-

grenze der 26. BImSchV für elektromagnetische Felder zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen festgesetzt. Diese liegt unterhalb der Schwelle der nachgewie-

senen Wirkungen. Unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV sind schädliche Um-

welteinwirkungen gem. 26. BImSchV ausgeschlossen. Bei einem Überschreiten die-

ser Zumutbarkeitsschwelle ist unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts allerdings davon auszugehen, dass die elektrischen und 

magnetischen Felder auch als voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen i.S.d. 

§ 35 Abs. 4 Satz 1 UVPG zu bewerten sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.12.2013, 4 A 1.13, 

juris Rn. 38). 

 

2) Elektrische und magnetische Felder unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV 

Elektrische und magnetische Felder unterhalb der maßgeblichen Grenzwerte der 26. 

BImSchV eignen sich dagegen nicht, voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkun-

gen i.S.d. § 35 Abs. 4 Satz 1 UVPG hervorzurufen.  

 

a) Keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

Physikalische Reaktionen im menschlichen Körper durch elektrische und magneti-

sche Felder von Höchstspannungsleitungen sind nicht zwangsweise mit einer biologi-

schen Wirkung in Form von möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbun-

den.  

Das elektrische Feld kann zu Ladungsansammlungen an der Oberfläche führen, 

dringt aber kaum in den Körper ein. Im Fall von elektrischen Wechselfeldern können 

geringe Feldstärken und Ströme im Körper auftreten. Durch Abschirmungseffekte 

können diese Felder aber praktisch nicht in Gebäude eindringen. Eine nachteilige bi-

ologische Wirkung dieser Felder kann somit im inneren Wohnbereich an jedem Ort 

der Exposition grundsätzlich ausgeschlossen werden. Im Fall von elektrischen Wech-

selfeldern außerhalb des inneren Wohnbereichs gilt dies in schwächerem Maße. Die 

in das Körperinnere eindringenden elektrischen Felder und dort influenzierten Ströme 

sind jedoch im Allgemeinen geringer als im Fall der magnetischen Wechselfelder. Eine 

separate Untersuchung elektrischer Wechselfelder ist daher entbehrlich und in ihrer 

biologischen Wirksamkeit den magnetischen Feldern nachrangig.  

Im Gegensatz dazu werden magnetische Felder nicht abgeschirmt und können wei-

testgehend ungestört in den Körper eindringen. Die physikalisch dadurch grundsätz-

lich hervorgerufenen Effekte, wie im Fall des magnetischen Wechselfeldes die Induk-

tion von Spannungen und Strömen, sind aber sehr gering. Sie liegen deutlich 
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Wirkfaktor: Elektrische und magnetische Felder 

Belästigungen und gesundheitliche Auswirkungen 

unterhalb entsprechender Wirkungsschwellen und können daher keine nachweisba-

ren biologischen Wirkungen auslösen. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) weist 

darauf hin, dass es unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV in Bezug auf magne-

tische Wechselfelder keinerlei nachgewiesene Wirkung gibt (BfS, 2016a). Auch bei 

magnetischen Gleichfeldern unterhalb von vier Tesla konnten keine direkten negati-

ven gesundheitlichen Auswirkungen auf den menschlichen Körper festgestellt werden 

(BfS, 2016b). Die Wirkungsschwellen für nachgewiesene Wirkungen von niederfre-

quenten und statischen Magnetfeldern auf den Menschen liegen weit oberhalb der 

Grenzwerte der 26. BImSchV (BfS 2016a, BfS 2016b). 

Insgesamt lässt sich weder ein physikalisch begründeter, kausaler Zusammenhang 

zwischen den Feldern der Stromversorgung und einer Beeinträchtigung der mensch-

lichen Gesundheit herstellen, noch lässt sich ein solcher Zusammenhang über sich 

daraus ergebende Wirkungen nachweisen. 

 

b) Umsetzung von internationalen Empfehlungen zum Immissionsschutz in der 26. 

BImSchV 

Internationale und nationale Gremien wie die Internationale Kommission für den 

Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) oder die deutsche Strahlenschutz-

kommission (SSK) beschäftigen sich mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Unter-

suchungen und nehmen Bewertungen vor, auf denen Empfehlungen zum Immissions-

schutz basieren. So wurden die durch die ICNIRP empfohlenen Grenzwerte zum 

Schutz der allgemeinen Bevölkerung (ICNIRP, 1998) im Einklang mit den Empfehlun-

gen der Strahlenschutzkommission (SSK) in Form der 26. BImSchV umgesetzt.  

Dabei ist hervorzuheben, dass die von der 26. BImSchV definierten Grenzwerte teil-

weise deutlich unterhalb der Empfehlungen nach ICNIRP liegen. Die aktuelle ICNIRP 

Empfehlung von 2010 (ICNIRP, 2010) schlägt einen Wert von 200 µT für das magne-

tische Wechselfeld als Grenzwert vor, der deutsche Gesetzgeber hält jedoch weiterhin 

an dem strengeren Grenzwert von 100 µT fest. Für das magnetische Gleichfeld gilt 

ebenfalls ein deutlich unterhalb der ICNIRP-Empfehlung von 400 µT (ICNIRP 2009) 

liegender Grenzwert von 500 µT. Für das elektrische Wechselfeld gilt gemäß 26. BIm-

SchV ein Grenzwert von 5 kV/m in Übereinstimmung mit sowohl der alten als auch 

der neuen ICNIRP-Empfehlung (ICNIRP, 1998, 2010). 

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht die Umsetzung der ICNIRP-Emp-

fehlungen als geeignetes Mittel zum Immissionsschutz an. Im Ergebnis einer Risiko-

bewertung der WHO (WHO 2007a, b) wird angeraten, die ICNIRP- Empfehlungen auf 

nationaler Ebene in Form von Immissionsschutzgesetzen umzusetzen.  

Die SSK sieht sowohl den Schutz als auch die Vorsorge gegen gesundheitliche Be-

einträchtigungen bei Einhaltung der Grenzwerte als gesichert an. In ihrem Bericht von 

2008 (SSK, 2008) kommt sie zu folgendem Schluss: 

„Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass auch nach Bewertung der neueren wissen-

schaftlichen Literatur keine wissenschaftlichen Erkenntnisse in Hinblick auf mögliche 

Beeinträchtigungen der Gesundheit durch niederfrequente elektrische und magneti-

sche Felder vorliegen, die ausreichend belastbar wären, um eine Veränderung der 

bestehenden Grenzwertregelung der 26. BImSchV und der Grenzwertempfehlung der 

EU-Ratsempfehlung zu rechtfertigen. Es ergeben sich auch keine ausreichenden 

Gründe, um die Einführung zusätzlicher verringerter Vorsorgewerte zu empfehlen. “ 
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Wirkfaktor: Elektrische und magnetische Felder 

Belästigungen und gesundheitliche Auswirkungen 

Dort heißt es ebenfalls, dass es keine Möglichkeit gibt, den gesundheitlichen Nutzen 

eines über die bestehenden Regelungen hinausgehenden Immissionsschutzes zu be-

werten: 

„Aus der Analyse der vorliegenden wissenschaftlichen Literatur ergeben sich auch 

keine ausreichenden Belege, um zusätzliche verringerte Vorsorgewerte zu empfeh-

len, von denen ein quantifizierbarer gesundheitlicher Nutzen zu erwarten wäre.“ 

Dies deckt sich mit der durch die SSK bereits 2001 getroffenen Aussage, dass sich 

ein Risiko für die Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit bei einer Feldexpo-

sition unterhalb der Grenzwerte nicht angeben lässt (SSK, 2001). 

“Die SSK stellt fest, dass sich auch unter Berücksichtigung des Umfangs und des 

Ausmaßes der Verdachtsmomente ein über die bisher bekannten gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen zusätzliches Risiko nicht angeben lässt.” 

In den Bewertungen und Empfehlungen der SSK (SSK 2008) sind bereits schwache 

wissenschaftliche Verdachtsmomente berücksichtigt, die sich aus epidemiologischen 

Untersuchungen zu bestimmten Krankheitsbildern ergeben haben. Diese ergeben 

sich aus einigen Studien zur Erkrankung an Kinderleukämie und neurodegenerativen 

Erkrankungen in Korrelation zur Nähe des Wohnortes zu Hoch- bzw. Höchstspan-

nungsleitungen. 

Eine Erhärtung der Verdachtsmomente oder eine dadurch zu erwartende künftige 

Senkung der Grenzwerte zeichnet sich bei Betrachtung der epidemiologischen Stu-

dien mit den größten untersuchten Fallzahlen zwischen 2005 und 2016 nicht ab.  

So kann beispielsweise die größte aktuelle Studie von Bunch et al. (Bunch et al., 2014) 

mit großer Fallzahl und langem Untersuchungszeitraum keinen Zusammenhang zwi-

schen der Nähe des Wohnhauses zu Hochspannungsleitungen und einem erhöhten 

Risiko von Kinderleukämie herstellen. Die zeitabhängige Wahrscheinlichkeit, an Kin-

derleukämie zu erkranken weist hier eher auf soziale Faktoren als bestimmenden Ri-

sikofaktor hin. Auch bei neurodegenerativen Erkrankungen kann durch die größte ak-

tuelle Studie (Frei et al. 2013) kein Zusammenhang zwischen dem Erkrankungsrisiko 

und der Nähe eines Wohnortes zu Hochspannungsleitungen aufgezeigt werden.  

Es bleibt festzuhalten, dass es sich bei den Grenzwertregelungen und sonstigen An-

forderungen der 26. BImSchV nicht nur um ein Schutz- sondern auch Vorsorgekon-

zept handelt. Die SSK sieht die Grenzwerte der 26. BImSchV als ausreichend streng 

an, um dem Vorsorgeanspruch zu genügen. Die Umsetzung der internationalen Emp-

fehlungen zum Immissionsschutz in die 26. BImSchV mit teilweise deutlicher Unter-

schreitung der empfohlenen Werte macht deutlich, dass voraussichtliche erhebliche 

Umweltauswirkungen i.S.d. § 35 Abs. 4 Satz 1UVPG unterhalb der durch den Verord-

nungsgeber aufgrund seines Einschätzungsspielraums definierten Zumutbarkeits-

schwelle zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  gem. 26. BImSchV aus 

Sicht der Antragstellerin nicht zu erwarten sind. 

II. Ergebnis 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich nach fachlicher Einschätzung der An-

tragstellerin elektrische und magnetische Felder unterhalb der Grenzwerte der 26. 

BImschV nicht eignen, voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen i.S.d. § 35 

Abs. 4 Satz 1 UVPG auszulösen.  

Dies zeigt sich insbesondere durch  
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Wirkfaktor: Elektrische und magnetische Felder 

Belästigungen und gesundheitliche Auswirkungen 

• den fehlenden Zusammenhang zwischen den Feldern der Stromversorgung 

und einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit, der sich durch 

den Abstand von Wirkungsschwellen für nachgewiesene Wirkungen weit 

oberhalb der Grenzwerte ergibt sowie 

• die Umsetzung von internationalen Empfehlungen zum Immissionsschutz in 

die 26. BImSchV mit teilweise deutlicher Unterschreitung der empfohlenen 

Werte. 

 

Würde entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht nur die Einhaltung der 

Grenzwerte, sondern ein deutlicher Abstand zu den Grenzwerten gefordert, käme 

man ebenfalls bei dem hier gegenständlichen Vorhaben zu dem Ergebnis, dass von 

keinen erheblichen Umweltauswirkungen auszugehen ist. Denn nach den oben dar-

gestellten Prognosen beträgt die Grenzwertausschöpfung an einem Immissionsort bei 

höchster Auslastung maximal 68 % des Grenzwertes. An allen anderen Immission-

sorten sind die prognostizierten Werte geringer. An diesem einen Immissionsort be-

trägt die Auslastung bereits jetzt 64 % des Grenzwertes, so dass das geplante Vorha-

ben lediglich eine Steigerung von 4 % der Grenzwertausschöpfung zur Folge hat. Die 

prognostizierten Werte nähern sich somit in allen Fällen nicht den Grenzwerten an 

sondern haben einen sehr deutlichen Abstand hierzu. 

Nach der Rechtsprechung des BVerwG sind auch die Feldwerte unterhalb der Grenz-

werte abwägungserheblich. Dies ist durch die dargestellten Prognosen im Rahmen 

dieses Antrags auf Bundesfachplanung sowie auch durch die im nachfolgenden Plan-

feststellungsverfahren erfolgenden konkreten Berechnungen gewährleistet.  
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5.4.3 Schutzgut Landschaft 

5.4.3.1 Schutzgutspezifische Projektwirkungen 

Für die Beurteilung der Auswirkungen der Masterhöhungen (2,5 – 5,0 m an insgesamt 16 

Masten) auf das Landschaftsbild wurden seitens der Vorhabenträgerin Visualisierungen 

durchgeführt. Die Visualisierung wurde dabei auf der Bl. 4521 für den Mast 32 aus unterschied-

lichen Perspektiven durchgeführt.  

 

Abbildung 15: Beispiel A – Bl. 4521, Mast 32: Bestandsmast 

 

Abbildung 16: Beispiel A – Bl. 4521, Mast 32: Masterhöhung um 2,5 m  
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Abbildung 17: Beispiel B – Bl. 4521, Mast 32: Bestandsmast 

 

Abbildung 18: Beispiel B – Bl. 4521, Mast 32: Masterhöhung um 2,5 m 
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Abbildung 19: Beispiel C – Bl. 4521, Mast 32: Bestandsmast 

 

Abbildung 20: Beispiel C – Bl. 4521, Mast 32: Masterhöhung um 2,5 m 
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Abbildung 21: Beispiel D – Bl. 4521, Mast 32: Bestandsmast 

 

Abbildung 22: Beispiel D – Bl. 4521, Mast 32: Masterhöhung um 2,5 m 
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Abbildung 23: Beispiel D – Bl. 4572, Mast 139: Bestandsmast 

 

Abbildung 24: Beispiel D – Bl. 4572, Mast 139: Masterhöhung um 5,0 m 
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In der nachstehenden Tabelle werden die für das Schutzgut Landschaft relevanten Wirkfakto-

ren und potenziellen Umweltauswirkungen aus der Tabelle 13 in Kap. 5.2.6 aufgeführt, die mit 

einem A oder einem B gekennzeichnet sind. Für diese Wirkfaktoren und potenziellen Umwelt-

auswirkungen wird begründet dargelegt, in welcher Betrachtungstiefe diese im Einzelnen auf 

Ebene der Bundesfachplanung untersucht werden. 
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Tabelle 31: Schutzgut Landschaft - Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen 

Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

wellaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Auch wenn auf Ebene der 

BFP noch keine detaillierte 

Planung zu den Baustel-

leneinrichtungsflächen und 

Zufahrten vorliegt, lässt 

sich deren Lage und Flä-

chenbedarf bereits grob 

abschätzen. 

Im Bereich von Tragmas-

ten ist von einem temporä-

ren Flächenbedarf von ca. 

300 m² und im Bereich von 

Winkelabspannmasten von 

ca. 600 m² jeweils zzgl. Zu-

wegung zu rechnen. 

Auf Grundlage dieser Para-

meter und der Informatio-

nen über den Bestand im 

Bereich der Masten, kön-

nen potenzielle Zerschnei-

dungen zusammenhängen-

der Landschaftsteile 

abgeleitet werden. 

 Auswirkungen siehe 

Kap. 5.4.3.2 

  

Auch wenn auf Ebene der 

BFP noch keine detaillierte 

Planung zu den Baustellen-

einrichtungsflächen und Zu-

fahrten vorliegt, lässt sich de-

ren Lage und Flächenbedarf 

bereits grob abschätzen. 

Beim Neubau von Masten ist 

mit einem temporären Flä-

chenbedarf von jeweils ca. 

3.600 m² zzgl. Zuwegung zu 

rechnen. Beim Rückbau von 

Masten beträgt dieser ca. 

2.500 m² zzgl. Zuwegungen. 

Auf Grundlage dieser Para-

meter und der Informationen 

über den Bestand im Bereich 

der Masten, können potenzi-

elle Zerschneidungen zusam-

menhängender Landschafts-

teile abgeleitet werden. 

 Auswirkungen siehe 

Kap. 5.4.3.2 

  



 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 

 

 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Stand: 02.05.2018 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Seite 133 von 283 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

R
a

u
m

a
n
s
p

ru
c
h
 d

e
r 

M
a
s
te

, 
L

e
it
u

n
g

 u
n

d
 N

e
b

e
n

a
n

la
g

e
n

 s
o

w
ie

 M
a

ß
n
a

h
m

e
n

 i
m

 S
c
h

u
tz

s
tr

e
if
e
n

 

V
e

rl
u

s
t 

/ 
B

e
e

in
tr

ä
c
h
ti
g
u

n
g

 v
o

n
 L

a
n

d
s
c
h
a

ft
s
b

ild
e

le
m

e
n

te
n

 

 

Bei Zubeseilung:  

Der Verlust von Land-

schaftsbildelementen 

kann ausgeschlossen 

werden. Eine Beein-

trächtigung von Land-

schaftsbildelementen 

kann sich potenziell 

durch die zusätzlichen 

Leiterseile ergeben. 

Die Zubeseilung findet 

innerhalb eines beste-

henden Schutzstreifens 

statt, für den eine 

Wuchshöhenbeschrän-

kung gilt, welche durch 

regelmäßige Trassen-

pflege auch im Bereich 

der derzeit unbelegten 

Leiterseilplätze Anwen-

dung findet. Im Fall der 

Neuerrichtung von Win-

kelabspannmasten ver-

schiebt sich der Streifen 

mit Wuchshöhenbe-

schränkung um wenige 

Meter, was zu einer 

sehr geringen Neuinan-

spruchnahme an der ei-

nen und zugleich einer 

Entlastung im gleichen 

  

Zum Verlust und zur Beein-

trächtigung von Land-

schaftsbildelementen kann 

es durch die kleinflächigen, 

neuen Maststandorte kom-

men. Durch den Rückbau 

von Masten ändert sich die 

Mastanzahl zum Status 

Quo nur geringfügig. Insge-

samt werden zwei zusätzli-

che Masten errichtet (Pkt. 

Wullenstetten und Bereich 

Variante Ringschnait). 

 Auswirkungen siehe 

Kap. 5.4.3.2 
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Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

wellaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Umfang an anderer 

Stelle führt. 

Erhebliche Beeinträchti-

gungen von Land-

schaftsbildelementen 

sind aufgrund der domi-

nanten Vorbelastung 

nicht zu erwarten. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Umwelt-

auswirkung 

„Verlust / Beein-

trächtigung von 

Landschafts-

bildelementen“ 

  

Bei Umbeseilung:  

Keine Relevanz auf 

Ebene der BFP 
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Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

wellaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Die Lage der neuen Mast-

standorte weicht i.d.R. ca. 

30 m vom bisherigen Mast-

standort der Bestand-

sachse ab. Nur an zwei 

Stellen (Pkt. Wullenstetten 

und Bereich Varianten 

Ringschnait) sind Abwei-

chungen von bis zu 200 m 

von der Bestandsachse 

möglich. An insgesamt 16 

Masten kommt es im worst-

case zu Masterhöhungen 

von i.d.R. 2,5 m, in drei Fäl-

len um 5,0 m. 

Durch den Rückbau von 

Masten ändert sich die 

Mastanzahl zum Status 

Quo nur geringfügig.  Insge-

samt werden zwei zusätzli-

che Masten errichtet (Pkt. 

Wullenstetten und Bereich 

Variante Ringschnait). 

Aufgrund der räumlichen 

Nähe der Neubaumasten 

zu den Bestandsmasten, 

der Entlastung durch die 

Rückbaumasten und die 
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Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

wellaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

sich nur geringfügig än-

dernden Masthöhen von 

2,5 – 5,0 m an insgesamt 

16 Masten, ist das Vorha-

ben nicht geeignet Auswir-

kungen auf prägende Land-

schaftsstrukturen 

auszulösen, die über die 

Wirkungen der Bestandslei-

tungen in erheblichem 

Maße hinausgehen.  

 Keine weitere Be-

trachtung der potenzi-

ellen Umweltauswir-

kung „Veränderung 

von prägenden Land-

schaftsstrukturen“ 
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fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

wellaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Bei Zubeseilung:  

Die Masten der Be-

standsleitung sowie die 

vorhandenen Leiterseile 

stellen eine derart hohe 

Vorbelastung dar, dass 

eine Zubeseilung auf 

Betrachtungsebene der 

BFP keine erheblichen 

Auswirkungen verur-

sacht. Die Wirkung der 

Zubeseilung auf Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit 

der Landschaft ist ge-

genüber den Wirkungen 

durch den Bestand nicht 

erheblich. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Umwelt-

auswirkung 

„Beeinträchtigung 

des Ortsbildes“ 

  

Die Lage der neuen Mast-

standorte weicht i.d.R. ca. 

30 m vom bisherigen Mast-

standort der Bestand-

sachse ab. Nur an zwei 

Stellen (Pkt. Wullenstetten 

und Bereich Varianten 

Ringschnait) sind Abwei-

chungen von bis zu 200 m 

von der Bestandsachse 

möglich. An insgesamt 16 

Masten kommt es im worst-

case zu Masterhöhungen 

von i.d.R. 2,5 m, in drei Fäl-

len um 5,0 m. 

Durch den Rückbau von 

Masten ändert sich die 

Mastanzahl zum Status 

Quo nur geringfügig. Insge-

samt werden zwei zusätzli-

che Masten errichtet (Pkt. 

Wullenstetten und Bereich 

Variante Ringschnait). 

Ein Heranrücken an Ortsla-

gen findet nicht statt. 

Aufgrund der räumlichen 

Nähe der Neubaumasten 

 

  

Bei Umbeseilung:  

Keine Relevanz auf 

Ebene der BFP 
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Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

wellaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

zu den Bestandsmasten, 

der Entlastung durch die 

Rückbaumasten und die 

sich nur geringfügig än-

dernden Masthöhen von 

2,5 – 5,0 m an insgesamt 

16 Masten, ist das Vorha-

ben nicht geeignet Auswir-

kungen auf das Ortsbild 

auszulösen, die über die 

Wirkungen der Bestandslei-

tung in erheblichem Maße 

hinausgehen.  

 Keine weitere Be-

trachtung der potenzi-

ellen Umweltauswir-

kung 

„Beeinträchtigung 

des Ortsbildes“ 
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Potenzi-

elle Um-

wellaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Bei Zubeseilung:  

Die Masten der Be-

standsleitung sowie die 

vorhandenen Leiterseile 

stellen eine derart hohe 

Vorbelastung dar, dass 

eine Zubeseilung auf 

Betrachtungsebene der 

BFP keine erheblichen 

Auswirkungen verur-

sacht. Die Wirkung der 

Zubeseilung auf Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit 

der Landschaft ist ge-

genüber den Wirkungen 

durch den Bestand nicht 

erheblich. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Umwelt-

auswirkung 

„Beeinträchtigung 

der Ästhetik der 

Landschaft“ 

  

Die Lage der neuen Mast-

standorte weicht i.d.R. ca. 

30 m vom bisherigen Mast-

standort der Bestand-

sachse ab. Nur an zwei 

Stellen (Pkt. Wullenstetten 

und Bereich Varianten 

Ringschnait) sind Abwei-

chungen von bis zu 200 m 

von der Bestandsachse 

möglich. An insgesamt 16 

Masten kommt es im worst-

case zu Masterhöhungen 

von i.d.R. 2,5 m, in drei Fäl-

len um 5,0 m. 

Durch den Rückbau von 

Masten ändert sich die 

Mastanzahl zum Status 

Quo nur geringfügig. Insge-

samt werden zwei zusätzli-

che Masten errichtet (Pkt. 

Wullenstetten und Bereich 

Variante Ringschnait). 

Die visuelle Wahrnehmung 

der Veränderungen aus der 

Landschaft heraus, ist nur 

sehr bedingt möglich. 

 

  

 

Bei Umbeseilung:  

Keine Relevanz auf 

Ebene der BFP 
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Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

wellaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Aufgrund der räumlichen 

Nähe der Neubaumasten 

zu den Bestandsmasten, 

der Entlastung durch die 

Rückbaumasten und die 

sich nur geringfügig än-

dernden Masthöhen, ist das 

Vorhaben nicht geeignet 

Auswirkungen auf die Äs-

thetik der Landschaft aus-

zulösen, die über die Wir-

kungen der 

Bestandsleitung in erhebli-

chem Maße hinausgehen.  

 Keine weitere Be-

trachtung der potenzi-

ellen Umweltauswir-

kung 

„Beeinträchtigung 

der Ästhetik der Land-

schaft“ 
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5.4.3.2 Schutzgutspezifische Auswirkungen 

Tabelle 32: Schutzgut Landschaft - Auswirkungen 

Wirkfaktor: Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten 

Potenzielle Zerschneidung zusammenhängender Landschaftsteile 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Die Arbeitsflächen und Zuwegungen be-

finden sich im unmittelbaren Umfeld der 

Bestandsmasten, sodass für diese Flä-

chen bereits eine hohe Vorbelastung vor-

liegt. Die Empfindlichkeit der in Anspruch 

zu nehmenden Flächen ist daher über-

wiegend gering. Darüber hinaus sind im 

Umfeld der Trasse zusammenhängende, 

unzerschnittene Landschaftsbestandteile 

vorhanden, die – je nach Ausprägung – 

eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit auf-

weisen. Hohe Empfindlichkeiten kommen 

beispielsweise landschaftsbildprägen-

den, linearen Gehölzstrukturen zu. 

Die Arbeitsflächen und Zuwegungen für 

den Mastneubau befinden sich i.d.R. in 

der Achse der Bestandsmasten. Nur im 

Ausnahmefall am Pkt. Wullenstetten und 

im Bereich der Variante Ringschnait sind 

seitliche Abweichungen von bis zu 200 m 

zur Bestandsachse möglich.  

Die Maßnahmen für den Rückbau von 

Masten finden an den Bestandsmasten 

statt. 

Insgesamt liegt für alle Arbeitsflächen 

und Zuwegungen aufgrund der Nähe zur 

Bestandsleitung eine hohe Vorbelastung 

vor. Die Empfindlichkeit der in Anspruch 

zu nehmenden Flächen ist überwiegend 

gering. Im Einzelfall könnte eine Zufahrt 

durch einen Landschaftsteil mit mittlerer 

Empfindlichkeit führen. Es handelt sich 

überwiegend um eine baubedingte Aus-

wirkung, da die Fläche nach Abschluss 

der Bauphase wiederhergestellt wird. 

Aufgrund der Kleinflächigkeit, der räumli-

chen Nähe zur Bestandsleitung und der 

nur temporären Inanspruchnahme sind 

keine erheblichen Auswirkungen zu er-

warten.  

Einwirkungsintensität 

Die Einwirkungsintensität ist zeitlich und 

räumlich sehr gering. Für die Tragmasten 

ist eine Zufahrt für Kleinfahrzeuge sowie 

eine Arbeitsfläche von ca. 300 m² ausrei-

chend. Für die Winkelabspannmasten 

sind Arbeitsflächen von jeweils ca. 

600 m² erforderlich. Die Dauer der Bau-

phase ist auf wenige Wochen begrenzt. 

Die Einwirkungsintensität ist zeitlich und 

räumlich begrenzt. Für den Mastneu- und 

-rückbau sind Zuwegungen für Schwer-

lastfahrzeuge erforderlich. Die Größe der 

Arbeitsfläche je Mast beträgt beim Neu-

baumast ca. 3.600 m² und beim Rück-

baumast ca. 2.500 m² jeweils zzgl. Zuwe-

gungen. Die Dauer der Bauphase 

umfasst wenige Wochen. 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Die Arbeitsflächen und Längen der Zuwegungen werden auf das erforderliche Maß 

minimiert. Die Zuwegungen werden nach Möglichkeit über gering empfindliche Flä-

chen geführt. Nach Abschluss der Bauphase werden die Arbeitsflächen und Zuwe-

gungen zurückgebaut und die Flächen wiederhergestellt.  

Auswirkungen 

Aufgrund der gegebenen Erschließungssituation ist davon auszugehen, dass keine 

landschaftsprägenden Strukturen (z.B. Alleen, Einzelbäume etc.) mit mittlerer bis ho-

her Empfindlichkeit in Anspruch genommen werden müssen, die zu einer Zerschnei-

dung prägender Landschaftsbestandteile führen. 
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Wirkfaktor: Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten 

Potenzielle Zerschneidung zusammenhängender Landschaftsteile 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind aufgrund 

der geringen und im Einzelfall mittleren Empfindlichkeit und der geringen Einwirkungs-

intensität keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

 

Wirkfaktor: Raumanspruch der Maste, Leitung und Nebenanlagen sowie Maßnahmen im Schutzstreifen 

Potenzielle Umweltauswirkungen: Verlust / Beeinträchtigung von Landschaftsbildelementen 

 Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Die Standorte für den Mastneubau befinden sich i.d.R. in der Achse der Bestands-

masten. Nur im Ausnahmefall am Pkt. Wullenstetten und im Bereich der Variante 

Ringschnait sind seitliche Abweichungen von bis zu 200 m zur Bestandsachse mög-

lich.  

Die höchste Empfindlichkeit liegt für gliedernde und prägende Landschaftsbildele-

mente vor. Aufgrund der Vorbelastung durch die Bestandsleitung besteht jedoch ma-

ximal eine mittlere abgeschwächte Empfindlichkeit.   

Einwirkungsintensität 

Eine hohe Einwirkungsintensität besteht nur für den Verlust von gliedernden und prä-

genden Landschaftsbildelementen. Die Beeinträchtigung von Landschaftsbildelemen-

ten durch neue Masten ist aufgrund der im unmittelbaren Umfeld bereits bestehenden 

Masten sehr gering. Die vereinzelt vorgesehenen Masterhöhungen an maximal 16 

Masten von i.d.R. 2,5 m, in drei Fällen von 5,0 m, führen zu keiner wahrnehmbaren 

Verstärkung der Einwirkungsintensität. Nur für maximal 3 Masten, die sich innerhalb 

des Landschaftsschutzgebietes „Moor- und Hügelland südlich Wangen im Allgäu“ be-

finden, ist eine Erhöhung von 2,5 – 5,0 m potenziell vorgesehen. Gemäß LSG-Ver-

ordnung bedarf es gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 für das Verlegen oder Ändern von ober- 

oder unterirdischen Leitungen aller Art einer Erlaubnis durch die Untere Naturschutz-

behörde des Landkreises Ravensburg. Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Hand-

lung Wirkungen der in § 4 genannten Art nicht zur Folge hat oder solche Wirkungen 

durch Auflagen oder Bedingungen abgewendet werden können. Sie kann mit Aufla-

gen, unter Bedingungen, befristet oder widerruflich erteilt werden, wenn dadurch er-

reicht werden kann, dass die Wirkungen der Handlungen dem Schutzzweck unwe-

sentlich zuwiderlaufen (§ 5 Abs. 3). 

Von den Vorschriften der Verordnung kann im Einzelfall auf Antrag eine Befreiung 

erteilt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interessen, 

einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 1). 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Im Rahmen der konkreten Maststandortplanung auf Ebene der Planfeststellung soll 

die Inanspruchnahme von gliedernden und prägenden Landschaftsbildelementen ver-

mieden werden.    

Auswirkungen 

Der Mastneubau findet überwiegend in der bestehenden Trassenachse, d.h. innerhalb 

des bestehenden Schutzstreifens statt. Dieser Bereich ist aufgrund der Trassenpflege 

bereits frei von hochwachsenden landschaftsbildwirksamen Gehölzen. Der Mastneu-

bau außerhalb der Bestandsachse erfolgt in einem gering strukturierten Offenlandbe-

reich.   

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind aufgrund 

der mittleren bis geringen Empfindlichkeit der vorkommenden Landschaftsbildele-

mente und der geringen Einwirkungsintensität keine erheblichen Auswirkungen zu er-

warten. Die in Anzahl und Ausmaß geringen Masterhöhungen fallen nach 
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Wirkfaktor: Raumanspruch der Maste, Leitung und Nebenanlagen sowie Maßnahmen im Schutzstreifen 

Potenzielle Umweltauswirkungen: Verlust / Beeinträchtigung von Landschaftsbildelementen 

gutachterlicher Einschätzung unter den Erlaubnistatbestand der LSG-Verordnung 

„Moor- und Hügelland südlich Wangen im Allgäu“. Sofern die Untere Naturschutzbe-

hörde im nachgelagerten Planfeststellungsverfahren zu einer abweichenden Bewer-

tungen kommen sollte, sind jedoch mindestens die Voraussetzungen für eine Befrei-

ung gegeben. Eine Meidung des großflächigen Landschaftsschutzgebietes ist keine 

ernsthaft in Betracht kommende Alternative.  

 

5.4.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

5.4.4.1 Schutzgutspezifische Projektwirkungen 

In der nachstehenden Tabelle werden die für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologi-

sche Vielfalt relevanten Wirkfaktoren und potenziellen Umweltauswirkungen aus der Tabelle 

13 in Kap. 5.2.6 aufgeführt, die mit einem A oder einem B gekennzeichnet sind. Für diese 

Wirkfaktoren und potenziellen Umweltauswirkungen wird begründet dargelegt, in welcher Be-

trachtungstiefe diese im Einzelnen auf Ebene der Bundesfachplanung untersucht werden. 
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Tabelle 33: –Teilschutzgut Pflanzen – schutzgutbezogene Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens 

Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Auch wenn auf Ebene der BFP 

noch keine detaillierte Planung 

zu den Baustelleinrichtungsflä-

chen und Zufahrten vorliegt, 

lässt sich deren Lage und Flä-

chenbedarf bereits grob ab-

schätzen. 

Im Bereich von Tragmasten ist 

von einem temporären Flä-

chenbedarf von ca. 300 m² und 

im Bereich von Winkelab-

spannmasten von ca. 600 m² 

jeweils zzgl. Zuwegung zu 

rechnen. 

Erhebliche Auswirkungen kön-

nen trotz Anwendung von Ver-

meidungs- und Minderungs-

maßnahmen je nach 

Ausprägung und ökologischer 

Wertigkeit bei zumindest teil-

weise hohen Empfindlichkeit 

der Biotoptypen gegenüber 

Verlust möglich werden. 

 Auswirkungen siehe 

Kap. 5.4.4.2 

 

 Für die Gründung und Mon-

tage der Neubaumasten sind 

Baustellenflächen und Zu-

fahrten erforderlich. 

Beim Neubau von Masten ist 

mit einem temporären Flä-

chenbedarf von jeweils ca. 

3.600 m² zzgl. Zuwegung zu 

rechnen. Beim Rückbau von 

Masten beträgt dieser ca. 

2.500 m² zzgl. Zuwegungen. 

Erhebliche Auswirkungen 

können trotz Anwendung von 

Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen je nach 

Ausprägung und ökologi-

scher Wertigkeit bei zumin-

dest teilweise hohen Emp-

findlichkeit der Biotoptypen 

gegenüber Verlust möglich 

werden. 

 Auswirkungen siehe 

Kap. 5.4.4.2 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

B
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n
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Auf Grund der kleinflächigen 

Arbeitsflächen und Zufahrten 

(bei Tragmasten ca. 300 m², 

bei Winkelabspannmasten ca. 

600 m² jeweils zzgl. Zuwegung) 

können die flächenhaften Ver-

luste nicht zu einer Zerschnei-

dung von Biotoptypen / Habita-

ten führen. Auf der groben 

Betrachtungsebene und dem 

derzeitigen Kenntnisstand wer-

den keine erheblichen Auswir-

kungen verursacht.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung „Be-

einträchtigung der Bio-

toptypen durch Zer-

schneidung“ 

 

 Auf Grund der kleinflächigen 

Arbeitsflächen und Zufahrten 

(Neubaumast ca. 3.600 m², 

Rückbaumast ca. 2.500 m² 

jeweils zzgl. Zuwegungen) 

können die flächenhaften 

Verluste nicht zu einer Zer-

schneidung von Biotoptypen 

führen. Auf der groben Be-

trachtungsebene und dem 

derzeitigen Kenntnisstand 

werden keine erheblichen 

Auswirkungen verursacht.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

„Beeinträchtigung der 

Biotoptypen durch Zer-

schneidung“ 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Für die Bauwerksgründung an 

den 34 neuzubauenden Mas-

ten müssen die Baugruben von 

zuströmendem Grundwasser 

freigehalten werden. Fallweise 

sind dazu temporäre Grund-

wasserabsenkungen erforder-

lich. 

Erhebliche Auswirkungen kön-

nen aufgrund des lokalen und 

temporären Charakters ausge-

schlossen werden. Bei einer 

möglichen Betroffenheit von 

empfindlichen Biotoptypen 

nasser Standorte. können Ver-

meidungsmaßnahmen (z.B. 

Verrieselung von Wasser aus 

der Wasserhaltung in den be-

troffenen Biotoptyp) wirksam 

eingesetzt werden, um erhebli-

che Schäden zu vermeiden. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung „Be-

einträchtigung grund-

wassernaher Standorte“ 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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 Die Mastfüße und be-

reits versiegelten Flä-

chen bleiben in ihrem 

bisherigen Bestand er-

halten. Eine zusätzliche 

Versiegelung oder dau-

erhafte Inanspruch-

nahme von Biotoptypen 

ist im Zuge der Zu- und 

Umbeseilung nicht ge-

plant.  

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

„Verlust von Bio-

toptypen“ 

 

 Insgesamt ist der Neubau von insge-

samt 34 Masten geplant. Diese bewir-

ken eine neue Versiegelung im Bereich 

der Mastfundamente. Hier ist ein dauer-

hafter Verlust der Biotoptypen zu erwar-

ten.  

Diese Auswirkung sind nicht vermeid-

bar oder minderbar, in Abhängigkeit 

vom Fundamenttyp jedoch nur kleinflä-

chig bis sehr kleinflächig.  

Erhebliche Auswirkungen können auf-

grund der Kleinflächigkeit und der feh-

lenden flächenhaften Inanspruchnahme 

von Biotoptypen jedoch ausgeschlos-

sen werden. Nach derzeitigem Kennt-

nisstand sind keine hoch empfindlichen 

Biotoptypen betroffen, da die neuen 

Masten weitgehend in landwirtschaftli-

chen Nutzflächen angesiedelt sind.  

Aufgrund der Kleinflächigkeit werden 

keine erheblichen Auswirkungen verur-

sacht.  

 Keine weitere Betrachtung der 

potenziellen Umweltauswirkung 

„Verlust von Biotoptypen“ 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Baubedingt sind keine Verän-

derungen der Wuchshöhenbe-

schränkungen erforderlich. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung „Be-

einträchtigung der Bio-

toptypen durch Wuchs-

höhenbeschränkungen“ 

Anlagebedingt ist keine 

Änderung der Wuchs-

höhenbeschränkung er-

forderlich. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

„Beeinträchti-

gung der Bio-

toptypen durch 

Wuchshöhenbe-

schränkungen“ 
 

Im Bereich neu zu bauender 

Winkelabspannmasten kann 

es zu einer kleinräumigen 

Verschwenkung des Strei-

fens mit Wuchshöhenbe-

schränkung um wenige Meter 

kommen. Der kleinflächigen 

Neuinanspruchnahme auf 

der einen Seite steht eine 

entsprechende Entlastung 

auf der anderen Seite gegen-

über.  

Erhebliche Auswirkungen 

können aufgrund des lokalen 

Charakters und der sehr ge-

ringen Änderung des Strei-

fens mit Wuchshöhenbe-

schränkung ausgeschlossen 

werden.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

„Beeinträchtigung der 

Biotoptypen durch 

Wuchshöhenbe-

schränkungen“ 

Im Bereich neu zu bauender Winkel-

abspannmasten kann es zu einer 

kleinräumigen Verschwenkung des 

Streifens mit Wuchshöhenbeschrän-

kung um wenige Meter kommen. Der 

kleinflächigen Neuinanspruchnahme 

auf der einen Seite steht eine entspre-

chende Entlastung auf der anderen 

Seite gegenüber. 

Erhebliche Auswirkungen können auf-

grund des lokalen Charakters und der 

sehr geringen Änderung des Streifens 

mit Wuchshöhenbeschränkung aus-

geschlossen werden.  

 Keine weitere Betrachtung der 

potenziellen Umweltauswir-

kung „Beeinträchtigung der Bi-

otoptypen durch Wuchshöhen-

beschränkungen“ 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Bei trockener Witterung durch-

geführte Bauarbeiten können 

zur Aufwirbelung von staubför-

migem Oberbodenmaterial füh-

ren. Hierbei handelt es sich um 

ein temporäres und kleinflächi-

ges Phänomen, durch das die 

umliegenden Biotoptypen nicht 

beeinträchtigt werden. 

Baubedingte Schadstoffbelas-

tungen (Austritt von Betriebs-

mitteln aus Baumaschinen) 

sind durch entsprechende Ver-

meidungsmaßnahmen in der 

Bauausführung vermeidbar. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

"Staub- (und Schadstoff-

) belastung" 

 

 Bei trockener Witterung 

durchgeführte Bauarbeiten 

können zur Aufwirbelung von 

staubförmigem Oberboden-

material führen. Hierbei han-

delt es sich um ein temporä-

res und kleinflächiges 

Phänomen, durch das die be-

nachbarten Biotoptypen nicht 

beeinträchtigt wird. 

Baubedingte Schadstoffbe-

lastungen (Austritt von Be-

triebsmitteln aus Baumaschi-

nen) sind durch entsprechen-

de Vermeidungsmaßnahmen 

in der Bauausführung ver-

meidbar. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

"Staub- (und Schad-

stoff-) belastung" 
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Tabelle 34: –Teilschutzgut Tiere – schutzgutbezogene Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens 

Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Zu einer Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten kommt es durch 

Baufeldräumung oder Bau-

betrieb. Temporär und lokal 

sind Baustellenflächen und 

Zufahrten erforderlich.  Im 

Bereich von Tragmasten ist 

von einem temporären Flä-

chenbedarf von ca. 300 m² 

und im Bereich von Winkel-

abspannmasten von ca. 600 

m² jeweils zzgl. Zuwegung 

zu rechnen. 

Es können je nach Bedeu-

tung, Habitatausprägung, 

Empfindlichkeit gegenüber 

Verlust sowie Schutzstatus/ 

Seltenheit der Art Auswir-

kungen möglich sein. 

 Auswirkungen siehe 

Kap. 5.4.4.2 

 

 Zu einer Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten kommt es 

durch Baufeldräumung oder Baube-

trieb. Temporär und lokal sind Bau-

stellenflächen und Zufahrten erfor-

derlich.  Beim Neubau von Masten 

ist mit einem temporären Flächenbe-

darf von jeweils ca. 3.600 m² zzgl. 

Zuwegung zu rechnen. Beim Rück-

bau von Masten beträgt dieser ca. 

2.500 m² zzgl. Zuwegungen. 

Es können je nach Bedeutung, Habi-

tatausprägung, Empfindlichkeit ge-

genüber Verlust sowie Schutzstatus/ 

Seltenheit der Art Auswirkungen 

möglich sein. 

Erhebliche Auswirkungen können 

trotz Anwendung von Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahmen je nach 

Bedeutung und Ausprägung des Ha-

bitats sowie Seltenheit der Art mög-

lich sein. Soweit zumindest eine 

hohe Empfindlichkeit des Lebens-

raumes gegenüber Verlust vorliegt. 

 Auswirkungen siehe Kap. 

5.4.4.2 
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Wirk-
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ren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-
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Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 
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Im Zuge der Beseitigung 

von Habitatstrukturen sind 

Verluste von Individuen 

(z.B. im Winterhalbjahr, 

Winterschlaf Amphibien, 

Reptilien, Bilche) und Ent-

wicklungsstadien (z.B. In-

sektenlarven, Gelege von 

Vogelarten) möglich. 

Baubedingte Verluste sind 

durch geeignete Vermei-

dungsmaßnahmen im Vor-

feld der Bauausführung ver-

meidbar (z.B. 

Bauzeitenvorgaben, Absam-

meln von Individuen). Er-

hebliche Auswirkungen lie-

gen unter diesen 

Voraussetzungen nicht vor.  

 Keine weitere Be-

trachtung der potenzi-

ellen Umweltauswir-

kung "Verluste von 

Individuen und Ent-

wicklungsstadien“ 

 

 Im Zuge der Beseitigung von 

Habitatstrukturen sind Verluste 

von Individuen (z.B. im Winter-

halbjahr, Winterschlaf Amphi-

bien, Reptilien, Bilche) und Ent-

wicklungsstadien (z.B. 

Insektenlarven, Gelege von Vo-

gelarten) möglich. 

Baubedingte Verluste sind 

durch geeignete Vermeidungs-

maßnahmen im Vorfeld der 

Bauausführung vermeidbar 

(z.B. Bauzeitenvorgaben, Ab-

sammeln von Individuen). 

Erhebliche Auswirkungen liegen 

unter diesen Voraussetzungen 

nicht vor.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung "Verluste 

von Individuen und Ent-

wicklungsstadien“ 
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Wirk-
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ren 
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elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 
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Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Auf Grund der kleinflächigen 

Arbeitsflächen und Zufahr-

ten (Tragmasten ca. 300 m² 

und Winkelabspannmasten 

ca. 600 m² jeweils zzgl. Zu-

wegung) können die flä-

chenhaften Verluste nicht zu 

einer Zerschneidung von 

Habitaten führen. Es wer-

den keine erheblichen Aus-

wirkungen verursacht.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

„Beeinträchtigung der 

faunistischen Habitate 

durch Zerschneidung / 

Fallenwirkungen“ 

 

 Auf Grund der kleinflächigen Ar-

beitsflächen und Zufahrten (Neu-

bau ca. 3.600 m², Rückbau ca. 

2.500 m² jeweils zzgl. Zuwe-

gung) können flächenhafte Ver-

luste durch die temporären Ar-

beitsflächen nicht zu einer 

Zerschneidung von Habitaten 

führen. Allerdings können durch 

temporäre Baugruben im Fall ei-

nes Mastneubaus Fallenwirkun-

gen für wenig mobile Arten (z.B. 

Amphibien) entstehen.  

Baubedingte Verluste von Indivi-

duen sind durch geeignete Ver-

meidungsmaßnahmen (z.B. 

Schutzzäune) im Vorfeld der 

Bauausführung vermeidbar. Er-

hebliche Auswirkungen liegen 

unter diesen Voraussetzungen 

nicht vor.  

 Keine weitere Betrachtung 

der potenziellen Umwelt-

auswirkung „Beeinträchti-

gung der faunistischen 

Habitate durch Zerschnei-

dung / Fallenwirkungen“ 
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 Im Zuge einer Grundwasserhal-

tung sind ggf. temporäre Einlei-

tungen in Fließgewässer erfor-

derlich, so dass aquatische 

Organismen (z.B. Fischarten, 

Fisch- und Libellenlarven) Be-

einträchtigungen ihres Lebens-

raumes erfahren können. 

Erhebliche Auswirkungen kön-

nen aufgrund des lokalen und 

temporären Charakters sowie 

unter Berücksichtigung von Ver-

meidungsmaßnahmen ausge-

schlossen werden. 

Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung „Verän-

derungen in 

Gewässerlebensräumen“ 

 

 



 

380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 
 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Seite 154 von 283 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Stand: 02.05.2018 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

 

V
e

rä
n

d
e

ru
n

g
 d

e
r 

S
ta

n
d

o
rt

b
e
d

in
g

u
n

g
e

n
 

g
ru

n
d

w
a
s
s
e

rn
a

h
e

r 
S

ta
n

d
o

rt
e

 

  

 Erhebliche Auswirkungen durch 

temporäre Wasserhaltung.  kön-

nen aufgrund des lokalen und 

temporären Charakters sowie 

unter Berücksichtigung von Ver-

meidungsmaßnahmen ausge-

schlossen werden. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung „Verän-

derung der 

Standortbedingungen 

grundwassernaher 

Standorte“ 
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 Potenziell kann es zur Störung 

der streng geschützten Arten 

sowie der europäischen Vogel-

arten während sensibler Le-

bensphasen (Fortpflanzung, 

Aufzucht, Mauser, Rast, Win-

terruhe) durch Fahrzeuge, Per-

sonen und Emissionen des 

Baubetriebs kommen.  

Dies ist nur abschnittsweise und 

kleinflächig zu erwarten, zudem 

sind Vermeidungsmaßnahmen 

im Vorfeld oder während der 

Baumaßnahmen möglich (z.B. 

Bauzeitenregelungen), so dass 

keine erheblichen Auswirkun-

gen abzuleiten sind. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung „Be-

einträchtigung von emp-

findlichen Tierarten 

durch Störungen“ 
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 Abschnittsweise sind Neubau-

ten von insgesamt 34 Masten 

geplant. Diese bewirken eine 

kleinflächige neue Versiegelung 

im Bereich der Mastfunda-

mente. Hier ist ein dauerhafter 

Verlust der Habitate zu erwar-

ten. Im Zuge des Rückbaus von 

32 Masten werden zukünftig in 

diesen Bereichen potenzielle 

Habitatflächen wieder verfügbar 

sein. 

Erhebliche Auswirkungen kön-

nen aufgrund der Kleinflächig-

keit der neuen Flächeninan-

spruchnahme ausgeschlossen 

werden. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung „Ver-

lust von Habitaten“ 
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 Insgesamt ist der Neubau von 

insgesamt 32 Masten geplant. 

Diese bewirken eine kleinflä-

chige Versiegelung im Bereich 

der Mastfundamente.  

Erhebliche Auswirkungen sind 

hier hinsichtlich einer Barriere 

nicht zu erwarten. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung „Zer-

schneidung von 

Habitaten“ 
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 Anlagebedingt können im Fall 

einer Neutrassierung die Anwe-

senheit von Leiterseilen und 

Masten (Ansitzwarten für Präda-

toren) zu einer Meidung tras-

sennaher Flächen insbesondere 

durch Wiesenvogelarten führen.  

Erhebliche Auswirkungen kön-

nen aufgrund der Nutzung eines 

bestehenden Trassenraums, 

des lokalen Charakters und der 

kleinflächigen Standortverände-

rungen sowie unter Berücksich-

tigung von Vermeidungsmaß-

nahmen bei Vorkommen 

empfindlicher Vogelarten aus-

geschlossen werden. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung „Meide-

verhalten“ 
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 Anlagebedingt kann bei 

besonderen Vogelarten 

eine Verunfallung an den 

Leiterseilen eintreten.  

Durch die Bestandsleitung 

besteht bereits ein Gefähr-

dungspotential. Dennoch 

kann bei Vorkommen kolli-

sionsempfindlicher Vogel-

arten im Umfeld eine mög-

liche Wirkung durch das 

geplante Vorhaben nicht 

grundsätzlich ausge-

schlossen werden. 

 Auswirkungen siehe 

Kap. 5.4.4.2 

 

 Anlagebedingt kann bei beson-

deren Vogelarten eine Verunfal-

lung an den Leiterseilen im Falle 

des Abrückens aus der Be-

standsachse (Variante) und bei 

Masterhöhungen eintreten. 

In diesen Abschnitten kann es 

somit zu erheblichen Auswir-

kungen kommen, soweit kollisi-

onsempfindliche Vogelarten im 

Umfeld vorkommen sollten. 

 Auswirkungen siehe Kap. 

5.4.4.2 
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Baubedingt sind keine Ver-

änderungen der Wuchshö-

henbeschränkungen erfor-

derlich. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

„Beeinträchtigung der 

faunistischen Habitate 

durch Wuchshöhen-

beschränkungen“ 

Anlagebedingt ist keine 

Änderung der Wuchshö-

henbeschränkung erfor-

derlich. 

 Keine weitere Be-

trachtung der poten-

ziellen Umweltaus-

wirkung 

„Beeinträchtigung 

der faunistischen 

Habitate durch 

Wuchshöhenbe-

schränkungen“ 

 Im Bereich neu zu bauender 

Winkelabspannmasten kann es 

zu einer kleinräumigen Ver-

schwenkung des Streifens mit 

Wuchshöhenbeschränkung um 

wenige Meter kommen. Der 

kleinflächigen Neuinanspruch-

nahme auf der einen Seite steht 

eine entsprechende Entlastung 

auf der anderen Seite gegen-

über.  

Erhebliche Auswirkungen kön-

nen aufgrund des lokalen Cha-

rakters und der sehr geringen 

Änderung des Streifens mit 

Wuchshöhenbeschränkung 

ausgeschlossen werden.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung „Beein-

trächtigung der 

faunistischen Habitate 

durch Wuchshöhenbe-

schränkungen“ 

Im Bereich neu zu bauender 

Winkelabspannmasten kann es 

zu einer kleinräumigen Ver-

schwenkung des Streifens mit 

Wuchshöhenbeschränkung um 

wenige Meter kommen. Der 

kleinflächigen Neuinanspruch-

nahme auf der einen Seite steht 

eine entsprechende Entlastung 

auf der anderen Seite gegen-

über. 

Erhebliche Auswirkungen kön-

nen aufgrund des lokalen Cha-

rakters und der sehr geringen 

Änderung des Streifens mit 

Wuchshöhenbeschränkung 

ausgeschlossen werden.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung „Beein-

trächtigung der 

faunistischen Habitate 

durch Wuchshöhenbe-

schränkungen“ 
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Im Zuge der Beseitigung von 

Habitatstrukturen sind Ver-

luste von Individuen (z.B. im 

Winterhalbjahr, Winterschlaf 

Amphibien, Reptilien, Bilche) 

und Entwicklungsstadien 

(z.B. Insektenlarven, Gelege 

von Vogelarten) möglich. 

Baubedingte Verluste sind 

durch geeignete Vermei-

dungsmaßnahmen im Vor-

feld der Bauausführung ver-

meidbar (z.B. 

Bauzeitenregelungen, Ab-

sammeln von Individuen). 

Erhebliche Auswirkungen 

liegen unter diesen Voraus-

setzungen nicht vor. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

"Verluste von Indivi-

duen und Entwick-

lungsstadien“ 

Im Zuge der Beseitigung 

von Habitatstrukturen sind 

Verluste von Individuen 

(z.B. im Winterhalbjahr, 

Winterschlaf Amphibien, 

Reptilien, Bilche) und Ent-

wicklungsstadien (z.B. In-

sektenlarven, Gelege von 

Vogelarten) möglich. 

Anlagenbedingte Verluste 

sind durch geeignete Ver-

meidungsmaßnahmen im 

Vorfeld der Bauausführung 

vermeidbar (z.B. Bau-

zeitenregelungen, Absam-

meln von Individuen). Er-

hebliche Auswirkungen 

liegen unter diesen Vo-

raussetzungen nicht vor.  

 Keine weitere Be-

trachtung der poten-

ziellen Umweltaus-

wirkung "Verluste 

von Individuen und 

Entwicklungssta-

dien“ 

 

Im Zuge der Beseitigung von 

Habitatstrukturen sind Verluste 

von Individuen (z.B. im Winter-

halbjahr, Winterschlaf Amphi-

bien, Reptilien, Bilche) und Ent-

wicklungsstadien (z.B. 

Insektenlarven, Gelege von Vo-

gelarten) möglich. 

Baubedingte Verluste sind 

durch geeignete Vermeidungs-

maßnahmen im Vorfeld der 

Bauausführung vermeidbar 

(z.B. Bauzeitenregelungen, Ab-

sammeln von Individuen). Er-

hebliche Auswirkungen liegen 

unter diesen Voraussetzungen 

nicht vor.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung "Verluste 

von Individuen und Ent-

wicklungsstadien“ 

Im Zuge der Beseitigung von 

Habitatstrukturen sind Verluste 

von Individuen (z.B. im Winter-

halbjahr, Winterschlaf Amphi-

bien, Reptilien, Bilche) und Ent-

wicklungsstadien (z.B. 

Insektenlarven, Gelege von Vo-

gelarten) möglich. 

Anlagenbedingte Verluste sind 

durch geeignete Vermeidungs-

maßnahmen im Vorfeld der 

Bauausführung vermeidbar 

(z.B. Bauzeitenregelungen, Ab-

sammeln von Individuen). Er-

hebliche Auswirkungen liegen 

unter diesen Voraussetzungen 

nicht vor.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung "Verluste 

von Individuen und Ent-

wicklungsstadien“ 
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Baubedingt können im Rah-

men der Zu- und Umbesei-

lung Auswirkungen hinsicht-

lich störempfindlicher 

Vogelarten während der 

Brut- und Rastzeiten durch 

Baumaschinen oder Perso-

nen eintreten. Dies ist nur 

abschnittsweise und kleinflä-

chig im Bereich der Ab-

spannmasten zu erwarten, 

zudem sind Vermeidungs-

maßnahmen im Vorfeld oder 

während der Baumaßnah-

men möglich (z.B. Bau-

zeitenregelungen), so dass 

keine erheblichen Auswir-

kungen abzuleiten sind. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

„Beeinträchtigung 

von empfindlichen 

Tierarten durch Stö-

rungen“ 

  Baubedingt können im Rahmen 

des Neubaus von Masten und 

des Einzugs von Leiterseilen 

Störungen durch Lärm und Per-

sonen hinsichtlich empfindlicher 

Vogelarten im nahen Umfeld 

von Brut- und Rastplätzen ein-

treten. Dies ist nur abschnitts-

weise und kleinflächig zu erwar-

ten, zudem sind Vermeidungs-

maßnahmen im Vorfeld oder 

während der Baumaßnahmen 

möglich (z.B. Bauzeitenregelun-

gen), so dass keine erheblichen 

Auswirkungen abzuleiten sind. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung „Beein-

trächtigung von 

empfindlichen Tierarten 

durch Störungen“ 
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 Bei trockener Witterung 

durchgeführte Bauarbeiten 

können zur Aufwirbelung 

 

 Bei trockener Witterung durch-

geführte Bauarbeiten können 

zur Aufwirbelung von 
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von staubförmigem Oberbo-

denmaterial führen. Hierbei 

handelt es sich um ein tem-

poräres und kleinflächiges 

Phänomen, durch das die 

umliegenden Habitate nicht 

beeinträchtigt werden. 

Baubedingte Schadstoffbe-

lastungen (Austritt von Be-

triebsmitteln aus Bauma-

schinen) sind durch 

entsprechende Vermei-

dungsmaßnahmen in der 

Bauausführung vermeidbar. 

 Keine weitere Be-

trachtung der potenzi-

ellen Umweltauswir-

kung „Staub- (und 

Schadstoff-) belas-

tung" 

staubförmigem Oberbodenma-

terial führen. Hierbei handelt es 

sich um ein temporäres und 

kleinflächiges Phänomen, durch 

das die benachbarten Habitate 

nicht beeinträchtigt werden. 

Baubedingte Schadstoffbelas-

tungen (Austritt von Betriebsmit-

teln aus Baumaschinen) sind 

durch entsprechende Vermei-

dungsmaßnahmen in der Bau-

ausführung vermeidbar. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen Um-

weltauswirkung „Staub- 

(und Schadstoff-) belas-

tung" 
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5.4.4.2 Schutzgutspezifische Auswirkungen  

Teilschutzgut Pflanzen 

Wirkfaktor: Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten 

Veränderungen und Verlust von Biotoptypen 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Die Arbeitsflächen und Zuwegungen be-

finden sich im unmittelbaren Umfeld der 

Bestandsmasten und sind vergleichs-

weise kleinflächig. Die Empfindlichkeit 

der in Anspruch zu nehmenden Flächen 

ist auf Grund der überwiegenden Nutzun-

gen als Acker und Fettwiesen daher ge-

ring. Im Einzelfall können ggf. wertvollere 

Biotoptypen wie z.B. Hecken, Brachen, 

Feuchtwiesen in Anspruch genommen 

werden. Ältere Gehölze mit hohen ökolo-

gischen Wertigkeiten und entsprechen-

den hohen Empfindlichkeiten gegenüber 

Verlust sind im Nahbereich der Baustel-

lenflächen, die sich zudem innerhalb des 

bestehenden Schutzstreifens befinden, 

nicht zu erwarten. Die Offenlandbiotope 

können kurz- bis mittelfristig wiederher-

gestellt werden, so dass kleinflächig von 

maximal mittleren Empfindlichkeiten aus-

zugehen ist.  

Die Arbeitsflächen und Zuwegungen für 

den Mastneubau befinden sich i.d.R. in 

der Achse der Bestandsmasten. Nur im 

Ausnahmefall bei Ringschnait sind seitli-

che Abweichungen von bis zu 200 m zur 

Bestandsachse möglich.  

Die Maßnahmen für den Rückbau von 

Masten finden an den Bestandsmasten 

statt. 

Die Empfindlichkeit der in Anspruch zu 

nehmenden Flächen ist auf Grund der 

überwiegenden Nutzungen als Acker und 

Fettwiesen gering. Im Einzelfall können 

ggf. wertvollere Biotoptypen wie z.B. He-

cken, Brachen, Feuchtwiesen in An-

spruch genommen werden. Ältere Ge-

hölze mit hohen ökologischen 

Wertigkeiten und entsprechenden hohen 

Empfindlichkeiten gegenüber Verlust 

sind im Nahbereich der Baustellenflä-

chen, die sich innerhalb des bestehenden 

Schutzstreifens befinden, nicht zu erwar-

ten. Soweit Baustellenflächen außerhalb 

des vorhandenen Schutzstreifens einge-

richtet werden müssen ist ein Verlust von 

Gehölzen jedoch möglich. Die überwie-

genden Offenlandbiotope können kurz- 

bis mittelfristig wiederhergestellt werden, 

so dass kleinflächig von maximal mittle-

ren Empfindlichkeiten auszugehen ist. 

Nur in sehr geringem Umfang können 

Gehölze hoher Empfindlichkeit betroffen 

sein. Dieses ist im Rahmen nächster Pla-

nungsschritte zu konkretisieren. 

Einwirkungsintensität 

Die Einwirkungsintensität ist auf Grund 

des Verlustes von Biotoptypen als hoch 

anzusetzen. Für die Tragmasten ist eine 

Zufahrt für Kleinfahrzeuge sowie eine Ar-

beitsfläche von ca. 300 m² ausreichend. 

Für die Winkelabspannmasten sind Ar-

beitsflächen von jeweils ca. 600 m² erfor-

derlich. Die Flächengröße ist damit ge-

ring. 

Die Einwirkungsintensität ist auf Grund 

des Verlustes von Biotoptypen als hoch 

anzusetzen.  

Für den Mastneu- und -rückbau sind Zu-

wegungen für Schwerlastfahrzeuge erfor-

derlich. Die Größe der Arbeitsfläche je 

Mast beträgt beim Neubaumast ca. 3.600 

m² und beim Rückbaumast ca. 2.500 m² 
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Wirkfaktor: Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten 

Veränderungen und Verlust von Biotoptypen 

jeweils zzgl. Zuwegungen. Die Dauer der 

Bauphase umfasst wenige Wochen. 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Die Arbeitsflächen und Längen der Zuwegungen werden auf das erforderliche Maß 

minimiert. Die Zuwegungen werden nach Möglichkeit über gering empfindliche Flä-

chen geführt. Im Rahmen der Detailplanungen können empfindliche Biotoptypen weit-

gehend ausgespart werden. Eingriffe in Feuchtwiesen werden z.B. durch Baggerma-

tratzen während der Bauphase vermindert. Zäune können sensible Schutzgebiete mit 

FFH-Lebensraumtypen vor Befahrung oder Begehung schützen. Nach Abschluss der 

Bauphase werden die Arbeitsflächen und Zuwegungen zurückgebaut und die Flächen 

wiederhergestellt. Soweit keine kurzfristige Wiederherstellung des Biotoptyps möglich 

ist, wie z.B. im Fall älterer Gehölze, werden auf Ebene der Planfeststellung Ersatz-

maßnahmen festgesetzt.  

Auswirkungen 

Aufgrund der gegebenen Erschließungssituation ist davon auszugehen, dass keine 

wertvollen Biotoptypen (z.B. Alleen, Wälder, naturnahe Fließgewässer und Begleitve-

getation) in Anspruch genommen werden müssen. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und der 

Kleinflächigkeit der Baustellenflächen sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwar-

ten. 

 

Wirkfaktor: Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

Veränderungen und Verlust von Biotoptypen 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Die Arbeitsflächen und Zuwegungen be-

finden sich im unmittelbaren Umfeld der 

Bestandsmasten und sind vergleichs-

weise kleinflächig. Die Empfindlichkeit 

der in Anspruch zu nehmenden Flächen 

ist auf Grund der überwiegenden Nutzun-

gen als Acker und Fettwiesen daher ge-

ring. Im Einzelfall können ggf. wertvollere 

Biotoptypen wie z.B. Hecken, Brachen, 

Feuchtwiesen in Anspruch genommen 

werden. Ältere Gehölze mit hohen ökolo-

gischen Wertigkeiten und entsprechen-

den hohen Empfindlichkeiten gegenüber 

Verlust sind im Nahbereich der Baustel-

lenflächen, die sich zudem innerhalb des 

bestehenden Schutzstreifens befinden, 

nicht zu erwarten. Die Offenlandbiotope 

können kurz- bis mittelfristig wiederher-

gestellt werden, so dass kleinflächig von 

maximal mittleren Empfindlichkeiten aus-

zugehen ist.  

Die Arbeitsflächen und Zuwegungen für 

den Mastneubau befinden sich i.d.R. in 

der Achse der Bestandsmasten. Nur im 

Ausnahmefall bei Ringschnait sind seitli-

che Abweichungen von bis zu 200 m zur 

Bestandsachse möglich.  

Die Maßnahmen für den Rückbau von 

Masten finden an den Bestandsmasten 

statt. 

Die Empfindlichkeit der in Anspruch zu 

nehmenden Flächen ist auf Grund der 

überwiegenden Nutzungen als Acker und 

Fettwiesen gering. Im Einzelfall können 

ggf. wertvollere Biotoptypen wie z.B. He-

cken, Brachen, Feuchtwiesen in An-

spruch genommen werden. Ältere Ge-

hölze mit hohen ökologischen 

Wertigkeiten und entsprechenden hohen 

Empfindlichkeiten gegenüber Verlust 

sind im Nahbereich der Baustellenflä-

chen, die sich innerhalb des bestehenden 

Schutzstreifens befinden, nicht zu erwar-

ten. Soweit Baustellenflächen außerhalb 

des vorhandenen Schutzstreifens 
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Wirkfaktor: Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

Veränderungen und Verlust von Biotoptypen 

eingerichtet werden müssen ist ein Ver-

lust von Gehölzen jedoch möglich. Die 

überwiegenden Offenlandbiotope können 

kurz- bis mittelfristig wiederhergestellt 

werden, so dass kleinflächig von maximal 

mittleren Empfindlichkeiten auszugehen 

ist. Nur in sehr geringem Umfang können 

Gehölze hoher Empfindlichkeit betroffen 

sein. 

Einwirkungsintensität 

Die Einwirkungsintensität ist auf Grund 

des Verlustes von Biotoptypen als hoch 

anzusetzen. Für die Tragmasten ist eine 

Zufahrt für Kleinfahrzeuge sowie eine Ar-

beitsfläche von ca. 300 m² ausreichend. 

Für die Winkelabspannmasten sind Ar-

beitsflächen von jeweils ca. 600 m² erfor-

derlich. Die Flächengröße ist damit ge-

ring. 

Die Einwirkungsintensität ist auf Grund 

des Verlustes von Biotoptypen als hoch 

anzusetzen.  

Für den Mastneu- und -rückbau sind Zu-

wegungen für Schwerlastfahrzeuge erfor-

derlich. Die Größe der Arbeitsfläche je 

Mast beträgt beim Neubaumast ca. 3.600 

m² und beim Rückbaumast ca. 2.500 m² 

jeweils zzgl. Zuwegungen. Die Dauer der 

Bauphase umfasst wenige Wochen. 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Die Arbeitsflächen und Längen der Zuwegungen werden auf das erforderliche Maß 

minimiert. Die Zuwegungen werden nach Möglichkeit über gering empfindliche Flä-

chen geführt. Im Rahmen der Detailplanungen können empfindliche Biotoptypen weit-

gehend ausgespart werden. Eingriffe in Feuchtwiesen werden z.B. durch Baggerma-

tratzen während der Bauphase vermindert. Zäune können sensible Schutzgebiete mit 

FFH-Lebensraumtypen vor Befahrung oder Begehung schützen. Nach Abschluss der 

Bauphase werden die Arbeitsflächen und Zuwegungen zurückgebaut und die Flächen 

wiederhergestellt. Soweit keine kurzfristige Wiederherstellung des Biotoptyps möglich 

ist, wie z.B. im Fall älterer Gehölze, sind Ersatzmaßnahmen erforderlich.  

Auswirkungen 

Aufgrund der gegebenen Erschließungssituation ist davon auszugehen, dass keine 

wertvollen Biotoptypen (z.B. Alleen, Wälder, naturnahe Fließgewässer und Begleitve-

getation) in Anspruch genommen werden müssen. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und der 

Kleinflächigkeit der Baustellenflächen sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwar-

ten. 
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Teilschutzgut Tiere 

Wirkfaktor: Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten 

Verlust und Veränderung von Habitaten 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Die Entfernung von Vegetationsstruktu-

ren kann bei Beseitigung eines Quartier-

baumes zu einem Verlust von Lebens-

stätten gehölzbewohnender 

Fledermausarten führen. Ebenso können 

Höhlenbäume und Nester von Vogelarten 

betroffen sein. Fledermaus- und Vogelar-

ten sind gegenüber Inanspruchnahme 

von Fortpflanzungsstätten als empfind-

lich einzustufen. Lärmimmission, Vibra-

tion und optische Störung können im di-

rekten Nahbereich der Baustelle in 

Quartiernähe zu hohen Empfindlichkeiten 

führen. Bei einer Unterschreitung der art-

spezifischen Fluchtdistanzen bei Vogel-

arten ist ebenfalls mit einer hohen Emp-

findlichkeit zur rechnen. 

Die Jagdreviere stellen Habitate geringer 

Empfindlichkeit gegenüber projektbezo-

genen Wirkungen dar, da die Bauphase 

zur Leitungsverlegung überwiegend am 

Tage (Fledermäuse) stattfindet und Aus-

weichmöglichkeiten (Vögel) bestehen. 

Die Entfernung von Vegetationsstruktu-

ren kann bei Beseitigung eines Quartier-

baumes zu einem Verlust von Lebens-

stätten gehölzbewohnender 

Fledermausarten führen. Ebenso können 

Höhlen- und Horstbäume/Nester von Vo-

gelarten betroffen sein. Fledermaus- und 

Vogelarten sind gegenüber Inanspruch-

nahme von Fortpflanzungsstätten als 

empfindlich einzustufen Lärmimmission, 

Vibration und optische Störung können 

im direkten Nahbereich der Baustelle in 

Quartiernähe zu hohen Empfindlichkeiten 

führen. Vogelarten können zudem ein 

Meideverhalten gegenüber neuen Mas-

ten- und Leiterseilen zeigen. Bei einer 

Unterschreitung der artspezifischen 

Fluchtdistanzen bei Vogelarten ist eben-

falls mit einer hohen Empfindlichkeit zur 

rechnen. 

Die Jagdreviere stellen Habitate geringer 

Empfindlichkeit gegenüber projektbezo-

genen Wirkungen dar, da die Bauphase 

zur Leitungsverlegung überwiegend am 

Tage (Fledermäuse) stattfindet und Aus-

weichmöglichkeiten (Vögel) bestehen. 

Einwirkungsintensität 

Der Verlust von Quartierbäumen (Wo-

chenstube) oder Nestern ist zwar räum-

lich und quantitativ sehr begrenzt, führt 

jedoch zu einer hohen Einwirkungsinten-

sität. Auch die Störung von Fledermäu-

sen in Quartiernähe hat eine hohe Einwir-

kungsintensität.  

Der Verlust von Quartierbäumen (Wo-

chenstube) oder Horstbäumen/Nestern 

ist zwar räumlich und quantitativ sehr be-

grenzt, führt jedoch zu einer hohen Ein-

wirkungsintensität. Auch die Störung von 

Fledermäusen in Quartiernähe oder eine 

Habitatminderung (Offenlandvogelarten) 

hat eine hohe Einwirkungsintensität.  

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Die Lage der Arbeitsflächen und Maststandorte kann punktuell und kleinräumig an die 

örtlichen Gegebenheiten angepasst werden (Schutz von potenziell vorkommenden 

Quartierbäumen, Horsten).  

Des Weiteren stehen verschiedene CEF-Maßnahmen zum Ausgleich des Verlusts 

von Quartierbäumen (Wochenstuben), Horstbäumen/Nestern oder Habitatverlusten/-

verschlechterungen (Vögel) zur Verfügung. Neben dem Aufhängen von Fledermaus-

kästen für entsprechende Arten können Baumhöhlen gefräst werden oder vorhandene 

Stämme mit den Höhlen versetzt werden (Translokation). Zusätzlich ist immer der Er-

halt von Alt- und Totholz vorgesehen.  
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Wirkfaktor: Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten 

Verlust und Veränderung von Habitaten 

Auswirkungen 

Aufgrund der regelmäßig im Schutzstreifen durchgeführten Gehölzschnitte, der Klein-

räumigkeit und geringen Anzahl an Baustellenflächen ist die Wahrscheinlichkeit für 

eine Betroffenheit von Quartierbäumen gehölzbewohnender Fledermäuse oder Horst-

bäumen/Nestern gering. 

Im Einzelfall kann das Vorkommen von Quartierbäumen punktuell zu einer Erhöhung 

der Konfliktintensität führen. Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen sind dennoch keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

 

Wirkfaktor: Raumanspruch der Maste, Leitung und Nebenanlagen 

Verunfallung von Vögeln 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Durch die Existenz der Bestandsleitung 

ergibt sich bereits eine gewisse Vorbelas-

tung im Hinblick auf eine mögliche Kolli-

sion von Vogelarten mit Leiterseilen. Ei-

nige Bereiche sind daher bereits mit 

Vogelmarkern ausgestattet. 

Generell gilt, dass insbesondere „vogel-

schlagrelevante Arten“ wie z. B. Großvo-

gelarten (Störche, Gänse oder Greifvö-

gel) ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit 

Leiterseilen, insbesondere im Bereich 

von Einflugschneisen zu Rastplätzen, 

aufweisen. Die Empfindlichkeit ist somit 

vorrangig abhängig vom Vorkommen ge-

fährdeter Vogelarten. 

Laut "Gefährdungsanalyse zur Vermei-

dung von Vogelschlag an Hoch- und 

Höchstspannungsfreileitungen" der 

EnBW Regional AG (2012) weist die Be-

standsleitung überwiegend ein geringes 

Gefährdungspotenzial für Vogelschlag 

auf. 

Im Einzelfall kann das Vorkommen kolli-

sionsgefährdeter Vogelarten punktuell zu 

einer Erhöhung des Gefährdungspotenzi-

als führen. 

Durch die Existenz der Bestandsleitung 

ergibt sich bereits eine gewisse Vorbelas-

tung im Hinblick auf eine mögliche Kolli-

sion von Vogelarten mit Leiterseilen. Ei-

nige Bereiche sind daher bereits mit 

Vogelmarkern ausgestattet. 

Generell gilt, dass insbesondere „vogel-

schlagrelevante Arten“ wie z. B. Großvo-

gelarten (Störche, Gänse oder Greifvö-

gel) ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit 

Leiterseilen, insbesondere im Bereich 

von Einflugschneisen zu Rastplätzen, 

aufweisen. Die Empfindlichkeit ist somit 

vorrangig abhängig vom Vorkommen ge-

fährdeter Vogelarten. 

Laut "Gefährdungsanalyse zur Vermei-

dung von Vogelschlag an Hoch- und 

Höchstspannungsfreileitungen" der 

EnBW Regional AG (2012) weist die Be-

standsleitung überwiegend ein geringes 

Gefährdungspotenzial für Vogelschlag 

auf.  

Im Einzelfall kann das Vorkommen kolli-

sionsgefährdeter Vogelarten punktuell zu 

einer Erhöhung des Gefährdungspotenzi-

als führen. 

Einwirkungsintensität 

Die Einwirkungsintensität ist abhängig 

vom Vorkommen vogelschlaggefährdeter 

Arten, deren Mortalitätsgefährdung und 

dem Gefährdungspotential der Leitung.  

Nach Bernotat und Dierschke (2016) 

ergibt sich durch eine Masterhöhung oder 

eine Zubeseilung insbesondere unter Be-

rücksichtigung einer Bündelung von Lei-

tungstrassen und der gegebenen 

Die Einwirkungsintensität ist abhängig 

vom Vorkommen vogelschlaggefährdeter 

Arten, deren Mortalitätsgefährdung und 

dem Gefährdungspotential der Leitung.  

Nach Bernotat und Dierschke (2016) 

ergibt sich durch eine Masterhöhung oder 

eine Zubeseilung insbesondere unter Be-

rücksichtigung einer Bündelung von Lei-

tungstrassen und der gegebenen 
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Wirkfaktor: Raumanspruch der Maste, Leitung und Nebenanlagen 

Verunfallung von Vögeln 

Vorbelastung durch die bestehende Lei-

tungstrasse nur eine geringe Konfliktin-

tensität.  

Im Einzelfall kann das Vorkommen be-

sonders kollisionsgefährdeter Vogelarten 

punktuell zu einer Erhöhung der Konflik-

tintensität führen. 

Vorbelastung durch die bestehende Lei-

tungstrasse nur eine geringe Konfliktin-

tensität.  

Im Einzelfall kann das Vorkommen be-

sonders kollisionsgefährdeter Vogelarten 

punktuell zu einer Erhöhung der Konflik-

tintensität führen. 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Als Verminderungsmaßnahme zur Reduktion des Vogelschlags hat sich die Installa-

tion von Markierungen an den Erdseilen zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Leitungen 

für Vögel bewährt. 

Auswirkungen 

Aufgrund der Bewertung als Leitung mit geringem und keinem Gefährdungspotenzial 

und den bereits vorhandenen Markierungen ist keine signifikante Erhöhung des Kolli-

sionsrisikos zu erwarten.  

Im Einzelfall kann das Vorkommen besonders kollisionsgefährdeter Vogelarten punk-

tuell zu einer Erhöhung der Konfliktintensität führen. Unter Berücksichtigung der Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen sind dennoch keine erheblichen Auswirkun-

gen zu erwarten. 

 

5.4.5 Schutzgut Boden  

5.4.5.1 Schutzgutspezifische Projektwirkungen 

In der nachstehenden Tabelle werden die für das Schutzgut Boden relevanten Wirkfaktoren 

und potenziellen Umweltauswirkungen aus der Tabelle 13 in Kap. 5.2.6 aufgeführt, die mit 

einem A oder einem B gekennzeichnet sind. Für diese Wirkfaktoren und potenziellen Umwelt-

auswirkungen wird begründet dargelegt, in welcher Betrachtungstiefe diese im Einzelnen auf 

Ebene der Bundesfachplanung untersucht werden. 
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Tabelle 35: Schutzgut Boden - schutzgutbezogene Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens 

Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

B
a

u
s
te

lle
n

e
in

ri
c
h

tu
n

g
s
fl
ä
c
h

e
n
 u

n
d

 Z
u
fa

h
rt

e
n

 

V
e

rä
n

d
e

ru
n

g
 d

e
r 

B
o
d

e
n
s
tr

u
k
tu

r 
u

n
d

 d
e
s
 B

o
d
e

n
g

e
fü

g
e
s
 

Für die Zu- und Umbe-

seilung sind Baustellen-

flächen und Zufahrten 

von (Tragmast ca. 300 

m², Winkelabspann-

mast ca. 600 m² jeweils 

zzgl. Zuwegung) erfor-

derlich.  

Erhebliche Auswirkun-

gen können durch die 

Anwendung entspre-

chender Vermeidungs- 

und Minderungsmaß-

nahmen auch bei der 

zumindest teilweise ho-

hen Empfindlichkeit des 

Bodens in der Regel 

ausgeschlossen wer-

den. 

 Auswirkungen 

siehe Kap. 5.4.5.2 

 

 Für die Gründung und Montage der 

Neubaumasten sind Baustellenflä-

chen und Zufahrten erforderlich (Neu-

baumast ca. 3.600 m², Rückbaumast 

ca. 2.500 m² jeweils zzgl. Zuwegun-

gen) 

Erhebliche Auswirkungen können 

durch die Anwendung entsprechender 

Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen auch bei der zumindest teil-

weise hohen Empfindlichkeit des Bo-

dens in der Regel ausgeschlossen 

werden. 

 Auswirkungen siehe Kap. 

5.4.5.2 
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Für die Bauwerksgründung müssen 

die Baugruben von zuströmendem 

Grundwasser freigehalten werden. 

Fallweise sind dazu temporäre Grund-

wasserabsenkungen erforderlich. 

Erhebliche Auswirkungen können auf-

grund des lokalen und temporären 

Charakters mit Ausnahme einer Be-

troffenheit von Moorböden ausge-

schlossen werden. 

 Auswirkungen siehe Kap. 

5.4.5.2 
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Bei trockener Witterung 

durchgeführte Bauar-

beiten können zur Auf-

wirbelung von staubför-

migem 

Oberbodenmaterial füh-

ren. Hierbei handelt es 

sich um ein temporäres 

und kleinflächiges Phä-

nomen, durch das der 

Boden nicht beeinträch-

tigt wird. 

Baubedingte Schad-

stoffbelastungen (Aus-

tritt von Betriebsmitteln 

aus Baumaschinen) 

sind durch entspre-

chende Vermeidungs-

maßnahmen in der Bau-

ausführung vermeidbar. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

"Staub- (und 

Schadstoff-) be-

lastung" 

  

Bei trockener Witterung durchgeführte 

Bauarbeiten können zur Aufwirbelung 

von staubförmigem Oberbodenmate-

rial führen. Hierbei handelt es sich um 

ein temporäres und kleinflächiges 

Phänomen, durch das der Boden nicht 

beeinträchtigt wird. 

Baubedingte Schadstoffbelastungen 

(Austritt von Betriebsmitteln aus Bau-

maschinen) sind durch entsprechende 

Vermeidungsmaßnahmen in der Bau-

ausführung vermeidbar. 

 Keine weitere Betrachtung der 

potenziellen Umweltauswir-

kung "Staub- (und Schadstoff-) 

belastung" 
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An den Standorten von Neubaumasten 

kommt es zum dauerhaften und nicht 

umkehrbaren Verlust des Bodens durch 

die Flächenversiegelung beim Bau der 

Mastfundamente. Diese Auswirkung ist 

nicht vermeidbar oder minderbar, in Ab-

hängigkeit vom Fundamenttyp jedoch nur 

kleinflächig bis sehr kleinflächig. Die 

oberirdische Versiegelung, d.h. die Mast-

austrittsfläche, umfasst je Mast wenige 

Quadratmeter. 

Erhebliche Auswirkungen können auf-

grund der zumindest teilweise hohen 

Empfindlichkeit des Bodens nicht ausge-

schlossen werden. Angesichts der Klein-

flächigkeit  der oberirdisch wirksam wer-

denden Masteckstiele ohne eine 

flächenhafte Bodenversiegelung  weisen 

die Auswirkungen jedoch nur einen gerin-

gen Umfang auf . Das Ausmaß des Mast-

rückbaus entspricht annähernd dem des 

Mastneubaus (voraussichtlich werden 

zwei Masten mehr errichtet als zurückge-

baut),  so dass es zu einer Entsiegelung 

in fast gleichem Umfang kommt und da-

mit zu einer entsprechenden Entlastung 

des Schutzguts.. 

Auswirkungen siehe Kap. 5.4.5.2 
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Im Umfeld der Fundamente ergeben sich 

durch die Umlagerung auch Veränderun-

gen in Bodenstruktur und Bodengefüge, 

diese sind jedoch bereits durch die Bautä-

tigkeit bedingt (s.o.). 

Daraus resultierende potenzielle Beein-

trächtigungen der Bodenfunktionen sind 

durch wirksame Vermeidungsmaßnah-

men in der Bauausführung vermeidbar 

(vgl. Anmerkungen zu den Baustellenein-

richtungsflächen und Zufahrten). 

 Keine weitere Betrachtung der po-

tenziellen Umweltauswirkung 

"Veränderung des Bodengefüges" 

im Rahmen der dauerhaften Flä-

cheninanspruchnahme 
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5.4.5.2 Schutzgutspezifische Auswirkungen 

Die nicht als von vornherein auszuschließend identifizierten Auswirkungen auf das Schutzgut 

Boden aus obenstehender Tabelle werden in folgender Aufstellung erläutert. 

Tabelle 36: Schutzgut Boden - Auswirkungen 

Wirkfaktor: Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten 

Veränderung der Bodenstruktur und des Bodengefüges 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Die schutzgutrelevanten Projektwirkungen durch den Bau oder Umbau einer Freilei-

tung treten fast ausschließlich an den Baustellenflächen auf. Die Auswirkungskatego-

rien betreffen überwiegend den dauerhaften Bodenverlust durch Versiegelung bzw. 

Teilversiegelung bei der Errichtung von Fundamenten (s.u.). Darüberhinausgehend 

sind auf den gesamten Baustellenflächen die Bodenfunktionen durch Beeinträchti-

gung betroffen. Vor allem durch das Abtragen des Oberbodens und den Aushub von 

Baugruben kommt es durch das Umlagern bislang ungestörter Bodenschichten zum 

Verlust der Archivfunktion. Daneben kommt es vor allem durch Überrollvorgänge mit 

Baumaschinen aufgrund mechanischer Belastungen zu Veränderungen der Boden-

struktur und des Bodengefüges (Verdichtung). In der Folge werden dadurch zahlrei-

che Bodenfunktionen (Filter-, Speicher- und Pufferfunktionen für Luft, Wasser, Nähr- 

und Schadstoffe sowie als Standort für die Vegetation) gegenüber den ungestörten 

Verhältnissen beeinträchtigt. 

Die Empfindlichkeit des Bodens ist einerseits abhängig von seinem Wassergehalt - 

sowohl pedologisch bedingt wie bei Auen, Gleyen, Mooren und dergl. als auch jah-

reszeitlich (zwischen November und März sind auch terrestrische Böden in der Regel 

wassergesättigt) - sowie andererseits von der Bodenart, wobei schluffreiche Böden 

die höchste Empfindlichkeit aufweisen. 

Aufgrund des in weiten Teilen durch mächtige Lößablagerungen geprägten Untersu-

chungsraums muss der Boden dort überwiegend als empfindlich bis sehr empfindlich 

gegenüber Verdichtung bewertet werden. Über die Hälfte des Untersuchungsraums 

wird durch Parabraunerden, in der Regel aus Löß, eingenommen, ein weiteres Drittel 

nehmen die durch Grund- und Stauwasser geprägten Pseudogleye, Auenböden, 

Gleye und Moore ein. 

Einwirkungsintensität 

Die Einwirkungsintensität ergibt sich für jede einzelne Baustellenfläche aus der Rad-

last der eingesetzten Maschinen und der Überrollhäufigkeit. Grundsätzlich sind die 

Einwirkungen der Bauarbeiten auf die Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten 

bei Zu- und Umbeseilung gleichartig denen beim Neubau eines Mastes, jedoch flä-

chenmäßig in geringerem Umfang. 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Es stehen technische Minimierungsmaßnahmen (Einsatz von Lastverteilelementen o-

der temporäre Baustraßen) zur Verfügung, mit denen eine baubedingte Bodenver-

dichtung vermieden werden kann. Der Einsatz kann im Einzelnen auf Ebene des 

nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens bedarfsgerecht festgelegt werden. 

Auswirkungen 

Unter bedarfsgerechter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-

men sind, trotz der hohen Empfindlichkeit der meisten Standorte im Untersuchungs-

raum, auch bei einer baubedingt hohen Einwirkungsintensität bei der Errichtung eines 

Mastneubaus keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 
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Wirkfaktor: Maßnahmen zur Bauwerksgründung 

Veränderter Wasserhaushalt der Böden bei Grundwasserabsenkung 

 Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Für die Bauwerksgründung bei der Errichtung eines Neubaumastes muss die Bau-

grube von zuströmendem Grundwasser freigehalten werden. Dazu ist in der Regel 

eine temporäre Grundwasserabsenkung erforderlich. Mineralische Böden sind gering 

empfindlich. 

Torfhorizonte organischer Böden (Moore) sind demgegenüber hoch empfindlich. In 

den in der Regel wassergesättigten Torfhorizonten setzt bei Wasserabsenkung be-

reits kurzfristig eine irreversible oxidative Torfzehrung ein.  

Einwirkungsintensität 
Die Einwirkungsintensität ergibt sich aus der Dauer und der Tiefe der Grundwasser-

absenkung. 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Es stehen als Minimierungsmaßnahmen die Verkürzung der Wasserhaltung und die 

Errichtung einer wasserdichten Baugrube zur Reduzierung des Absenkbetrags zur 

Verfügung, mit denen eine baubedingte Torfzehrung vermieden werden kann. In der 

Regel werden Masten, die in Moorgebieten errichtet werden müssen, aufgrund der 

geringen Tragfähigkeit des Standorts jedoch ohnehin auf Bohrpfahlfundamenten ge-

gründet, die einer deutlich geringeren Wasserhaltung bedürfen. 

Die Bauweise des Mastes und der Einsatz der erforderlichen Minderungsmaßnahmen 

kann im Einzelnen auf Ebene des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens be-

darfsgerecht festgelegt werden. 

Auswirkungen 

Mit der angepassten technischen Planung des Mastfundaments wie bspw. einer was-

serdichten Baugrube zur Minimierung der Wasserhaltung und unter bedarfsgerechter 

Berücksichtigung weiterer Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind auch bei 

einer notwendigen Errichtung eines Mastneubaus in einem Moorgebiet keine erhebli-

chen Auswirkungen auf den Torfkörper zu erwarten. 

 

Wirkfaktor: dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

Verlust von Böden, Versiegelung 

 Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit 

Bei der Errichtung eines Neubaumastes kommt es durch die Mastfundamente zur Flä-

chenversiegelung und den dauerhaften und nicht umkehrbaren Verlust des Bodens. 

Grundsätzlich sind alle Böden hoch empfindlich gegenüber ihrem Verlust. 

Eine besonders hohe Empfindlichkeit weisen Böden auf, die besondere Funktionen 

tragen. Dies können die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sein (sel-

tene und Archivböden), eine Funktion als Sonderstandort für naturnahe Vegetation 

(Böden mit extremen Standortbedingungen) oder eine hohe Gesamtbewertung der 

Bodenfunktionen (natürliche Fruchtbarkeit, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

oder als Filter und Puffer). 

Der Boden im Untersuchungsraum muss hinsichtlich der Wertigkeit seiner Funktionen 

überwiegend als empfindlich bis sehr empfindlich bewertet werden. Mehr als drei Vier-

tel der Böden des Untersuchungsraums weist mindestens eine der genannten Funk-

tionen auf. 

Einwirkungsintensität Die Einwirkungsintensität ist aufgrund der Dauerhaftigkeit hoch. 
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Wirkfaktor: dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

Verlust von Böden, Versiegelung 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Eine vollständige Vermeidung oder Minderung ist nicht möglich. Die Versiegelung 

durch Mastfundamente kann in Abhängigkeit von den technischen Rahmenbedingun-

gen auf das Mindestmaß reduziert werden. Der Bodenaushub für die Fundamente 

kann zur Verfüllung der Fundamentgruben rückzubauender Masten verwendet wer-

den. 

Auswirkungen 

Es kommt an den Neubaumasten zu einem vollständigen Verlust der Bodenfunktionen 

durch Vollversiegelung im Bereich der Masteckstiele und einem Teilverlust der Bo-

denfunktionen durch die Teilversiegelung im Bereich der übererdeten Mastfunda-

mente. Erhebliche Auswirkungen können aufgrund der Kleinflächigkeit von wenigen 

Quadratmetern je Mast auch bei der hohen Wertigkeit der Bodenfunktionen in der 

Regel ausgeschlossen werden. Dies ist zum einen darin begründet, dass sich die 

Auswirkungen auf den Maststandort beschränken und nicht auf angrenzende Struk-

turen wirken und zum anderen darin, dass es durch den nachfolgenden Rückbau von 

Bestandsmasten zu Entsiegelungen in etwa der gleichen Größenordnung (insgesamt 

zwei zusätzliche Maste) kommt. 

 

5.4.6 Schutzgut Fläche  

5.4.6.1 Schutzgutspezifische Projektwirkungen 

In der nachstehenden Tabelle werden die für das Schutzgut Fläche relevanten Wirkfaktoren 

und potenziellen Umweltauswirkungen aus der Tabelle 13 in Kap. 5.2.6 aufgeführt, die mit 

einem A oder einem B gekennzeichnet sind. Für diese Wirkfaktoren und potenziellen Umwelt-

auswirkungen wird begründet dargelegt, in welcher Betrachtungstiefe diese im Einzelnen auf 

Ebene der Bundesfachplanung untersucht werden. 
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Tabelle 37: Schutzgut Fläche - Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen 

Wirk-

fakto-
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Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau Anlage Betrieb Bau Anlage Betrieb 
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Auch wenn auf Ebene der BFP 

noch keine detaillierte Planung 

zu den Baustelleinrichtungsflä-

chen und Zufahrten vorliegt, 

lässt sich deren Lage und Flä-

chenbedarf bereits grob ab-

schätzen. 

Im Bereich von Tragmasten ist 

von einem temporären Flä-

chenbedarf von ca. 300 m² und 

im Bereich von Winkelab-

spannmasten von ca. 600 m² 

jeweils zzgl. Zuwegung zu 

rechnen. 

Nach Abschluss der Bauarbei-

ten stehen die Flächen wieder 

der ursprünglichen Nutzung 

uneingeschränkt zur Verfü-

gung. Erhebliche Auswirkun-

gen sind nicht zu erwarten. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

„Temporärer Verlust von 

Fläche“ 

  

Auch wenn auf Ebene der BFP noch 

keine detaillierte Planung zu den 

Baustelleinrichtungsflächen und Zu-

fahrten vorliegt, lässt sich deren 

Lage und Flächenbedarf bereits 

grob abschätzen. 

Beim Neubau von Masten ist mit ei-

nem temporären Flächenbedarf von 

jeweils ca. 3.600 m² zzgl. Zuwegung 

zu rechnen. Beim Rückbau von Mas-

ten beträgt dieser ca. 2.500 m² zzgl. 

Zuwegungen. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten 

werden die Flächen wiederherge-

stellt und stehen der ursprünglichen 

Nutzung uneingeschränkt zur Verfü-

gung. Erhebliche Auswirkungen sind 

nicht zu erwarten. 

 Keine weitere Betrachtung der 

potenziellen Umweltauswir-

kung „Temporärer Verlust von 

Fläche“ 
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Bau Anlage Betrieb Bau Anlage Betrieb 
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Im Falle von Mastneubauten werden die ent-

sprechenden bestehenden Masten zurückge-

baut. Insgesamt werden zwei zusätzliche 

Masten errichtet. 

Den Flächen, auf denen die Neubaumasten 

errichtet werden, wird ihre bisherige Nutzung 

dauerhaft entzogen. Die Neubaumasten wer-

den überwiegend innerhalb des bestehenden 

Schutzstreifens der Leitung errichtet, welcher 

der regelmäßigen Trassenpflege unterliegt. 

Die Flächen der Rückbaumasten werden ent-

sprechend ihrer umgebenden Nutzung wie-

derhergestellt. 

Der Flächenverlust durch einen Freileitungs-

mast ist sehr gering. und beschränkt sich auf 

die einzelnen Maststandorte mit einer Mast-

fläche von weniger als 100 m². Dem steht ab-

gesehen von zwei zusätzlichen Masten ein 

gleichgroßer Rückbau von Masten gegen-

über. Die Neubaumasten werden zudem 

überwiegend innerhalb des bestehenden 

Schutzstreifens der Leitung errichtet.  

Erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwar-

ten  

 Keine weitere Betrachtung der potenzi-

ellen Umweltauswirkung „Verlust von 

Fläche“ 
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5.4.6.2 Schutzgutspezifische Auswirkungen 

Gemäß Tabelle 37 konnten auf Ebene der SUP-Vorprüfung keine relevanten Umweltauswir-

kungen festgestellt werden, die erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche auslösen 

könnten. 

 

5.4.7 Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächengewässer) 

5.4.7.1 Schutzgutspezifische Projektwirkungen 

In der nachstehenden Tabelle werden die für das Schutzgut Wasser relevanten Wirkfaktoren 

und potenziellen Umweltauswirkungen aus der Tabelle 13 in Kap. 5.2.6 aufgeführt, die mit 

einem A oder einem B gekennzeichnet sind. Für diese Wirkfaktoren und potenziellen Umwelt-

auswirkungen wird begründet dargelegt, in welcher Betrachtungstiefe diese im Einzelnen auf 

Ebene der Bundesfachplanung untersucht werden. 
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Tabelle 38:Schutzgut Wasser- Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen 

Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 
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Bei Zu- und Umbesei-

lung werden aus-

schließlich die Winkel-

abspannmasten mit 

größeren Baufahrzeu-

gen angefahren. Im 

Umfeld der Winkelab-

spannmasten sind 

keine Überfahrten not-

wendig. Es befinden 

sich keine Gewässer in 

der unmittelbaren Um-

gebung der geplanten 

Baustelleneinrichtun-

gen, so dass keine Aus-

wirkungen auf Oberflä-

chengewässer zu 

erwarten sind. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Umwelt-

auswirkung 

„Veränderung von 

Oberflächenge-

wässern“ 

  Überfahrten im Rah-

men von Baustellenzu-

fahrten können zu ei-

ner Verschlechterung 

der Durchgängigkeit 

sowie Verschlämmung 

und Umlagerung der 

Sohle, einem Verlust 

der Benthosfauna und 

ggf. der Ufervegetation 

im Bereich der Über-

fahrt führen.  

Bei anstehendem 

Grundwasser können 

durch baubedingte 

Wasserhaltung und die 

die Einleitung von 

Grundwasser hydrauli-

sche und stoffliche Be-

lastungen entstehen.  

Nach derzeitigem Pla-

nungsstand müssen 

für das Vorhaben keine 

Gewässerüberfahrten 

angelegt werden. 

Maßnahmen zur 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Wasserhaltung sind 

bislang nicht vorgese-

hen. Entsprechend ist 

keine erhebliche Be-

einträchtigung des Ge-

wässers zu erwarten. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

„Veränderung 

von Oberflächen-

gewässern“ 
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Für den Einzug der Lei-

terseile werden an den 

Winkelabspannmasten 

Arbeitsflächen von ca. 

600 m² zzgl. Zuwegun-

gen eingerichtet 

Zwischen den Fließge-

wässern Rottum und 

Rot liegen die Arbeits-

flächen voraussichtlich 

innerhalb des Über-

schwemmungsgebietes 

Rot. Die Bauplanung 

und Organisation des 

  Gewässerüberfahrten 

können sich negativ 

auf das Abflussverhal-

ten bei Hochwasser 

auswirken. Im Rahmen 

der guten baulichen 

Praxis wird eine aus-

reichende Dimensio-

nierung gewährleistet, 

so dass i.d.R. keine 

Auswirkungen auf das 

Abflussverhalten zu er-

warten sind. Nach der-

zeitigem 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Baubetriebes innerhalb 

von Überschwem-

mungsgebieten wird mit 

den zuständigen Behör-

den abgestimmt. Hier-

bei kann es sich z.B. 

während der Bauzeit 

um die tägliche Abfrage 

der Hochwasserstände 

an weiter oberhalb lie-

genden Pegeln und bei 

Überflutungsgefahr Ent-

fernung der Baumaschi-

nen, Baustoffe etc. aus 

dem Überschwem-

mungsgebiet handeln. 

Die Funktion der Über-

schwemmungsgebiete 

wird nicht beeinträch-

tigt. 

 Auswirkungen 

siehe Kap. 5.4.7.1 

Planungsstand ist das 

Anlegen von Gewäs-

serüberfahrten nicht 

erforderlich. 

Es sind keine Mast-

neubauten innerhalb 

der Gebietsgrenzen 

bestehender ÜSG ge-

plant.  

Eine weitere Betrach-

tung möglicher Auswir-

kungen auf ÜSG kann 

daher entfallen. 

 Auswirkungen 

siehe Kap. 5.4.7.1 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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   Für die Errichtung der 

Bauwerksgründung 

kann es je nach Fun-

damentart notwendig 

werden die Baugru-

ben von zuströmen-

dem Grundwasser 

freizuhalten. Als Aus-

wirkung sind tempo-

räre lokale Grundwas-

serabsenkungen um 

die Baugruben zu er-

warten. Durch die 

temporäre Ableitung 

des geförderten 

Grundwassers in Vor-

fluter kann es zu einer 

mengenmäßigen Ver-

änderung des Grund-

wasserhaushalts 

kommen.  

Aufgrund der herr-

schenden Grundwas-

serverhältnisse und 

der in Relation zur Ge-

samttrasse geringen 

Anzahl an Neubaum-

asten (insgesamt 34 

  



 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 

 

 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Stand: 02.05.2018 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Seite 185 von 283 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Neubaumasten), wel-

che sich über die ge-

samte Trasse vertei-

len, sind unter 

Berücksichtigung von 

Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnah-

men keine erhebli-

chen Auswirkungen 

zu erwarten.  

 Keine weitere 

Betrachtung der 

potenziellen Um-

weltauswirkung 

„Grundwasser-

absenkung“ 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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   Bei Bauwasserhaltung 

erfolgt i.d.R. das Einlei-

ten von gefördertem 

Grundwassers in 

Fließgewässer. Aus 

der Erhöhung des 

Durchflusses des Ein-

leitgewässers, sowie 

Unterschiede in Tem-

peratur und Chemie 

des abgepumpten 

Wassers können Aus-

wirkungen auf die Ge-

wässersohle und die 

Biozönose abgeleitet 

werden.  

 Auswirkungen 

siehe Kap. 5.4.7.1 
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   Durch die, für die 

Dauer der Bauphase, 

erfolgende Entnahme 

der filternden Deck-

schichten im Bereich 

des Mastfundaments 

kommt es zu einer 

temporären Erhöhung 

der 

Durch den Neubau von 

Mastfundamenten aus 

Beton kann es zu Stof-

feintrag durch Auswa-

schung/ Auslaugung 

chemischer Stoffver-

bindungen aus Bau-

produkten in den 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Verschmutzungsge-

fährdung des Grund-

wassers.  

Temporär ist während 

der Bauphase das Ri-

siko von Verunreini-

gungen des Grund-

wassers durch Eintrag 

von Schadstoffen in-

folge des Maschinen-

einsatzes sowie durch 

Tankvorgänge, Öl-

wechsel, Reparaturen 

und Wartungsvorgän-

gen nicht völlig auszu-

schließen.  

Durch den Einsatz 

schwerer Baumaschi-

nen kann es zu Poren-

verlusten der oberen 

Bodenschichten kom-

men. Diese Verdich-

tungserscheinungen 

können eine Verringe-

rung der Grundwas-

serneubildungsrate zur 

Folge haben.  

Grundwasserkörper 

kommen.  

Eine relevante Interak-

tion des Materials mit 

dem Grundwasserkör-

per ist bei fachgerech-

ter Bauausführung und 

geeigneter Material-

auswahl nicht zu er-

warten, so dass erheb-

liche Auswirkungen 

ausgeschlossen wer-

den können. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

„Veränderung 

der Deckschich-

ten und des 

Grundwasserlei-

ters“ 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Auswirkungen 

siehe Kap. 5.4.7.1 
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   Für die Errichtung der 

Bauwerksgründung 

kann es erforderlich 

sein, die Baugruben 

von zuströmendem 

Grundwasser freizu-

halten. Als Auswirkung 

sind temporäre lokale 

Grundwasserabsen-

kungen um die Bau-

gruben zu erwarten.  

Aufgrund der herr-

schenden Grundwas-

serverhältnisse und 

der in Relation zur Ge-

samttrasse geringen 

Anzahl an Neubaum-

asten (insgesamt 34 

Neubaumasten), wel-

che sich über die ge-

samte Trasse vertei-

len, sind unter 

Berücksichtigung von 

Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnah-

men keine erheblichen 

Die geplanten Bau-

werksgründungen 

(Bohrpfahlfunda-

mente) können seitlich 

umströmt werden und 

sind in ihrer Größe 

nicht geeignet Auswir-

kungen auf das Fließ-

verhalten des Grund-

wassers auszuüben. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

„Veränderung 

der Grundwas-

serfließverhält-

nisse“ 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Auswirkungen zu er-

warten.  

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

„Veränderung 

der Grundwas-

serfließverhält-

nisse“ 

Maß-

nah-

men 

im 

Schut

zstrei

fen 

(Wuc

hshö-

hen-

be-

schrä

nkun-

gen) 

Verände-

rung der 

Oberflä-

chenge-

wässer 

(Uferbe-

wuchs, 

Beschat-

tung) 

 
 Bei einer Zubeseilung 

kann sich potenziell ein 

Verlust von gewässer-

begleitenden Gehölzen 

durch die zusätzlichen 

Leiterseile ergeben. 

Die Zubeseilung findet 

jedoch innerhalb eines 

bestehenden Schutz-

streifens statt, für den 

eine Wuchshöhenbe-

schränkung gilt, welche 

durch regelmäßige 

Trassenpflege auch im 

Bereich der derzeit un-

belegten 

Der Neubau von Mas-

ten findet innerhalb ei-

nes bestehenden 

Schutzstreifens statt, 

für den eine Wuchshö-

henbeschränkung gilt, 

welche durch regelmä-

ßige Trassenpflege 

auch im Bereich der 

neuen Maststandorte 

Anwendung findet. 

Kleinräumige Abwei-

chungen aus dem be-

stehenden Schutz-

streifen mit 

Wuchshöhenbe-

schränkung um we-

nige Meter ergeben 

 Mastneubauten finden in-

nerhalb eines bestehen-

den Schutzstreifens statt, 

für den eine Wuchshöhen-

beschränkung gilt, welche 

durch regelmäßige Tras-

senpflege auch im Be-

reich der neuen Mast-

standorte Anwendung 

findet. Kleinräumige Ab-

weichungen aus dem be-

stehenden Schutzstreifen 

mit Wuchshöhenbe-

schränkung um wenige 

Meter ergeben sich beim 

Neubau von Winkelab-

spannmasten. 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Leiterseilplätze Anwen-

dung findet. 

Eine erhebliche Beein-

trächtigung von Uferve-

getation ist aufgrund der 

Vorbelastung nicht zu 

erwarten. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Umwelt-

auswirkung 

„Veränderung der 

Oberflächenge-

wässer (Uferbe-

wuchs, Beschat-

tung)“ 

sich beim Neubau von 

Winkelabspannmas-

ten. 

Durch das Anlegen 

von Überfahrten im 

Rahmen von Baustel-

lenzufahrten kann es 

zu punktuellem Verlust 

von Ufervegetation 

kommen.  

Nach derzeitigem Pla-

nungsstand sind für 

das Vorhaben keine 

Gewässerüberfahrten 

erforderlich, so dass 

keine Erhebliche Be-

einträchtigung von 

Ufervegetation zu er-

warten ist. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

„Veränderung 

der Oberflächen-

gewässer 

Die Lage der neuen Mast-

standorte weicht i.d.R. ca. 

30 m vom bisherigen 

Maststandort innerhalb 

der Bestandsachse ab; 

nur im Ausnahmefall bei 

Ringschnait kommt es zu 

einer größeren Abwei-

chung nach Westen. Dort 

befinden sich jedoch 

keine Fließgewässer.  

Eine erhebliche Beein-

trächtigung von Ufervege-

tation ist aufgrund der 

Vorbelastung nicht zu er-

warten. 

 Keine weitere Be-

trachtung der poten-

ziellen Umweltaus-

wirkung 

„Veränderung der 

Oberflächengewäs-

ser (Uferbewuchs, 

Beschattung)“ 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

(Uferbewuchs, 

Beschattung)“ 

d
a

u
e

rh
a

ft
e
 F

lä
c
h

e
n

in
a

n
s
p

ru
c
h
n

a
h

m
e

 

V
e

rä
n

d
e

ru
n

g
 d

e
s
 H

o
c
h

w
a
s
s
e

ra
b

fl
u
s
s
e

s
 u

n
d

 v
o

n
 H

o
c
h

w
a

s
s
e
rr

ü
c
k
h

a
lt
e

rä
u
m

e
n
     Dem Neubau von Mas-

ten steht ein nahezu 

gleicher Rückbau von 

Bestandsmasten ge-

genüber. Die Mastan-

zahl erhöht sich ge-

genüber dem Status 

Quo nur geringfügig 

um zwei zusätzliche 

Masten. Der Umfang 

der zusätzlich versie-

gelten Flächen ist so-

mit sehr gering. Je 

nach Masttyp kann das 

Fundament eines Mas-

tes bis zu 20 x 20 m be-

tragen. Die Mastaus-

trittsfläche 

(oberirdisch) ist deut-

lich kleiner. 

Es sind keine Mast-

neubauten innerhalb 

von Überschwem-

mungsgebieten vorge-

sehen. 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Durch das Vorhaben 

entstehen somit keine 

Wirkungen, die über 

die Bestandsleitung in 

erheblichem Maße hin-

ausgehen. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

„Veränderung 

des Hochwasser-

abflusses und 

von Hochwasser-

rückhalteräu-

men“ 
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    Dem Neubau von Mas-

ten steht ein nahezu 

gleicher Rückbau von 

Bestandsmasten ge-

genüber. Die Mastan-

zahl erhöht sich ge-

genüber dem Status 

Quo nur geringfügig 

um zwei zusätzliche 

Masten. Der Umfang 

der zusätzlich versie-

gelten Flächen ist 
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Wirk-

fak-

toren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

somit sehr gering. Je 

nach Masttyp kann das 

Fundament eines Mas-

tes bis zu 20 x 20 m be-

tragen. Die Mastaus-

trittsfläche 

(oberirdisch) ist deut-

lich kleiner. 

Aufgrund der kleinflä-

chigen Versiegelung 

sind i. d. R. keine Aus-

wirkungen auf die 

Grundwasserneubil-

dung zu erwarten. 

Nach derzeitigem Pla-

nungsstand sind keine 

Quellschutzgebiete 

betroffen. 

 Keine weitere Be-

trachtung der po-

tenziellen Um-

weltauswirkung 

„Veränderung 

der Grundwas-

serneubildung“ 
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5.4.7.1 Schutzgutspezifische Auswirkungen 

Tabelle 39: Schutzgut Wasser - Auswirkungen 

 

Wirkfaktor: Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten 

Veränderung des Hochwasserabflusses und von Hochwasserrückhalteräumen 

 Zu- und Umbeseilung 

Empfindlichkeit Arbeitsflächen und Zuwegungen befinden sich innerhalb des Überschwemmungsge-

biets Rot. Die Empfindlichkeit gegenüber der Veränderung des Hochwasserabflusses 

und von Hochwasserrückhalteräumen ist gering. 

Einwirkungsintensität Die Einwirkungsintensität ist zeitlich und räumlich sehr gering. Für die Tragmasten ist 

eine Zufahrt für Kleinfahrzeuge sowie eine Arbeitsfläche von ca. 300 m² ausreichend. 

Für Winkelabspannmasten sind Arbeitsflächen von jeweils ca. 600 m² erforderlich. 

Die Dauer der Bauphase ist auf wenige Wochen begrenzt. 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Während der Seilzugmaßnahmen innerhalb von Überschwemmungsgebieten werden 

Bauplanung und Organisation des Baubetriebes mit den zuständigen Behörden ab-

gestimmt, um notwendige Maßnahmen abzustimmen, z. B.: 

- Tägliche Abfrage der Hochwasserstände an weiter oberhalb liegenden Pegeln 

während der Bauzeit 

- Entfernung von Baumaschinen, Geräten, Baustoffen und sonstigen beweglichen 

Gegenständen aus dem Überschwemmungsgebiet bei Überflutungsgefahr 

Auswirkungen Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind auf-

grund der geringen Empfindlichkeit und der geringen Einwirkintensität keine erhebli-

chen Auswirkungen zu erwarten.  

Wirkfaktor: Maßnahmen zur Bauwerksgründung 

Einleitung in Grund- und Oberflächengewässer 

 Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit Die Empfindlichkeit gegenüber der Einleitung des im Zuge der Bauwerksgründung 

anfallenden Wassers variiert entsprechend der Aufnahmekapazität und des Zustan-

des des Gewässers, in das die Einleitung erfolgen soll. Im gesamten Untersuchungs-

raum kommen zahlreiche Fließgewässer mit geringer oder mittlerer Empfindlichkeit 

vor.    

Einwirkungsintensität Insgesamt werden 34 Masten neu- und 32 Masten zurückgebaut. Die Einwirkungsin-

tensität der Einleitung in Grund- und Oberflächengewässer hängt von der Menge des 

anfallenden Wassers ab. Diese kann je nach Gründungsart unterschiedlich ausfallen. 

Auf dieser Ebene erfolgt noch keine Festlegung auf eine Gründungsart. Bei über drei 

Viertel des Untersuchungsraums handelt es sich um grundwasserferne Standorte, wo 

voraussichtlich keine erheblichen Einleitungsmengen anfallen.  

Die insgesamt 34 Mastneubauten verteilen sich auf insgesamt ca. 88 km Leitungs-

länge, sodass lokal nur das Wasser aus der Wasserhaltung einzelner Baugruben ab-

zuleiten ist. 

Eine Wasserhaltung und Einleitung in Grund- und Oberflächengewässer ist nur über 

einen kurzen Zeitraum von wenigen Wochen, während der Bauwerksgründung erfor-

derlich. 

Beim Mastrückbau fallen nur geringe Menge an Wasser an, da kein Tiefbau wie bei 

den Neubaumasten erfolgt, sondern die Masten nur bis ca. 1,0 m unter Geländeober-

kante abgetragen werden und der Rest des Fundaments im Boden verbleibt.  
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Insgesamt liegt eine geringe Einwirkungsintensität vor. 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Sofern erforderlich, kann die Menge des anfallenden und einzuleitenden Wassers 

durch den Mastbau durch die Wahl der Fundamentart und des Bauverfahrens erheb-

lich minimiert werden. 

Vor der Einleitung des Wassers aus der Bauwasserhaltung in die Grund- und Fließ-

gewässer können diese aufbereitet werden, um den qualitativen Zustand der Gewäs-

ser nicht erheblich zu beeinträchtigen. 

Auswirkungen Aufgrund der geringen Einwirkungsintensität und der zahlreichen Fließgewässer mit 

geringer oder mittlerer Empfindlichkeit im gesamten Untersuchungsraum sind unter 

Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen keine erheblichen 

Auswirkungen durch die Einleitung in Grund- oder Fließgewässer zu erwarten.  

Wirkfaktor: Maßnahmen zur Bauwerksgründung  

Veränderung der Deckschichten und des Grundwasserleiters 

 Mastneubau / -erhöhung 

Empfindlichkeit Die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen variiert entsprechend der Grund-

wasserflurabstände: Als hoch empfindlich sind aufgrund der geringen oder fehlenden 

Überdeckung alle Bereiche mit geringen Grundwasserflurabständen einzustufen. Bei 

der anhand der Bodentypen vorgenommenen Abgrenzung grundwassernaher Berei-

che ist zu berücksichtigen, dass der Grundwasserstand jahreszeitlichen und klimati-

schen Schwankungen unterworfen ist und somit der Grundwasserstand zum Bauzeit-

punkt maßgeblich ist. 

Einwirkungsintensität Durch den Abtrag bzw. die Verringerung der filternden Deckschichten und durch den 

Einsatz von Baumaschinen ist temporär eine erhöhte Verschmutzungsgefährdung 

gegeben. Die baubedingte Erhöhung der Verschmutzungsgefährdung beschränkt 

sich grundsätzlich auf die Maststandorte und Arbeitsflächen. Einwirkungen außerhalb 

des Baustellenbereichs liegen unterhalb der Relevanzschwelle und sind mit forstwirt-

schaftlicher oder landwirtschaftlicher Nutzung vergleichbar. Die Mächtigkeit der 

Grundwasserüberdeckung wird im Zuge des Leitungsbaus wiederhergestellt, so dass 

nach Abschluss der Bauarbeiten eine erhöhte Verschmutzungsgefährdung nicht 

mehr gegeben ist. Daher kann die Einwirkungsintensität allgemein als mittel bezeich-

net werden. 

Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

Durch den Einsatz moderner Maschinen, die dem Stand der Technik entsprechen, 

sowie von entsprechend geschultem Personal wird das Risiko von Schadstoffeinträ-

gen (z. B. durch Schmier- oder Kraftstoffeintrag) minimiert.  

Spezielle Schutzmaßnahmen in WSG: In den zu querenden Bereichen von Wasser-

schutzgebieten werden keine Wartungsarbeiten, Ölwechsel und Reinigungsarbeiten 

an Baumaschinen durchgeführt. Zusätzlich wird ein Notfallplan für Unfälle aufgestellt 

und dem vor Ort befindlichen Personal zur Kenntnis gebracht. 

Auswirkungen Temporär verbleiben Auswirkungen im Hinblick auf die Erhöhung der Verschmut-

zungsgefährdung bei Mastneubauten mit hohen Grundwasserständen. Unter Berück-

sichtigung der Grundwasserschutzmaßnahmen handelt es sich jedoch nicht um er-

hebliche Auswirkungen. Auch außerhalb von grundwassernahen Bereichen 

verbleiben, unter Berücksichtigung der Grundwasserschutzmaßnahmen, keine ent-

scheidungserheblichen Umweltauswirkungen 
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5.4.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

5.4.8.1 Schutzgutspezifische Projektwirkungen 

In der nachstehenden Tabelle werden die für das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige 

Sachgüter relevanten Wirkfaktoren und potenziellen Umweltauswirkungen aus der Tabelle 13 

in Kap. 5.2.6 aufgeführt, die mit einem A oder einem B gekennzeichnet sind. Für diese Wirk-

faktoren und potenziellen Umweltauswirkungen wird begründet dargelegt, in welcher Betrach-

tungstiefe diese im Einzelnen auf Ebene der Bundesfachplanung untersucht werden. 
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Tabelle 40: Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter - Wirkfaktoren und potenzielle Umweltauswirkungen 

Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Auch wenn auf Ebene der BFP noch 

keine detaillierte Planung zu den 

Baustelleinrichtungsflächen und Zufahr-

ten vorliegt, lässt sich deren Lage und 

Flächenbedarf bereits grob abschätzen. 

Beim Neu- und Rückbau von Masten ist 

mit einem temporären Flächenbedarf 

von jeweils ca. 3.600 m² zzgl. Zuwegung 

zu rechnen.  Beim Rückbau von Masten 

beträgt dieser ca. 2.500 m² zzgl. Zuwe-

gungen. 

In Tabelle 27 sind die bekannten Boden-

denkmale für den Untersuchungsraum 

aufgeführt. In enger Abstimmung mit 

dem jeweils zuständigen Landesamt für 

Denkmalpflege sind bei entsprechenden 

Funden geeignete Schutzmaßnahmen 

zu entwickeln und umzusetzen.  

Unter Berücksichtigung ggf. erforderli-

cher Schutzmaßnahmen sind keine er-

heblichen Umweltauswirkungen zu er-

warten.  

 Keine weitere Betrachtung der 

potenziellen Umweltauswirkung 

„Beeinträchtigung und Verlust 

von Bodendenkmalen und archä-

ologischen Fundstellen“  
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Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 
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Beim Neubau von Masten wer-

den Flächen dauerhaft über-

plant. 

An drei Stellen ist ein Mastneu-

bau auf oder an einer Boden-

denkmalfläche geplant. Erheb-

liche Auswirkungen können 

durch Schutz- und Sicherungs-

maßnahmen (archäologische 

Prospektion, Sicherung des 

Bodendenkmals) vermeiden 

werden. 

Bei Zufallsfunden werden in en-

ger Abstimmung mit dem je-

weils zuständigen Landesamt 

für Denkmalpflege geeignete 

Schutzmaßnahmen entwickelt 

und umgesetzt. 

Unter Berücksichtigung ggf. er-

forderlicher Schutzmaßnah-

men sind keine erheblichen 

Umweltauswirkungen zu erwar-

ten.  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung „Be-

einträchtigung und Ver-

lust von Bodendenkma-
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Wirk-

fakto-

ren 

Potenzi-

elle Um-

weltaus-

wirkung 

Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

Bau/ 

Rückbau 
Anlage Betrieb 

len und archäologischen 
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Bei Zubeseilung: 

Die Masten der Bestandslei-

tung sowie die vorhandenen 

Leiterseile stellen eine derart 

hohe Vorbelastung dar, dass 

eine Zubeseilung auf Be-

trachtungsebene der BFP 

keine erheblichen Auswirkun-

gen verursacht. Die Wirkung 

der Zubeseilung auf die Er-

lebbarkeit von Baudenkma-

len ist gegenüber den Wir-

kungen durch den Bestand 

nicht erheblich. 

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung 

„Beeinträchtigung von 

Baudenkmälern und 

des Ortsbildes“ 

  

Die Lage der neuen Maststand-

orte weicht maximal 200 m von 

der Bestandsachse ab. An ins-

gesamt 16 Masten kommt es 

im worst-case zu Masterhöhun-

gen (i.d.R. 2,5 m, in drei Fällen 

um 5,0 m). 

Durch den Rückbau von Mas-

ten erhöht sich die Mastanzahl 

zum Status Quo nur geringfü-

gig um zwei Masten. 

Aufgrund der räumlichen Nähe 

der Neubaumasten zu den Be-

standsmasten, der Entlastung 

durch die Rückbaumasten und 

die sich nur geringfügig ändern-

den Masthöhen, ergeben sich 

keine Wirkungen auf die Erleb-

barkeit von Baudenkmalen ge-

genüber den Wirkungen durch 

den Bestand  

 Keine weitere Betrach-

tung der potenziellen 

Umweltauswirkung „Be-

einträchtigung von Bau-

denkmälern und des 

Ortsbildes“ 
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5.4.8.2 Schutzgutspezifische Auswirkungen 

Aufgrund der in Kap. 5.4.8.1 dargelegten fehlenden Relevanz der potenziellen Umweltauswir-

kungen sind auf Ebene der SUP-Vorprüfung keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutz-

gut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter zu erwarten. 

 

5.4.9 Wechselwirkungen 

Für keines der Schutzgüter gemäß § 2 UVPG konnten gutachterlicherseits unter Berücksich-

tigung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen erhebliche Auswirkungen ermittelt wer-

den. Wirkzusammenhänge zwischen den Schutzgütern, die zu erheblichen Auswirkungen füh-

ren, lassen sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht feststellen.   

 

5.4.10 Kumulative und grenzüberschreitende Auswirkungen 

Die Staatsgrenze zu Österreich befindet sich in ca. 6,7 km Entfernung. Aufgrund dieses Ab-

standes und der Reichweite der Wirkfaktoren sind keine grenzüberscheitenden Auswirkungen 

auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG, die Raumstruktur und -nutzung, den Artenschutz oder 

NATURA 2000-Gebiete zu erwarten. 

 

5.5 NATURA 2000-Verträglichkeitsabschätzung 

Im Umfeld des geplanten Vorhabens finden sich europäische Schutzgebiete, die Bestandteil 

des Netzes NATURA 2000 sind. Gegenstand der habitatschutzrechtlichen Betrachtung im ver-

einfachten Verfahren zur Bundesfachplanung ist die Prüfung, ob die geplante Ausbaumaß-

nahme bestehender Leitungen mit ausreichender Sicherheit ohne erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Erhaltungsziele von NATURA 2000-Gebieten umgesetzt werden kann und damit eine 

generelle Zulassungsfähigkeit nach § 33 BNatSchG in Aussicht zu stellen ist. Die konkrete 

Umsetzung des geplanten Vorhabens ist nicht Bestandteil des Genehmigungsrahmens der 

Bundesfachplanung. Details zur Umsetzung des geplanten Vorhabens werden im nachfolgen-

den Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

Einer gebietsbezogenen Betrachtung werden alle FFH-Gebiete in einem Korridor von 500 m 

zur Leitungsachse sowie die Vogelschutzgebiete in einem Korridor von 1.000 m beidseits der 

Leitungsachse unterzogen. Die vollständige gebietsbezogene Betrachtung einschließlich 

Plananlagen ist Gegenstand des Anhangs 3. Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammen-

fassend dargestellt. 

Da sich das Vorhaben auf eine bestehende Leitung mit vorhandenem Schutzstreifen be-

schränkt, sind deutlich geringere Wirkungen als im Zusammenhang mit einem Leitungsneubau 

gegeben. Ein Schutzstreifen ist bereits vorhanden und es werden wiederkehrende Pflegemaß-

nahmen durchgeführt. Die für die Baumaßnahme erforderlichen Flächen sind punktuell und 

nicht über den gesamten Trassenverlauf erforderlich und beschränken sich dabei auf den Be-

reich des bestehenden Schutzstreifens. In Folge dessen ist die Inanspruchnahme älterer Ge-

hölze, auch als Habitate verschiedener relevanter Tierarten nicht zu erwarten, sondern 
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beschränkt sich auf Biotope eines jüngeren Sukzessionstadiums. Der bestehende Trassen-

raum und die regelmäßig durchgeführten Pflegemaßnahmen sind im Gebiet bereits grundsätz-

lich bekannt. 

Mögliche Wirkungen im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben lassen sich folgender-

maßen zusammenfassen: 

FFH-Gebiet „Untere Illerauen“ DE 7726-371 

Die bestehende Freileitung Bl. 4521 quert das Gebiet westlich des Auesees in einem Bereich, 

in dem sich zwei Teilflächen unter Aussparung des bestehenden Trassenraumes nach Norden 

und Süden erstrecken. Gemäß worst-case-Einschätzung sind weder ein Neubau noch eine 

Masterhöhung innerhalb des Untersuchungsraumes zum FFH-Gebiet erforderlich. Eine Ver-

änderung des bestehenden Schutzstreifens ist nach Umsetzung der Zubeseilung nicht gege-

ben.  

Baubedingte Wirkungen im Zusammenhang mit der Zubeseilung können sich vor allem im 

Umfeld des Winkelabspannmastes 37 ergeben. Die durch die Anlage und den Betrieb der 

Leitung gegebenen Wirkungen bleiben überwiegend unverändert bestehen.  

FFH-Gebiet „Donau zwischen Munderkingen und Ulm und nördliche Iller“ DE 7625-311 

Das FFH-Gebiet wird unmittelbar angrenzend an der Grenze zwischen den Bundesländern 

Bayern und Baden-Württemberg durch die bestehende Freileitung Bl. 4521 gequert. Alle Be-

standsmasten stehen außerhalb der Schutzgebietsfläche. Für die im Untersuchungsraum vor-

kommenden Masten ist gemäß worst-case-Einschätzung weder ein Neubau noch eine Mas-

terhöhung erforderlich. Eine Veränderung des bestehenden Schutzstreifens ist nach 

Umsetzung der Zubeseilung nicht gegeben.  

Baubedingte Wirkungen sind daher ausschließlich im Zusammenhang mit der Zubeseilung 

des Winkelabspannmastes 36 möglich, der im nahen Umfeld der Schutzgebietsgrenze steht. 

Die durch die Anlage und den Betrieb der Leitung gegebenen Wirkungen bleiben überwiegend 

unverändert bestehen.  

FFH-Gebiet „Rot, Bellamonter Rottum und Dürnach“ DE 7825-311 

Der Untersuchungsraum von 500 m beiderseits der Bestandsleitungen Bl. 4521 und 4572 er-

streckt sich auf drei räumlich voneinander getrennte Teilflächen des FFH-Gebietes. Die Be-

standsleitung quert dabei die Fließgewässer Rot und Dürnach, die schmal-linear als FFH-Ge-

biet abgegrenzt sind und verläuft östlich außerhalb der Teilfläche Osterried des FFH-Gebietes. 

Keiner der Bestandsmasten steht dabei innerhalb der Schutzgebietsflächen.  

Innerhalb der drei räumlich voneinander getrennten Untersuchungsräume ist gemäß worst-

case-Einschätzung ein Neubau nicht erforderlich. Östlich der Teilfläche Osterried ist die Erhö-

hung eines Mastes um maximal 2,5 m nicht auszuschließen. Eine Veränderung des bestehen-

den Schutzstreifens ist in allen Untersuchungsräumen nicht gegeben.  

Aufgrund der gegebenen Entfernungen der Bestandsmasten zu den FFH-Teilflächen ist eine 

Inanspruchnahme durch baubedingte Arbeitsflächen nicht anzunehmen. Wirkungen reduzie-

ren sich daher ausschließlich auf mögliche indirekte Wirkungen während der Bauzeit. Die 
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durch die Anlage und den Betrieb der Leitung gegebenen Wirkungen bleiben überwiegend 

unverändert bestehen.  

FFH-Gebiet „Wurzacher Ried und Rohrsee“ DE 8025-341 

Das FFH-Gebiet erstreckt sich auf die zwei Teilflächen Wurzacher Ried und Rohrsee. Wäh-

rend die Bestandsleitung Bl. 4572 überwiegend westlich des Wurzacher Ried verläuft und die 

Teilfläche einzig über einen kurzen Abschnitt im Umfeld von Mast 138 quert, verläuft sie im 

Bereich der zweiten Teilfläche über eine längere Strecke und mit den beiden Masten 151 und 

152 innerhalb des Schutzgebietes.  

Gemäß worst-case-Einschätzung ist ein Neubau von Masten innerhalb des Untersuchungs-

raumes zum FFH-Gebiet nicht erforderlich. Für vier Masten außerhalb des FFH-Gebietes ist 

eine Erhöhung bis maximal 5 m nicht auszuschließen. Eine Veränderung des bestehenden 

Schutzstreifens ist nach Umsetzung der Umbeseilung nicht gegeben.  

Mögliche Wirkungen können sich vor allem durch die baubedingte Inanspruchnahme von Flä-

chen innerhalb der beiden FFH-Teilflächen sowie durch indirekte Wirkungen der im nahen 

Umfeld stehenden Masten ergeben. Betriebs- bzw. anlagenbedingte Wirkungen durch den 

Schutzstreifen sowie das Kollisionsrisiko bleiben überwiegend unverändert bestehen. 

FFH-Gebiet „Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg“ DE 8224-311 

Das FFH-Gebiet erstreckt sich auf die beiden räumlich getrennten Teilflächen Metzisweiler 

Weiher und Finkenmoos bei Kißlegg. Die Bestandsleitung verläuft mit einem Abstand von etwa 

350 m vollständig außerhalb beider Teilflächen des FFH-Gebietes.  

Gemäß worst-case-Einschätzung ist innerhalb der Untersuchungsräume der beiden Annähe-

rungsbereiche ggf. ein Neubau des Mastes 178 notwendig. Da es sich bei dem Mast außerhalb 

des FFH-Gebietes um einen Winkelabspannmast handelt, sind auch geringfügige Verände-

rungen des Schutzstreifens möglich. Aufgrund der gegebenen Entfernung von über 490 m sind 

relevante Wirkungen durch eine kleinräumige Verschiebung des Schutzstreifens jedoch nicht 

gegeben. 

Aufgrund der gegebenen Entfernungen der Bestandsmasten zu den FFH-Teilflächen ist eine 

Inanspruchnahme durch baubedingte Arbeitsflächen nicht anzunehmen. Wirkungen reduzie-

ren sich daher ausschließlich auf mögliche indirekte Wirkungen während der Bauzeit. Die 

durch die Anlage und den Betrieb der Leitung gegebenen Wirkungen bleiben überwiegend 

unverändert bestehen.  

FFH-Gebiet „Altdorfer Wald“ DE 8124-341 

Das FFH-Gebiet erstreckt sich auf den Flusslauf des Premersbaches sowie die unmittelbar 

angrenzenden Uferbereiche. Die Bestandsleitung verläuft mit einem Abstand von etwa 250 m 

vollständig außerhalb des FFH-Gebietes.  

Gemäß worst-case-Einschätzung ist innerhalb der Untersuchungsraumes ggf. ein Neubau des 

Mastes 178 notwendig. Da es sich bei dem Mast außerhalb des FFH-Gebietes um einen Win-

kelabspannmast handelt, sind auch geringfügige Veränderungen des Schutzstreifens möglich. 
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Aufgrund der gegebenen Entfernung von über 450 m sind relevante Wirkungen durch eine 

kleinräumige Verschiebung des Schutzstreifens jedoch nicht gegeben. 

Aufgrund der gegebenen Entfernungen der Bestandsmasten zu den FFH-Teilflächen ist eine 

Inanspruchnahme durch baubedingte Arbeitsflächen nicht anzunehmen. Wirkungen reduzie-

ren sich daher ausschließlich auf mögliche indirekte Wirkungen während der Bauzeit. Die 

durch die Anlage und den Betrieb der Leitung gegebenen Wirkungen bleiben überwiegend 

unverändert bestehen.  

FFH-Gebiet „Untere Argen und Seitentäler“ DE 8234-342 

Der Untersuchungsraum von 500 m beiderseits der Bestandsleitung Bl. 4572 erstreckt sich 

auf mehrere, räumlich voneinander getrennte Teilflächen des FFH-Gebietes. Südlich von Leu-

polz liegt die Bestandsleitung östlich des FFH-Gebietes. Im weiteren Verlauf nach Süden ver-

läuft sie westlich einer weiteren Teilfläche am Großweiher und quert das FFH-Gebiet dann mit 

dem Flusslauf der Unteren Argen.  

In diesem Bereich steht ein Bestandsmast im Randbereich des FFH-Gebietes. Alle weiteren 

Bestandsmasten finden sich außerhalb des Schutzgebietes. Innerhalb der Untersuchungs-

räume der Annäherungsbereiche ist gemäß worst-case-Einschätzung keine Erhöhung von 

Masten erforderlich. Dagegen ist der Neubau von vier Masten im Annäherungs- und Que-

rungsbereich mit der Unteren Argen nicht auszuschließen. Da es sich bei zwei Masten außer-

halb des FFH-Gebietes um Winkelabspannmasten handelt, sind auch Veränderungen des 

Schutzstreifens möglich.  

Mögliche Wirkungen beschränken sich auf den Annäherungs- und Querungsbereich mit der 

Unteren Argen und umfassen vor allem baubedingte Wirkungen, die sich auch im Zusammen-

hang mit einer Wasserhaltung sowie -einleitung ergeben können. Relevante Änderungen des 

Schutzstreifens sind unter Berücksichtigung der Lage der Masten und der bereits bestehenden 

Inanspruchnahme von Schutzgebietsfläche im Umfeld der Unteren Argen nicht anzunehmen. 

FFH-Gebiet „Obere Argen und Seitentäler“ DE 8324-342 

Die bestehende Freileitung Bl. 4572 quert das FFH-Gebiet mit dem Flusslauf der Oberen Ar-

gen. Im weiteren Verlauf nach Süden bis zum Punkt Niederwangen erstreckt sich der Unter-

suchungsraum auf zwei weitere Teilflächen des FFH-Gebietes am Elitzer See sowie zwischen 

den Ortslagen Obermooweiler und Wolfatz. Mit dem Mast 222 steht ein Bestandsmast in un-

mittelbarere Nähe zur FFH-Gebietsgrenze. Alle weiteren Bestandsmasten finden sich mit grö-

ßeren Entfernungen außerhalb der Teilflächen des Europäischen Schutzgebietes.  

Einschließlich des Mastes 222 sind für insgesamt drei Masten innerhalb des Untersuchungs-

raumes gemäß worst-case-Einschätzung ein Neubau, für einen weiteren Mast eine Erhöhung 

um maximal 5 m erforderlich. Eine Veränderung des bestehenden Schutzstreifens ist nicht 

gegeben.  

Mögliche Wirkungen auf das FFH-Gebiet und seine Schutzgegenstände sind vor allem im Um-

feld des Mastes 222 aufgrund der beengten Situation zwischen zwei Flussläufen nicht auszu-

schließen. Daneben können sich während der Bauzeit Wirkungen im Zusammenhang mit der 

Wasserhaltung an den Neubaumasten sowie der Einleitung in geeignete Vorfluter ergeben.  
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Die durch die Anlage und den Betrieb der Leitung gegebenen Wirkungen bleiben überwiegend 

unverändert bestehen. 

Vogelschutzgebiet „Wurzacher Ried“ DE 8025-401 

Das Vogelschutzgebiet grenzt die feuchtegeprägten Riedflächen nördlich von Bad Wurzach 

ab. Die bestehende Leitung Bl. 4572 verläuft in unterschiedlicher Entfernung westlich des 

Schutzgebietes. Der Mast 138 steht dabei als einziger Mast im Randbereich des Vogelschutz-

gebietes. Gemäß worst-case-Einschätzung ist ein Neubau von Masten innerhalb des Unter-

suchungsraumes zum Vogelschutzgebiet nicht erforderlich. Für drei Masten außerhalb des 

Vogelschutzgebietes ist eine Erhöhung bis maximal 5 m nicht auszuschließen. Eine Verände-

rung des bestehenden Schutzstreifens ist nach Umsetzung der Zubeseilung nicht gegeben.  

Baubedingte Wirkungen im Zusammenhang mit der Zubeseilung können sich vor allem im 

Umfeld des Mastes 138 ergeben. Die durch die Anlage und den Betrieb der Leitung gegebe-

nen Wirkungen bleiben überwiegend unverändert bestehen. Hierzu zählt vor allem das Kolli-

sionsrisiko der bereits mit vogelabweisenden Markern bestückten Freileitung. 

Vogelschutzgebiet „Rohrsee“ DE 8125-441 

Die vorhandene Freileitung Bl. 4572 verläuft westlich des Rohrsees und quert das Vogel-

schutzgebiet im Randbereich über etwa 700 m. Zwei Bestandsmasten stehen dabei innerhalb 

des Vogelschutzgebietes, ein weiterer steht in unmittelbarere Nähe der Gebietsgrenze.  

Gemäß worst-case-Einschätzung ist ein Neubau von Masten innerhalb des Untersuchungs-

raumes zum Vogelschutzgebiet nicht erforderlich. Für drei Masten außerhalb des Vogelschutz-

gebietes ist eine Erhöhung bis maximal 2,5 m nicht auszuschließen. Eine Veränderung des 

bestehenden Schutzstreifens ist nach Umsetzung der Zubeseilung nicht gegeben.  

Mögliche Wirkungen können sich vor allem durch die baubedingte Inanspruchnahme von Flä-

chen des Vogelschutzgebietes im Umfeld der Masten 151 und 152 sowie durch indirekte Wir-

kungen der im nahen Umfeld stehenden Masten ergeben. Betriebs- bzw. anlagenbedingte 

Wirkungen durch den Schutzstreifen sowie das Kollisionsrisiko bleiben überwiegend unverän-

dert bestehen. Der betrachtete Abschnitt der Freileitung im Untersuchungsraum zum Vogel-

schutzgebiet ist bereits mit Vogelabweisern versehen.  

 

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass für alle NATURA 2000-Gebiete Maßnahmen erforder-

lich sind, die eine Verminderung oder Vermeidung von Beeinträchtigungen erwirken können. 

Gebietsweise werden auch Vorgaben zur technischen Planung getroffen. Insgesamt zeigt 

sich, dass für diese Maßnahmen eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit und Wirksamkeit 

prognostiziert werden kann. Unter Berücksichtigung der gebietsbezogen getroffenen Details 

sind mit ausreichender Sicherheit keine erheblichen Beeinträchtigungen der NATURA 2000-

Gebiete und ihrer maßgeblichen Bestandteile und Erhaltungsziele zu erwarten. Das Vorhaben 

ist unter Beachtung von Auflagen zulassungsfähig. 

Im nachfolgenden Zulassungsverfahren sind mögliche Wirkungen unter Berücksichtigung ak-

tueller Erfassungserkenntnisse zu überprüfen und die ggf. erforderlichen Maßnahmen 
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flächenscharf und zeitlich konkret festzulegen. Dabei müssen nicht alle derzeit aufgeführten 

Maßnahmen tatsächlich erforderlich werden. 

 

5.6 Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung 

Die artenschutzrechtliche Ersteinschätzung erfolgte auf Grundlage der vorhandenen Daten 

zum Vorkommen der verschiedenen prüfungsrelevanten Arten in Bayern bzw. Baden-Würt-

temberg, der Habitatansprüche dieser Arten und der Biotopausstattung des betrachteten Un-

tersuchungsraumes in Verbindung mit den projektspezifischen Wirkungen für die jeweilige Ar-

tengruppe. Ziel war die Abschätzung, ob sich durch eine potenzielle Beeinträchtigung der 

Arten erhebliche Auswirkungen ergeben, Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG 

einschlägig werden und ob diese durch geeignete Schutzmaßnahmen vollständig vermieden 

werden können. 

In der Gruppe der Säugetiere können im Untersuchungskorridor der Biber, die Haselmaus 

sowie eine Vielzahl an Fledermäusen, gebäudebewohnende sowie baumbewohnende Arten, 

vorkommen. Eine Beeinträchtigung des Bibers könnte sich ergeben, falls Baumaßnahmen in 

unmittelbarer Nähe eines Biberbaus stattfinden oder wandernde Tiere durch den Baustellen-

verkehr gefährdet werden. Als Schutzmaßnahme können hier z.B. die Baufelder entsprechend 

den örtlichen Gegebenheiten - soweit technisch möglich – angepasst werden, Bauzeitenrege-

lungen, die die Bauzeit auf Monate einschränken, in denen keine Aufzucht von Bibern stattfin-

det (außerhalb Anfang März - Ende Juni), angewendet oder die Lärmbeeinträchtigung durch 

Verwendung entsprechender Geräte reduziert werden. Eine Beeinträchtigung der Haselmaus 

kann durch die Beseitigung des Lebensraums „strauchreiche Gehölzflächen“ eintreten. Hier 

können Schutzmaßnahmen angewendet werden, wie z.B. die Beseitigung von Gehölzen au-

ßerhalb der Nestbau- und Aufzuchtzeiten, Erhalt von Strukturen mit Habitatfunktion - falls tech-

nisch möglich - oder die Durchführung einer Kontrolle potenzieller Winterschlafstätten (Baum-

stümpfe, Erdhöhlen) durch die ökologische Baubegleitung vor deren Beseitigung. Für 

gebäudebewohnende Fledermäuse sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten, da keine Ge-

bäude oder Brücken durch die Bautätigkeit betroffen sind. Baumbewohnende Fledermäuse 

könnten beeinträchtigt werden, wenn Höhlenbäume/ Quartierbäume durch die Baumaßnah-

men beseitigt werden müssen. Aufgrund der überwiegenden Nutzung des bestehenden 

Schutzstreifens und der Lage auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist die Notwendigkeit 

der Fällung von Bäumen und damit die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts von Quartierbäumen 

relativ gering. Als Schutzmaßnahme für baumbewohnende Fledermäuse steht hier in erster 

Linie der Erhalt von Quartierbäumen im Vordergrund. Sollte ein Verlust nicht vermieden wer-

den können, werden die erforderlichen Fällarbeiten außerhalb der Wochenstubenzeit oder 

Winterschlafzeit (Zeitraum September – Oktober) vorgenommen. Die Höhlen werden vorher 

so verschlossen, dass ein Ausflug möglich ist, ein Einflug jedoch nicht mehr. Für den Verlust 

eines Quartiers müssen als Ausgleichsmaßnahme z.B. Ersatzquartiere in ausreichend großer 

Zahl in der direkten Umgebung angebracht werden. 

Die potenziell vorkommenden Brutvögel können z. B. durch Beseitigung ihres potenziellen Le-

bensraums beeinträchtigt werden, im Zuge dessen aufgrund der Zerstörung von Nestern 
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einzelne Tiere getötet werden könnten – dies bezieht sich sowohl auf in Gehölzen brütende 

Arten wie auch auf Arten des Offenlandes (z. B. Feldlerche). Durch die Bauarbeiten selbst 

kann es zu einer Störung während der Brutzeit kommen, wodurch z. B. Nester verlassen wer-

den könnten. Als geeignete Schutzmaßnahmen dienen bauvorbereitende Maßnahmen, bei 

denen die Beseitigung von Gehölzen oder das Abschieben von Oberboden auf Ackerflächen 

vor dem Beginn der Brutzeit, in der Regel in den Wintermonaten, stattfindet und anschließend 

durch temporäre Vergrämungsmaßnahmen eine Ansiedlung von Vogelarten in der folgenden 

Brutperiode im direkten Umfeld der Bautätigkeiten vermieden wird. Ist eine solche Maßnahme 

nicht möglich, weil z. B. vorhandene Nistplätze im Folgejahr erneut genutzt werden und Aus-

weichmöglichkeiten nicht gegeben sind, kann eine Bauzeitenregelung zum Tragen kommen, 

in der die Bautätigkeit außerhalb der Fortpflanzungszeit der jeweiligen Vogelart stattfinden 

muss. Als vorrangige Maßnahme ist auch hier der Erhalt von Horstbäumen bzw. die Einschrän-

kung von Arbeitsflächen in der direkten Umgebung dieser Bäume anzustreben.  

Rastvögel können durch Störungen aufgrund der Bautätigkeit im Umfeld von Rast- oder 

Schlafplätzen beeinträchtigt werden. Als Schutzmaßnahme können Bautätigkeiten während 

der Rastzeit im Umfeld der Rastgebiete ausgeschlossen oder vor Beginn der Rastzeit begon-

nen werden, so dass ankommende Rastvögel kleinräumig ausweichen können. Eine weitere 

mögliche Beeinträchtigung ergibt sich durch das Tötungsrisiko aufgrund von Kollisionen mit 

den Leiterseilen. Als Maßnahme können die Seile zur besseren Sichtbarkeit für die Vögel mit 

speziellen Vogelmarkern markiert werden, wodurch das Tötungsrisiko um über 90 % sinkt.  

Potenziell vorkommende Amphibien sind insbesondere durch Baumaßnahmen im Umfeld von 

Laichgewässern gefährdet. Eine Beeinträchtigung kann sich z. B. durch die Lage von Zufahr-

ten oder Arbeitsflächen im Bereich der Wanderrouten ergeben oder durch tiefe Baugruben, 

aus denen die Tiere nicht entkommen können. Als Schutzmaßnahme können mobile Zäune 

aufgestellt werden, die wandernde Tiere umleiten oder abhalten, und die Baugruben auf hin-

eingefallene Tiere kontrolliert werden. 

Reptilien können durch die Inanspruchnahme ihres Lebensraums getötet werden oder in of-

fene Baugruben fallen, aus denen die Tiere nicht entkommen können. Als Maßnahme kann 

die Baufeldfreimachung außerhalb der Winterruhe stattfinden, um den Tieren ein Entkommen 

zu ermöglichen, Schutzzäune um die Baugruben aufgestellt und die Baugruben auf hineinge-

fallene Tiere kontrolliert werden.  

Fische und Rundmäuler, Libellen, Weichtiere und Krebse könnten durch das Einleiten von 

Wasser aus der temporären Wasserhaltung beim Mastneubau beeinträchtigt werden. Das ein-

strömende Wasser könnte Fische während der Laichzeit oder den Laich selbst bzw. die Libel-

lenlarven, die Weichtiere oder Krebse insbesondere durch Sedimentaufwirbelung und dadurch 

erfolgende Trübung des Wassers beeinträchtigen. Als Schutzmaßnahme kann zum einen in 

relevanten Fischlaichgewässern die Wassereinleitung während der Laichzeiten unterbunden 

werden oder bei der Einleitung von Wasser in sonstige Gewässer Filter eingesetzt werden, die 

die Geschwindigkeit des einströmenden Wassers reduzieren und somit eine Beeinträchtigung 

z. B. durch aufgewirbeltes Sediment verhindern. 
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Eine Beeinträchtigung von Schmetterlingen kann sich durch die temporäre Inanspruchnahme 

von Lebensraum der Raupen/ Ablageplätzen der Eier ergeben. Als Schutzmaßnahme kann 

die Baufeldräumung während der Hauptflugzeit der Schmetterlinge stattfinden, da die mobilen 

Falter kleinräumig ausweichen können. Des Weiteren können die Flächen frühzeitig gemäht 

werden, um ein Ablegen der Eier durch vorkommende Falter und damit das Vorkommen von 

Raupen in diesen Bereichen zu verhindern. 

Potenziell vorkommende Pflanzen könnten zum einen durch eine direkte Inanspruchnahme 

beeinträchtigt werden und zum anderen durch Veränderung des Wasserstandes aufgrund von 

Wasserhaltung bei Mastneubauten in feuchteabhängigen Lebensräumen. Dem kann u. a. 

durch Absperren sensibler Bereiche entgegengewirkt werden und durch einen möglichst kur-

zen Zeitraum bei notwendiger Wasserhaltung mit ggf. Einleitung von Wasser in den betroffe-

nen Bereich. 

Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung für die 380-kV-Netzverstärkung 

Wullenstetten – Niederwangen durch die Amprion GmbH ist festzustellen, dass nach dem der-

zeitigen Planungsstand bei Durchführung des Vorhabens innerhalb des Untersuchungsraums 

bei keiner der geprüften europarechtlich streng oder besonders geschützten Arten das Eintre-

ten von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG erwartet wird. 

Es werden zur Vermeidung der Tatbestände erforderliche Maßnahmen vorgesehen, die im 

Rahmen des nachfolgenden PFV im Detail zu konkretisieren sind und deren Einhaltung im 

Rahmen einer ökologischen Baubegleitung zu sichern ist. Durch diese wird vom Beginn der 

Baumaßnahme bis zur Abnahme aller Kompensationsmaßnahmen die Einhaltung der Ziele 

und Maßnahmen des Artenschutzes gesichert. 

Es wurde dargelegt, dass die potenziell vorkommenden Populationen der genannten Tierarten 

bzw. –gruppen sowie die potenziell vorkommenden Pflanzenarten in ihrem natürlichen Ver-

breitungsgebiet in einem günstigen Erhaltungszustand verbleiben bzw. sich deren aktueller 

Erhaltungszustand nicht verschlechtert. Damit liegen auch keine Schäden an bestimmten Ar-

ten und natürlichen Lebensräumen i. S. von § 19 BNatSchG vor. Eine Ausnahmeprüfung ge-

mäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist daher nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. 

Die vollständige artenschutzrechtliche Ersteinschätzung ist der Antragsunterlage als Anhang 4 

beigefügt. 

 

5.7 Nullvariante  

Mit der Aufnahme in die Nr. 25 des Anhangs zum BBPlG hat der Gesetzgeber die energiewirt-

schaftliche Notwendigkeit des Vorhabens und den vordringlichen Bedarf zur Gewährleistung 

eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs festgestellt. Der Bedarfsplan beinhaltet kon-

krete Vorhaben „die der Anpassung, Entwicklung und dem Ausbau der Übertragungsnetze zur 

Einbindung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilität der Elektri-

zitätsnetze innerhalb der Europäischen Union, zum Anschluss neuer Kraftwerke oder zur Ver-

meidung struktureller Engpässe im Übertragungsnetz dienen und für die daher ein vordringli-

cher Bedarf besteht“ (§ 1 Abs. 1 BBPlG). An diese gesetzliche Bedarfsfestlegung ist sowohl 
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die Amprion GmbH als auch die Genehmigungsbehörde gebunden. Nach § 1 Satz 3 NABEG 

gilt zudem, dass die Realisierung der Stromleitungen, die in den Geltungsbereich des NABEG 

fallen, aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses erforderlich ist. Ein Verzicht 

auf das geplante Vorhaben würde den gesetzlichen Festlegungen widersprechen und stellt 

keine wählbare Option dar.  

Um die erheblich steigenden Einspeisungen regenerativer wie konventioneller Energie zu ge-

währleisten, ist der Ausbau des Netzes durch dieses Vorhaben erforderlich. Maßnahmen der 

Netzoptimierung werden durch die Vorhabenträgerin ausgeschöpft. Diese Maßnahmen allein 

reichen nicht für die notwendige Kapazitätserhöhung und können damit die Versorgungssi-

cherheit langfristig nicht sicherstellen.  

Eine Nicht-Realisierung des Vorhabens stellt daher keine ernsthaft in Betracht kommende Al-

ternative dar. 

 

5.8 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Die zur Erstellung der SUP-Vorprüfung benötigten Grundlagen lagen bereits frühzeitig durch 

Datenabfragen und Internetrecherche vor. Auf Grundlage der Hinweise aus den durchgeführ-

ten Abstimmungsterminen mit Behörden und Kommunen wurden die Informationen und 

Grundlagendaten ergänzt. Die angefragten Daten und Informationen wurden rechtzeitig durch 

die jeweiligen Stellen bereitgestellt. Die übermittelten Daten konnten ohne auftretende Schwie-

rigkeiten für die Erstellung der SUP-Vorprüfung genutzt werden. 

Damit ist gewährleistet, dass die Trasse auf Maßstabsebene der Bundesfachplanung anhand 

ausreichend vorliegender Datengrundlagen bewertet werden konnte. 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen traten somit nicht auf. 

 

5.9 Zusammenfassende Beurteilung 

Das geplante Vorhaben sieht die Zubeseilung der Bestandsleitung Wullenstetten - Dellmen-

singen  (Bl. 4521) auf ca. 13 km und die Umbeseilung (Bl. 4572) der Bestandsleitung Dellmen-

singen – Niederwangen auf ca. 75 km vor. Es umfasst dabei nach derzeitigem Planungsstand 

den Neubau von 34 Masten und die Erhöhung von 16 Masten um maximal 5,0 m. Dem Mast-

neubau steht ein vergleichbarer Rückbau von Masten gegenüber. Insgesamt werden voraus-

sichtlich zwei Masten zusätzlich errichtet. Geringfügige Abweichungen aus der bestehenden 

Trassenachse von max. 200 m sind am Punkt Wullenstetten und im Bereich der Variante Ring-

schnait geplant. Die Zu- und Umbeseilung einer bestehenden Leitung entspricht dem NOVA-

Prinzip in hohem Maße und stellt eine wesentliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme 

dar.   

Im Ergebnis der Untersuchungen der SUP-Vorprüfung kann gutachterlicherseits festgestellt 

werden, dass nach derzeitigem Kenntnisstand unter Berücksichtigung wirksamer Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen für keines der Schutzgüter gemäß § 2 UVPG erhebliche 

Auswirkungen zu erwarten sind.   
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Ebenso wird gutachterlicherseits unter Berücksichtigung wirksamer Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen eine Verträglichkeit hinsichtlich NATURA 2000 und artenschutzrechtlicher 

Belange festgestellt. 

Die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung ist somit nicht erforderlich.  
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6 Raumverträglichkeitsstudie 

6.1 Methodisches Vorgehen 

6.1.1 Ziel der Raumverträglichkeitsstudie 

Gemäß § 11 Abs. 2 NABEG stellt die Bundesnetzagentur im vereinfachten Verfahren im Be-

nehmen mit den zuständigen Landesbehörden fest, ob die Ausbaumaßnahme raumverträglich 

ist. Die Raumverträglichkeitsstudie (RVS) soll die Grundlagen für die Prüfung bereitstellen, 

inwieweit die Planung mit den nach dem Raumordnungsgesetz (ROG) zu betrachtenden Er-

fordernissen der Raumordnung übereinstimmt. Darüber hinaus ist die Abstimmung der Pla-

nung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu prüfen (vgl. Kap. 6.3). 

Da im vereinfachten Verfahren gemäß § 9 Abs. 7 NABEG die Durchführung eines Anhörungs-

verfahrens unterbleiben kann, soll auf Grundlage der eingereichten Unterlagen die Prüfung 

der Raumverträglichkeit jedenfalls im Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden fest-

gestellt werden. 

Neben der Raumverträglichkeit wird auch im vereinfachten Verfahren geprüft, ob der Ausbau-

maßnahme sonstige überwiegende öffentliche oder private Belange entgegenstehen. Die öf-

fentlichen und privaten Belange sind Gegenstand des Kapitels 7. 

 

6.1.2 Merkmale des Vorhabens  

Das geplante BBPlG-Vorhaben Nr. 25 „380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwan-

gen“ sieht die Zubeseilung der Bestandsleitung Wullenstetten - Dellmensingen  (Bl. 4521) auf 

ca. 13 km und die Umbeseilung (Bl. 4572) der Bestandsleitung Dellmensingen – Niederwan-

gen auf ca. 75 km vor. Es umfasst dabei nach derzeitigem Planungsstand den Neubau von 34 

Masten und die Erhöhung von 16 Masten um maximal 5,0 m. Dem Mastneubau steht ein ver-

gleichbarer Rückbau von Masten gegenüber. Insgesamt werden voraussichtlich zwei Masten 

zusätzlich errichtet. Geringfügige Abweichungen aus der bestehenden Trassenachse von 

max. 200 m sind am Punkt Wullenstetten und im Bereich der Varianten Ringschnait geplant. 

Die Zu- und Umbeseilung einer bestehenden Leitung entspricht dem NOVA-Prinzip in hohem 

Maße und stellt eine wesentliche Maßnahme zur Vermeidung von Konflikten mit den Erforder-

nissen der Raumordnung dar.   

Eine umfassende technische Beschreibung des Vorhabens ist Kap. 3.5 enthalten. 

 

6.1.3 Relevante Sachgebiete  

Das erforderliche Prüfraster ergibt sich vor allem aus den textlich und zeichnerisch festgeleg-

ten Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, die im Raumordnungsgesetz, in den jeweiligen 

Landesplanungsgesetzen sowie in Raumordnungsplänen des Bundes und der Länder ein-

schließlich Regionalplänen enthalten sind. Darüber hinaus sind als sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung in Aufstellung befindliche Ziele und die Ergebnisse förmlicher landesplaneri-

scher Verfahren bei der Prüfung zu berücksichtigen.  
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In der nachstehenden Tabelle wird aufgeführt, welche Sachgebiete im Rahmen der RVS für 

das gegenständliche Vorhaben eine Relevanz im Sinne potenzieller Konflikte mit den Erfor-

dernissen der Raumordnung aufweisen können und somit für die Beurteilung der Raumver-

träglichkeit maßgebend sind. Die Einstufung der Relevanz ist zum einen die Prüfung potenzi-

eller Auswirkungen und zum anderen das Ergebnis der Abstimmungen mit den Fachbehörden. 

Für die in der nachfolgenden Tabelle als nicht relevant eingestuften Sachgebiete können Kon-

flikte mit den Erfordernissen der Raumordnung aufgrund der Projektcharakteristik im Vorfeld 

ausgeschlossen werden. Diese Sachgebiete werden in der RVS nicht vertiefend betrachtet. 

Die Darstellungen der Regionalpläne sowohl für die relevanten als auch die nicht relevanten 

Sachgebiete sind in der Plananlage B1 enthalten. 

Tabelle 41: Relevanz der Sachgebiete 

Sachgebiet 

Relevante Sachgebiete 

Siedlungsstruktur 

Industrie und Gewerbe 

Freiraumschutz (Naturschutz, Landschaftsschutz, Freiraumverbund) 

Landwirtschaft 

Forstwirtschaft 

Hochwasserschutz 

Gewässerschutz 

Nicht relevante Sachgebiete 

Raum- und Siedlungsstruktur:  

   Teilsachgebiet Zentrale Orte 

   Teilsachgebiet Entwicklungsachsen 

Begründung 

Die Funktion oder Entwicklung der Zentralen Orte oder der Entwicklungsachsen wird durch die geplanten Maß-

nahmen an der bestehenden Leitung (Zu- und Umbeseilung, der vereinzelten Mastneubauten/-erhöhungen bzw. 

der kleinräumigen Variante Ringschnait) nicht beeinträchtigt. 

Erholung und Tourismus 

Begründung 

Durch die Zu- bzw. Umbeseilung, die vereinzelten Mastneubauten/-erhöhungen oder die kleinräumige Variante 

Ringschnait erfolgt keine Inanspruchnahme von oder erhebliche Annäherungen an Infrastrukturen für Tourismus 

und Erholung.  

Die visuelle Wahrnehmung der vorhandenen Leitung ändert sich durch die Umbeseilung gar nicht und durch die 

Zubeseilung oder kleinräumige Variante nur marginal in einem nicht raumbedeutsamen Ausmaß. Nach derzei-

tiger worst-case-Annahme erfolgt die Erhöhung von bis zu 13 Masten auf der Bl. 4572 und bis zu 3 Masten auf 

der Bl. 4521. Die Erhöhung dieser Masten beträgt zwischen 2,5 und 5,0 m.  

Verkehr 

Begründung 
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Baubedingte Auswirkungen auf die Verkehrswege können auf Ebene der Detailplanung im Planfeststellungsver-

fahren auf ein Minimum reduziert werden. Raumbedeutsame Auswirkungen durch eine temporäre Beeinträchti-

gung von Verkehrswegen sind nicht zu erwarten. Anlagebedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten, da die 

Abstände gemäß den einschlägigen Regelwerken eingehalten werden. Betriebsbedingte Auswirkungen sind 

auszuschließen. Insgesamt sind keine raumbedeutsamen Auswirkungen durch Bau, Anlage oder Betrieb der 

Leitung zu erwarten.   

Ver- und Entsorgung 

Begründung 

Flächen für die Ver- und Entsorgung werden durch die Zu- bzw. Umbeseilung, die vereinzelten Mastneubauten/-

erhöhungen oder die kleinräumige Variante Ringschnait nicht in Anspruch genommen. 

Die Landesentwicklungs- und Regionalpläne enthalten verschiedene Ziele und Grundsätze zum Thema Ener-

gieversorgung. Diese stellen auf den bedarfsgerechten Ausbau des Energienetzes und die Sicherstellung der 

Energieversorgung ab. Dabei sind Möglichkeiten der Bündelung mit bestehenden linearen Infrastrukturen anzu-

streben, um Natur und Umwelt zu schonen und unzerschnittene Bereiche freizuhalten (LEP Bayern, Grundsatz 

6.1; LEP BW Grundsätze 4.2.1 und 4.2.4). Diese Grundsätze spiegeln sich auch in den Regionalplänen wider 

(u.a. Regionalplan Donau-Iller, Kap. B X, Grundsätze 1.1 und 2.2; Regionalplan Bodensee-Oberschwaben, 

Grundsätze 4.2.1 und 4.2.2). 

Das geplante Vorhaben entspricht den Grundsätzen der Raumordnung zur Energieversorgung in hohem Maße. 

Es ist Teil des bedarfsgerechten Um- und Ausbaus der Energieinfrastruktur. Dabei entspricht es dem Grundsatz 

Ausbau vor Neubau und erfüllt das Gebot der Bündelung bzw. Nutzung einer Bestandstrasse, um eine Neuin-

anspruchnahme empfindlicher Gebiete zu vermeiden.   

Erneuerbare Energien 

Begründung 

Durch die Zu- bzw. Umbeseilung und die vereinzelten Mastneubauten/-erhöhungen erfolgt keine Abstandsän-

derung zu Flächen für erneuerbare Energien, insbesondere Windparks. Im Bereich der kleinräumigen Variante 

Ringschnait oder in Bereichen mit kleinräumiger Verschwenkung der Leitungsachse aufgrund von Mastneubau-

ten befinden sich keine Windparks.  

Das im Regionalplan Donau-Iller, 5. Teilfortschreibung ausgewiesene Vorranggebiet für Standorte regionalbe-

deutsamer Windkraftanlagen BW-15 „Ummendorf-Ringschnait“ in Biberach a.d.Riß, befindet sich in einem Ab-

schnitt der Leitung Bl. 4572, in dem keine Variante und kein Mastneubau, sondern lediglich eine Umbeseilung 

vorgesehen ist. Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung sind somit nicht zu erwarten. 
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Rohstoffe 

Begründung 

Die Inanspruchnahme bisher unbelasteter Flächen kommt nur im Bereich der kleinräumigen Variante Ring-

schnait oder eines Mastneubaus in Betracht. In diesen Abschnitten befinden sich keine Gebiete für den Roh-

stoffabbau. Der regionalplanerisch dargestellte schutzbedürftige Bereich für den Abbau oberflächennaher Roh-

stoffe südwestlich des Rohrsees in Bad Wurzach liegt ca. 230 m westlich der Bestandsleitung (Regionalplan 

Bodensee-Oberschwaben vom 04. April 1996, inkl. 4. Änderung vom 28. Juli 2009 . Der tatsächliche Rohstoffabbau 

reicht jedoch zwischen Mast 153 – 156 bis unterhalb der Leitung. An dieser Stelle ist keine Variante und kein 

Mastneubau, sondern lediglich eine Umbeseilung vorgesehen. 

https://www.bkg.bund.de/
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Militär 

Begründung 

Militärische Sperrgebiete werden durch das geplante Vorhaben nicht in Anspruch genommen. 

 

6.1.4 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum der Raumverträglichkeitsstudie umfasst eine Breite von 600 m 

(300 m beidseits der Leitungsachse der Bestandstrasse und der Variante Ringschnait), um 

https://www.bkg.bund.de/
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sämtliche relevanten Wirkungen des Vorhabens erfassen zu können. Auch wenn die Reich-

weite der meisten Projektwirkungen voraussichtlich enger begrenzt ist als 300 m beiderseits 

der Leitung, wurde dieser Untersuchungsraum für Raumverträglichkeitsstudien gewählt, um 

den Bestand im Umfeld des Vorhabens umfassend abzubilden und auch i. S. einer worst case-

Betrachtung alle potenziellen Auswirkungen abzudecken, da im Einzelfall auch Auswirkungen 

auf Raumstrukturen bestehen können bzw. diese auf das geplante Vorhaben einwirken, die 

sich nicht aus einer unmittelbaren Inanspruchnahme ergeben (z.B. umliegendes Rohstoffge-

biet, in dem Sprengungen durchgeführt werden). 

 

6.1.5  Arbeitsschritte 

Das Methodenpapier „Die Raumverträglichkeit in der Bundesfachplanung im Rahmen der Un-

terlagen gemäß § 8 NABEG“ der Bundesnetzagentur, Stand November 2015, stellt die Grund-

lage für die Raumverträglichkeitsstudie im Regelverfahren dar. Im vorliegenden vereinfachten 

Verfahren sind einige Methodenschritte, wie bspw. ein Korridorvergleich aufgrund der vorhan-

denen Leitungstrasse nicht erforderlich und werden daher nicht durchgeführt. Da das geplante 

Vorhaben in gleicher Trasse zur Bestandstrasse durchgeführt werden soll, ist eine Trassenfin-

dung innerhalb eines Trassenkorridors ebenso entbehrlich wie ein Trassenkorridorvergleich 

verschiedener Korridore. 

Im Rahmen der folgenden Raumverträglichkeitsstudie erfolgt zunächst eine Bestandsbe-

schreibung der für den Untersuchungsraum maßgeblichen Festlegungen der Regionalpläne 

für die relevanten Sachgebiete, auf die raumbedeutsame Auswirkungen nicht bereits im Vor-

feld ausgeschlossen werden konnten. Bei der Betroffenheit einzelner Raumstrukturen wird un-

terschieden zwischen 

‒ der Lage im Untersuchungsraum (d.h. die betreffende Raumstruktur befindet sich in-

nerhalb des Untersuchungsraums, wird jedoch von der Leitungstrasse nicht in An-

spruch genommen) 

‒ einer Tangierung (d.h. die Leitungstrasse verläuft unmittelbar randlich der betreffenden 

Raumstruktur, aufgrund der Maßstabsebene ist nicht genau festzustellen, ob eine 

randliche Inanspruchnahme erfolgt) 

‒ und einer Querung (d.h. eine Inanspruchnahme der betreffenden Raumstruktur durch 

die Leitungstrasse ist gegeben) 

Dabei wird kenntlich gemacht, ob es sich um einen Abschnitt  

- der Bestandsleitung ohne Mastneubau,  

- der Bestandsleitung mit Mastneubau oder  

- mit Variante 

handelt. 

Anschließend werden die bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen getrennt nach 

der Zu- und Umbeseilung einerseits und dem Mastneubau andererseits dargelegt. Letztlich 

werden die für das Sachgebiet relevanten Erfordernisse der Raumordnung aufgeführt und ge-

prüft, ob durch das Vorhaben Konflikte mit den einzelnen Erfordernissen der Raumordnung 
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ausgelöst werden. In der zusammenfassenden Beurteilung werden die wesentlichen Ergeb-

nisse aus den einzelnen Sachgebieten aufgeführt und die Variante mit der Bestandstrasse 

verglichen. 

6.2 Grundlagen und Planwerke 

Grundlage für die vorliegende Untersuchung sind die landesplanerischen, regionalplaneri-

schen und bauleitplanerischen Ausweisungen sowie weitere Fachplanungen oder informelle, 

noch nicht in einem Verfahren befindliche Planungen im Untersuchungsraum: 

‒ Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25. Juni 2012, zuletzt geändert am 

22. Dezember 2015 

‒ Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg (LplG BW) vom 10. Juli 2003, zuletzt ge-

ändert am 19. Dezember 2017 

‒ Landesentwicklungsprogramm Bayern vom 01. September 2013 

‒ Landesentwicklungsprogramm Bayern Teilfortschreibung vom 21.02.2018 

‒ Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (LEP 2002) vom 23. Juli 2002 

‒ Regionalverband Bodensee-Oberschwaben: Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 

vom 04. April 1996, inkl. 4. Änderung vom 28. Juli 2009 

‒ Regionalverband Bodensee-Oberschwaben: Regionalplan Bodensee-Oberschwaben, 

Teilfortschreibung Oberflächennahe Rohstoffe 2003 vom 26. August 2003 

‒ Regionalverband Bodensee-Oberschwaben: Regionalplan Bodensee-Oberschwaben, 

Teilfortschreibung Windenergie 2006 

‒ Regionalverband Donau-Iller: Regionalplan Donau-Iller vom 24. September 1987 

‒ Regionalverband Donau-Iller: Regionalplan Donau-Iller, 1. Teilfortschreibung - Zentrale 

Orte/ Lärmschutzbereich zur Lenkung der Bauleitplanung (im Bereich des Militärflug-

platzes Memmingen) vom 28. August 2001 

‒ Regionalverband Donau-Iller: Regionalplan Donau-Iller, 2. Teilfortschreibung "Gewin-

nung und Sicherung von Bodenschätzen im Bereich der Grimmelfinger Graupensande" 

vom 03. April 2004 

‒ Regionalverband Donau-Iller: Regionalplan Donau-Iller, 3. Teilfortschreibung "Gewin-

nung und Sicherung von Bodenschätzen" vom 11. Juli 2006 

‒ Regionalverband Donau-Iller: Regionalplan Donau-Iller, 5. Teilfortschreibung zur Nut-

zung der Windkraft vom 23. Dezember 2015 

‒ in Aufstellung befindliche Regionalpläne der Regionalverbände Donau-Iller und Boden-

see-Oberschwaben10  

 

                                                

10 Die Entwürfe der in Aufstellung befindlichen Regionalpläne der Regionalverbände Donau-Iller und 
Bodensee-Schwaben sind noch nicht veröffentlicht und können daher in der vorliegenden Raumverträg-
lichkeitsstudie nicht dargestellt werden. Der Abgleich der geplanten Variante mit den in Aufstellung be-
findlichen Erfordernissen der Raumordnung durch den Regionalverband hat ergeben, dass über die 
bekannten Planungen hinaus raumordnerische Belange durch die Variante nicht berührt sind und keine 
Konflikte ausgelöst werden. 
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6.3 Kumulative Vorhaben 

Folgende kumulative Vorhaben im Umfeld des beantragten Vorhabens sind bekannt und wer-

den im Weiteren berücksichtigt:  

‒ Querspange Erbach, OT Dellmensingen (Die Planfeststellung zur Querspange zwi-

schen der B 311 und der B 30 ist seit 2013 rechtskräftig. In 2017 wird mit vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen begonnen. Baubeginn ist für ca. 2019 geplant), 

‒ Ortsumfahrung B 312 Ringschnait, 

‒ Geplante Gewerbeflächen Ringschnait, 

‒ Vorranggebiet für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen BW-15 Ummen-

dorf-Ringschnait. 

Aufgrund des gegenüber den o.g. Vorhaben deutlich anderen Projektcharakters der Zu- und 

Umbeseilung der bestehenden Freileitung und den damit verbundenen insgesamt geringen 

Projektwirkungen, treten voraussichtlich keine kumulativen Wirkungen auf. Sollten im Einzel-

fall dennoch kumulative Wirkungen zu erwarten sein, werden diese in den einzelnen Sachge-

bietskapiteln dargelegt. 

Die Staatsgrenze zu Österreich befindet sich in ca. 6,7 km Entfernung. Aufgrund dieses Ab-

standes und der Reichweite der Wirkfaktoren sind keine grenzüberscheitenden Auswirkungen 

auf die Raumstruktur und –nutzung zu erwarten. 

 

6.4 Sachgebiet Siedlungsstruktur 

6.4.1 Bestandsbeschreibung  

Die Bestandsbeschreibung im Sachgebiet Siedlungsstruktur stellt auf die Siedlungskategorien 

gemäß Landesentwicklungsplan bzw. Landesentwicklungsprogramm und Regionalplänen ab. 

Der Landesentwicklungsplan bzw. das Landesentwicklungsprogramm enthalten keine konkre-

ten Siedlungsflächen, sondern beschränken sich auf die Festlegung von Raumkategorien und 

Zentralen Orten, welche für das gegenständliche Vorhaben keine Relevanz haben (vgl. Ta-

belle 41).  

Auch die Regionalpläne enthalten als verbindliche Festlegungen gem. § 11 LplG BW bzw. 

Art. 21 (BayLplG) nur punktförmige und keine flächenhaften Darstellungen zur regionalen 

Siedlungsstruktur.  

Der landesgrenzenüberschreitende Regionalplan Donau-Iller umfasst keine zeichnerisch ver-

bindlichen Festlegungen zur Siedlungsstruktur i.S. von Siedlungsflächen. 

Für das Sachgebiet Siedlungsstruktur enthält der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben die 

Festlegung von  

‒ Siedlungsbereichen (Siedlungsschwerpunkt) 

‒ Gemeinden mit Eigenentwicklung 

Auf die Bestandsdarstellung der nur nachrichtlich in den Regionalplänen enthaltenen Sied-

lungsflächen wird verzichtet, da sie keine Ziele oder Grundsätze der Raumordnung darstellen. 
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Diese Siedlungsflächen sind Betrachtungsgegenstand des Kapitels 7 „Sonstige öffentliche und 

private Belange“. 

Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich keine verbindlichen Festlegungen der Re-

gionalpläne zur Siedlungsstruktur. 

 

6.4.2 Auswirkungen 

Auswirkungen auf die Siedlungsstruktur sind nicht zu erwarten, da sich keine Erfordernisse 

der Raumordnung zur Siedlungsstruktur innerhalb des Untersuchungsraums befinden. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass gemäß dem gesetzlichen Auftrag im Bundesbedarfsplan-

gesetz für das Vorhaben Nr. 25 eine Zu- bzw. Umbeseilung und keine neue Trassierung vor-

gesehen sind. Die Einhaltung bestimmter Mindestabstände zu Siedlungsflächen oder eine Ab-

standsmaximierung durch eine Neutrassierung sind für das vorliegende Vorhaben nicht 

einschlägig.  

 

6.4.3 Konflikte 

Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Sachgebiet Siedlungsstruktur sind 

nicht zu erwarten, da sich keine verbindlichen Festlegungen der Regionalpläne zur Siedlungs-

struktur innerhalb des Untersuchungsraums befinden. 

Auf Hinweis des Bayerisches Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und 

Heimat, Referat 54 ist 2018 ein neuer Grundsatz der Raumordnung im Landesentwicklungs-

programm Bayern (Teilfortschreibung) in Kraft treten, demzufolge Mindestabstände bei Neu- 

und Ersatzneubauten von Höchstspannungsfreileitungen zu berücksichtigen sind (LEP Bay-

ern, Teilfortschreibung Nr. 6.1.2).  

Dieser Grundsatz ist für das vorliegende Vorhaben zwar nicht einschlägig, da es sich bei o.g. 

Vorhaben in Bayern lediglich um eine Zubeseilung handelt, dennoch soll diese Neuregelung 

an dieser gewürdigt werden. 

Im Falle einer siedlungsferneren Neutrassierung käme es zur erstmaligen Belastung bisher 

unbelasteter Flächen, einer größeren Leitungslänge verbunden mit einer größeren Flächenin-

anspruchnahme, und der Neuinanspruchnahme naturschutzfachlich hochwertiger Flächen 

beispielsweise in der Illeraue. Am Beispiel Illeraue wird deutlich, dass die Trassierungsmög-

lichkeiten auch aufgrund der umliegenden Nutzungen (in diesem Falle großflächige Abgra-

bungsgewässer, Wasserschutzgebiet) häufig stark limitiert sind, während die nächstgelegene 

Wohnsiedlung Bereich Illeraue über 500 m entfernt liegt und sich in der Nähe der Bestands-

leitung nur eine einzelne Wohnbebauung im Außenbereich sowie ein Wohnhaus im angren-

zenden Gewerbegebiet in Leitungsnähe befinden. 

Die gutachterliche Einschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben 

keine erheblichen raumbedeutsamen Auswirkungen auf das Sachgebiet Siedlungsstruktur 

auftreten und dass eine Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung vorliegt. 
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6.5 Sachgebiet Industrie und Gewerbe 

6.5.1 Bestandsbeschreibung  

Die Bestandsbeschreibung im Sachgebiet Industrie und Gewerbe stellt auf die Kategorien ge-

mäß Landesentwicklungsplan bzw. Landesentwicklungsprogramm und Regionalplänen ab. 

Der Landesentwicklungsplan bzw. das Landesentwicklungsprogramm enthalten keine zeich-

nerisch festgelegten Bereiche für Industrie und Gewerbe.  

In den Regionalplänen sind als verbindliche Festlegungen gem. § 11 LplG BW bzw. Art. 21 

(BayLplG) nur punktförmige und keine flächenhaften Darstellungen zum Sachgebiet Industrie 

und Gewerbe ausgewiesen.  

Der landesgrenzenüberschreitende Regionalplan Donau-Iller umfasst keine zeichnerisch ver-

bindlichen Festlegungen zum Sachgebiet Industrie und Gewerbe. 

Für das Sachgebiet Industrie und Gewerbe enthält der Regionalplan Bodensee-Oberschwa-

ben die Festlegung von  

‒ Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe 

‒ Schwerpunkt für Dienstleistungseinrichtungen 

Auf die Bestandsdarstellung der nur nachrichtlich in den Regionalplänen enthaltenen Ge-

werbe- und Industriegebiete wird verzichtet, da sie keine Ziele oder Grundsätze der Raumord-

nung darstellen. Diese Flächen sind Betrachtungsgegenstand des Kapitels 7 „Sonstige öffent-

liche und private Belange“. 

Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich keine verbindlichen Festlegungen der Re-

gionalpläne zum Sachgebiet Industrie und Gewerbe. 

 

6.5.2 Auswirkungen 

Auswirkungen auf Industrie und Gewerbe sind nicht zu erwarten, da sich keine Erfordernisse 

der Raumordnung zum Sachgebiet Industrie und Gewerbe innerhalb des Untersuchungs-

raums befinden. 

6.5.3 Konflikte 

Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Sachgebiet Industrie und Gewerbe 

sind nicht zu erwarten, da sich keine verbindlichen Festlegungen der innerhalb des Untersu-

chungsraums befinden. 

Die gutachterliche Einschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben 

keine erheblichen raumbedeutsamen Auswirkungen auf das Sachgebiet Industrie und Ge-

werbe auftreten und dass eine Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung 

vorliegt. 
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6.6 Sachgebiet Freiraumschutz 

6.6.1 Bestandsbeschreibung  

Die Bestandsbeschreibung im Sachgebiet Freiraumschutz bezieht sich auf Naturschutzkate-

gorien gemäß Landesentwicklungsplan bzw. Landesentwicklungsprogramm und Regionalplä-

nen. Der Landesentwicklungsplan bzw. das Landesentwicklungsprogramm enthalten keine 

zeichnerische Festlegung von Naturschutzflächen. 

Der Regionalplan Donau-Iller enthält zeichnerisch verbindliche Festlegungen in Form von 

landschaftlichen Vorbehaltsgebieten sowie zeichnerisch erläuternde Darstellungen verbaler 

Ziele in Form von Regionalen Grünzügen und Trenngrüns. 

Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben sind als verbindliche Festlegungen gem. § 11 LplG 

BW Regionale Grünzüge, Grünzäsuren und schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und 

Landschaftspflege ausgewiesen. 

Tabelle 42: Sachgebiet Freiraumschutz – Regionale Grünzüge 

Kreis Gemeinde Leitung Trasse Betroffenheit Mast 

LKr Neu-

Ulm 
Senden, Vöhringen Bl. 4521 

Bestand-

strasse 

Querung 
36 – 41 und 

1042  

LKr Ravens-

burg 

Wangen im Allgäu, 

Amtzell 
Bl. 4572 Querung 204 – 225  

 

Tabelle 43: Sachgebiet Freiraumschutz – Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 

Kreis Gemeinde Leitung Trasse Betroffenheit Mast 

LKr Neu-

Ulm 
Senden, Vöhringen 

Bl. 4521 
Bestand-

strasse 

Querung 35 – 39  

Alb-Donau-

Kreis 
Staig Lage im U-Raum 17 – 27  

LKr Biber-

ach 

Laupheim 
Bl. 4572 

Lage im U-Raum 39 – 42  

Eberhardzell Lage im U-Raum 109 – 111  

 

Tabelle 44: Sachgebiet Freiraumschutz – Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und Landschaftspflege 

Kreis Gemeinde Leitung Trasse Betroffenheit Mast 

LKr Ravens-

burg 

Bad Wurzach 

Bl. 4572 
Bestand-

strasse 

Lage im U-Raum 131 – 136 

Querung in Randlage 136 – 143 

Querung in Randlage 150 – 153 

Bad Wurzach, Wol-

fegg 
Querung 164 – 168  

Kißlegg Querung in Randlage 184 – 185  

Wangen im Allgäu 
Lage im U-Raum 197 – 199  

Lage im U-Raum 204 – 206  

Amtzell Lage im U-Raum 208 – 209  

Wangen im Allgäu Lage im U-Raum 227  

 

Es befinden sich keine Trenngrüns oder Grünzäsuren innerhalb des Untersuchungsraums. 
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6.6.2 Auswirkungen 

Tabelle 45: Sachgebiet Freiraumschutz – Auswirkungen 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Baubedingt 

Baubedingt kommt es zur temporären Inan-

spruchnahme der Vegetation im Bereich der 

Arbeitsflächen und Zuwegungen. Diese wer-

den auf Ebene des Planfeststellungsverfah-

rens nach Möglichkeit so geplant, dass vorhan-

dene Freiflächen (Schneise, Wege) genutzt 

und der temporäre Eingriff minimiert wird. 

Nach Beendigung der Baumaßnahme werden 

die entsprechenden Arbeitsflächen wiederher-

gestellt und sofern erforderlich aufgeforstet. 

Die größten Arbeitsflächen ergeben sich im 

Bereich von Winkelabspannmasten, wo Seil-

windenplätze eingerichtet werden müssen. Im 

Bereich von Tragmasten ist der temporäre Flä-

chenbedarf sehr gering. 

Die Auswirkungen entsprechen grundsätzlich 

denen der Zu- und Umbeseilung. Durch den 

Neu- und Rückbau von Masten entsteht jedoch 

insgesamt ein höherer temporärer Flächenbe-

darf als bei der Zu- und Umbeseilung. Der Mast-

neubau erfolgt in der Achse der Bestandslei-

tung in unmittelbarer Nähe zu dem 

zurückzubauenden Bestandsmast.  

Anlagebedingt 

 

Da keine dauerhafte (Neu-)Inanspruchnahme 

von Flächen erfolgt, sind keine Auswirkungen 

auf die Nutzung und Funktion der Flächen zu 

erwarten. 

 

 

Im Falle eines erforderlichen Mastneubaus er-

folgt i.d.R. der Rückbau des bisherigen Mastes. 

Im Falle des Mastes 1042 am Pkt. Wullenstet-

ten wird ein zusätzlicher Mast errichtet. 

Der Flächenbedarf je Maststandort ist gering. 

Die Entsiegelung der Rückbaumasten ent-

spricht der Größenordnung der Neuinanspruch-

nahme durch die Neubaumasten. Im Einzelfall 

kommt es zur Errichtung eines zusätzlichen 

Mastes. 

In den Abschnitten, in denen ein Mastneubau in 

der Bestandsachse vorgesehen ist, wird eine 

Bestandsleitung mit vorhandenen Einschrän-

kungen hinsichtlich einer Wuchshöhenbe-

schränkung für Gehölze genutzt. Der Streifen, 

für den anlagenbedingt eine Wuchshöhenbe-

schränkung gilt, wird nicht verbreitert. Auch die 

Höhe des zulässigen Aufwuchses wird nicht 

verändert. Es kommt somit nicht zu einer anla-

genbedingten Inanspruchnahme oder Neuzer-

schneidung von Gehölzflächen. 

Lediglich im Falle des Abrückens aus der Be-

standsachse kann es anlagenbedingt potenziell 

zu einer dauerhaften Inanspruchnahme von 

Gehölzen kommen. Tatsächlich befindet sich 

der einzige Fall des Abrückens aus der Be-

standsachse in Biberach a.d. Riß-Ringschnait 

jedoch außerhalb von zusammenhängenden 

Gehölzbeständen, sodass keine Auswirkungen 
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 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

zu erwarten sind. Beim Neubau von Winkelab-

spannmasten kann es zu einer kleinräumigen 

Verschwenkung des Schutzstreifens und des 

Streifens mit Wuchshöhenbeschränkung um 

wenige Meter bis zum nächsten Mast kommen. 

Diese potenzielle Neuinanspruchnahme ist je-

doch äußerst gering. Die Neuinanspruchnahme 

hebt sich bei Verschiebung des Streifens mit 

Wuchshöhenbeschränkung mit der Aufhebung 

der Wuchshöhenbeschränkung an anderer 

Stelle auf. 

Da eine erhebliche, dauerhafte Inanspruch-

nahme von Gehölzen nicht zu erwarten ist, wer-

den weder deren Struktur noch dessen Funk-

tion erheblich beeinträchtigt. 

Nach der worst-case-Betrachtung befinden sich 

maximal drei Neubaumasten innerhalb von 

schutzbedürftigen Bereichen für Naturschutz 

und Landschaftspflege, acht Neubaumasten in 

Regionalen Grünzügen und kein Neubaumast 

innerhalb von landschaftlichen Vorbehaltsge-

bieten.  

Vom Neubau von Winkelabspannmasten, die 

eine sehr kleinräumige Verschwenkung der Be-

standsachse zur Folge haben, sind von den re-

gionalplanerischen Ausweisungen nur die Re-

gionalen Grünzüge an den Neubaumasten 41, 

210, 212 und 215 betroffen. 

Bei Mast 41 handelt es sich um landwirtschaft-

liche genutzte Flächen in unmittelbarer Nähe zu 

dem Gewerbegebiet Wullenstetten.  

Die Masten 210, 212 und 215 liegen in unmit-

telbarer Nähe der Waldflächen um die Untere 

Argen in Wangen im Allgäu. Hier kann es zu ei-

ner sehr geringen Verschwenkung des Strei-

fens mit Wuchshöhenbeschränkung kommen. 

Dadurch werden die Funktionen des Regiona-

len Grünzugs im Ganzen nicht erheblich beein-

trächtigt. Die ökologischen Funktionen bleiben 

erhalten, die Nutzung der Flächen nicht erheb-

lich eingeschränkt und für die Erholungsfunk-

tion stellt die Trassenverschwenkung keine 

wahrnehmbare Änderung dar.  

Betriebsbedingt 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Sachgebiet Freiraumschutz sind nicht zu erwarten, da 

keine erheblichen Schadstoffmengen freigesetzt werden. 
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6.6.3 Konflikte 

Tabelle 46: Sachgebiet Freiraumschutz – Abgleich mit den relevanten Erfordernissen der Raumordnung 

Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

L
E

P
 B

a
y
e

rn
 2

0
1

3
 

Grundsatz 7.1.1 Erhalt und Entwicklung 

von Natur und Landschaft 

Natur und Landschaft sollen als unver-

zichtbare Lebensgrundlage und Erho-

lungsraum des Menschen erhalten und 

entwickelt werden. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Da keine dauerhafte Flä-

cheninanspruchnahme er-

folgt, sind keine erheblichen 

Auswirkungen zu erwarten. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Natur und Landschaft als 

Lebensgrundlage und Erho-

lungsraum bleiben erhalten. 

Anstelle einer Neuinan-

spruchnahme erfolgt die 

Verstärkung einer Bestands-

leitung. Insgesamt ist, im 

Vergleich zu einem Lei-

tungsneubau, nur eine sehr 

geringe dauerhafte Neuin-

anspruchnahme von Flä-

chen zu erwarten. 

kein Konflikt 

Grundsatz 7.1.3 Erhalt freier Land-

schaftsbereiche 

In freien Landschaftsbereichen sollen 

Infrastruktureinrichtungen möglichst 

gebündelt werden. Durch deren Mehr-

fachnutzung soll die Beanspruchung 

von Natur und Landschaft möglichst 

vermindert werden. Unzerschnittene 

verkehrsarme Räume sollen erhalten 

werden. 

Freileitungen, Windkraftanlagen und 

andere weithin sichtbare Bauwerke sol-

len insbesondere nicht in schutzwürdi-

gen Tälern und auf landschaftsprägen-

den Geländerücken errichtet werden. 

Der Grundsatz trifft auf die 

Zu- und Umbeseilung nicht 

zu, da es sich nicht um eine 

Bündelungsmaßnahme mit 

anderen Infrastrukturen han-

delt, sondern um die Nut-

zung einer bestehenden Lei-

tung. 

kein Konflikt 

Da der Mastneubau in der 

Trassenachse der Be-

standsleitung oder in deren 

unmittelbarer Nähe erfolgt, 

kommt es zu keiner Neuin-

anspruchnahme freier Land-

schaftsbereiche. 

kein Konflikt 

Ziel 7.1.4 Regionale Grünzüge und 

Grünstrukturen 

In den Regionalplänen sind regionale 

Grünzüge zur Gliederung der Sied-

lungsräume, zur Verbesserung des Bi-

oklimas oder zur Erholungsvorsorge 

festzulegen. In diesen Grünzügen sind 

Planungen und Maßnahmen, die die je-

weiligen Funktionen beeinträchtigen, 

unzulässig. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Da keine dauerhafte Flä-

cheninanspruchnahme und 

keine Veränderung der be-

stehenden Wuchshöhenbe-

schränkungen für Gehölze 

erfolgt, sind keine erhebli-

chen Auswirkungen zu er-

warten. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Es befinden sich maximal 

zwei Neubaumasten in Re-

gionalen Grünzügen in Bay-

ern. Durch den Neubau in 

der Trassenachse der Be-

standsleitung kommt es zu 

keiner dauerhaften Neuinan-

spruchnahme bisher unbe-

lasteter Flächen. Bei dem 
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Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

neu zu bauenden Winkelab-

spannmast innerhalb des 

Regionalen Grünzugs 

kommt es zu einer sehr ge-

ringfügigen Verschwenkung 

der Leitungsachse. Der zu-

sätzlich zu errichtende Mast 

am Pkt. Wullenstetten liegt 

in unmittelbarer Nähe zur 

Bestandsleitung (ca. 60 m) 

Erhebliche Auswirkungen 

auf die Funktionen der Regi-

onalen Grünzüge sind nicht 

zu erwarten. 

kein Konflikt 

Grundsatz 7.1.5 Ökologisch bedeut-

same Naturräume 

Ökologisch bedeutsame Naturräume 

sollen erhalten und entwickelt werden. 

Insbesondere sollen  

- Gewässer erhalten und renaturiert, 

- geeignete Gebiete wieder ihrer natür-

lichen Dynamik überlassen und  

- ökologisch wertvolle Grünlandberei-

che erhalten und vermehrt werden. 

Baubedingte Flächeninan-

spruchnahmen führen nicht 

zu einer Beeinträchtigung 

des Erhalts und der Entwick-

lung der im Grundsatz ge-

nannten Bereiche. Alle Flä-

chen stehen nach Abschluss 

der Bauphase der ursprüng-

lichen Nutzung wieder un-

eingeschränkt zur Verfü-

gung. Es erfolgt keine 

dauerhafte Flächeninan-

spruchnahme.  

Somit sind keine erhebli-

chen Auswirkungen zu er-

warten. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die Neubaumaststandorte 

werden im nachfolgenden 

Planfeststellungsverfahren 

so geplant, dass sie außer-

halb von Gewässern liegen.  

Die Neubaumasten befinden 

sich in räumlicher Nähe zu 

den Rückbaumasten, so-

dass im Falle einer dauer-

haften Flächenneuinan-

spruchnahme eine 

vergleichbare Entsiegelung 

einer Fläche durch den 

Rückbau von Masten ge-

genübersteht. Ein erhebli-

cher Verlust von ökologisch 

wertvollen Grünlandberei-

chen ist somit nicht zu er-

warten.  

Der Wirkfaktor Wuchshö-

henbeschränkung hat keine 

Auswirkungen auf die im 

Grundsatz genannten Berei-

che. 

kein Konflikt  

Kap.  7.1.6 Erhalt der Arten- und Le-

bensraumvielfalt, Biotopverbundsystem  

Alle Flächen stehen nach 

Abschluss der Bauphase 

der ursprünglichen Nutzung 

wieder uneingeschränkt zur 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur 
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Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Grundsatz: Lebensräume für wildle-

bende Arten sollen gesichert und entwi-

ckelt werden. Die Wanderkorridore 

wildlebender Arten zu Land, zu Wasser 

und in der Luft sollen erhalten und wie-

der hergestellt werden.  

Ziel: Ein zusammenhängendes Netz 

von Biotopen ist zu schaffen und zu ver-

dichten. 

Verfügung. Da keine dauer-

hafte Flächeninanspruch-

nahme, keine Veränderung 

der bestehenden Wuchshö-

henbeschränkungen für Ge-

hölze und keine Zerschnei-

dung von Wanderkorridoren 

oder zusammenhängender 

Biotope erfolgt, sind keine 

erheblichen Auswirkungen 

auf die Lebensräume, die 

Wanderkorridore und das 

zusammenhängende Netz 

von Biotopen zu erwarten. 

kein Konflikt 

temporär benötigten Flä-

chen wiederhergestellt. 

Die Neubaumasten befinden 

sich in räumlicher Nähe zur 

Bestandsleitung in einem 

vorbelasteten Raum. Es er-

folgt keine dauerhafte Inan-

spruchnahme neuer Le-

bensräume oder erhebliche 

Veränderung der Lebensbe-

dingungen. Es kommt auch 

zu keiner keine Zerschnei-

dung von Wanderkorridoren 

oder zusammenhängender 

Biotope. 

Auf Ebene des Planfeststel-

lungsverfahrens werden 

Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen zum 

Schutz der vorkommenden 

Arten getroffen. 

kein Konflikt 
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Grundsatz 5.1.1 

Die natürlichen Lebensgrundlagen sind 

zu schützen. Die Naturgüter Boden, 

Wasser, Luft und Klima sowie die Tier- 

und Pflanzenwelt sind in Bestand, Re-

generationsfähigkeit, Funktion und Zu-

sammenwirken dauerhaft zu sichern o-

der wiederherzustellen. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Da keine dauerhafte Flä-

cheninanspruchnahme er-

folgt, sind keine erheblichen 

Auswirkungen auf die ge-

nannten Naturgüter zu er-

warten. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Es findet nur ein kleinflächi-

ger dauerhafter Eingriff in 

die genannten Naturgüter in-

nerhalb eines vorbelasteten 

Raumes statt. Dem steht die 

Entsiegelung von Flächen 

durch den Rückbau von 

Masten in vergleichbarem 

Umfang gegenüber. Im Ab-

schnitt Baden-Württemberg 

wird auf einer Länge von ca. 

86 km ein zusätzlicher Mast 

errichtet. 

Erhebliche Auswirkungen 

auf die Naturgüter sind da-

her nicht zu erwarten.  

kein Konflikt  

Ziel 5.1.1 

Zum Schutz der ökologischen Ressour-

cen, für Zwecke der Erholung und für 

land- und forstwirtschaftliche 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 
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Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Nutzungen sind ausreichend Freiräume 

zu sichern. 

Da keine dauerhafte Flä-

cheninanspruchnahme und 

keine Veränderung der be-

stehenden Wuchshöhenbe-

schränkungen für Gehölze 

erfolgt, sind keine erhebli-

chen Auswirkungen auf die 

im Ziel 5.1.1 genannten 

Funktionen zu erwarten. 

kein Konflikt 

Die Neubaumasten befinden 

sich in räumlicher Nähe zu 

den Rückbaumasten in ei-

nem vorbelasteten Raum, 

sodass die Inanspruch-

nahme bisher unbelasteter 

Räume vermieden werden 

kann. 

Der dauerhafte Flächenver-

brauch durch die Neubaum-

asten entspricht ungefähr 

der Entsiegelungsfläche 

durch die Rückbaumasten.  

Der Mastneubau erfolgt 

überwiegend in der Be-

standsachse: Hier besteht 

bereits eine Einschränkung 

für die forstliche Nutzung 

(Wuchshöhenbeschrän-

kung). Der Streifen, für den 

anlagenbedingt eine Wuchs-

höhenbeschränkung gilt, 

wird nicht verbreitert. Auch 

die Höhe des zulässigen 

Aufwuchses wird nicht ver-

ändert. Unterhalb der Lei-

tung kann Wald im Sinne 

des Forstgesetzes erhalten 

bleiben. 

Beim Neubau von Winkelab-

spannmasten kann es zu ei-

ner kleinräumigen Ver-

schwenkung des 

Schutzstreifens und des 

Streifens mit Wuchshöhen-

beschränkung bis zum 

nächsten Mast kommen 

(Masten im Bereich von 

Waldflächen: 194 – 195, 211 

– 212 und 215 – 216). Er-

hebliche Auswirkungen kön-

nen hier nicht festgestellt 

werden. 

Im Bereich der Variante 

Ringschnait befindet sich 

kein Wald. 

Aufgrund nur geringfügiger 

Masterhöhungen von maxi-

mal 5 m wird die 
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Erholungseignung des Rau-

mes nicht erheblich beein-

trächtigt. 

kein Konflikt 

 

Ziel 5.1.2.1 

In den überregional bedeutsamen na-

turnahen Landschaftsräumen ist die 

Funktions- und Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts zu erhalten und zu ver-

bessern. Planungen und Maßnahmen, 

die diese Landschaftsräume erheblich 

beeinträchtigen, sollen unterbleiben o-

der, soweit unvermeidbar, ausgegli-

chen werden. 

 

Ziel 5.1.2 

Als Bestandteile zur Entwicklung eines 

ökologisch wirksamen großräumigen 

Freiraumverbunds werden folgende 

überregional bedeutsame naturnahe 

Landschaftsräume festgelegt: 

– Gebiete, die Teil des künftigen euro-

paweiten, kohärenten Schutzgebiets-

netzes "NATURA2000" sind, 

– Gebiete, die sich durch eine über-

durchschnittliche Dichte schutzwürdi-

ger Biotope oder überdurchschnittliche 

Vorkommen landesweit gefährdeter Ar-

ten auszeichnen und die eine beson-

dere Bedeutung für die Entwicklung ei-

nes ökologisch wirksamen 

Freiraumverbunds und im Hinblick auf 

die Kohärenz des europäischen 

Schutzgebietsnetzes besitzen, 

– unzerschnittene Räume mit hohem 

Wald- und Biotopanteil und einer Größe 

über 100 km2, 

– Gewässer mit besonderer Bedeutung 

für den Arten- und Biotopschutz, die be-

reits lange natürliche und naturnahe 

Fließstrecken und Auen aufweisen. 

Alle Flächen stehen nach 

Abschluss der Bauphase 

der ursprünglichen Nutzung 

wieder uneingeschränkt zur 

Verfügung. Da keine dauer-

hafte Flächeninanspruch-

nahme und keine Verände-

rung der bestehenden 

Wuchshöhenbeschränkun-

gen für Gehölze erfolgt, sind 

keine erheblichen Auswir-

kungen auf die Funktions- 

und Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts zu erwarten. 

kein Konflikt 

Die Neubaumasten befinden 

sich außerhalb von NA-

TURA 2000-Gebieten, Ge-

wässern mit besonderer Be-

deutung für den Arten- und 

Biotopschutz und unzer-

schnittenen Räumen mit ho-

hem Wald- und Biotopanteil 

und einer Größe über 100 

km². 

Einzelne Masten liegen in-

nerhalb von Gebieten, die 

sich durch eine überdurch-

schnittliche Dichte schutz-

würdiger Biotope oder über-

durchschnittliche 

Vorkommen landesweit ge-

fährdeter Arten auszeich-

nen.  

Die Neubaumasten befinden 

sich in räumlicher Nähe zu 

den Rückbaumasten, so-

dass im Falle einer Flächen-

neuinanspruchnahme eine 

vergleichbare Entsiegelung 

einer Fläche durch den 

Rückbau von Masten ge-

genübersteht. Erhebliche 

Auswirkungen auf die Funk-

tions- und Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushalts sind 

durch die Nutzung einer Be-

standstrasse und eines vor-

belasteten Raumes nicht zu 

erwarten. 

kein Konflikt 

Grundsatz 5.1.2.1 

Wild lebende Tiere und wild wachsende 

Pflanzen sowie ihre 

Alle Flächen stehen nach 

Abschluss der Bauphase 

der ursprünglichen Nutzung 

wieder uneingeschränkt zur 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur 
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Lebensgemeinschaften sind als Teil 

des Naturhaushalts in ihrer natürlich 

und historisch gewachsenen Artenviel-

falt zu schützen; ihre Lebensräume so-

wie ihre Lebensbedingungen sind zu er-

halten, zu pflegen, zu entwickeln oder 

wiederherzustellen. 

Verfügung. Da keine dauer-

hafte Flächeninanspruch-

nahme und keine Verände-

rung der bestehenden 

Wuchshöhenbeschränkun-

gen für Gehölze erfolgt, sind 

keine erheblichen Auswir-

kungen auf die Lebens-

räume die Lebensbedingun-

gen der vorkommenden 

Arten zu erwarten. 

kein Konflikt 

temporär benötigten Flä-

chen wiederhergestellt. 

Die Neubaumasten befinden 

sich in räumlicher Nähe zu 

den Rückbaumasten in ei-

nem vorbelasteten Raum. 

Es erfolgt keine dauerhafte  

Inanspruchnahme neuer Le-

bensräume oder erhebliche 

Veränderung der Lebensbe-

dingungen. Auch die gerin-

gen Masterhöhungen der 

derzeit überwiegend zwi-

schen 50 m und 60 m hohen 

Masten um max. 5 m sind 

nicht geeignet erhebliche 

Veränderungen der Lebens-

bedingungen auszulösen 

Auf Ebene des Planfeststel-

lungsverfahrens werden 

Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen zum 

Schutz der vorkommenden 

Arten getroffen. 

kein Konflikt 

Ziel 5.1.2.2 

Die überregional bedeutsamen natur-

nahen Landschaftsräume sollen mög-

lichst unzerschnitten in ihrem land-

schaftlichen Zusammenhang erhalten 

und untereinander vernetzt werden. In 

großen unzerschnittenen Räumen sind 

Eingriffe mit Trennwirkung auf das Un-

vermeidbare zu beschränken. Unab-

weisbare linienförmige Infrastrukturein-

richtungen sind nach Möglichkeit mit 

bestehenden zu bündeln. Überregional 

bedeutsame Ver- und Entsorgungsein-

richtungen sind grundsätzlich zu ver-

meiden. 

Durch die Zu- und Umbesei-

lung erfolgt weder bau- noch 

anlagenbedingt eine Neu-

zerschneidung des Raumes. 

kein Konflikt 

Durch den Mastneubau in 

der Trassenachse der Be-

standsleitung oder in deren 

unmittelbarer Nähe erfolgt 

weder bau- noch anlagenbe-

dingt eine Neuzerschnei-

dung des Raumes. 

Im Falle des Neubaus von 

Winkelabspannmasten 

kommt es zu einer sehr 

kleinräumigen Verschwen-

kung der Leitungsachse. 

Diese führt jedoch nicht zu 

einer Neuzerschneidung 

des Raumes. 

kein Konflikt 

Ziel 5.1.3 

[…] 

Regionale Grünzüge sind größere zu-

sammenhängende Freiräume für unter-

schiedliche ökologische Funktionen, für 

naturschonende, nachhaltige 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Da keine dauerhafte Flä-

cheninanspruchnahme und 

keine Veränderung der be-

stehenden 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Es befinden sich maximal 

acht Neubaumasten in Regi-

onalen Grünzügen, davon 
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Nutzungen oder für die Erholung; sie 

sollen von Besiedlung und anderen 

funktionswidrigen Nutzungen freigehal-

ten werden. 

[…] 

In den Schutzbedürftigen Bereichen für 

Naturschutz und Landschaftspflege, für 

die Landwirtschaft, für Waldfunktionen 

und Forstwirtschaft, für den Boden-

schutz, für die Wasserwirtschaft und für 

die Erholung haben naturbezogene 

Nutzungen und die Erfüllung ökologi-

scher Funktionen Vorrang vor anderen, 

vor allem baulichen Nutzungen. 

Wuchshöhenbeschränkun-

gen für Gehölze erfolgt, sind 

keine erheblichen Auswir-

kungen auf Regionale Grün-

züge zu erwarten. 

 

In den schutzbedürftigen 

Bereichen für Naturschutz 

und Landschaftspflege 

(siehe Tabelle 44) steht eine 

Zu- und Umbeseilung dem 

Ziel 5.1.3 nicht entgegen, da 

keine bauliche Nutzung in 

Form einer Flächeninan-

spruchnahme erfolgt und 

keine erheblichen Auswir-

kungen auf die ökologischen 

Funktionen zu erwarten 

sind. 

kein Konflikt 

sechs Masten in Baden-

Württemberg. Durch den 

Neubau in der Trassen-

achse der Bestandsleitung, 

kommt es zu keiner Neuin-

anspruchnahme bisher un-

belasteter Flächen. Bei den 

drei neu zu bauenden Win-

kelabspannmasten inner-

halb der Regionalen Grün-

züge kommt es zu einer sehr 

geringfügigen Verschwen-

kung der Leitungsachse. 

Eine über das bestehende 

Maß hinausgehende Trenn-

wirkung wird durch den 

Mastneubau nicht ausge-

löst, da die Masten überwie-

gend in der bestehenden 

Trassenachse errichtet bzw. 

am Pkt. Wullenstetten und 

im Bereich der Variante 

Ringschnait um max. 200 m 

versetzt errichtet werden. 

Erhebliche Auswirkungen 

auf die Funktionen der Regi-

onalen Grünzüge sind nicht 

zu erwarten. 

Eine flächenhafte Bebauung 

von schutzbedürftigen Be-

reichen für Naturschutz und 

Landschaftspflege findet 

nicht statt. Das Ausmaß des 

Mastneubaus entspricht un-

gefähr dem Mastrückbau. 

Der Mastneubau erfolgt in 

der Trassenachse der Be-

standsleitung oder in deren 

unmittelbarer Nähe.  

Es findet keine Inanspruch-

nahme neuer Lebensräume 

statt. Auf Ebene des Plan-

feststellungsverfahrens wer-

den Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

getroffen. 

Bei Masterhöhungen von 

maximal 5 m kommt es zu 

keinen erheblichen 
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Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild. 

kein Konflikt 
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Kap. B I, 1.1 (Allgemeines Ziel) 

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts sowie die Regenerationsfähigkeit 

der natürlichen Lebensgrundlagen in 

der Region Donau-Iller sollen gesichert 

und wo notwendig wiederhergestellt 

werden. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Da keine dauerhafte Flä-

cheninanspruchnahme er-

folgt, sind keine erheblichen 

Auswirkungen zu erwarten. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts sowie die 

Regenerationsfähigkeit der 

natürlichen Lebensgrundla-

gen bleiben erhalten. An-

stelle einer Neuinanspruch-

nahme erfolgt die 

Verstärkung einer Bestands-

leitung, insgesamt nur sehr 

geringe dauerhafte Neuin-

anspruchnahme von Flä-

chen.    

kein Konflikt 

Kap. B I, 1.2 

Flächennutzungen mit wesentlichen 

Eingriffen in den Naturhaushalt und das 

charakteristische Landschaftsbild der 

Region sollen möglichst vermieden 

werden. 

Alle Flächen stehen nach 

Abschluss der Bauphase 

der ursprünglichen Nutzung 

wieder uneingeschränkt zur 

Verfügung. 

Es erfolgt keine dauerhafte 

Flächeninanspruchnahme, 

sodass keine erhebliche Be-

einträchtigung des Land-

schaftsbildes durch eine Zu- 

und Umbeseilung zu erwar-

ten ist. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Aufgrund der räumlichen 

Nähe der Neubaumasten zu 

den Bestandsmasten, der 

Entlastung durch die Rück-

baumasten und die sich nur 

geringfügig ändernden 

Masthöhen von maximal 

5 m, sind keine erheblichen 

Auswirkungen zu erwarten. 

kein Konflikt 

Kap. B I, 2.1 Landschaftliche Vorbe-

haltsgebiete 

Als Gebiete, in denen den Belangen 

des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege besonderes Gewicht zu-

kommt (Landschaftliche Vorbehaltsge-

biete), werden im bayerischen Teil der 

Region bestimmt und im baden-würt-

tembergischen Teil der Region darge-

stellt: 

[u.a] 

57. Osterried 

Alle Flächen stehen nach 

Abschluss der Bauphase 

der ursprünglichen Nutzung 

wieder uneingeschränkt zur 

Verfügung. 

Es erfolgen keine dauer-

hafte Flächeninanspruch-

nahme, keine Veränderung 

der bestehenden Wuchshö-

henbeschränkungen für Ge-

hölz und keine Masterhö-

hungen. Erhebliche 

Auswirkungen auf die 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die Neubaumasten befinden 

sich in räumlicher Nähe zu 

den Rückbaumasten in ei-

nem vorbelasteten Raum. 

Aufgrund des Rückbaus von 

Masten erfolgt kein erhebli-

cher dauerhafter Flächen-

verbrauch. Die Masterhö-

hungen betragen maximal 5 



 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 

 

 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Stand: 02.05.2018 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Seite 231 von 283 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

66. Füramooser Ried 

72. Illertal, Rottal und Weihungstal, 

Lichternsee, Sandhagen, Nonnenmäh-

der Insel, Pfingstgries, Taubes Ried, 

Tanzau, Rotburren, Dreieck zwischen 

Donau und Kanal beim Kraftwerk Don-

austetten, Landschaftsteile auf den Ge-

markungen Donaustetten, Unterweiler, 

Altheim/Weihung und Dellmensingen 

Belange des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege 

sind nicht zu erwarten. 

kein Konflikt 

m, sodass keine erheblichen 

Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild zu erwarten sind. 

kein Konflikt 
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Grundsatz 3.3.1 Arten- und Bio-

topschutz 

Durch die konsequente Einführung und 

Weiterentwicklung umweltschonender 

Landnutzungsformen und -bewirtschaf-

tungstechniken sind in allen Land-

schaftsteilen der Region Bedingungen 

zu schaffen, die der heimischen Tier- 

und Pflanzenwelt auch außerhalb der 

Schutzgebiete ausreichenden und an-

gemessenen Lebensraum bieten.  

Biotope von besonderer ökologischer 

Bedeutung sind in ihrem Bestand zu si-

chern, vor störenden Umwelteinflüssen 

zu schützen und durch Aufbau eines 

funktionsfähigen Verbundsystems mit-

einander zu vernetzen. In der Region 

Bodensee-Oberschwaben ist neben 

dem Schutz des Bodenseeufers vor al-

lem der Erhaltung und Sanierung fol-

gender Biotoptypen große Priorität ein-

zuräumen: Still- und Fließgewässer mit 

ihren Ufer- bzw. Aue-bereichen, Nieder-

, Hoch- und Übergangsmoore, Trocken- 

und Halbtrockenrasen, Wachholderhei-

den, Hecken, Felsbiotope, extensives 

und mäßig intensives Wirtschaftsgrün-

land, Streuobstwiesen, naturnahe Wäl-

der.  

Alle Flächen stehen nach 

Abschluss der Bauphase 

der ursprünglichen Nutzung 

wieder uneingeschränkt zur 

Verfügung. 

Da keine dauerhafte Flä-

cheninanspruchnahme und 

keine Veränderung der be-

stehenden Wuchshöhenbe-

schränkungen für Gehölze 

erfolgt, sind keine erhebli-

chen Auswirkungen auf den 

Arten- und Biotopschutz zu 

erwarten. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die Neubaumasten befinden 

sich in räumlicher Nähe zu 

den Rückbaumasten in ei-

nem vorbelasteten Raum. 

Der Umfang der Flächenin-

anspruchnahme entspricht 

ungefähr dem Umfang des 

Rückbaus von Masten. 

Es erfolgt keine dauerhafte 

Inanspruchnahme oder er-

hebliche Veränderung von 

neuen Lebensräumen. Auf 

Ebene des Planfeststel-

lungsverfahrens werden 

Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen getrof-

fen. 

kein Konflikt 

Grundsatz 3.2.1 Regionale Grünzüge 

und Grünzäsuren 

In dem Verdichtungsbereich der Re-

gion, in Gebieten mit Verdichtungsan-

sätzen sowie in Gebieten mit absehba-

rem Siedlungsdruck sind regionale 

Grünzüge (regionale Freihalteflächen) 

als zusammenhängende Landschaften 

zu erhalten und zwar  

Das geplante Vorhaben liegt 

außerhalb des Verdich-

tungsbereiches der Region.  

Alle Flächen stehen nach 

Abschluss der Bauphase 

der ursprünglichen Nutzung 

wieder uneingeschränkt zur 

Verfügung. 

Da keine dauerhafte Flä-

cheninanspruchnahme und 

Das geplante Vorhaben liegt 

außerhalb des Verdich-

tungsbereiches der Region.  

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt.Die Neu-

baumasten befinden sich in 

räumlicher Nähe zu den 

Rückbaumasten in einem 

vorbelasteten Raum, sodass 
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- zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushaltes, insbesondere 

aus Gründen des Klima-, Wasser-, Ar-

ten- und Biotopschutzes,  

- zur Sicherung leistungsfähiger Pro-

duktionsflächen für die Land- und Forst-

wirtschaft,  

- zur räumlichen Gliederung der Stadt-

landschaft und des ländlichen Sied-

lungsraumes,  

- zur Wahrung des Landschaftsbildes 

und der Eigenart der traditionellen Kul-

turlandschaft, auch wegen der Bedeu-

tung für den Fremdenverkehr,  

- zur Erhaltung siedlungsnaher Erho-

lungsflächen und des Bodenseeufers.  

In Ergänzung zu den regionalen Grün-

zügen werden zur Gliederung von Sied-

lungsgebieten Grünzäsuren ausgewie-

sen.  

keine Masterhöhungen er-

folgen, sind keine erhebli-

chen Auswirkungen auf die 

im Grundsatz 3.2.1 genann-

ten Funktionen zu erwarten. 

Grünzäsuren sind vom Vor-

haben nicht betroffen. 

kein Konflikt 

keine Neuzerschneidung 

des Raumes stattfindet. Im 

Falle des Neubaus von Win-

kelabspannmasten kommt 

es zu einer sehr kleinräumi-

gen Verschwenkung der Lei-

tungsachse. Diese führt je-

doch nicht zu einer 

Neuzerschneidung des Rau-

mes. 

Aufgrund des Rückbaus von 

Masten erfolgt kein erhebli-

cher dauerhafter Flächen-

verbrauch. Die Masterhö-

hungen betragen maximal 5 

m, sodass keine erheblichen 

Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild zu erwarten sind. 

Grünzäsuren sind vom Vor-

haben nicht betroffen. 

kein Konflikt 

Ziel 3.2.2 Regionale Grünzüge  

Regionale Grünzüge (regionale Freihal-

teflächen) sind von Bebauung freizuhal-

ten. Hiervon ausgenommen sind stand-

ortgebundene Vorhaben der Land- und 

Forstwirtschaft, der Rohstoffgewinnung 

sowie Einrichtungen der Erholung, so-

fern diese mit den Grundsätzen der re-

gionalen Grünzüge und Grünzäsuren 

vereinbar sind.  

Standortgebundene Einrichtungen der 

Infrastruktur, die nicht in der Raumnut-

zungskarte enthalten sind, sind nur 

dann zulässig, wenn mit Planungsalter-

nativen die Notwendigkeit der Inan-

spruchnahme nachgewiesen ist. Die 

Funktionsfähigkeit der regionalen Grün-

züge ist in jedem Fall zu gewährleisten, 

der Landschaftsverbrauch möglichst 

gering zu halten.  

Alle Flächen stehen nach 

Abschluss der Bauphase 

der ursprünglichen Nutzung 

wieder uneingeschränkt zur 

Verfügung. 

Es erfolgt keine dauerhafte 

Flächeninanspruchnahme 

oder Neuzerschneidung des 

Raumes. 

Bei dem geplanten Vorha-

ben handelt es sich um eine 

standortgebundene Einrich-

tung der Infrastruktur, die in 

der Raumnutzungskarte ent-

halten ist. 

kein Konflikt 

Eine flächenhafte Bebauung 

findet nicht statt. Nach Ab-

schluss der Bauarbeiten 

werden die nur temporär be-

nötigten Flächen wiederher-

gestellt. 

Das Ausmaß des Mastneu-

baus entspricht ungefähr 

dem Mastrückbau. Der 

Mastneubau erfolgt in der 

Trassenachse der Be-

standsleitung oder in deren 

unmittelbarer Nähe. 

Eine Neuzerschneidung des 

Raumes findet nicht statt. Im 

Falle des Neubaus von Win-

kelabspannmasten kommt 

es zu einer sehr kleinräumi-

gen Verschwenkung der Lei-

tungsachse. Diese führt je-

doch nicht zu einer 

Neuzerschneidung des Rau-

mes. 

Bei dem geplanten Vorha-

ben handelt es sich um eine 

standortgebundene Einrich-

tung der Infrastruktur, die in 
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der Raumnutzungskarte ent-

halten ist. 

Grünzäsuren sind vom Vor-

haben nicht betroffen. 

kein Konflikt 

Ziel 3.2.3 Grünzäsuren  

Grünzäsuren sind von Bebauung freizu-

halten. Standortgebundene Einrichtun-

gen der Infrastruktur, die nicht in der 

Raumnutzungskarte enthalten sind, 

sind nur dann zulässig, wenn mit Pla-

nungsalternativen die Notwendigkeit 

der Inanspruchnahme nachgewiesen 

ist. Vorhaben der Rohstoffgewinnung 

sind generell auszuschließen. Die 

Funktionsfähigkeit der Grünzäsuren ist 

in jedem Fall zu gewährleisten, der 

Landschaftsverbrauch möglichst gering 

zu halten.  

Grünzäsuren sind vom Vor-

haben nicht betroffen. 

kein Konflikt 

Grünzäsuren sind vom Vor-

haben nicht betroffen. 

kein Konflikt 

Ziel 3.3.2 Schutzbedürftige Bereiche für 

Naturschutz und Landschaftspflege 

Zum Schutz von Lebensgemeinschaf-

ten und Lebensräumen einer bestimm-

ten Tier- und Pflanzenwelt, zur Erhal-

tung der Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit der Landschaft sowie zur Si-

cherung naturbezogener Nutzungen 

aus sonstigen landschaftsökologi-

schen, landeskundlichen, naturge-

schichtlichen, kulturhistorischen und 

wissenschaftlichen Gründen werden in 

der Raumnutzungskarte Bereiche aus-

gewiesen, in denen die Belange des 

Naturschutzes und der Landschafts-

pflege Vorrang vor anderen Raumnut-

zungen haben sollen. 

Schutzbedürftige Bereiche für Natur-

schutz und Landschaftspflege sind von 

Bebauung grundsätzlich freizuhalten, 

wesentliche Veränderungen der Gelän-

deformen sowie der großflächige Ab-

bau von Rohstoffen sind zu unterlas-

sen. Die Existenzbedingungen seltener 

und gefährdeter Tier- und Pflanzenar-

ten sowie der aus regionaler Sicht be-

deutsamen Lebensgemeinschaften 

sind nachhaltig zu sichern und wenn 

möglich zu verbessern.  

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es erfolgt keine Bebauung, 

dauerhafte Flächeninan-

spruchnahme oder Verän-

derung der Geländeformen. 

Die Existenzbedingungen 

seltener und gefährdeter 

Tier- und Pflanzenarten so-

wie der aus regionaler Sicht 

bedeutsamen Lebensge-

meinschaften werden durch 

eine Zu- und Umbeseilung 

nicht erheblich beeinträch-

tigt. 

Bei dem geplanten Vorha-

ben handelt es sich um eine 

standortgebundene Einrich-

tung der Infrastruktur, die in 

der Raumnutzungskarte ent-

halten ist. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Eine flächenhafte Bebauung 

oder Veränderung der Ge-

ländeformen finden nicht 

statt. Das Ausmaß des 

Mastneubaus entspricht un-

gefähr dem Mastrückbau. 

Der Mastneubau erfolgt in 

der Trassenachse der Be-

standsleitung oder in deren 

unmittelbarer Nähe.  

Es findet keine Inanspruch-

nahme neuer Lebensräume 

statt. Auf Ebene des Plan-

feststellungsverfahrens wer-

den Vermeidungs- und Min-

derungsmaßnahmen 

getroffen. 

Bei Masterhöhungen von 

maximal 5 m kommt es zu 

keinen erheblichen Auswir-

kungen auf das Land-

schaftsbild. 

Bei dem geplanten Vorha-

ben handelt es sich um eine 
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Hiervon unberührt bleiben Formen na-

turbezogener Erholungsnutzung samt 

der zugehörigen Einrichtungen, stand-

ortgebundene Vorhaben der Land- und 

Forstwirtschaft sowie die ordnungsge-

mäße Bewirtschaftung dieser Flächen 

sofern diese in Art, Umfang und Intensi-

tät mit den Zielen des Arten-, Biotop- 

und Landschaftsschutzes vereinbar 

sind. Standortgebundene Einrichtun-

gen der Infrastruktur, die nicht in der 

Raumnutzungskarte enthalten sind, 

sind nur dann zulässig, wenn mit Pla-

nungsalternativen die Notwendigkeit 

der Inanspruchnahme nachgewiesen 

ist.  

standortgebundene Einrich-

tung der Infrastruktur, die in 

der Raumnutzungskarte ent-

halten ist. 

kein Konflikt 

 

Insgesamt ist das Vorhaben nicht geeignet, erhebliche Konflikte mit den oben aufgeführten 

Erfordernissen der Raumordnung für das Sachgebiet Freiraumschutz auszulösen. 

Die gutachterliche Einschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben 

keine erheblichen raumbedeutsamen Auswirkungen auf das Sachgebiet Freiraumschutz auf-

treten und dass eine Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung vorliegt. 

 

6.7 Sachgebiet Landwirtschaft 

6.7.1 Bestandsbeschreibung  

Die Bestandsbeschreibung im Sachgebiet Landwirtschaft umfasst die Landwirtschaftskatego-

rien gemäß Landesentwicklungsplan bzw. Landesentwicklungsprogramm und Regionalplänen 

. Der Landesentwicklungsplan bzw. das Landesentwicklungsprogramm enthalten keine zeich-

nerische Festlegung von Landwirtschaftsflächen. 

Der Regionalplan Donau-Iller umfasst keine zeichnerisch verbindlichen Festlegungen für das 

Sachgebiet Landwirtschaft. 

Der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben enthält als verbindliche Ausweisung gem. § 11 

LplG BW die Festlegung von schutzbedürftigen Bereichen für die Landwirtschaft. 

Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich keine verbindlichen Festlegungen der Re-

gionalpläne zur Landwirtschaft. 
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6.7.2 Auswirkungen 

Tabelle 47: Sachgebiet Landwirtschaft – Auswirkungen 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Baubedingt 

Baubedingt sind Arbeitsflächen und Zuwe-

gungen im unmittelbaren Umfeld der Be-

standsmasten erforderlich. Der temporäre 

Flächenbedarf im Bereich der Tragmasten ist 

sehr gering. Im Bereich von Winkelabspann-

masten müssen Seilwindenplätzen eingerich-

tet werden, woraus eine geringfügig größe-

rer, temporärer Flächenbedarf resultiert 

(Tragmast ca. 300 m², Winkelabspannmast 

ca. 600 m² jeweils zzgl. Zuwegung). 

Die baubedingt in Anspruch genommenen 

Flächen werden nach Abschluss der Bauar-

beiten in ihren ursprünglichen Zustand zu-

rückversetzt, sodass eine landwirtschaftliche 

Nutzung wieder uneingeschränkt möglich ist. 

Die Auswirkungen entsprechen denen der Zu- 

und Umbeseilung. Durch den Neu- und Rück-

bau von Masten entsteht jedoch insgesamt 

ein höherer temporärer Flächenbedarf als bei 

der Zu- und Umbeseilung. 

Anlagebedingt 

Da keine dauerhafte (Neu-)-Inanspruch-

nahme von landwirtschaftlichen Flächen er-

folgt, sind keine Auswirkungen auf die Nut-

zung der Flächen zu erwarten.  

Im Falle eines erforderlichen Mastneubaus er-

folgt der Rückbau des bisherigen Mastes.  

Der Flächenbedarf je Maststandort und somit 

die Fläche, die der landwirtschaftlichen Nut-

zung entzogen wird, ist gering. Durch die Ent-

siegelung der Rückbaumasten entsteht i.d.R. 

eine neue landwirtschaftliche Fläche, die der 

Größenordnung der Neuinanspruchnahme 

durch die Neubaumasten entspricht (Aus-

nahme: Neuerrichtung von zwei Masten – 

s.u.). 

Die sehr kleinräumige Verschwenkung der 

Leitungsachse im Falle des Neubaus eines 

Winkelabspannmastes hat keine Auswirkung 

auf die landwirtschaftliche Nutzung der Flä-

chen. Im Rahmen der Detailplanung wird un-

ter Berücksichtigung der technischen Vorga-

ben versucht, auf landwirtschaftliche Belange 

entsprechend Rücksicht zu nehmen, um Be-

wirtschaftungserschwernisse zu vermeiden. 

In zwei Fällen kommt es zur Errichtung eines 

zusätzlichen Mastes (am Pkt. Wullenstetten 

und im Bereich der Variante Ringschnait). Die 

damit verbundene dauerhafte Flächeninan-

spruchnahme von 200 – 300 m² stellt keine für 

das Sachgebiet Landwirtschaft relevante Be-

einträchtigung dar. 

Erhebliche Auswirkungen auf die landwirt-

schaftliche Nutzung sind auch anlagebedingt 

nicht zu erwarten.  
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 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Betriebsbe-

dingt 

Es werden keine Stoffe transportiert oder freigesetzt, die Auswirkungen auf die landwirtschaft-

liche Nutzung erwarten lassen. 

 

6.7.3 Konflikte 

Tabelle 48: Sachgebiet Landwirtschaft – Abgleich mit den relevanten Erfordernissen der Raumordnung 

Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

L
E

P
 B

a
y
e

rn
 2

0
1

3
 

Grundsatz 5.4.1 Erhalt land- und forst-

wirtschaftlicher Nutzflächen 

Die räumlichen Voraussetzungen für 

eine vielfältig strukturierte, multifunktio-

nale und bäuerlich ausgerichtete Land-

wirtschaft und eine nachhaltige Forst-

wirtschaft in ihrer Bedeutung für die 

verbrauchernahe Versorgung der Be-

völkerung mit nachhaltig erzeugten Le-

bensmitteln, erneuerbaren Energien 

und nachwachsenden Rohstoffen so-

wie für den Erhalt der natürlichen Res-

sourcen und einer attraktiven Kultur-

landschaft und regionale Wirtschafts-

kreisläufe sollen erhalten, unterstützt 

und weiterentwickelt werden. 

Land- und forstwirtschaftlich genutzte 

Gebiete sollen erhalten werden. Insbe-

sondere hochwertige Böden sollen nur 

in dem unbedingt notwendigen Umfang 

für andere Nutzungen in Anspruch ge-

nommen werden. 

Alle Flächen stehen nach 

Abschluss der Bauphase 

der ursprünglichen Nutzung 

wieder uneingeschränkt zur 

Verfügung. 

Es erfolgt keine dauerhafte 

Inanspruchnahme von Flä-

chen für die Landwirtschaft, 

sodass keine erheblichen 

Auswirkungen zu erwarten 

sind. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Durch den Mastneubau wer-

den nur sehr kleinflächig 

landwirtschaftliche Flächen 

dauerhaft in Anspruch ge-

nommen. Im Zuge des Mast-

neubaus erfolgt der Rück-

bau des bisherigen Mastes 

und somit die Entsiegelung 

des alten Standortes. 

kein Konflikt 
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Grundsatz 5.3.1 

Die ökonomische, ökologische und so-

ziale Bedeutung der Land- und Forst-

wirtschaft, insbesondere aufgrund ihrer 

Funktionen für die Ernährung, die Holz-

versorgung, die Erhaltung und Pflege 

der Kulturlandschaft und die Sicherung 

der natürlichen Lebensgrundlagen, ist 

zu erhalten und zu entwickeln. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Die übergeordnete Bedeu-

tung und Funktion der Land-

wirtschaft wird aufgrund des 

fehlenden dauerhaften Ein-

griffs nicht beeinträchtigt. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die übergeordnete Bedeu-

tung und Funktion der Land-

wirtschaft wird aufgrund des 

sehr geringen dauerhaften 

Eingriffs nicht erheblich be-

einträchtigt. 

kein Konflikt 

Ziel 5.3.2 

Die für eine land- und forstwirtschaftli-

che Nutzung gut geeigneten Böden und 

Standorte, die eine ökonomisch und 

ökologisch effiziente Produktion ermög-

lichen, sollen als zentrale Produktions-

grundlage geschont werden; sie dürfen 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es werden keine Böden o-

der Standorte dauerhaft in 

Anspruch genommen, die 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Es werden nur in sehr gerin-

gem Maße Böden oder 

Standorte dauerhaft in 
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nur in unabweisbar notwendigem Um-

fang für andere Nutzungen vorgesehen 

werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu 

bewahren. 

Bodengüte wird nicht beein-

trächtigt. 

kein Konflikt 

Anspruch genommen. Im 

Zuge des Mastneubaus er-

folgt der Rückbau des bishe-

rigen Mastes und somit die 

Entsiegelung des alten 

Standortes. Erhebliche Aus-

wirkungen auf den Flächen-

verbrauch und die Boden-

güte sind nicht zu erwarten.   

kein Konflikt 

Grundsatz 5.3.3 

Die Betriebs- und Flurstrukturen sind so 

zu erhalten und zu entwickeln, dass 

eine langfristige, funktionsgerechte und 

wettbewerbsfähige Landbewirtschaf-

tung möglich ist. Insbesondere in Räu-

men mit starkem Siedlungsdruck sind 

die Fluren in den Freiräumen so auszu-

wählen, zu bemessen, zu sichern und 

zu entwickeln, dass eine rationelle land-

wirtschaftliche Bodennutzung möglich 

ist. Insbesondere für die Land- und 

Forstwirtschaft wertvolle Böden sind zu 

schonen. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Aufgrund der gleichbleiben-

den Maststandorte entste-

hen keine Auswirkungen auf 

die Betriebs- und Flurstruk-

turen. 

Es verbleibt keine durch den 

Bau bedingte dauerhafte 

Bodenverdichtung. und Bo-

denversiegelung. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Durch den Mastneubau in 

der Bestandsachse oder 

vereinzelt geringfügig au-

ßerhalb der Bestandsachse 

sind insgesamt keine erheb-

lichen Auswirkungen auf die 

Betriebs- und Flurstrukturen 

zu erwarten. In der Detail-

planung wird auf eine  Ver-

meidung von Bewirtschaf-

tungserschwernissen 

hingewirkt. 

kein Konflikt 
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Kap. B III, 1.1.1 

Die bäuerliche Landwirtschaft in der 

Region Donau-Iller soll als wichtiger 

Wirtschaftsfaktor erhalten und weiter-

entwickelt werden. Dadurch soll die Er-

zeugung gesunder und preiswerter Le-

bensmittel in ausreichender Menge 

sowie die Gestaltung und Pflege der 

Kulturlandschaft bei möglichst geringer 

Belastung des Natur- und Wasserhaus-

haltes gesichert werden. Die Boden-

fruchtbarkeit soll erhalten werden. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Die übergeordnete Bedeu-

tung der Landwirtschaft als 

Wirtschaftsfaktor wird auf-

grund des fehlenden dauer-

haften Eingriffs nicht beein-

trächtigt. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die übergeordnete Bedeu-

tung der Landwirtschaft als 

Wirtschaftsfaktor wird auf-

grund des sehr geringen 

dauerhaften Eingriffs nicht 

erheblich beeinträchtigt. 

kein Konflikt 

Kap. B III, 1.2.1 

Die landwirtschaftlichen Flächen in der 

Region Donau-Iller, insbesondere die 

für die landwirtschaftliche Erzeugung 

besonders geeigneten Flächen, sollen 

so weit wie möglich von anderen Nut-

zungen freigehalten werden. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es erfolgt keine dauerhafte 

Inanspruchnahme von Flä-

chen für die Landwirtschaft, 

sodass keine erheblichen 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Durch den Mastneubau wer-

den nur sehr kleinflächig 

landwirtschaftliche Flächen 

dauerhaft in Anspruch ge-

nommen. Im Zuge des 
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Auswirkungen zu erwarten 

sind. 

kein Konflikt 

Mastneubaus erfolgt der 

Rückbau des bisherigen 

Mastes und somit die Ent-

siegelung des alten Standor-

tes. 

kein Konflikt 
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Grundsatz 3.1.2 Landwirtschaft und 

Landschaftspflege 

Eine leistungsfähige und umweltver-

trägliche Landwirtschaft ist als wichtiger 

Wirtschaftsfaktor zu erhalten und so zu 

fördern, dass  

- Arbeitsplätze im Ländlichen Raum er-

halten bleiben,  

- Nahrungsmittel aus heimischer land-

wirtschaftlicher Produktion erzeugt wer-

den können,  

- die Landschaft gepflegt und ihre Erho-

lungseignung langfristig gesichert wird,  

- die Erfordernisse des Natur- und Um-

weltschutzes erfüllt werden können.  

Der Erhaltung der traditionellen Kultur-

landschaft durch die bäuerliche Land-

wirtschaft ist ein hoher Stellenwert bei-

zumessen.  

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Die übergeordnete Bedeu-

tung der Landwirtschaft als 

Wirtschaftsfaktor wird auf-

grund des fehlenden dauer-

haften Eingriffs nicht beein-

trächtigt. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die übergeordnete Bedeu-

tung der Landwirtschaft als 

Wirtschaftsfaktor wird auf-

grund des sehr geringen 

dauerhaften Eingriffs nicht 

erheblich beeinträchtigt. 

kein Konflikt 

Ziel 3.3.3 Schutzbedürftige Bereiche für 

die Landwirtschaft 

Zur Sicherung hochwertiger landwirt-

schaftlicher Standorte werden vorran-

gig im Verdichtungsbereich der Region 

Bodensee-Oberschwaben Bereiche 

festgelegt, in denen die Möglichkeit ei-

ner standortangepassten landwirt-

schaftlichen Bodennutzung langfristig 

erhalten werden soll.  

Schutzbedürftige Bereiche für die Land-

wirtschaft sind von Bebauung freizuhal-

ten, der großflächige Abbau von Roh-

stoffen ist zu unterlassen. Hiervon 

ausgenommen ist die Errichtung stand-

ortgebundener Anlagen der Land- und 

Forstwirtschaft. Standortgebundene 

Einrichtungen der Infrastruktur, die 

nicht in der Raumnutzungskarte enthal-

ten sind, sind nur dann zulässig, wenn 

mit Planungsalternativen die 

Das Vorhaben befindet sich 

außerhalb von schutzbe-

dürftigen Bereichen für die 

Landwirtschaft. 

kein Konflikt 

Das Vorhaben befindet sich 

außerhalb von schutzbe-

dürftigen Bereichen für die 

Landwirtschaft. 

kein Konflikt 
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Notwendigkeit der Inanspruchnahme 

nachgewiesen ist.  

 

Insgesamt ist das Vorhaben nicht geeignet, erhebliche Konflikte mit den oben aufgeführten 

Erfordernissen der Raumordnung für das Sachgebiet Landwirtschaft auszulösen. 

 

Die gutachterliche Einschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben 

keine erheblichen raumbedeutsamen Auswirkungen auf das Sachgebiet Landwirtschaft auf-

treten und dass eine Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung vorliegt. 

 

6.8 Sachgebiet Forstwirtschaft 

6.8.1 Bestandsbeschreibung  

Die Bestandsbeschreibung im Sachgebiet Forstwirtschaft umfasst die Waldkategorien gemäß 

Landesentwicklungsplan bzw. Landesentwicklungsprogramm und Regionalplänen . Eine Be-

trachtung der Waldflächen, welche im Regionalplan nur nachrichtlich übernommen sind, ist 

Gegenstand des Kap.7.5.1.  

Für das Sachgebiet Forstwirtschaft enthält der Regionalplan Donau-Iller die zeichnerische 

Festlegung von Gebieten, die zu Bannwald erklärt werden sollen. Im Regionalplan Bodensee-

Oberschwaben sind schutzbedürftige Bereiche für die Forstwirtschaft ausgewiesen. 

Die Betroffenheit dieser Gebiete sowie deren Funktion, die ihnen gemäß Waldfunktionenkarte 

zukommt, ist in den beiden nachstehenden Tabellen aufgeführt. 

Tabelle 49: Sachgebiet Forstwirtschaft – Gebiete, die zu Bannwald erklärt werden sollen 

Kreis Gemeinde Leitung Trasse Betroffenheit Waldfunktion* Mast 

LKr 

Neu-

Ulm 

Senden Bl. 4521 
Bestands-

trasse 
Querung 

Wald mit besonderer 

Bedeutung für das 

Landschaftsbild sowie 

den lokalen Klima-, Im-

missions-, Lärmschutz 

Erholungswald, Stufe I 

0036 – 0037 

* gemäß Waldfunktionskarte für den Landkreis Neu-Ulm der Bayerischen Forstverwaltung 

 

Tabelle 50: Sachgebiet Forstwirtschaft – Schutzbedürftiger Bereich für die Forstwirtschaft 

Kreis Gemeinde Leitung Trasse Betroffenheit Waldfunktion* Mast 

LKr 

Ravens-

burg 

Bad Wurz-

ach 
Bl. 4572 

Bestands-

trasse 

Lage im  

U-Raum 
- 129 – 130 

Lage im  

U-Raum 

Gesetzlicher Schutz-

wald gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen 

(teilweise) 

134 – 137  

Lage im  

U-Raum 
- 160 – 163  
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Kreis Gemeinde Leitung Trasse Betroffenheit Waldfunktion* Mast 

Wolfegg Tangierung 

Erholungswald, Stufe 2 

Gesetzlicher Boden-

schutzwald und Lawi-

nenschutzfunktion (teil-

weise) 

Immissionsschutzwald 

(teilweise) 

209 – 213  

Amtzell, 

Wangen im 

Allgäu 

Lage im  

U-Raum 
Erholungswald, Stufe 2 214 – 215 

Wangen im 

Allgäu 

Querung Erholungswald, Stufe 2 215 – 216  

Tangierung 

Erholungswald, Stufe 2 

Gesetzlicher Boden-

schutzwald und Lawi-

nenschutzfunktion (teil-

weise) 

216 – 219  

Lage im U-

Raum 
- 224 – 225  

* gemäß Waldfunktionenkartierung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 

Insgesamt kommt es jeweils einmal zur Querung eines Gebietes, das zu Bannwald erklärt 

werden soll und eines schutzbedürftigen Bereiches für die Forstwirtschaft. In beiden Fällen 

handelt es sich um Abschnitte, in denen keine Verschiebung der Bestandstrasse geplant ist, 

sondern eine Zu- bzw. Umbeseilung der Bestandsleitung vorgesehen ist.  

 

6.8.2 Auswirkungen 

Tabelle 51: Sachgebiet Forstwirtschaft – Auswirkungen 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Baubedingt 

Baubedingt kann es zur temporären Inan-

spruchnahme von Waldflächen durch Arbeits-

flächen und Zuwegungen kommen. Diese 

werden auf Ebene des Planfeststellungsver-

fahrens nach Möglichkeit so geplant, dass der 

temporäre Eingriff in Waldflächen minimiert 

wird. Nach Beendigung der Baumaßnahme 

werden die entsprechenden Arbeitsflächen 

wieder aufgeforstet. 

Die größten Arbeitsflächen ergeben sich im 

Bereich von Winkelabspannmasten, wo Seil-

windenplätze eingerichtet werden müssen. 

Im Bereich von Tragmasten ist der temporäre 

Flächenbedarf sehr gering. 

Die Auswirkungen entsprechen denen der 

Zu- und Umbeseilung. Durch den Neu- und 

Rückbau von Masten entsteht jedoch insge-

samt ein höherer temporärer Flächenbedarf 

als bei der Zu- und Umbeseilung. 

Anlagebedingt 

Bei der Zu- bzw. Umbeseilung wird eine Be-

standsleitung mit vorhandenen Einschrän-

kungen für die forstliche Nutzung (Wuchshö-

henbeschränkung) genutzt. Der Streifen, für 

den anlagenbedingt eine Wuchshöhenbe-

schränkung gilt, wird nicht verbreitert. Auch 

die Höhe des zulässigen Aufwuchses wird 

Grundsätzlich wird eine Bestandsleitung mit 

vorhandenen Einschränkungen für die forstli-

che Nutzung (Wuchshöhenbeschränkung) 

genutzt. Der Streifen, für den anlagenbedingt 

eine Wuchshöhenbeschränkung gilt, wird 

nicht verbreitert. Im Falle des Neubaus von 

Winkelabspannmasten kann es zu einer sehr 



 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 

 

 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Stand: 02.05.2018 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Seite 241 von 283 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

nicht verändert. Unterhalb der Leitung kann 

Wald im Sinne des Forstgesetzes erhalten 

bleiben. Es kommt somit nicht zu einer anla-

genbedingten Inanspruchnahme oder Neu-

zerschneidung von Waldflächen oder der Be-

einträchtigung von Waldfunktionen. 

Da eine dauerhafte Inanspruchnahme von 

Waldflächen nicht zu erwarten ist, werden we-

der dessen Struktur noch dessen Funktion er-

heblich beeinträchtigt. 

kleinräumigen Verschwenkung der Leitungs-

achse und somit des Streifens mit Wuchshö-

henbeschränkung kommen. Dies betrifft die 

Leitungsabschnitte Mast 209 – 213 und 215 – 

216. Im ersten Fall handelt es sich um die 

Waldflächen entlang der Unteren Argen in 

Wangen im Allgäu. Die Leitung verläuft am 

Rand des Waldgebietes und quert dieses nur 

auf einem sehr kurzen Abschnitt von ca. 150 

m zwischen Mast 211 – 212. Durch die klein-

räumige Verschiebung der Leitungsachse im 

Zuge des Mastneubaus ist keine Vergröße-

rung des Waldeingriffs zu erwarten. 

Aufgrund der nicht erheblichen Waldinan-

spruchnahme kann der Wald seine Funktion 

als gesetzlicher Bodenschutzwald und Lawi-

nenschutzfunktion sowie als Immissions-

schutzwald uneingeschränkt ausüben. Die 

Funktion des Waldes als Erholungswald wird 

nicht erheblich beeinträchtigt, da sich keine 

wahrnehmbare Veränderung zur Bestandssi-

tuation ergibt und das Landschaftserleben 

nicht zusätzlich gestört wird. 

Im zweiten Fall zwischen Mast 215 – 216 an 

der Humbrechtser Straße in Wangen im All-

gäu beträgt die Waldquerung ca. 100 m. In 

Abhängigkeit davon, in welche Richtung der 

Winkelabspannmast 215 versetzt wird, 

kommt es zu keiner oder einer sehr geringfü-

gigen Verschwenkung des Streifens mit 

Wuchshöhenbeschränkung innerhalb des 

Waldgebietes. Im Falle einer Verschwenkung 

käme es auf der einen Seite zu einer Neube-

lastung und auf der anderen Seite zu einer 

Entlastung im gleichen Umfang.  

Die Funktion des Waldes als Erholungswald 

wird nicht erheblich beeinträchtigt, da sich 

keine wahrnehmbare Veränderung zur Be-

standssituation ergibt und das Landschaftser-

leben nicht zusätzlich gestört wird. 

Die potenziellen, sehr kleinflächigen Neuin-

anspruchnahmen führen insgesamt nicht zu 

erheblichen Auswirkungen auf die Struktur o-

der Funktion des Waldes.  

Die Höhe des zulässigen Aufwuchses wird 

nicht verändert. Unterhalb der Leitung kann 

Wald im Sinne des Forstgesetzes erhalten 

bleiben. Es kommt somit nicht zu einer anla-

genbedingten Inanspruchnahme oder 
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 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Neuzerschneidung von Waldflächen oder der 

Beeinträchtigung von Waldfunktionen. 

Lediglich im Falle einer Variante kann es an-

lagenbedingt potenziell zu einer erheblichen 

Inanspruchnahme von Waldflächen kommen. 

Tatsächlich befindet sich die einzige Variante 

in Biberach a.d. Riß-Ringschnait jedoch au-

ßerhalb von Waldflächen, sodass keine Aus-

wirkungen zu erwarten sind. 

Da eine erhebliche dauerhafte Inanspruch-

nahme von Waldflächen nicht zu erwarten ist, 

werden weder dessen Struktur noch dessen 

Funktion erheblich beeinträchtigt. 

Betriebsbe-

dingt 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Sachgebiet Forstwirtschaft sind nicht zu erwarten, da 

keine erheblichen Schadstoffmengen freigesetzt werden. 

 

6.8.3 Konflikte 

Tabelle 52: Sachgebiet Forstwirtschaft – Abgleich mit den relevanten Erfordernissen der Raumordnung 

Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

L
E

P
 B

a
y
e

rn
 2

0
1

3
 

Grundsatz 5.4.1 

Die räumlichen Voraussetzungen für 

eine vielfältig strukturierte, multifunktio-

nale und bäuerlich ausgerichtete Land-

wirtschaft und eine nachhaltige Forst-

wirtschaft in ihrer Bedeutung für die 

verbrauchernahe Versorgung der Be-

völkerung mit nachhaltig erzeugten Le-

bensmitteln, erneuerbaren Energien 

und nachwachsenden Rohstoffen so-

wie für den Erhalt der natürlichen Res-

sourcen und einer attraktiven Kultur-

landschaft und regionale 

Wirtschaftskreisläufe sollen erhalten, 

unterstützt und weiterentwickelt wer-

den. 

Land- und forstwirtschaftlich genutzte 

Gebiete sollen erhalten werden. Insbe-

sondere hochwertige Böden sollen nur 

in dem unbedingt notwendigen Umfang 

für andere Nutzungen in Anspruch ge-

nommen werden. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es erfolgt keine dauerhafte 

Inanspruchnahme von Flä-

chen für die Forstwirtschaft, 

sodass keine erheblichen 

Auswirkungen zu erwarten 

sind. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die Mastneubauten erfolgen 

außerhalb von Waldflächen. 

Insgesamt findet nur eine 

sehr geringe dauerhafte 

Neuinanspruchnahme von 

Flächen durch eine sehr ge-

ringfügig Verschwenkung 

des Streifens mit Wuchshö-

henbeschränkung um we-

nige Meter. Dem steht eine 

entsprechende Aufhebung 

des Streifens mit Wuchshö-

henbeschränkung in glei-

chem Maße gegenüber.   

kein Konflikt 

Grundsatz 5.4.2 

Große zusammenhängende Waldge-

biete, Bannwälder und landeskulturell 

oder ökologisch besonders bedeut-

same Wälder sollen vor 

Es erfolgt keine Neuzer-

schneidung oder Flächen-

verlust von Forstflächen. 

Es erfolgt keine Neuzer-

schneidung von Waldflä-

chen. Eine sehr kleinräu-

mige Verschwenkung des 

Streifens mit 
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Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Zerschneidungen und Flächenverlus-

ten bewahrt werden. 

Die Waldfunktionen sollen gesichert 

und verbessert werden. 

Waldfunktionen werden 

nicht beeinträchtigt. 

kein Konflikt 

Wuchshöhenbeschränkun-

gen kommt im Bereich ver-

bindlicher forstwirtschaftli-

cher Ausweisungen des 

Regionalplans nur in den 

Abschnitten Mast 209 – 213 

und 215 – 216 in Betracht.  

Es ist insgesamt ein sehr ge-

ringer Eingriff in den Wald zu 

erwarten.  

Waldfunktionen werden 

nicht erheblich beeinträch-

tigt, da es lediglich zu klein-

räumigen Verschwenkun-

gen des Streifens mit 

Wuchshöhenbeschränkung 

um wenige Meter kommt. 

kein Konflikt 

L
E

P
 2

0
0
2
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a

d
e

n
-W

ü
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m

b
e
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Grundsatz 5.3.1 

Die ökonomische, ökologische und so-

ziale Bedeutung der Land- und Forst-

wirtschaft, insbesondere aufgrund ihrer 

Funktionen für die Ernährung, die Holz-

versorgung, die Erhaltung und Pflege 

der Kulturlandschaft und die Sicherung 

der natürlichen Lebensgrundlagen, ist 

zu erhalten und zu entwickeln. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Die übergeordnete Bedeu-

tung und Funktion der Forst-

wirtschaft wird aufgrund des 

fehlenden dauerhaften Ein-

griffs nicht beeinträchtigt.  

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die übergeordnete Bedeu-

tung und Funktion der Forst-

wirtschaft wird aufgrund des 

maximal sehr geringen dau-

erhaften Eingriffs nicht er-

heblich beeinträchtigt. 

kein Konflikt 

Ziel 5.3.2 

Die für eine land- und forstwirtschaftli-

che Nutzung gut geeigneten Böden und 

Standorte, die eine ökonomisch und 

ökologisch effiziente Produktion ermög-

lichen, sollen als zentrale Produktions-

grundlage geschont werden; sie dürfen 

nur in unabweisbar notwendigem Um-

fang für andere Nutzungen vorgesehen 

werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu 

bewahren. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es werden keine Böden o-

der Standorte dauerhaft in 

Anspruch genommen, die 

Bodengüte wird nicht beein-

trächtigt. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Es werden nur in sehr gerin-

gem Maße Böden oder 

Standorte dauerhaft in An-

spruch genommen. Im Zuge 

des Mastneubaus erfolgt der 

Rückbau des bisherigen 

Mastes und somit die Ent-

siegelung des alten Standor-

tes. Erhebliche Auswirkun-

gen auf den 

Flächenverbrauch und die 

Bodengüte sind nicht zu er-

warten.   

kein Konflikt 
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Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Grundsatz 5.3.3 

Die Betriebs- und Flurstrukturen sind so 

zu erhalten und zu entwickeln, dass 

eine langfristige, funktionsgerechte und 

wettbewerbsfähige Landbewirtschaf-

tung möglich ist. Insbesondere in Räu-

men mit starkem Siedlungsdruck sind 

die Fluren in den Freiräumen so auszu-

wählen, zu bemessen, zu sichern und 

zu entwickeln, dass eine rationelle land-

wirtschaftliche Bodennutzung möglich 

ist. Insbesondere für die Land- und 

Forstwirtschaft wertvolle Böden sind zu 

schonen. 

Aufgrund der gleichbleiben-

den Maststandorte entste-

hen keine Auswirkungen auf 

die Betriebs- und Flurstruk-

turen. 

kein Konflikt  

Durch den Mastneubau in 

der Bestandsachse oder 

vereinzelt geringfügig au-

ßerhalb der Bestandsachse 

sind insgesamt keine erheb-

lichen Auswirkungen auf die 

Betriebs- und Flurstrukturen 

zu erwarten. 

Im Rahmen der Detailpla-

nung wird unter Berücksich-

tigung der technischen Vor-

gaben versucht, auf 

forstwirtschaftliche Belange 

entsprechend Rücksicht zu 

nehmen, um Bewirtschaf-

tungserschwernisse zu ver-

meiden. 

kein Konflikt 

Ziel 5.3.5 

Eingriffe in den Bestand des Walds in 

Verdichtungsräumen und in Wälder mit 

besonderen Schutz- und Erholungs-

funktionen sind auf das Unvermeidbare 

zu beschränken. Solche Waldverluste 

sollen möglichst in der Nähe der Ein-

griffe in Abstimmung mit den Belangen 

des Naturschutzes und der Landwirt-

schaft durch Aufforstung von geeigne-

ten Flächen ausgeglichen werden. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es erfolgt keine dauerhafte 

Inanspruchnahme von 

Waldflächen. 

kein Konflikt 

Die Leitung verläuft mit Aus-

nahme des Großraums Ulm 

außerhalb von Verdich-

tungsräumen. 

Waldfunktionen werden 

nicht erheblich beeinträch-

tigt 

kein Konflikt 
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Kap. B III, 2.1.1 

Der Wald in der Region Donau-Iller soll 

aus ökologischen, ökonomischen und 

landschaftspflegerischen Gründen er-

halten und möglichst vermehrt werden, 

insbesondere in den waldarmen Talräu-

men von Donau, Riß, lller, Wertach, 

Floßach und Mindel sowie in der Umge-

bung von Ulm/Neu-Ulm, Memmingen 

und Laupheim. 

An den Flüssen Dürnach, Rottum, Rot, 

Roth, Günz und Kammel soll der Wald 

einschließlich des uferbegleitenden Be-

wuchses nach Fläche und Verteilung 

erhalten und vermehrt werden. 

Die größeren geschlossenen Waldge-

biete, insbesondere die Hänge von 

Schmiech-, Blau-, Lauter- und Lonetal, 

die Waldungen in der Umgebung von 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es erfolgt keine Neuzer-

schneidung oder Flächen-

verlust. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Die geplanten Mastneubau-

ten außerhalb der Bestand-

sachse (am Pkt. Wullenstet-

ten und im Bereich der 

Variante Ringschnait) befin-

den sich außerhalb von 

Waldflächen. 

Durch den Neubau von Win-

kelabspannmasten kann es 

zu einer sehr kleinräumigen 

Verschwenkung des Strei-

fens mit Wuchshöhenbe-

schränkungen kommen. Im 

Falle verbindlicher forstwirt-

schaftlicher Ausweisungen 



 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 

 

 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Stand: 02.05.2018 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Seite 245 von 283 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Biberach a.d. Riß, westlich und südlich 

von Ulm, nördlich von Langenau, zwi-

schen Memmingen und Babenhausen, 

zwischen Mindelheim und Bad Wörish-

ofen sowie der Roggenburger Forst und 

das Waldgebiet um lllereichen, sollen in 

ihrer Flächenausdehnung erhalten blei-

ben. Auf die Erhaltung gefährdeter 

Waldflächen im Bereich des Naturparks 

„Augsburg - Westliche Wälder' soll be-

sonderer Wert gelegt werden. Eine wei-

tere Zerschneidung durch Infrastruktur-

maßnahmen soll möglichst vermieden 

werden. 

des Regionalplans Donau-Il-

ler trifft dies für das geplante 

Vorhaben nicht zu.  

kein Konflikt 

 

Kap. B III, 2.3.1 

Schutzfunktionen 

Wälder mit besonderer Schutzwirkung 

vor allem im Hinblick auf Wasser, Bo-

den und Klima sollen erhalten und ent-

sprechend dem Schutzzweck gepflegt 

und bewirtschaftet werden. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Waldfunktionen werden 

durch die Zu- und Umbesei-

lung nicht beeinträchtigt. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Waldfunktionen werden 

durch einen Mastneubau in 

der vorbelasteten Trassen-

achse nicht erheblich beein-

trächtigt. Eine sehr kleinräu-

mige Verschwenkung der 

Verschwenkung des Strei-

fens mit Wuchshöhenbe-

schränkung im Falle des 

Neubaus von Winkelab-

spannmasten trifft für das 

Vorhaben im Geltungsbe-

reich des Regionalplans Do-

nau-Iller nicht zu.  

kein Konflikt 

Kap. B III, 2.3.2 

Nutzfunktion 

Die Sicherung nachhaltiger, möglichst 

steigender Holzerträge soll in der Re-

gion durch eine standortgerechte 

Baumartenwahl angestrebt werden. 

Dabei sollen die Bodenfruchtbarkeit des 

Waldbodens sowie die übrigen Funktio-

nen des Waldes erhalten und verbes-

sert werden. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Waldfunktionen werden 

durch die Zu- und Umbesei-

lung nicht beeinträchtigt. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Waldfunktionen werden 

durch einen Mastneubau in 

der vorbelasteten Trassen-

achse nicht erheblich beein-

trächtigt. Eine sehr kleinräu-

mige Verschwenkung der 

Verschwenkung des Strei-

fens mit Wuchshöhenbe-

schränkung im Falle des 

Neubaus von Winkelab-

spannmasten trifft für das 

Vorhaben im 
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Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Geltungsbereich des Regio-

nalplans Donau-Iller nicht 

zu. kein Konflikt 

Kap. B III, 2.3.3 

Erholungsfunktion 

Wälder in der Umgebung von größeren 

zentralen Orten, Heilbädern, Kur- und 

Fremdenverkehrsorten sollen entspre-

chend ihrer Erholungseignung und Be-

sucherintensität bewirtschaftet und 

nach Bedarf mit Erholungseinrichtun-

gen ausgestattet werden. 

Weiter entfernte größere Waldgebiete 

sollen der extensiven Erholung dienen. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Waldfunktionen werden 

durch die Zu- und Umbesei-

lung nicht beeinträchtigt. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Waldfunktionen werden 

durch einen Mastneubau in 

der vorbelasteten Trassen-

achse nicht erheblich beein-

trächtigt. Eine sehr kleinräu-

mige Verschwenkung der 

Verschwenkung des Strei-

fens mit Wuchshöhenbe-

schränkung im Falle des 

Neubaus von Winkelab-

spannmasten trifft für das 

Vorhaben im Geltungsbe-

reich des Regionalplans Do-

nau-Iller nicht zu. kein Kon-

flikt 

Kap. B III, 2.3.4 

Sonderfunktionen 

Wälder, die mit einer naturnahen Arten-

zusammensetzung von bestimmten 

Pflanzen- und Tiergesellschaften aus-

gestattet sind, sowie Wälder, Waldrän-

der und Gehölzgruppen, die den Land-

schaftscharakter besonders prägen, 

sollen erhalten und entsprechend be-

wirtschaftet oder gepflegt werden. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Waldfunktionen werden 

durch die Zu- und Umbesei-

lung nicht beeinträchtigt. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Waldfunktionen werden 

durch einen Mastneubau in 

der vorbelasteten Trassen-

achse nicht erheblich beein-

trächtigt. Eine sehr kleinräu-

mige Verschwenkung der 

Verschwenkung des Strei-

fens mit Wuchshöhenbe-

schränkung im Falle des 

Neubaus von Winkelab-

spannmasten trifft für das 

Vorhaben im Geltungsbe-

reich des Regionalplans Do-

nau-Iller nicht zu. kein Kon-

flikt 

Kap. B III, 2.4.1 

Bannwald 

Folgende Gebiete sollen zu Bannwald 

erklärt werden: 

- im Landkreis Neu-Ulm die Auwälder 

entlang der Iller und Donau im Bereich 

der Gemeinden Kellmünz, Altenstadt, 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es erfolgt keine dauerhafte 

Inanspruchnahme von 

Bannwaldflächen und damit 

auch keine Maßnahme die 

geeignet ist, die Erklärung 

Es ist kein Mastneubau in-

nerhalb von Bannwaldflä-

chen geplant. 

kein Konflikt 
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Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

lllertissen, Bellenberg, Vöhringen, Sen-

den, Neu-Ulm, Elchingen, Nersingen 

sowie eines gemeindefreien Gebietes 

zwischen Vöhringen 

und Altenstadt; 

- […] 

Bis zum Inkrafttreten der Bannwaldver-

ordnungen sollen Planungen und Maß-

nahmen unterbleiben, die geeignet 

sind, die Erklärung zu Bannwald in 

Frage zu stellen. 

[…] 

zu Bannwald in Frage zu 

stellen. 

kein Konflikt 
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Grundsatz 3.1.3 Forstwirtschaft  

Die Waldflächen in der Region sollen so 

bewirtschaftet werden, dass mit ausrei-

chenden Erträgen die Schutz-, Nutz- 

und Erholungsfunktionen des Waldes 

erhalten und der Rohstoff Holz in der er-

forderlichen Menge und der bestmögli-

chen Güte erzeugt werden kann.  

Der Wald der Region ist in seinem der-

zeitigen Bestand nach Flächengröße 

und -verteilung zu erhalten und wenn 

möglich unter Berücksichtigung der Be-

lange von Raumordnung und Landes-

planung, Landwirtschaft und Land-

schaftspflege sowie Natur- und 

Landschaftsschutz zu mehren.  

[…]  

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es erfolgt kein über das be-

stehende Maß hinausge-

hender dauerhafter Eingriff 

in den Waldbestand und 

dessen Funktionen. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Es kommt maximal zu einem 

sehr geringen dauerhaften 

Flächenverlust. 

Waldfunktionen werden 

nicht erheblich beeinträch-

tigt, da es nur auf sehr kur-

zen Abschnitten zu einer 

sehr kleinräumigen Ver-

schwenkung des Streifens 

mit Wuchshöhenbeschrän-

kung kommen kann (Masten 

208 – 213, 215 – 216). 

kein Konflikt 

Ziel 3.3.4 Schutzbedürftige Bereiche für 

die Forstwirtschaft 

Zur nachhaltigen Sicherung der Erzeu-

gung hochwertigen Holzes und zur Er-

haltung der für den Naturhaushalt be-

deutsamen Waldfunktionen werden 

Bereiche ausgewiesen, in denen eine 

standortgerechte und naturnahe forstli-

che Bewirtschaftung, die alle Waldfunk-

tionen berücksichtigt, Vorrang vor an-

deren Raumnutzungen haben soll.  

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Durch die Zu- und Umbesei-

lung erfolgt kein dauerhafter 

Eingriff in schutzbedürftige 

Bereiche für die Forstwirt-

schaft. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Im Falle des Neubaus von 

Winkelabspannmasten kann 

es zu einer sehr kleinräumi-

gen Verschwenkung der Lei-

tungsachse und somit des 

Streifens mit Wuchshöhen-

beschränkung kommen. 

Dies betrifft die Leitungsab-

schnitte Mast 209 – 213 und 

215 – 216. Die potenzielle, 

sehr kleinflächige Neuinan-

spruchnahme führt nicht zu 

erheblichen Auswirkungen 
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Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

auf die Struktur oder Funk-

tion des Waldes. 

Im Bereich der Variante 

Ringschnait sind keine 

schutzbedürftigen Bereiche 

für die Forstwirtschaft aus-

gewiesen. 

kein Konflikt 

 

Insgesamt ist das Vorhaben nicht geeignet, erhebliche Konflikte mit den oben aufgeführten 

Erfordernissen der Raumordnung für das Sachgebiet Forstwirtschaft auszulösen. 

 

Die gutachterliche Einschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben 

keine erheblichen raumbedeutsamen Auswirkungen auf das Sachgebiet Forstwirtschaft auf-

treten und dass eine Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung vorliegt. 

6.9 Sachgebiet Hochwasserschutz 

6.9.1 Bestandsbeschreibung  

Die Bestandsbeschreibung im Sachgebiet Hochwasserschutz bezieht sich auf Hochwasser-

schutzkategorien gemäß Landesentwicklungsplan bzw. Landesentwicklungsprogramm und 

Regionalplänen . Der Landesentwicklungsplan bzw. das Landesentwicklungsprogramm ent-

halten keine zeichnerische Darstellung von Hochwasserschutzgebieten. 

Auch die Regionalpläne Donau-Iller und Bodensee-Oberschwaben enthalten keine zeichne-

risch verbindlichen Festlegungen für das Sachgebiet Hochwasserschutz. 

Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben sind als nachrichtliche Übernahmen Überschwem-

mungsgebiete enthalten. 

Es befinden sich keine Überschwemmungsgebiete innerhalb des Untersuchungsraums. 

 

6.9.2 Auswirkungen 

Tabelle 53: Sachgebiet Hochwasserschutz – Auswirkungen 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Baubedingt 

Baubedingt sind Arbeitsflächen und Zuwegun-

gen im unmittelbaren Umfeld der Bestands-

masten erforderlich. Diese werden nach Ab-

schluss der Bauarbeiten in ihren 

ursprünglichen Zustand zurückversetzt. 

Baubedingt sind Arbeitsflächen und Zuwe-

gungen im unmittelbaren Umfeld der Neu- 

und Rückbaumasten erforderlich. Diese wer-

den nach Abschluss der Bauarbeiten in ihren 

ursprünglichen Zustand zurückversetzt. 

Anlagebedingt 

Da keine dauerhafte Inanspruchnahme des 

Bodens erfolgt, sind keine Auswirkungen auf 

die Retentionsfähigkeit des Bodens zu erwar-

ten.  

Im Falle eines erforderlichen Mastneubaus 

erfolgt der Rückbau des bisherigen Mastes. 

Die Mastanzahl und somit auch die versie-

gelte Fläche bleiben i.d.R. gleich. Insgesamt 

werden zwei zusätzliche Maste errichtet (Pkt. 

Wullenstetten und im Bereich der Variante 
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 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Ringschnait). Die Größe der zusätzlichen 

Neuversiegelung ist sehr gering. Erhebliche 

Auswirkungen auf die Retentionsfähigkeit 

des Bodens sind nicht zu erwarten.  

Betriebsbedingt 
Es sind keine betriebsbedingten Auswirkungen auf das Sachgebiet Hochwasserschutz zu er-

warten. 

 

6.9.3 Konflikte 

Tabelle 54: Sachgebiet Hochwasserschutz – Abgleich mit den relevanten Erfordernissen der Raumordnung 

Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 
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Grundsatz 7.2.5 

Die Risiken durch Hochwasser sollen 

soweit als möglich verringert werden. 

Hierzu sollen  

- die natürliche Rückhalte- und Spei-

cherfähigkeit der Landschaft erhalten 

und verbessert,  

- Rückhalteräume an Gewässern frei-

gehalten sowie  

- Siedlungen vor einem hundertjährli-

chen Hochwasser geschützt  

werden. 

 

 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es kommt zu keiner dauer-

haften Flächeninanspruch-

nahme. Es verbleibt keine 

durch den Bau bedingte 

dauerhafte Bodenverdich-

tung. und Bodenversiege-

lung. 

Somit sind keine erhebli-

chen Auswirkungen zu er-

warten. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Das Ausmaß der dauerhaf-

ten Flächeninanspruch-

nahme und Bodenversiege-

lung ist sehr gering. Der 

Umfang des Mastneubaus 

entspricht in etwa dem des 

Mastrückbaus mit einherge-

hender Flächenentsiege-

lung. 

kein Konflikt 
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Grundsatz 4.3.6.2 

In den Regionalplänen können weitere 

hochwassergefährdete Bereiche zur 

Vermeidung von Verschärfungen des 

Hochwasserabflusses und zur Minde-

rung von Schadensrisiken als Vorbe-

haltsgebiete festgelegt werden. Dabei 

ist vor allem die latente Gefährdung hin-

ter und unterhalb von Hochwasser-

schutzanlagen (potenzielle Überflu-

tungsbereiche) zu berücksichtigen. In 

diesen Gebieten kommt dem vorbeu-

genden Hochwasserschutz bei allen 

raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen besonderes Gewicht zu; 

eine Siedlungstätigkeit soll grundsätz-

lich unterbleiben. 

Keine Betroffenheit von 

hochwassergefährdeten Be-

reichen. 

kein Konflikt 

Keine Betroffenheit von 

hochwassergefährdeten Be-

reichen. 

kein Konflikt 
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Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 
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Kap. B XI, 5.1  

Die natürlichen Überschwemmungsge-

biete der Region Donau-Iller sollen als 

Rückhalteräume soweit wie möglich er-

halten werden. Soweit natürliche Rück-

halteräume nicht ausreichen, sollen 

künstliche Rückhaltebecken angelegt 

werden. Es soll darauf hingewirkt wer-

den, dass in den Überschwemmungs-

gebieten Nutzungsänderungen, die 

eine Verstärkung der Bodenerosion und 

die Abschwemmung von Pflanzennähr-

stoffen erwarten lassen, vermieden 

werden. Notwendige Gewässerausbau-

ten sollen möglichst naturnah erfolgen. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es kommt zu keiner dauer-

haften Flächeninanspruch-

nahme und Bodenversiege-

lung, sodass keine 

erheblichen Auswirkungen 

zu erwarten sind. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Das Ausmaß der dauerhaf-

ten Flächeninanspruch-

nahme und Bodenversiege-

lung ist sehr gering. Der 

Umfang des Mastneubaus 

entspricht in etwa dem des 

Mastrückbaus mit einherge-

hender Flächenentsiege-

lung. 

kein Konflikt 
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 Grundsatz 4.3.3 

Die Speicherkapazität der natürlichen 

Rückhaltegebiete, wie natürliche Was-

serläufe, Überschwemmungsgebiete, 

Auwälder, Moore, Feuchtgebiete und 

Wälder ist zu erhalten. Zur Bewahrung 

der notwendigen Flächen für den Hoch-

wasserabfluss werden Retentions-

räume an Gewässern I. und II. Ordnung 

durch die Fachplanung gesichert. 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden alle Flächen 

wiederhergestellt. 

Es kommt zu keiner dauer-

haften Flächeninanspruch-

nahme und Bodenversiege-

lung, sodass keine 

erheblichen Auswirkungen 

zu erwarten sind. 

kein Konflikt 

Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden die nur tem-

porär benötigten Flächen 

wiederhergestellt. 

Das Ausmaß der dauerhaf-

ten Flächeninanspruch-

nahme und Bodenversiege-

lung ist sehr gering. Der 

Umfang des Mastneubaus 

entspricht in etwa dem des 

Mastrückbaus mit einherge-

hender Flächenentsiege-

lung. 

kein Konflikt 

 

Insgesamt ist das Vorhaben nicht geeignet, erhebliche Konflikte mit den oben aufgeführten 

Erfordernissen der Raumordnung für das Sachgebiet Hochwasserschutz auszulösen. 

 

Die gutachterliche Einschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben 

keine erheblichen raumbedeutsamen Auswirkungen auf das Sachgebiet Hochwasserschutz 

auftreten und dass eine Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung vorliegt. 

 

6.10 Sachgebiet Gewässerschutz 

6.10.1 Bestandsbeschreibung  

Die Bestandsbeschreibung im Sachgebiet Gewässerschutz bezieht sich auf Gewässerschutz-

kategorien gemäß Landesentwicklungsplan bzw. Landesentwicklungsprogramm und Regio-

nalplänen. Der Landesentwicklungsplan bzw. das Landesentwicklungsprogramm enthalten 

keine zeichnerische Darstellung von Flächen für den Gewässerschutz.  Die Gewässer mit 
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besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz, die bereits lange natürliche und na-

turnahe Fließstrecken und Auen aufweisen, werden im Kap. 6.6.3 betrachtet.  

Der Regionalplan Donau-Iller umfasst als zeichnerisch verbindliche Festlegungen für das 

Sachgebiet Gewässerschutz Wasserschongebiete (baden-württembergischer Teil) und was-

serwirtschaftliche Vorranggebiete (bayerischer Teil). Das Wasserschutzgebiet bei Mast 45 – 

46 wird wie alle Wasserschutzgebiete in der SUP-Vorprüfung, Schutzgut Wasser betrachtet. 

Der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben enthält als verbindliche Ausweisung gem. § 11 

LplG BW die Festlegungen von schutzbedürftigen Bereichen für die Wasserwirtschaft. 

Tabelle 55: Sachgebiet Gewässerschutz – Schutzbedürftige Bereiche für die Wasserwirtschaft 

Kreis Gemeinde Leitung Trasse Betroffenheit Mast 

LKr Ravens-

burg 
Bad Wurzach BL. 4572 

Bestand-

strasse 
Querung 145 – 161    

 

Der einzige schutzbedürftige Bereich für die Wasserwirtschaft gemäß Der Regionalplan Do-

nau-Iller umfasst als zeichnerisch verbindliche Festlegungen für das Sachgebiet Gewässer-

schutz Wasserschongebiete (baden-württembergischer Teil) und wasserwirtschaftliche Vor-

ranggebiete (bayerischer Teil). Das Wasserschutzgebiet bei Mast 45 – 46 wird wie alle 

Wasserschutzgebiete in der SUP-Vorprüfung, Schutzgut Wasser betrachtet. 

Der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben enthält als verbindliche Ausweisung gem. § 11 

LplG BW die Festlegungen von schutzbedürftigen Bereichen für die Wasserwirtschaft. 

Tabelle 55befinden sich in einem Abschnitt, in dem kein Mastneubau, sondern ausschließlich 

eine Umbeseilung vorgesehen ist. 

Im Untersuchungsraum befinden sich keine Wasserschongebiete bzw. wasserwirtschaftliche 

Vorranggebiete. Die Betrachtung von Wasserschutzgebieten erfolgt in der SUP-Vorprüfung im 

Schutzgut Wasser. 

 

6.10.2 Auswirkungen 

Tabelle 56: Sachgebiet Gewässerschutz – Auswirkungen 

 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Baubedingt 

Baubedingt sind Arbeitsflächen und Zuwe-

gungen im unmittelbaren Umfeld der Be-

standsmasten erforderlich. Diese werden 

nach Abschluss der Bauarbeiten in ihren ur-

sprünglichen Zustand zurückversetzt. 

Die größten Arbeitsflächen ergeben sich im 

Bereich von Winkelabspannmasten, wo Seil-

windenplätze eingerichtet werden müssen. 

Im Bereich von Tragmasten ist der temporäre 

Flächenbedarf sehr gering. 

Während der Bauphase sind besondere Maß-

nahmen zu treffen, um das Risiko einer 

Kein Mastneubau in dem betreffenden Ab-

schnitt vorgesehen. 
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 Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 

Verunreinigung des Bodens und damit von 

Gewässern (Oberflächen- und Grundwasser) 

zu minimieren. Dazu zählen u.a. die Minimie-

rung der Aufenthaltsdauer in den Gebieten, 

ausschließlicher Einsatz von Maschinen in 

technisch einwandfreiem Zustand und kein 

Betanken von Fahrzeugen in den Gebieten.  

Insgesamt ist das Gefährdungspotenzial des 

Bodens durch Baufahrzeuge und -maschinen 

unter Berücksichtigung der vorgenannten 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

als gering zu bewerten. 

Anlagebedingt 

Es kommt zu keiner dauerhaften Neuinan-

spruchnahme von Flächen. Eine Bodenver-

siegelung findet nicht statt. 

Kein Mastneubau in dem betreffenden Ab-

schnitt vorgesehen. 

Betriebsbe-

dingt 

Da keine wassergefährdenden Stoffe trans-

portiert oder freigesetzt werden, ist eine be-

triebsbedingte Verunreinigung des Bodens 

auszuschließen.  

Kein Mastneubau in dem betreffenden Ab-

schnitt vorgesehen. 

 

6.10.3 Konflikte 

Tabelle 57: Sachgebiet Gewässerschutz – Abgleich mit den relevanten Erfordernissen der Raumordnung 

Quelle Erfordernis der Raumordnung Zu- und Umbeseilung Mastneubau / -erhöhung 
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Grundsatz 7.2.1 

Es soll darauf hingewirkt werden, dass 

das Wasser seine Funktionen im Natur-

haushalt auf Dauer erfüllen kann. 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Keine Einschränkung oder 

Gefährdung des Grundwas-

sers, da kein Tiefbau erfolgt. 

kein Konflikt 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Das Ausmaß der Tiefbauar-

beiten ist gering. Der Mast-

neubau findet außerhalb von 

Vorranggebieten statt. 

kein Konflikt 

Grundsatz 7.2.2 

Grundwasser soll bevorzugt der Trink-

wasserversorgung dienen. 

Tiefengrundwasser soll besonders ge-

schont und nur für solche Zwecke ge-

nutzt werden, für die seine speziellen 

Eigenschaften notwendig sind. 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Keine Einschränkung oder 

Gefährdung des Grundwas-

sers, da kein Tiefbau erfolgt. 

kein Konflikt 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Das Ausmaß der Tiefbauar-

beiten ist gering. Der Mast-

neubau findet außerhalb von 

Vorranggebieten statt. 

kein Konflikt 
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Ziel 4.3.1 

In allen Teilräumen des Landes ist eine 

ausreichende Versorgung mit Trink- 

und Nutzwasser sicherzustellen. Nut-

zungswürdige Vorkommen sind plane-

risch zu sichern und sparsam zu bewirt-

schaften, Trinkwassereinzugsgebiete 

großräumig zu schützen und für die 

Versorgung geeignete ortsnahe Vor-

kommen vorrangig zu nutzen. 

Es erfolgt keine Inanspruch-

nahme von Grundwasser-

vorkommen. 

kein Konflikt 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Das Ausmaß der Tiefbauar-

beiten ist gering. Der Mast-

neubau findet außerhalb von 

Vorranggebieten statt. 

kein Konflikt 

 

Ziel 4.3.2 

Grundwasser ist als natürliche Res-

source flächendeckend vor nachteiliger 

Beeinflussung zu sichern. Grundwas-

serempfindliche Gebiete sind durch 

standortangepasste Nutzungen und 

weitergehende Auflagen besonders zu 

schützen. Zur Sicherung des Wasser-

schatzes ist Grundwasser so zu nutzen, 

dass seine ökologische Funktion erhal-

ten bleibt und die Neubildung nicht 

überschritten wird. 

Wegen ihrer besonderen Bedeutung für 

die Wasserversorgung des Landes sind 

insbesondere die großen Grundwas-

servorkommen in der Rheinebene, im 

Illertal und in Oberschwaben nachhaltig 

zu schützen und zu sichern. 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Es kommt zu keinen erhebli-

chen betriebsbedingten 

Stoffeinträge in Gewässer. 

Eine Flächenversiegelung 

findet nicht statt. 

kein Konflikt 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Es kommt zu keinen erhebli-

chen betriebsbedingten 

Stoffeinträgen in Gewässer. 

Das Ausmaß der Neuversie-

gelung entspricht etwa dem 

der Entsieglung durch den 

Rückbau von Masten und ist 

insgesamt gering. 

kein Konflikt 

Grundsatz 4.3.3 

Naturnahe Gewässer sind zu erhalten, 

ausgebaute Gewässer naturnah zu ent-

wickeln. Durchgängigkeit, Strukturviel-

falt sowie ökologisch gute Qualität und 

Funktionalität der Gewässer und Ge-

wässerrandstreifen sind anzustreben. 

Es erfolgt keine Inanspruch-

nahme von Gewässern. 

kein Konflikt 

Mastneubauten erfolgen au-

ßerhalb von Oberflächenge-

wässern und Gewässer-

randstreifen. 

kein Konflikt 
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Kap. B XI, 1.1 (Allgemeines Ziel) 

Die Wasservorkommen in der Region 

Donau-Iller sollen als natürliche Le-

bensgrundlagen und zur Versorgung 

der Bevölkerung gesichert werden. 

Dazu soll der Schutz des Grundwas-

sers und der oberirdischen Gewässer 

verstärkt und die Abwasserreinigung 

verbessert werden. Auf einen 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Es kommt zu keinen erhebli-

chen betriebsbedingten 

Stoffeinträge in Gewässer. 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Es kommt zu keinen erhebli-

chen betriebsbedingten 

Stoffeinträgen in Gewässer. 

Das Ausmaß der Neuversie-

gelung entspricht etwa dem 
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sparsamen Wasserverbrauch soll hin-

gewirkt werden. 

 

Die Menge des Wasserdar-

gebots wird nicht beein-

trächtigt. 

Eine Flächenversiegelung 

findet nicht statt. 

Ein Wasserverbrauch findet 

durch das geplante Vorha-

ben nicht statt. 

kein Konflikt 

der Entsieglung durch den 

Rückbau von Masten und ist 

insgesamt gering. 

Ein Wasserverbrauch findet 

durch das geplante Vorha-

ben nicht statt. 

kein Konflikt 

Kap. B XI, 2.1 

Grundwasser sowie die Quellwässer 

und oberirdischen Gewässer, letztere 

soweit sie für die öffentliche Wasserver-

sorgung genutzt werden oder geeignet 

sind, sollen für die langfristige Wasser-

versorgung geschützt werden. Über die 

Wasserschutzgebiete hinaus werden 

folgende noch nicht genutzte Grund-

wasservorkommen im baden-württem-

bergischen Teil der Region als Wasser-

schongebiete ausgewiesen und in der 

Karte 2 „Siedlung und Versorgung" dar-

gestellt: 

1. Gebiete nordwestlich der Donau und 

Gebiete der Schwäbischen Alb, soweit 

nicht als Wasserschutzgebiet festge-

setzt; 

2. im lllertal die Bereiche Wochenau bei 

lllerrieden, südlich Dietenheim, bei 

Balzheim, Erolzheimer Feld; 

3. im Rottal die Bereiche südlich Diet-

enbronn und südlich Gutenzell; 

4. im Haslachtal der Bereich südlich 

Haslach; 

5. im Rottumtal der Bereich südlich 

Rottum; 

6. im mittleren Rißtal die Bereiche west-

lich Äpfingen und südlich Aßmanns-

hardt; 

7. im oberen Rißtal die Bereiche west-

lich Winterstettenstadt bzw. südlich 

Steinhausen bei Schussenried, südlich 

Unteressendorf, südlich Oberessen-

dorf, südlich Ummendorf; 

8. im Donautal der Bereich zwischen 

Ertingen und Binzwangen, die Bereiche 

Lage außerhalb von Was-

serschongebieten. 

kein Konflikt 

Lage außerhalb von Was-

serschongebieten. 

kein Konflikt 
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südlich Langenenslingen und zwischen 

Wilflingen und Egelfingen; 

9. im unteren Rißtal im Bereich Laup-

heim in den Gewannen Gill und Lang-

mahd. 

Im bayerischen Teil der Region sollen 

die erkundeten, bisher ungenutzten 

Grundwasservorkommen im Gebiet von 

Kirchheim i. Schwaben als wasserwirt-

schaftliches Vorranggebiet gesichert 

werden. Seine Abgrenzung bestimmt 

sich nach der Karte 2 „Siedlung und 

Versorgung". 

In den wasserwirtschaftlichen Vorrang-

gebieten soll der Nutzung von Grund-

wasservorkommen und anderen Was-

servorkommen für die 

Trinkwasserversorgung gegenüber 

konkurrierenden Nutzungsansprüchen 

Vorrang eingeräumt werden. 

Darüber hinaus sollen im lllertal die 

Freiflächen zwischen Vöhringen und 

Senden mit ihren Grundwasservorkom-

men für die Trinkwasserversorgung ge-

sichert werden. 
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Grundsatz 3.3.1 Gewässerschutz 

Der Schutz der oberirdischen Gewäs-

ser und des Grundwassers vor dem 

Eintrag gewässerbelastender Nähr- 

und Schadstoffe soll im Hinblick auf 

eine dauerhafte Nutzbarkeit des Natur-

gutes Wasser nicht nur den Schutz der 

durch Trinkwassergewinnung genutz-

ten Gewässer, sondern sämtliche Ge-

wässer in der Region umfassen (Allge-

meiner Gewässerschutz).  

Neben der Reduzierung direkt eingelei-

teter Stoffe ist auch eine Minimierung 

der diffusen Stoffeinträge anzustreben, 

wobei die enge räumliche Verzahnung 

mit dem zugehörigen Einzugsgebiet zu 

berücksichtigen ist (Einzugsgebietsbe-

zogener Gewässerschutz).  

Wegen des engen funktionalen Zusam-

menhangs zwischen der Qualität des 

Wassers und der Regulationsfähigkeit 

des Gewässerökosystems sollen Ge-

wässerschutzmaßnahmen an 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Es kommt zu keinen erhebli-

chen betriebsbedingten 

Stoffeinträge in Gewässer. 

Eine Flächenversiegelung 

findet nicht statt. 

kein Konflikt 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Es kommt zu keinen erhebli-

chen betriebsbedingten 

Stoffeinträgen in Gewässer. 

Das Ausmaß der Neuversie-

gelung entspricht etwa dem 

der Entsieglung durch den 

Rückbau von Masten und ist 

insgesamt gering. 

kein Konflikt 
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oberirdischen Gewässern durch Maß-

nahmen zur Renaturierung der Gewäs-

ser begleitet werden (Integrierter Ge-

wässerschutz).  

Maßnahmen zur Reduzierung der Ge-

wässerbelastungen (Qualitativer Ge-

wässerschutz) sind durch Maßnahmen 

zur Verringerung der Flächenversiege-

lung sowie zur Erhöhung der Wasser-

rückhaltefähigkeit in der Fläche zu er-

gänzen (Quantitativer 

Gewässerschutz).  

Ziel 3.3.5 Schutzbedürftige Bereiche für 

die Wasserwirtschaft 

Zur langfristigen Sicherung der Trink-

wasserversorgung in der Region wer-

den in der Raumnutzungskarte Berei-

che ausgewiesen, in denen der Schutz 

qualitativ hochwertigen Grundwassers 

Vorrang vor konkurrierenden Raumnut-

zungen haben soll.  

In diesen Schutzbedürftigen Bereichen 

für die Wasserwirtschaft (Grundwasser-

schutz) sind alle Vorhaben unzulässig, 

die die Nutzung der Grundwasservor-

kommen nach Menge, Beschaffenheit 

und Verfügbarkeit einschränken oder 

gefährden. Art und Intensität der land- 

und forstwirtschaftlichen Bodennutzung 

sind, den lokalen Standortverhältnissen 

entsprechend, auf die Belange des Ge-

wässerschutzes abzustimmen.  

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden. 

Da kein Tiefbau erfolgt, 

kommt es zu keiner Ein-

schränkung oder Gefähr-

dung des Grundwassers. 

kein Konflikt 

Es erfolgt kein Mastneubau 

in schutzbedürftigen Berei-

chen für die Wasserwirt-

schaft. 

kein Konflikt 

Grundsatz 4.3.1 

Die Wasservorkommen der Region sind 

im Hinblick auf ihre nachhaltige Nutz-

barbarkeit durch Maßnahmen des Ge-

wässer- und des Bodenschutzes vor 

Verunreinigungen zu schützen und in 

ihrem Bestand zu sichern. 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden; keine anla-

gen- oder betriebsbedingten 

Verunreinigungen zu erwar-

ten. 

kein Konflikt 

Eine baubedingte Verunrei-

nigung des Bodens und des 

Grundwassers kann durch 

geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden; keine anla-

gen- oder betriebsbedingten 

Verunreinigungen zu erwar-

ten. 

kein Konflikt 

 

Insgesamt ist das Vorhaben nicht geeignet, erhebliche Konflikte mit den oben aufgeführten 

Erfordernissen der Raumordnung für das Sachgebiet Gewässerschutz auszulösen. 
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Die gutachterliche Einschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das geplante Vorhaben 

keine erheblichen raumbedeutsamen Auswirkungen auf das Sachgebiet Gewässerschutz auf-

treten und dass eine Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung vorliegt. 
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6.11 Zusammenfassende Beurteilung  

Das geplante Vorhaben sieht die Zubeseilung der Bestandsleitung Wullenstetten - Dellmen-

singen  (Bl. 4521) auf ca. 13 km und die Umbeseilung (Bl. 4572) der Bestandsleitung Dellmen-

singen – Niederwangen auf ca. 75 km vor. Es umfasst dabei nach derzeitigem Planungsstand 

den Neubau von 34 Masten und die Erhöhung von 16 Masten um maximal 5,0 m. Dem Mast-

neubau steht ein vergleichbarer Rückbau von Masten gegenüber. Insgesamt werden voraus-

sichtlich zwei Masten zusätzlich errichtet. Geringfügige Abweichungen aus der bestehenden 

Trassenachse von max. 200 m sind am Punkt Wullenstetten und im Bereich der Varianten 

Ringschnait geplant. Die Zu- und Umbeseilung einer bestehenden Leitung entspricht dem 

NOVA-Prinzip in hohem Maße und stellt eine wesentliche Maßnahme zur Vermeidung von 

Konflikten mit den Erfordernissen der Raumordnung dar.   

Im Ergebnis der Raumverträglichkeitsstudie kann gutachterlicherseits festgestellt werden, 

dass nach derzeitigem Kenntnisstand unter Berücksichtigung wirksamer Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen durch das Vorhaben einschließlich der Variante Ringschnait für kein 

Sachgebiet Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung zu erwarten sind.  Das Vorha-

ben ist raumverträglich.  
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7 Sonstige öffentliche und private Belange 

Die Verwirklichung des Vorhabens kann insbesondere die nachfolgenden sonstigen öffentli-

chen und privaten Belange berühren: 

• Voraussichtliche Kosten für das Vorhaben 

• Kommunale Bauleitplanung 

• Flächenneuinanspruchnahme 

• Infrastruktureinrichtungen  

• Weitere Belange (z. B. Forst- und Landwirtschaft) 

Diese sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden daraufhin untersucht, ob sie der 

Verwirklichung des Vorhabens entgegenstehen können. Dabei wird berücksichtigt, ob und in-

wieweit die durch die Verwirklichung des Vorhabens berührten Belange auf der Ebene der 

Bundesfachplanung erkennbar und von Bedeutung sind. 

 

7.1 Voraussichtliche Kosten  

Auf Basis der im Netzentwicklungsplan Strom (vgl. NEP Strom 2030, ÜNB 2017) aufgeführten 

Kostenschätzungen für Investitionskosten können die voraussichtlichen Investitionskosten des 

Vorhabens ermittelt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass die genaue Kostenhöhe des vor-

liegenden Vorhabens erst im Rahmen der Detailplanungen absehbar sein wird und die nach-

folgend genannten Daten daher nur eine vorläufige Abschätzung darstellen, die keine projekt-

spezifischen Erschwernisse berücksichtigt. 

Tabelle 58: Kostenschätzung (ÜNB 2017, Auszug) 

Anlage/ Anla-

genteil 

Maßnahme Investitions-

kosten 

Bemerkung 

AC-Freileitun-
gen 

380-kV-Stromkreisauflage/Umbeseilung 0,2 Mio. €/km 
auf Bestandsleitung pro 
Stromkreis 

Zum Vergleich betragen die Investitionskosten bei einem Leitungsneubau ca. 1,5 Mio. €/km. 

 

Tabelle 59: Voraussichtliche Investitionskosten des Vorhabens nach Abschnitten für die potenzielle Trassenachse 

Abschnitt Länge  
Voraussichtliche  

Investitionskosten 

Wullenstetten - Dellmensingen 

(Zubeseilung: 0,20 Mio. €/km) 
ca. 13 km ca. 2,6 Mio. € 

Dellmensingen – Niederwangen  

(Umbeseilung: 0,20 Mio. €/km) 
ca. 75 km ca. 15,0 Mio. € 

Zusatzaufwand für 34 Mastneubauten und 16 Masterhö-
hungen sowie den Rückbau von 33 Masten 

(basierend auf Kostenschätzung Amprion) 

 ca. 17,0 Mio. € 

 
Ca. 88 km ca. 34,6 Mio. € 

 

Für das Vorhaben ergeben sich voraussichtliche Gesamt-Investitionskosten von 34,6 Mio. € (vgl.  
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Tabelle 59). Bei einem Leitungsneubau würden die Gesamt-Investitionskosten ca. 132 Mio. € 

betragen. 

Kosten für z. B. regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen oder für erforderli-

che Kompensationsmaßnahmen finden bei dieser Betrachtung aufgrund des derzeitigen 

Kenntnis- und Planungsstandes und der Betrachtungsebene der Bundesfachplanung keine 

Berücksichtigung. 

Durch die von der Vorhabenträgerin geplante Nutzung von bestehenden Freileitungen sind die 

voraussichtlichen Investitionskosten auf Basis der vorgenannten Standardkosten im Vergleich 

zu einem grundlegenden Leitungsneubau (Investitionskosten von 1,5 Mio. €/km) wesentlich 

geringer, wodurch sich auch die Auswirkungen dieser Investition auf die Netzentgelte bzw. 

Stromkosten entsprechend minimieren.  

 

7.2 Kommunale Belange 

7.2.1 Kommunale Bauleitplanung 

Angesichts der gesetzlichen Verpflichtung aus § 1 Abs. 7 BauGB, bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht ab-

zuwägen, kann davon ausgegangen werden, dass die kommunalen Planungsträger den vor-

handenen Leitungsbestand als Belang einer evtl. konkurrierenden Raumnutzung erkannt und 

bei der Aufstellung ihrer Bauleitpläne berücksichtigt haben. Neben der vorgenannten gesetz-

lichen Verpflichtung wurde auch bei älteren Bauleitplänen bereits der Leitungsbestand mit be-

rücksichtigt. Andererseits ist davon auszugehen, dass die Belange der Bauleitplanung im Rah-

men des Genehmigungsverfahrens für die Bestandsleitungen berücksichtigt wurden. 

Bei der Nutzung bestehender Freileitungen bzw. Trassen in den Leitungsabschnitten Wullens-

tetten - Dellmensingen (Zubeseilung) und Dellmensingen - Niederwangen (Umbeseilung) kann 

folglich davon ausgegangen werden, dass eine Einschränkung der kommunalen Planungsho-

heit nicht zu erwarten ist, da die gegenwärtige Situation nicht wesentlich verändert wird. Inso-

fern ist die Entstehung neuer oder die Verschärfung evtl. bestehender Konflikte nicht zu er-

warten. Der Tabelle 2 im Kap. 3.3.3 kann entnommen werden, durch welche Maßnahmen die 

einzelnen Kommunen jeweils betroffen sind. 

Zu einer Neubelastung einer bauleitplanerisch ausgewiesenen Siedlungsfläche kommt es nur 

in Biberach a.d. Riß (OT Ringschnait). Hier erfolgen Mastneubauten abseits der Bestand-

sachse. Dabei ist die Errichtung eines Mastes innerhalb einer geplanten gewerblichen Bauflä-

che erforderlich. Die Errichtung des Mastes sowie die Überspannung von Teilflächen der ge-

planten Gewerblichen Baufläche wurden mit der Stadt Biberach a.d. Riß im Vorfeld 

abgestimmt. Die Zustimmung zur Nutzung der neu betroffenen Grundstücke (Eigentum der 

Stadt Biberach) wurde mit Schreiben vom 28.11.2018 erteilt. Die Details im Hinblick auf den 

konkreten Verlauf der Leitung, der Maststandorte, einer möglichen Unterbauung sowie der zu 

berücksichtigenden Bauhöhen werden im Rahmen der Detailplanung in Abstimmung mit der 

Stadt Biberach a.d. Riß festgelegt. Konflikte zwischen den beiden Nutzungen sind nicht zu 

erwarten. 
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Abbildung 25: Auszug Flächennutzungsplan Biberach a.d. Riß 

 

7.2.2 Weitere kommunale Belange 

Weitere kommunale Belange, die durch die Verwirklichung des Vorhabens beeinträchtigt wer-

den können, konnten nicht identifiziert werden. 

  

7.3 Flächenneuinanspruchnahme 

Die Flächenneuinanspruchnahme ist im Kap. 5.3.8 (SUP-VP, Schutzgut Fläche) ausführlich 

dargelegt.  

In den Bereichen, in denen Masten neu errichtet werden müssen, kommt es zu Flächenneu-

inanspruchnahmen (z. B. wenn ein Mast auf einem Flurstück errichtet werden muss, das der-

zeit von dem Vorhaben überspannt wird). Dabei kommt es durch den Rückbau der 
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Bestandsmasten zu einer entsprechenden Entlastung. Nach derzeitigem Planungsstand soll 

kein zu ersetzender Masten standortgleich, sondern versetzt in der Leitungsachse errichtet 

werden. 

In den Leitungsabschnitten, in denen lediglich eine Zu- bzw. Umbeseilung der Bestandsleitun-

gen erfolgt, sind keine dauerhaften Flächenneuinanspruchnahmen erforderlich. Das betrifft – 

unter Berücksichtigung des worst-case-Ansatzes – etwa 90 % der Gesamtstreckenlänge. In-

nerhalb von den verbleibenden 10 % der Gesamtstrecke kommt es lediglich zu punktuellen 

Veränderungen durch die veränderten Maststandorte.  

Insgesamt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Neuerrichtung von zwei zusätzlichen Mas-

ten erforderlich (am Pkt. Wullenstetten und bei der Variante Ringschnait). Dies entspricht einer 

durch den jeweiligen Mast in Anspruch zu nehmenden Fläche von ca. 100 bis 150 m² (Ge-

samtfläche demnach von 200 bis 300 m²) - je nach Erdaustrittsmaß des Mastes – die dauerhaft 

landwirtschaftlich nicht nutzbar ist. 

Die bestehenden Schutzstreifen bleiben bei der geplanten Zu- und Umbeseilung unverändert. 

Nur in den Bereichen, in denen Masten neu errichtet werden müssen kann es zu einer räum-

lichen Verschiebung der Schutzstreifen kommen. An den Stellen, wo Tragmasten ausge-

tauscht werden müssen, bleibt der Schutzstreifen unverändert. Räumliche Verschiebungen 

des Schutzstreifens ergeben sich lediglich beim Austausch von Abspannmasten. Die Details 

hierzu werden im Planfeststellungsverfahren festgelegt. 

 

7.4 Infrastruktureinrichtungen und Belange der öffentlichen Vor-

sorge 

Als Infrastruktureinrichtungen und Belange der öffentlichen Vorsorge sind folgende Nutzungen 

und Ausweisungen zu betrachten: 

• Flughäfen und sonstige Flugplätze, inkl. Militärflugplätze,  

• Weitere Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Schienenwege, etc.), 

• Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien,  

• Übertragungs- und Verteilnetz Elektrizität, 

• Fernleitungs- und Verteilnetz Gas, weitere Leitungsinfrastruktur, 

• Richtfunkverbindungen und andere Telekommunikationsinfrastruktur, 

• Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes, 

• Ver- und Entsorgungsanlagen 

• Festgesetzte Überschwemmungsgebiete und vorläufig gesicherte Überschwem-

mungsgebiete 

 

Auf Ebene der Bundesfachplanung können nur grundsätzliche Aussagen zu möglichen Aus-

wirkungen des geplanten Vorhabens auf andere Infrastruktureinrichtungen und eventuell er-

forderlichen technischen Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung getroffen werden. 

Erst im Rahmen der Detailplanung im anschließenden Planfeststellungsverfahren können 

diese Aussagen konkretisiert werden.  
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Flughäfen und sonstige Flugplätze, inkl. Militärflugplätze  

In einem Umfeld von bis zu 10 km Entfernung zum geplanten Vorhaben befinden sich folgende 

Flughäfen und sonstige Flugplätze, inkl. Militärflugplätze: 

• Flugplatz Weißenhorn (Abstand zur Bl. 4521 ca. 6,5 km), 

• Flugplatz Erbach (Abstand zur Bl. 4521 ca. 5,0 km),  

• Flugplatz Laupheim (Abstand zur Bl. 4572 ca. 2,8 km),  

• Flugplatz Biberach (Abstand zur Bl. 4572 ca. 7,2 km). 

Diese Flugplätze sind durch die geplante Um-/Zubeseilung nicht betroffen, da weder die Tras-

senachse noch die Masthöhen der Bestandsleitung für die Belange der Flughäfen und sonsti-

gen Flugplätze in relevanter Weise verändert werden. Auswirkungen aufgrund von Masterhö-

hungen von maximal 5 m sind nicht geeignet Konflikte auszulösen. Zudem sind keine 

Wechselwirkungen mit dem Flugsprachfunk oder dem Funkdienst der Flugnavigation mit Frei-

leitungen im entsprechenden Frequenzbereich zu erwarten (vgl. CISPR/TR 18-1/2/3). 

 

Weitere Verkehrsinfrastruktur (Straßen- und Schienenwege etc.) 

Die Bestandsleitung quert über die gesamte Strecke diverse klassifizierte Straßen und Bahn-

strecken. Zudem sind zwei Straßenplanungen im Umfeld der Bestandsleitung bekannt (Quer-

spange in Dellmensingen und Ortsumgehung in Ringschnait). 

Die Funktionalität, Betriebsweise und Betriebssicherheit von Verkehrswegen können durch 

das geplante Vorhaben eingeschränkt werden in Bezug auf 

• Flächeninanspruchnahme und 

• lichte Abstände. 

Die genannten potenziellen Einschränkungen derartiger Infrastrukturen durch das geplante 

Vorhaben können jedoch nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand ausgeschlossen 

werden, da 

• neu zu errichtende Masten außerhalb der Baukörper und (sofern erforderlich) Anbau-

verbotszonen der Infrastruktureinrichtungen errichtet werden können (z. B. im Bereich 

der Variante Ringschnait; im Bereich der Ortsumgehung Dellmensingen B 312 ist kein 

Mastneubau erforderlich) und 

• die erforderlichen Mindestabstände gem. DIN EN 50341 und DIN EN 60071 zwischen 

Leiterseilen und Infrastruktureinrichtungen eingehalten werden können. 

Somit können durch die Umsetzung der o.g. Maßnahmen bei der weiteren technischen Detail-

planung des Vorhabens Einschränkungen durch das geplante Vorhaben auf die Belange von 

Verkehrswegen nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand sicher ausgeschlossen wer-

den. 

 

Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien 
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Entlang der Bestandsleitung befinden sich einige wenige Erzeugungsanlagen für erneuerbare 

Energien. Die größte Photovoltaikanlage befindet sich nördlich von Staig-Altheim. Weitere 

Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht vom 

Vorhaben betroffen. 

Die Funktionalität, Betriebsweise und Betriebssicherheit von Erzeugungsanlagen für erneuer-

bare Energien können durch das geplante Vorhaben eingeschränkt werden in Bezug auf 

• lichte Abstände, 

• eingekoppelte Spannungen und Ströme (infolge induktiver, kapazitiver und ohmscher 

Beeinflussung) und 

• Verschattung. 

Die genannten potenziellen Einschränkungen auf die Erzeugungsanlagen für erneuerbare 

Energien hinsichtlich der ersten beiden Punkte, sind nach derzeitigem Planungs- und Kennt-

nisstand sowohl im Falle der Neuerrichtung von Masten, als auch im Bestand nicht zu erwar-

ten. Dies wird durch Einhaltung der erforderlichen Mindestabstände gem. DIN EN 50341 und 

DIN EN 60071 erreicht. 

Das geplante Vorhaben löst im Bereich der Photovoltaikanlage nördlich von Staig-Altheim 

keine zusätzliche Verschattung aus. Maßgeblich für eine potenzielle Verschattung ist die näher 

an der Photovoltaikanlage gelegene, parallel verlaufende 380-kV-Freileitung. Weitere beste-

hende Photovoltaikanlagen im Umfeld der Bestandsleitung sind nicht bekannt. 

Die weiteren, in den geprüften Bauleitplänen enthaltenen Ausweisungen zu neu zu errichten-

den Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien sind für das geplante Vorhaben aufgrund 

deren Entfernung nicht relevant. Die nächstgelegene Ausweisung für erneuerbare Energien 

(Vorranggebiet für Standorte regional bedeutsamer Windkraftanlagen – vgl. hierzu auch Kap. 

6.1.3) befindet sich südwestlich von Ringschnait in einer Entfernung von mind. 100 m zur Be-

standsleitung.  

Somit können durch die Umsetzung der o.g. Maßnahmen bei der weiteren technischen Detail-

planung des Vorhabens zusätzliche Einschränkungen durch das geplante Vorhaben auf die 

Belange von Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien nach derzeitigem Kenntnis- und 

Planungsstand ausgeschlossen werden. 

 

Übertragungs- und Verteilnetz Elektrizität  

Die Funktionalität, Betriebsweise und Betriebssicherheit von Übertragungs- und Verteilnetzen 

für Elektrizität, können durch das geplante Vorhaben eingeschränkt werden in Bezug auf 

• lichte Abstände, 

• eingekoppelte Spannungen und Ströme (infolge induktiver, kapazitiver, ohmscher 

Kopplung) und 

• Netzschutz 

Die genannten potenziellen Einschränkungen durch das geplante Vorhaben können auf der-

artige Infrastruktureinrichtungen nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand derart mini-

miert werden, dass ein sicherer Betrieb gewährleistet werden kann, da die Anforderungen 



 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 

 

 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Stand: 02.05.2018 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Seite 265 von 283 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

hinsichtlich Mindestabständen gem. DIN EN 50341 und DIN EN 60071  zu anderen derartigen 

Infrastruktureinrichtungen und die normativen Erdungsanforderungen nach DIN EN 50522 ein-

gehalten werden. 

 

Fernleitungs- und Verteilnetz Gas, weitere Leitungsinfrastruktur 

Die Funktionalität, Betriebsweise und Betriebssicherheit des Fernleitungs- und Verteilnetzes 

für Gas und andere Leitungsinfrastruktur im Umfeld der Bestandsleitung können durch das 

geplante Vorhaben eingeschränkt werden in Bezug auf 

• Flächeninanspruchnahme (bei Mastneubauten) und 

• Eingekoppelte Spannungen und Ströme infolge induktiver, kapazitiver und ohmscher 

Beeinflussung. 

Die genannten potenziellen Einschränkungen derartiger Anlagen durch das geplante Vorha-

ben werden im Rahmen der Projektdetaillierung identifiziert, bewertet und, sofern erforderlich, 

vor der Inbetriebnahme durch konstruktive Maßnahmen an den Anlagen reduziert. Nach der-

zeitigem Planungs- und Kenntnisstand sind keine Einschränkungen zu erwarten, da  

• neu zu errichtende Masten außerhalb der Schutzstreifen der Infrastruktureinrichtungen 

errichtet werden; 

• kapazitive Beeinflussungen nur bei oberirdisch verlegten isoliert gelagerten Rohrleitun-

gen auftreten können, welche durch Erdungsmaßnahmen gem. DVGW GW 22 vermie-

den werden können (oberirdische Rohrleitungen sind entlang der Trasse nicht be-

kannt); 

• zur Vermeidung von induktiven Beeinflussungen die Maßnahmen beim Bau und Be-

trieb von Rohrleitungen im Einflussbereich von Hochspannungs-Drehstromanlagen 

aus DVGW GW 22 beachtet werden; 

• eine ohmsche Beeinflussung nur in einem Bereich bis 20 m zwischen Rohrleitungs-

achse und Masterdung möglich ist. Bei Kreuzungen werden die Vorgaben aus DVGW 

GW 22 beachtet. 

 

Richtfunkverbindungen und andere Telekommunikationsinfrastruktur 

Eine Einschränkung der Funktionalität, Betriebsweise bzw. Betriebssicherheit von Richtfunk-

verbindungen und andere Telekommunikationsinfrastruktur ist durch das geplante Vorhaben 

nicht zu erwarten. 

Die Detailplanung der Maststandorte sowie der Masthöhen im Vorfeld des Planfeststellungs-

verfahrens erfolgt in Abstimmung mit den Betreibern der Richtfunkstrecken, um mögliche Stö-

rungen auszuschließen.  
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Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)  

Es befinden sich keine Wetterradarstationen / Wetterwarten im Umfeld der Bestandsleitun-

gen.11 Die nächstgelegenen Stationen befinden sich in Stuttgart (Wetterwarte / Flugwetter-

warte / Luftfahrtberatungszentrale) und in Konstanz (Wetterwarte-Radioaktivität). Beeinflus-

sungen können somit ausgeschlossen werden. 

 

Ver- und Entsorgungsanlagen 

Die Funktionalität, Betriebsweise und Betriebssicherheit von Ver- und Entsorgungsanlagen 

können durch das geplante Vorhaben eingeschränkt werden in Bezug auf 

• Flächeninanspruchnahme, Lichte Abstände und 

• eingekoppelte Spannungen und Ströme. 

Die genannten potenziellen Einschränkungen von Ver- und Entsorgungsanlagen durch das 

geplante Vorhaben sind nach derzeitigem Planungs- und Kenntnisstand nicht zu erwarten, da 

• neu zu errichtende Masten außerhalb der Anlagen errichtet bzw. die erforderlichen 

Mindestabstände gem. DIN VDE 0210 bzw. EN 50341, DIN EN 60071 eingehalten 

werden können. 

• die bereits heute umgesetzten technischen Maßnahmen, z. B. Korrosionsschutz (Rohr-

leitungen), Verdrillungen von Stromkreisen (Freileitungen) weiterhin grundsätzlich ver-

wendbar und ausreichend sind. 

 

Überschwemmungsgebiete  

Für die festgesetzten Überschwemmungsgebiete in den Zu- und Umbeseilungsabschnitten 

ergeben sich keine Änderung des Status quo.  

Es befinden sich keine Überschwemmungsgebiete in den Bereichen, in denen ggf. Mastneu-

bauten erforderlich werden (vgl. Anlage C4).   

Ggf. notwendige Maßnahmen für die Bauzeit im Bereich der Zu- und Umbeseilung (z. B. La-

gerung von Baumaterial außerhalb der Retentionsflächen) können im Rahmen der Detailpla-

nung festgelegt werden.  

  

Gesamtfazit: 

Zusammenfassend kann dargestellt werden, dass durch die Beachtung vorgenannter Maß-

nahmen bei der weiteren Planung Konflikte mit den betrachteten Infrastruktureinrichtungen 

und Belangen der öffentlichen Vorsorge nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand ver-

mieden werden können bzw. eine Verträglichkeit, deren Betriebssicherheit sowie die weitere 

sachgemäße Funktion gegeben ist. Darüber hinaus sind zum gegenwärtigen Planungsstand 

                                                

11 Gem. Auswertung der Standortkarte des Deutschen Wetterdienstes (Stand 01.01.2018, abgerufen 
am 04.01.2018 unter https://www.dwd.de/DE/derdwd/standorte/wetterwarten/wetterwarten_node.html) 
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keine weiteren als die vorstehend betrachteten Infrastrukturen im Umfeld des Vorhabens be-

kannt. Die detaillierte Betrachtung von Infrastruktureinrichtungen erfolgt in den Unterlagen zur 

Planfeststellung, in denen auch das geplante Vorhaben detailliert dargestellt wird.  

 

7.5 Weitere Belange  

7.5.1 Forstwirtschaft 

Die Bestandsleitung quert auf der Gesamtstrecke einige forstwirtschaftlich genutzte Waldflä-

chen. Der Waldanteil nimmt insgesamt von Norden nach Süden hin zu. Im Schutzstreifen der 

Bestandsleitung gelten bereits entsprechende Wuchshöhenbeschränkungen.  

Baubedingt kann es zur temporären Inanspruchnahme von Waldflächen durch Arbeitsflächen 

und Zuwegungen kommen. Diese werden auf Ebene des Planfeststellungsverfahrens nach 

Möglichkeit so geplant, dass der temporäre Eingriff in Waldflächen vermieden oder minimiert 

wird. Nach Beendigung der Baumaßnahme werden die entsprechenden Arbeitsflächen wieder 

aufgeforstet. Die größten Arbeitsflächen ergeben sich im Bereich von Winkelabspannmasten, 

wo Seilwindenplätze eingerichtet werden müssen. Im Bereich von Tragmasten ist der tempo-

räre Flächenbedarf sehr gering und i. d. R. auf den Schutzstreifen beschränkt. Im Falle des 

Neu- und Rückbaus von Masten entsteht insgesamt ein etwas höherer temporärer Flächen-

bedarf als bei der Zu- und Umbeseilung. 

In den Abschnitten mit Zu- bzw. Umbeseilung wird die Bestandsleitung mit vorhandenen Ein-

schränkungen für die forstliche Nutzung (Aufwuchshöhenbeschränkung) genutzt. Der Streifen, 

für den anlagenbedingt eine Aufwuchshöhenbeschränkung gilt, wird nicht verbreitert. Auch die 

Höhe des zulässigen Aufwuchses wird nicht verändert. Unterhalb der Leitung kann Wald im 

Sinne des Forstgesetzes erhalten bleiben. Es kommt somit nicht zu einer anlagenbedingten 

Inanspruchnahme oder Neuzerschneidung von Waldflächen oder der Beeinträchtigung von 

Waldfunktionen. Da eine dauerhafte Inanspruchnahme von Waldflächen nicht zu erwarten ist, 

werden weder dessen Struktur noch dessen Funktion erheblich beeinträchtigt. 

Im Falle des Neubaus von Winkelabspannmasten kann es zu einer sehr kleinräumigen Ver-

schwenkung der Leitungsachse und somit des Streifens mit Aufwuchshöhenbeschränkung 

kommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Mastneubauten innerhalb von Waldflä-

chen erforderlich. 

Tatsächlich befindet sich die einzige Variante in Biberach a.d. Riß-Ringschnait außerhalb von 

Waldflächen, sodass Auswirkungen auf forstwirtschaftliche Belange ausgeschlossen werden 

können. 

 

7.5.2 Landwirtschaft 

Die Leitung verläuft überwiegend im Bereich landwirtschaftlich genutzter Flächen. Auch die 

Variante Ringschnait führt hauptsächlich über Landwirtschaftsflächen.  

Baubedingte Auswirkungen treten nur punktuell und zeitlich begrenzt auf. Während der Bau-

phase sind die landwirtschaftlichen Flächen im Bereich der Arbeitsflächen und Zuwegungen 
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nicht nutzbar. Der temporäre Flächenbedarf beträgt bei Tragmasten 300 m² und bei Winkel-

abspannmasten 600 m² jeweils zzgl. Zuwegungen.  

Im Falle eines Mastneubaus bestehen ein temporärer Flächenbedarf von 3.600 m² und ein 

dauerhafter Flächenbedarf durch die Überbauung für den Maststandort von ca. 100 – 150 m². 

Zugleich werden Masten in vergleichbarer Anzahl zurückgebaut und der umgebenden Nut-

zung zugeführt. 

Die temporär in Anspruch zu nehmenden Flächen werden nach Abschluss der Bauphase wie-

derhergestellt und stehen einer landwirtschaftlichen Nutzung wieder uneingeschränkt zur Ver-

fügung.  

Insgesamt werden die Belange der Landwirtschaft dauerhaft nur bei Mastneubauten berührt – 

wobei an solchen Stellen i.d.R. durch den Rückbau des Bestandsmastes eine entsprechende 

Entlastung erfolgt. Zudem kommt es lediglich bei den beiden Mastneubauten zu einer Flä-

cheninanspruchnahme in einer Größenordnung von insgesamt ca. 200 – 300 m². Im Verhältnis 

zum Gesamtvorhaben auf einer Streckenlänge von ca. 88 km mit 268 Bestandsmasten kommt 

es somit nur zu einer marginalen Veränderung.  

 

7.5.3 Jagd und Fischerei 

Bei Umsetzung des Vorhabens können jagdliche Belange potenziell nur während der Bau-

phase und der damit verbundenen Störungen betroffen werden. Aufgrund der relativ kurzen 

Bauphasen (vgl. Kap. 3.5.2) an den einzelnen Maststandorten lassen sich relevante Störungen 

ausschließen. Aufgrund der Nutzung der Bestandstrasse bleibt der Streifen mit Aufwuchshö-

henbeschränkung nahezu unverändert.  

Daher ist davon auszugehen, dass es mit Umsetzung des Vorhabens keine relevanten Beein-

trächtigungen jagdlicher Belange zu erwarten sind. 

Die Belange der Fischerei werden durch die Zu- und Umbeseilung nicht betroffen, da weder 

bau- noch anlagenbedingt fischbare Gewässer in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch 

für die Standorte der neu zu bauenden Masten. Gesicherte Erkenntnisse zu relevanten Beein-

trächtigungen der Fischfauna durch elektromagnetische Felder bestehen nicht.  

 

7.5.4 Tourismus und Erholung 

Durch die Zu- bzw. Umbeseilung, die vereinzelten Mastneubauten/-erhöhungen oder die klein-

räumige Variante Ringschnait erfolgt keine Inanspruchnahme von oder erhebliche Annäherun-

gen an Infrastrukturen für Tourismus und Erholung.  

Grundsätzlich ändert sich die visuelle Wahrnehmung der vorhandenen Leitung durch die Um-

beseilung gar nicht und durch die Zubeseilung oder kleinräumige Variante nur marginal in ei-

nem nicht raumbedeutsamen Ausmaß. Nach derzeitiger worst-case-Annahme erfolgt die Er-

höhung von bis zu 13 Masten auf der Bl. 4572 und bis zu 3 Masten auf der Bl. 4521. Die 

Erhöhung dieser Masten beträgt zwischen 2,5 und 5,0 m (vgl. Tabelle 1 im Kap. 3.3.2). Mas-

terhöhungen in dem geplanten Ausmaß können die Belange des Tourismus und der Erholung 



 380-kV-Netzverstärkung Wullenstetten – Niederwangen 

 

 

BBPlG-Vorhaben Nr. 25 

 

Stand: 02.05.2018 Antrag auf Bundesfachplanung gem. § 6 NABEG 
 

Seite 269 von 283 

 Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  

 

aufgrund der Geringfügigkeit nicht berühren. Mastneubauten sind für die Belange des Touris-

mus und der Erholung ebenfalls nicht relevant, da sich durch den Rückbau der zu ersetzenden 

Masten die Wirkung der Leitung nicht verändert. 

Die voraussichtlich zusätzlich zu errichtenden Masten am Pkt. Wullenstetten und im Bereich 

der Variante Ringschnait gliedern sich in die Bestandsleitung(en) ein und sind somit für die 

Belange des Tourismus und der Erholung ebenfalls nicht von Bedeutung. 

Belange des Tourismus und der Erholung sind durch das geplante Vorhaben somit nicht be-

rührt. 

 

7.5.5 Verteidigung 

Die Auseinandersetzung mit den Belangen der Verteidigung bzw. militärischen Einrichtungen 

erfolgte bereits in der Raumverträglichkeitsstudie sowie im Rahmen der Betrachtung der ein-

zelnen Infrastrukturen (siehe Kap. 6.1.3). Die Belange der Verteidigung sind damit abschlie-

ßend behandelt. 

 

7.5.6 Wirtschaft 

Die Belange der Wirtschaft, d.h. Industrie- und Gewerbeflächen, sind durch das geplante Vor-

haben – mit Ausnahme der Variante Ringschnait – nicht dauerhaft berührt, da in diesen Berei-

chen keine baulichen Maßnahmen (mit Ausnahme der Zu- und Umbeseilung) erforderlich wer-

den. In den Abschnitten, in denen bestehende Industrie- oder Gewerbeflächen bereits durch 

die Bestandsleitung überspannt werden (z.B. Gärtnerei in Dellmensingen), ergeben sich keine 

Veränderungen, da der Schutzstreifen unverändert bleibt und keine Bautätigkeiten auf den 

Industrie-/Gewerbeflächen stattfinden müssen. In den Gewerbe-/Industrieflächen, wo Bautä-

tigkeiten für die Umbeseilung an dort befindlichen Masten durchgeführt werden müssen (z. B. 

forstlicher Gewerbebetrieb bei Wolfegg, Bl. 4572, Mast 169), erfolgt die Durchführung der not-

wendigen Arbeiten in Abstimmung mit den betroffenen Industrie-/Gewerbebetrieben, um bau-

bedingte Beeinträchtigungen möglichst zu vermeiden. Auch in diesen Bereichen bleibt der 

Schutzstreifen unverändert. 

Die Berücksichtigung der Belange der Stadt Biberach a.d. Riß in Bezug auf die Variante Ring-

schnait ist im Kap. 7.2.2 dargelegt. 

 

7.5.7 Bergbau und andere Gewinnung von Bodenschätzen 

Die Belange des Bergbaus sind durch das geplante Vorhaben nicht berührt, da sich keine 

bergbaulich genutzten Anlagen im Umfeld des Vorhabens befinden.  

Im Bereich der Bl. 4572 zwischen den Masten 155 und 156 südwestlich des Rohrsees befindet 

sich eine Abgrabungsfläche. In diesem Abschnitt kommt es lediglich zu einer Umbeseilung der 

Bestandsleitung. Es erfolgt keine Änderung des Schutzstreifens oder der Maststandorte und 

somit kommt es zu keiner weiteren Einschränkung der Abbaufläche. Baubedingt können 
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Flächen abseits der Abgrabung für die Durchführung der Maßnahme in Anspruch genommen 

werden, so dass auch eine nur temporäre Inanspruchnahme von Abgrabungsflächen ausge-

schlossen werden kann. 

7.6 Zusammenfassende Beurteilung  

Durch das geplante Vorhaben sind keine relevanten über die Bestandssituation hinausgehen-

den Auswirkungen auf sonstige öffentliche und private Belange zu erwarten. 
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8 Gesamtplanerische Betrachtung 

Im Ergebnis der SUP-Vorprüfung ist festzuhalten, dass nach derzeitigem Kenntnisstand unter 

Berücksichtigung wirksamer Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen gutachterlicherseits 

für keines der Schutzgüter gemäß § 2 UVPG erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind.   

Die Einhaltung der Grenzwerte für elektrische und magnetische Felder nach der 26. BImSchV 

sowie der Richtwerte für Geräuschimmissionen nach TA-Lärm kann laut den Prognosen (vgl. 

Anhang 1 und 2) sichergestellt werden. Zwar ist der Schutz vor elektromagnetischen Feldern 

ebenso wie der Schutz vor Lärm auch unterhalb der Grenzwerte der 26. BImSchV bzw. der 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm abwägungserheblich. Der Belang ist in der Abwägung aus-

gehend von den Grenzwerten zu gewichten. Er ist umso gewichtiger, je näher die Belastung 

an die Grenzwerte heranreicht, sein Gewicht ist umso geringer, je weiter sie hinter dieser 

Schwelle zurückbleibt. Die prognostizierte Stärke der Immissionen betrifft danach keine über-

wiegenden öffentlichen und privaten Belange, die in der planerischen Abwägung nicht über-

wunden werden können. Dies gilt insbesondere auf Grund der Nutzung der Bestandstrasse, 

da die Vorbelastung der bestehenden Leitungen die in der Umgebung liegenden Grundstücke 

prägt und grundsätzlich auch deren Schutzwürdigkeit mindert (vgl. BVerwG, Beschl. v. 

28.02.2013 – 7 VR 13.12). 

Ebenso wird gutachterlicherseits unter Berücksichtigung wirksamer Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen eine Verträglichkeit hinsichtlich NATURA 2000 und artenschutzrechtlicher 

Belange festgestellt. 

Die Raumverträglichkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass nach derzeitigem Kenntnis-

stand unter Berücksichtigung wirksamer Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen für kein 

Sachgebiet Konflikte mit den Erfordernissen der Raumordnung zu erwarten sind.   

Die Prüfung der sonstigen öffentlichen und privaten Belange hat gezeigt, dass durch das 

geplante Vorhaben keine relevanten über die Bestandssituation hinausgehenden Auswirkun-

gen zu erwarten sind. 

 

Aus gutachterlicher Sicht wird eine Empfehlung für die Variante Ringschnait gegeben. Für 

die Variante wird gutachterlicherseits eine Umwelt- und Raumverträglichkeit festgestellt. Die 

Variante Ringschnait erfüllt die Planungsgrundsätze der Vorhabenträgerin in höherem Maße 

als die Bestandstrasse im gleichen Abschnitt. Durch den größeren Siedlungsabstand zur Orts-

lage Biberach a.d. Riß-Ringschnait gegenüber der Bestandstrasse ist die Variante Ringschnait 

zu präferieren. 
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9 Glossar 

Ampere  ist die Maßeinheit für die elektri-

sche Stromstärke  
 

ist die Maßeinheit für die elektrische Stromstärke. 

26. Bundes-Im-

missions-schutz-

verord-nung 

Die 26. Bundes-Immissionsschutzverordnung (26. BImSchV) ist u.a. bei der Errich-

tung und beim Betrieb von Niederfrequenzanlagen zu berücksichtigen. Durch die Ver-

ordnung werden Anforderungen an den Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen durch elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder 

gestellt.  

Bündelungs-po-

tential 

Hoch- und Höchstspannungsleitungen und andere lineare Infrastrukturen (z.B. Auto-

bahnen) mit denen das Vorhaben gebündelt werden kann (z.B. Parallelführung). 

Drehstrom (AC) auch „Wechselstrom“, bezeichnet einen elektrischen Strom, dessen Stärke und Rich-

tung sich ändern. Drehstrom besteht typischerweise aus drei AC-Strömen, die in der 

Phase um 120° verschoben sind, sodass ein Drehfeld entsteht. Das Drehfeld wird 

z.B. für die vielen elektrischen Motoren benötigt, um die Drehung des Rotors hervor-

zurufen. 

FFH-Gebiet FFH-Gebiete sind europäische Schutzgebiete, die nach der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-RL) ausgewiesen wurden und dem Schutz von Tieren, Pflanzen und 

Lebensräumen dienen. Zusammen mit den europäischen Vogelschutzgebieten (VSG) 

bilden sie das Netzwerk Natura 2000. 

Gleichstrom (DC) bezeichnet einen elektrischen Strom, dessen Stärke und Richtung sich nicht ändert. 

Gleichstrom wird z.B. aus einer Batterie geliefert.  

Grundsätze der 

Raumordnung 

Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für 

nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen; Grundsätze der Raum-

ordnung können durch Gesetz oder als Festlegungen in einem Raumordnungsplan 

(§ 7 Abs. 1 und 2) aufgestellt werden. (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG) 

Hertz  ist die Maßeinheit periodischer Vorgänge (Frequenz)  

Koronaentladung An der Oberfläche der mit hoher Spannung betriebenen Leitern können witterungsab-

hängig bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen Koronaentladungen entstehen. Dabei 

werden Elektronen im hohen elektrischen Feld um die Leiterseile soweit beschleunigt, 

dass ihre Bewegungsenergie ausreicht Elektronen-Ionen-Paare zu erzeugen. Man 

spricht hierbei von Ionisation. Ist eine nennenswerte Anzahl geladener Teilchen vor-

handen spricht man von einem Plasma bzw. einer Gasentladung. Da sich diese Ent-

ladung ausschließlich um die Leiterseile bildet und sie wie einen Kranz umgibt, spricht 

man von einer Koronaentladung. Die in dieser Koronaentladung erzeugten Elektro-

nen-Ionen-Paare werden bei Wechselspannung durch die permanent wechselnde Po-

larität in unmittelbarer Nähe der Leiterseile gehalten. Nach kurzer Zeit rekombinieren 

vorhandene Elektronen und Ionen wieder in den Grundzustand. 

Netzentwick-

lungsplan  

Der Netzentwicklungsplan (NEP) ist ein Zehnjahresplan zur Entwicklung des Strom-

netzes. Er enthält alle Maßnahmen (Leitungen, Transformatoren etc.), die in den 

nächsten zehn Jahren für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb notwendig 

sind. Er wird jährlich von den Übertragungsnetzbetreibern erstellt und von der Bun-

desnetzagentur geprüft. 

NOVA-Prinzip NOVA steht für Netzoptimierung, -verstärkung und -ausbau. Laut diesem Prinzip ha-

ben Netzoptimierung und Netzverstärkung Vorrang vor dem Ausbau der Stromnetze. 

Planungs-grunds-

ätze 

Planungsgrundsätze stellen Kriterien dar, die im Rahmen der Leitungsplanung abwä-

gend angewendet werden können. Ein Vorhabenträger hat bei der Planung – inner-

halb des Rahmens der verbindlichen Planungsleitsätze – einen planerischen Gestal-

tungsspielraum, d.h. er legt selbst fest, mit welchem Konzept und Ziel sowie nach 

welchen Kriterien die Planung umgesetzt werden soll.  

Planungsleit-sätze Planungsleitsätze sind als striktes Recht bei der Planung zu beachten (z.B. Über-

spannungsverbot für Drehstrom-Höchstspannungsleitungen nach § 4 Abs. 3 der 

26. BImSchV für Neubauten in neuen Trassen). Planungsleitsätze eröffnen entspre-

chend ihrem gesetzlich festgelegten Inhalt keinen Gestaltungsfreiraum. Sie können 

durch planerische Abwägung mithin nicht überwunden werden. Abweichungen von 
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strikten Rechtsnormen sind allenfalls im Rahmen der im jeweiligen Fachgesetz gere-

gelten Ausnahmemöglichkeiten zulässig. 

Raumwider-stand konfliktträchtiger Raum im Hinblick auf den Bau einer Höchstspannungsfreileitung, 

der durch besondere Schutzbedürftigkeit oder vorrangige Nutzung definiert ist. 

Sonstige Erforder-

nisse der Raum-

ordnung 

in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landespla-

nerischer Verfahren wie des Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stel-

lungnahmen. (§3 Abs. 1 Nr. 4 ROG) 

Striktes Recht Recht, dass durch planerische Abwägung nicht überwunden werden kann. Abwei-

chungen von strikten Rechtsnormen sind allenfalls im Rahmen der im jeweiligen 

Fachgesetz geregelten Ausnahmemöglichkeiten zulässig. 

Synchronisa-tion 

von Trassen / 

Masten 

Die neuen Masten / Trassen sollen in „Gleichschritt“ mit den vorhandenen Bestands-

masten errichtet werden. D.h., dass die neuen Masten – sofern möglich (abhängig 

u.a. von Topographie und Flurstücken) – auf gleiche Höhe mit den Bestandsmasten 

gestellt werden, um eine Entlastung des Landschaftsraums zu ermöglichen. So kön-

nen derzeit bestehende Überkreuzverläufe der Leiterseile im Luftraum (verursacht 

durch unterschiedlichen Leitungsdurchhang) aufgelöst und die Leiterseile durch annä-

hernden Parallelverlauf für Vögel besser sichtbar werden. Damit kann das Anflugri-

siko für Vögel in sensiblen Bereichen gemindert werden. 

Umspannanlage In einer Umspannanlage befinden sich verschiedene Hochspannung- Betriebsmittel, 

die zur Transformation der Spannung (Umspannung) oder Steuerung bzw. Umschal-

tung des Leistungsflusses dienen. Hierzu gehören z.B. Konverter, Spulen, Transfor-

matoren, Trennschalter, Leistungsschalter, Wandler, Sammelschienen, Eigenbedarfs-

versorgung, Schutz- und Leittechnik, Nachrichtentechnik). 

Vorhabenträgerin Träger des Vorhabens „Höchstspannungsleitung Punkt Wullenstetten – Punkt Nieder-

wangen; Drehstrom Nennspannung 380 kV“ ist die Amprion GmbH. 

Volt ist die Maßeinheit für die elektrische Spannung 

Ziele der Raum-

ordnung 

verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimm-

baren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen (§ 7 Abs. 2) textli-

chen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, 

Ordnung und Sicherung des Raums (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) 
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10 Quellenverzeichnis 

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien: 

26. BImSchV - Verordnung über elektromagnetische Felder 

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

vom 12. Dezember 1996, zuletzt geändert am 21. August 2013) 

26. BImSchVVwV - Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über 

elektromagnetische Felder - 26. BImSchV (26. BImSchVVwV) vom 26. Februar 2016  

Baugesetzbuch (BauGB) vom 03. November 2017 

Bayerische Verordnung über die Natura 2000-Gebiete (Bayerische Natura 2000-Verordnung  

– BayNat2000V) vom 12. Juli 2006, zuletzt geändert am 19. Februar 2016 

Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25. Juni 2012, zuletzt geändert am 22. 

Dezember 2015 

Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 2010, zuletzt geändert am 21. Februar 

2018 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) - Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und 

Pflanzenarten vom 16.02.2005, zuletzt geändert am 21.01.2013 

Gesetz über den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetz – BBPlG), verkündet als Art. 

1 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2543), zuletzt geändert durch Art. 12 G zur 

Weiterentwicklung des Strommarktes (Strommarktgesetz) vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1786) 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) – Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten vom 27. März 1998, zuletzt geändert 

am 27. September 2017 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge vom 17. Mai 2013, zuletzt geändert am 18. Juli 2017 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - 

Vom 29. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 2542), zuletzt geändert am 15.09.2017 

 

EG-Artenschutzverordnung - Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 

über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung 

des Handels 

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung vom 07. 

Juli 2005, zuletzt geändert am 20.07.2017 

FFH-Richtlinie – Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 

und der wildlebenden Tiere vom 21.05.1992Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) vom 24. Februar 2010, zuletzt geändert am 26.06.2017 
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Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz - DSchG) des Landes Baden-

Württemberg vom 6. Dezember 1983, zuletzt geändert am 23. Februar 2017 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerisches Denkmalschutzgesetz – 

BayDSchG) vom 25. Juni 1973, zuletzt geändert am 04. April 2017 
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ändert am 19. Dezember 2017 
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und zur Pflege der Landschaft - vom 23. Juni 2015 

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008, zuletzt geändert am 20. Juli 2017 

TA Lärm – Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Sechste Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz vom 26. August 1998, zuletzt geändert am 08. 

Juni 2017 

Umwelthaftungsrichtlinie - Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 

Umweltschadensgesetz (USchadG) - Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Um-

weltschäden vom 10. Mai 2007, zuletzt geändert am 04.08.2016 

Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22. August 2013, zu-

letzt geändert am 21. Februar 2018 

Vogelschutzrichtlinie – Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ehemals Richtlinie 

79/409/EWG) 

VSG – VO Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum des Bundeslan-

des Baden-Württemberg zur Festlegung von Europäischen Vogelschutzgebieten vom 5. Feb-

ruar 2010 

VV-Artenschutz - Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Um-

setzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei 

Planungs- oder Zulassungsverfahren, Rd. Erl. d. MKULNV des Landes NRW vom 06.06.2016 

VwV Natura 2000 - Baden-Württemberg -, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Ministeri-

ums für Ernährung und Ländlichen Raum, des Wirtschaftsministeriums und des Ministeriums 

für Umwelt und Verkehr zur Durchführung der §§ 19a bis 19f des Bundesnaturschutzgesetzes, 
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Wassergesetz für Baden-Württemberg vom 03. Dezember 2013 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 
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Stadt Wangen im Allgäu: Bebauungsplan "Weiherhalde", 01.04.1998 

Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee / Bergatreute: Flächennutzungsplan, inkl. 3. Ände-

rung 
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plan, 05.06.2014 

Verwaltungsgemeinschaft Biberach / Gemeinde Maselheim: 3. Änderung Flächennutzungs-
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Online-Daten 

http://geoportal.bayern.de/bayernatlas-klassik/ 

www.ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp 
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www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/fauna-flora-habitat-richtlinie 

www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/ffh-lebensraumtypen 

www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map-endfassungen 

www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/standarddatenboegen 

www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/vogelarten 

www.lfu.bayern.de/natur/natura2000_datenboegen/index.htm 

www.lfu.bayern.de/natur/artenschutzkartierung/index.htm 

www.nachbarschaftsverband-ulm.de/fnp.htm 

www.rips-dienste.lubw.baden-wuerttemberg.de/rips/vogelschutz/start.htm 

www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/biodiversitaet/natura2000/verordnung.htm 

 

Fachplanungen 

Landratsamt Biberach: Scoping-Papier zur geplanten Ortsumfahrung B 312 (Ringschnait – 

Ochsenhausen – Edenbachen) vom 23.06.2014 

Regierungspräsidium Tübingen, Abt. 4 Straßenwesen, Referat 44 – Planung: B 311 – Quer-

spange zur B 30 bei Erbach 

Stadt Erbach: Stadtteil Dellmensingen – GE Dellmensingen Süd/Ost, 14.09.2016 

 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/ffh-lebensraumtypen
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map-endfassungen
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/standarddatenboegen
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/vogelarten
http://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/biodiversitaet/natura2000/verordnung.htm
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